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Abschnitt IVa: Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 
(§ 24a-24b) 

§ 24a Überleitung der Beschäftigten in die Anlage F zum Teil A, 1. und weitere 
Regelungen 
§ 24b Besondere Regelungen für am 30. Juni 2015 nach dem Anhang zur Anlage F 
zum Teil A, 1.

1
 eingruppierte Beschäftigte und weitere Regelungen 

Abschnitt IVb: Überleitung in die ab 01.01.2017 geltende Entgeltordnung (§§ 25-29c) 
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§§ 25 bis 28 (frei) 
§ 29 Grundsatz 
§ 29a Besitzstandsregelungen 
§ 29b Höhergruppierungen 
§ 29c Besondere Überleitungsregelungen 

Abschnitt V: Anhänge und Anlagen 
Anhang zu § 16a 
Anlage 1: ABD Teil A, 1. Abschnitt I bis VI in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung 
Anlage 1: ABD Teil A, 1. Abschnitt VII bis VIII in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung 
Anlage 1: ABD Teil A, 1. Abschnitt IX bis XIV in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung 
Anlage 1: ABD Teil A, 1. Abschnitt XV in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
Anlage 2: Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für 
am 30. September/1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung 
Anlage 2 A: Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für 
am 30. September/1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung 
(pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen) 
Anlage 2 K: Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für 
am 30. September/1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung 
(kirchenspezifische Berufe) 
Anlage 3: Strukturausgleiche für Angestellte 
Anlage 3 A: Strukturausgleiche für Angestellte (pädagogisches Personal in 
Kindertageseinrichtungen) 
Anlage 3 K: Strukturausgleiche für nach Anlage 2 K übergeleitete Beschäftigte 
(kirchenspezifische Berufe) 
Anlage 4: Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 
Anlage 4 A: Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den 
Entgeltgruppen für zwischen dem 01.10.2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen 
Entgeltordnung stattfindende Eingruppierungs- und Einreihungsvorgänge (päd. 
Personal Kindertageseinrichtungen) 
Anlage 4 K: Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den 
Entgeltgruppen für zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der 
neuen Entgeltordnung stattfindende Eingruppierungs- und Einreihungsvorgänge 
(kirchenspezifische Berufe) 
Anlage 5 zu § 23 
Feststellung der Bayerischen Regional-KODA: 

Teil B: Sonderregelungen 

B, 1. Beschäftigte im forstlichen Außendienst 
Nr. 1 

Zu § 1 Teil A, 1. - Allgemeiner Geltungsbereich - 
Nr. 2 

Zu § 6 Teil A, 1. - Arbeitszeit - 
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B, 2. Arbeitsvertragsrechtliche Regelungen für kurzfristig Beschäftigte 
Nr. 1 

Zu § 1 Teil A, 1. - Allgemeiner Geltungsbereich - 
Nr. 2 

Zu § 2 Teil A, 1. - Arbeitsvertrag - 
Nr. 3 

Zu § 15 Teil A, 1. - Tabellenentgelt - 

B, 3. Arbeitsvertragsrechtliche Regelungen für Renten- und Versorgungsempfänger 

B, 4. Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher 
Trägerschaft 
B, 4.1. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich beschäftigter 
Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft (SR-L) 

B, 4.1.1. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
Realschulen und Gymnasien 

Kapitel 1 - Sonderregelungen zu Teil A, 1. 
Kapitel 2 - Sonderregelungen zu Teil B, 3. 
Kapitel 3 - Sonderregelungen zu Teil D, 5. 
Nr. 18 - Geltung 

B, 4.1.2. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an beruflichen 
Schulen 

Kapitel 1 - Sonderregelungen zu Teil A, 1. 
Kapitel 2 - Sonderregelungen zu Teil B, 3. 
Kapitel 3 - Sonderregelungen zu Teil D, 5. 
Nr. 18 - Geltung 

B, 4.1.3. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Grund- 
und Mittelschulen 

Kapitel 1 - Sonderregelungen zu Teil A, 1. 
Kapitel 2 - Sonderregelungen zu Teil B, 3. 
Kapitel 3 - Sonderregelungen zu Teil D, 5. 
Nr. 18 - Geltung 

Anlage A 
I. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an Volksschulen 
II. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an beruflichen Schulen 
III. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an Realschulen 
IV. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an Gymnasien 
V. Anmerkungen 

Anlage B 
I. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an Volksschulen 
II. Eingruppierungsrichtlinien* für Lehrkräfte an Realschulen 
III. Eingruppierungsrichtlinien* für Lehrkräfte an Gymnasien 
IV. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen 
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V. Anmerkungen 
Anlage C 
Anlage D: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der Lehrkräfte, 
Schulleiterinnen und Schulleiter an katholischen Schulen 

Abschnitt A: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der 
Lehrkräfte an katholischen Schulen 
1. Allgemeines 
2. Inhalt der Beurteilungen, Beurteilungsmaßstab und Bewertung 
3. Verwendungseignung 
4. Beurteilungsverfahren 
5. Leistungsfeststellung 
Abschnitt B: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der 
Schulleiterinnen und Schulleiter an katholischen Schulen 
1. Allgemeines 
2. Inhalt der Beurteilungen, Beurteilungsmaßstab und Bewertung 
3. Verwendungseignung 
4. Periodische Beurteilungen 
5. Leistungsfeststellung 
6. Einwendungen gegen die Leistungsfeststellung 

B, 4.2. Regelung zur Überleitung von Lehrkräften an Schulen in kirchlicher Trägerschaft 
(RÜ-L) 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Entgelt in der Zeit vom 01.10.2005 bis 31.10.2006 
§ 3 Überleitung in das Entgelt gemäß Besoldungsordnung A 
§ 4 Besitzstandsregelung 
§ 5 Beschäftigungszeit 
§ 6 Lehrkräfte die nicht dem ABD unterliegen 

B, 4.3. Ordnung für Berufsbezeichnungen von arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräften 
an Schulen in kirchlicher Trägerschaft 

§ 1 Berufsbezeichnungen 
§ 2 Beurteilungsturnus nach Aufnahme der Tätigkeit 
§ 3 Höhere Berufsbezeichnung 
§ 4 Einräumung des Rechts zum Führen der Berufsbezeichnungen 
ĂOberstudienrªtin/Oberstudienratñ und ĂFachoberlehrerin/Fachoberlehrerñ 
§ 5 Einräumung des Rechts zum Führen der Berufsbezeichnung 
ĂStudiendirektorin/Studiendirektorñ 
§ 6 Einräumung des Rechts zum Führen von Berufsbezeichnungen bei der 
Wahrnehmung von Leitungsaufgaben und anderen herausgehobenen Aufgaben 
§ 7 Beurteilungsturnus von Lehrkräften mit der Berufsbezeichnung 
ĂStudiendirektorin/Studiendirektorñ und ĂBeratungsrektorin/Beratungsrektorñ 
§ 8 Beurteilungsturnus von Schulleiterinnen und Schulleitern 
§ 9 Beurteilungsturnus von Lehrkräften, die die fachlichen und/oder pädagogischen 
Voraussetzungen für die Übernahme in ein Beamtenverhältnis nicht erfüllen 
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§ 10 Entzug des Rechts zum Führen der Berufsbezeichnung 
§ 11 Widerruf des Rechts zum Führen einer Berufsbezeichnung 
§ 12 Übergangsregelungen 

B, 5. Regelung für die Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Arbeitszeit, höchstzulässige Arbeitszeit 
§ 3 Monatsarbeitszeit 
§ 4 Pauschalentgelt 
§ 5 Pauschalgruppen 
§ 6 Anteiliges Pauschalentgelt 
§ 7 Sicherung des Pauschalentgelts 
§ 8 Übergangsvorschrift für am 30. September 2005/1. Oktober 2005 vorhandene 
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen 
§ 9 Überleitungs- und Besitzstandsregelung 
Anlage 1 Pauschalentgelt für ab 1. Oktober 2005 neu eingestellte 
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen 
Anlage 2 Pauschalentgelt für am 1. Oktober 2005 vorhandene 
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen (EURO) 

B, 6. Sonderregelung für Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 
15 hinausgehendes Entgelt erhalten 

Teil C: Dienstordnungen für kirchenspezifische Berufe 

C, 1. Dienstordnung für Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten und 
Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten 
II. Arbeitsrechtlicher Teil 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Arbeitgeber, Stellenzuweisung, Dienstanweisung 
§ 3 Räumliche Mittel und Sachmittel, Dienstwohnung 
§ 4 Berufseinführung als Pastoralassistent/Pastoralassistentin 
§ 5 Einstellung als Pastoralreferentin/Pastoralreferent 
§ 6 Stellenwechsel 
§ 7 Arbeitszeit 
§ 8 Arbeitsunfähigkeit 
§ 9 Erholungsurlaub 
§ 10 Religionsunterricht 
§ 11 Qualifizierung 

C, 2. Dienstordnung für Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten in den 
bayerischen Diözesen 
I. Allgemeiner Teil 
II. Arbeitsrechtlicher Teil 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Anstellungsträger und Vorgesetzte 
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§ 3 Arbeitsvertrag 
§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung 
§ 5 Arbeitszeit 
§ 6 Arbeitsunfähigkeit 
§ 7 Erholungsurlaub 
§ 8 Religionsunterricht 
§ 9 Qualifizierung 
§ 10 In-Kraft-Treten 

C, 3. Dienstordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Kirchendienst 
§ 1 Begriff 
§ 2 Einstellungsvoraussetzungen 
§ 3 Missio Canonica 
§ 4 Kirchlicher Vorbereitungsdienst und zweite Dienstprüfung 
§ 5 Einsatz 
§ 6 Arbeitgeber und kirchliche Vorgesetzte 
§ 7 Pflichten 
§ 8 Arbeitszeit, Unterrichtspflichtzeit 
§ 9 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 
§ 10 Gemeindearbeit 
§ 11 Arbeitsunfähigkeit 
§ 12 Erholungsurlaub 
§ 13 Arbeitsbefreiung 
§ 14 Versetzung 
§ 15 Inkrafttreten 
Anlagen 

Anlage 1 
Stundenermäßigung bei Teilzeit wegen Alters 
Stundenermäßigung bei Teilzeit wegen Schwerbehinderung 

Anlage 2 

C, 4. Sonderregelung für Religionslehrer, die nicht unter die Dienstordnung für 
Religionslehrer im Kirchendienst fallen 

C, 5. Dienstordnung für Mesnerinnen und Mesner 
Präambel 
§ 1 Einstellungsvoraussetzungen und persönliches Profil 
§ 2 Aufgaben 
§ 3 Arbeitgeber, Arbeitsvertrag, Vorgesetzter 
§ 4 Arbeitszeit 
§ 5 Erholungsurlaub und sonstige Vertretungsfälle 
§ 6 Freizeitausgleich 
§ 7 Fortbildung 
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Anhang zu §§ 3 und 6 der Dienstordnung für Mesnerinnen und Mesner ï Berechnung der 
Arbeitszeit 

C, 6. Dienstordnung für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
§ 1 Grundlagen und Aufgaben 
§ 2 Beschäftigte mit besonderen bzw. regionalen Aufgaben 
§ 3 Arbeitgeber, Vorgesetzter 
§ 4 Arbeitszeit 
§ 5 Erholungsurlaub/Freizeitausgleich 
§ 6 Vertretungsfälle 
§ 7 Fortbildung 
Anhang zu §§ 1, 3 und 4 der Dienstordnung für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 

C, 7. Dienstordnung für das pädagogische Personal in den katholischen 
Kindertageseinrichtungen 
Präambel 
§ 1 Grundlagen des Beschäftigungsverhältnisses 
§ 2 Aufgaben der Leitung 
§ 3 Ständige Vertretung der Leitung 
§ 4 Aufgaben der pädagogischen Fachkraft 
§ 5 Aufgaben der pädagogischen Ergänzungskraft 
§ 6 Besondere Dienstpflichten aller Beschäftigter 
§ 7 Regelung der Arbeitszeit, mittelbare Tätigkeit und Fortbildung 

C, 8. Dienstordnung für Beschäftigte im Pfarrbüro 
§ 1 Einstellungsvoraussetzungen 
§ 2 Allgemeine Bestimmungen 
§ 3 Aufgaben 
§ 4 Arbeitgeber 
§ 5 Qualifizierung 
§ 6 Eingruppierung Vergütung 

Teil D: Sonstige Regelungen 

D, 1. Regelung zur Aufnahme kirchenspezifischer Bestandteile in die Arbeitsverträge in 
den bayerischen Diözesen 

D, 2. Regelung zur Kontrolle der Nutzungsbeschränkung von Internet-Diensten 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Nutzungsbeschränkung 
§ 3 Verpflichtung zum Datenschutz 
§ 4 Protokollierung 
§ 5 Auswertung der Protokolldaten 
§ 6 Allgemeine Verfahrensweise 

D, 3. Kirchliche Arbeitszeitordnung (KAZO) 
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A. Arbeitszeitregelungen für kirchenspezifische Tätigkeiten 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Personengruppen 
§ 3 Werktägliche Arbeitszeit 
§ 4 Zielgruppenorientierte Arbeitszeit 
§ 5 Tägliche Arbeitszeit in Sonderfällen 
§ 6 Ruhepausen 
§ 7 Ruhezeiten 
§ 8 Ausgleich für Feiertagsbeschäftigung 
§ 9 Geltung des Arbeitszeitgesetzes 

B. Arbeitszeitregelungen für Beschäftigte im liturgischen Bereich 
§ 10 Geltungsbereich 
§ 11 Arbeitszeit 
§ 12 Ruhezeiten 
§ 13 Arbeit an Sonn- und Feiertagen 
§ 14 In-Kraft-Treten 

D, 4. Arbeitszeitkontenregelung 
Präambel 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Antragstellung 
§ 3 Arbeitszeitnachweis 
§ 4 Regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
§ 5 Arbeitszeitkonto 
§ 6 Anrechenbare Zeiten 
§ 7 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 
§ 8 Bereitschaftsdienst/Rufbereitschaft 
§ 9 Inanspruchnahme von Zeitguthaben 
§ 10 Vereinbarung zum Arbeitsvertrag 
§ 11 Beschäftigungs-/Einrichtungswechsel/Ausscheiden 
§ 12 Beendigung/Überführung 
§ 13 Todesfall 
§ 14 Abgeltung von Zeitguthaben 
§ 15 Kündigung des Arbeitszeitkontos 
§ 16 Laufzeit 
Anlage 
Anlage für Religionslehrer und Religionslehrerinnen im Kirchendienst 
Anlage für Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft 

D, 5. Sabbatjahrregelung 
Präambel 
§ 1 Geltungsbereich 
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§ 2 Antragstellung 
§ 3 Regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
§ 4 Ansparkonto 
§ 5 Bezüge 
§ 6 Vorzeitige Beendigung/Überführung 
§ 7 Todesfall 
§ 8 In-Kraft-Treten 
Anlage (Mustervereinbarung) 
Anlage zur Mustervereinbarung 

D, 6. Regelung der Altersteilzeitarbeit* 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Voraussetzungen der Altersteilzeitarbeit 
§ 3 Reduzierung und Verteilung der Arbeitszeit 
§ 4 Höhe des Entgelts 
§ 5 Aufstockungsleistungen 
§ 6 Nebentätigkeit 
§ 7 Urlaub 
§ 8 Nichtbestehen bzw. Ruhen der Aufstockungsleistungen 
§ 9 Ende des Arbeitsverhältnisses 
§ 10 Mitwirkungspflicht 

D, 6a. Regelung zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte - FlexAZR 
I. Geltungsbereich 

§ 1 Geltungsbereich 
II. Altersteilzeit (ATZ) 

§ 2 Inanspruchnahme von Altersteilzeit 
§ 3 Altersteilzeit in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen 
§ 4 Altersteilzeit im Übrigen 
§ 5 Persönliche Voraussetzungen für Altersteilzeit 
§ 6 Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
§ 7 Entgelt und Aufstockungsleistungen 
§ 8 Verteilung des Urlaubs im Blockmodell 
§ 9 Nebentätigkeit 
§ 10 Verlängerung der Arbeitsphase im Blockmodell bei Krankheit 
§ 11 Ende des Arbeitsverhältnisses 
§ 12 Dienstvereinbarungen 

III. Flexible Altersarbeitszeit (FALTER) 
§ 13 Flexible Altersarbeitszeit 

IV. Übergangs- und Schlussvorschriften 
§ 14 Übergangsvorschriften 
Niederschriftserklärung 
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D, 7. Regelung über die Bewertung der Personalunterkünfte für Beschäftigte 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Personalunterkünfte 
§ 3 Bewertung der Personalunterkünfte 
§ 4 Anpassung des Wertes der Personalunterkünfte 

D, 8. Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und Auszubildende 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Voraussetzungen und Höhe der ergänzenden Leistung 
§ 3 Ergänzende Leistung für Kinder 
§ 4 Allgemeine Bestimmungen 
§ 5 Übergangsbestimmungen 
§ 6 Änderungen, Außer-Kraft-Treten 

D, 9. Reisekostenordnung der bayerischen Diözesen 
Präambel 
Abschnitt I: Allgemeines (§ 1) 

§ 1 Geltungsbereich 
Abschnitt II: Reisekostenvergütung (§§ 2-22) 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
§ 3 Anspruch auf Reisekostenvergütung 
§ 4 Art der Reisekostenvergütung 
§ 5 Fahrkostenerstattung 
§ 6 Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung 
§ 7 Dauer der Dienstreise 
§ 8 Tagegeld 
§ 9 Übernachtungsgeld 
§ 10 Erstattung der Auslagen bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort 
§ 11 Kürzung des Tage- und Übernachtungsgeldes und der Vergütung nach § 10 
Absatz 1 
§ 12 Erstattung der Nebenkosten 
§ 13 Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen bis zu sechs Stunden Dauer und bei 
Dienstgängen 
§ 14 Bemessung der Reisekostenvergütung in besonderen Fällen 
§ 15 Verbindung von Dienstreisen mit privaten Reisen 
§ 16 Zwischendienstreisen 
§ 17 Erkrankung während einer Dienstreise 
§ 18 Aufwandsvergütung 
§ 19 Pauschvergütung 
§ 20 Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen und bei vorzeitiger 
Beendigung des Dienstgeschäfts 
§ 21 (frei) 
§ 22 (frei) 
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Abschnitt III: Trennungsgeld und Erstattung von Auslagen bei Reisen aus besonderem 
Anlass (§§ 23-24) 

§ 23 Trennungsgeld 
§ 24 Erstattung von Auslagen bei Reisen aus besonderem Anlass 

Abschnitt IV: Schlussvorschriften (§§ 25-27) 
§ 25 (frei) 
§ 26 (frei) 
§ 27 Verweisungen 

D, 10 a. Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der Bayerischen 
Versorgungskammer ï Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden ï 
versicherten Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 
Inhaltsverzeichnis 
Präambel 
Erster Teil: Punktemodell 

Abschnitt I: Geltungsbereich 
Abschnitt II: Versicherung bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen 
Gemeinden 
Abschnitt III: Betriebsrente 
Abschnitt IV: Mitarbeiter, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert 
sind 
Abschnitt V: Finanzierung 
Abschnitt VI: Verfahren 
Abschnitt VII: Zuschüsse des Dienstgebers zu anderen Zukunftssicherungssystemen 

Zweiter Teil: Freiwillige Versicherung 
Dritter Teil: Übergangs- und Schlussvorschriften 

Abschnitt I: Übergangsregelungen zur Versicherungspflicht 
Abschnitt II: Übergangsregelungen für die Rentenberechtigten 
Abschnitt III: Übergangsregelungen für Anwartschaften der Versicherten 
Abschnitt IV: Schlussvorschriften 
Anlage 1 (frei) 
Anlage 2: Ausnahmen von der Versicherungspflicht 
Anlage 3: Ausnahmen vom und Sonderregelungen zum zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelt 
Anlage 4: Versicherungsmathematische Grundsätze für die Bewertung der 
Verpflichtungen im Rahmen der versicherungstechnischen Bilanz 
Anlage 5: Altersvorsorgeplan 2001 des öffentlichen Dienstes 

D, 10 b. Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der Pensionskasse der 
Caritas VVaG versicherten Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Versicherungspflicht 
§ 3 Versicherung 
§ 4 Anmeldung und Abmeldung 
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§ 5 Beiträge 
§ 6 Beitragsfreie Zeiten 
§ 7 Arbeitsplatzwechsel 
§ 8 Freiwillige Versicherung 
§ 8a Versicherung bei anderer Versorgungseinrichtung 
§ 8b Übergangsregelungen 
§ 9 In-Kraft-Treten 

D, 10 c. Ordnung über die betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung der 
Beschäftigten im kirchlichen Dienst 
Teil A 

Beschluss der Zentral-KODA gem. § 3 Abs. 1 Ziff. 1 Zentral-KODA-Ordnung (ZKO) 
vom 15.04.2002 zuletzt geändert durch Beschluss vom 08.11.2018 

Teil B 
Ergänzungen zum Beschluss der Zentral-KODA zur Entgeltumwandlung 

D, 10 d. Ordnung über die betriebliche Altersversorgung für Beschäftigte im Sinne des § 1 
Absätze 2 bis 8 

D, 11. Regelung über den Rationalisierungsschutz für Beschäftigte 
Vorbemerkung 
§ 1 Begriffsbestimmung 
§ 2 Unterrichtungspflicht 
§ 3 Arbeitsplatzsicherung 
§ 4 Fortbildung, Umschulung 
§ 5 Besonderer Kündigungsschutz 
§ 6a Vergütungssicherung für Angestellte 
§ 6b Lohnsicherung für Arbeiter 
§ 7 Abfindung 
§ 8 Persönliche Anspruchsvoraussetzungen 
§ 9 Anrechnungsvorschrift 
Hinweis 

D, 12. Regelung über eine einmalige Pauschalzahlung 2014 und 2015 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Einmalige Pauschalzahlung 2014 
§ 3 Einmalige Pauschalzahlung 2015 

D, 13. Regelung über die einmalige Sonderzahlung 2018 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Einmalige Sonderzahlung 
§ 3 Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Teil E: Auszubildende und Praktikanten 

E, 1. Regelungen für Auszubildende 
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1.1. Regelung für Auszubildende 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden 
§ 3 Probezeit 
§ 4 Ärztliche Untersuchungen 
§ 4a Belohnungen und Geschenke 
§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung 
§ 6 Personalakten 
§ 6a Anrufung der Schlichtungsstelle 
§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 
§ 8 Ausbildungsentgelt 
§ 8a Ausbildungsentgelt für Auszubildende gemäß § 1 Absatz 1 Buchstaben b) und 
c) 
§ 8b Unständige Entgeltbestandteile 
§ 8c Ausbildungsentgeltbezugsgröße 
§ 9 Urlaub 
§ 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 
§ 10a Familienheimfahrten 
§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittelzuschuss 
§ 12 Entgelt im Krankheitsfall 
§ 12a Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 
§ 13 Vermögenswirksame Leistungen 
§ 14 Jahressonderzahlung 
§ 15 Zusätzliche Altersversorgung 
§ 16 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 
§ 16a Übernahme von Auszubildenden 
§ 17 Abschlussprämie 
§ 18 Zeugnis 
§ 19 Ausschlussfrist 
§ 20 Einmalzahlungen für 2006 und 2007 
Anlage 1 
Niederschriftserklärungen 

1.2. Regelung über eine ergänzende Leistung (sog. Ballungsraumzulage) 

E, 2. Regelung für Praktikantinnen und Praktikanten (PraktR) 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Praktikantenvertrag, Nebenabreden 
§ 3 Probezeit 
§ 4 Ärztliche Untersuchungen 
§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Haftung, Schutzkleidung 
§ 6 Personalakten 
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§ 7 Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit 
§ 8 Entgelt 
§ 9 Sonstige Entgeltregelungen 
§ 10 Urlaub 
§ 11 Entgelt im Krankheitsfall 
§ 12 Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 
§ 13 Vermögenswirksame Leistungen 
§ 14 Jahressonderzahlung 
§ 14a Praktikantenentgeltbezugsgröße 
§ 15 Beendigung des Praktikantenverhältnisses 
§ 16 Zeugnis 
§ 17 Ausschlussfrist 

E, 3. Richtlinien für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-
Richtlinien) 
I. Geltungsbereich 
II. Praktikantenvergütung 
III. Gewährung sonstiger Leistungen 

Teil F: Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA, einzelne Diözesen betreffend 
(seit 14.02.1996) 

F, 1. Zulage für Mentorentätigkeit in Schule und Gemeinde 

F, 2. Stundenanrechnung für den Unterricht an Förderschulen 

F, 3. Ordnung der Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter im pastoralen Dienst des 
Erzbistums München und Freising 

F, 4. Statut für den Schulbeauftragten bzw. für den Fachmitarbeiter Kath. Religion für 
Grund-, Haupt- und Förderschulen in den (Erz-)Bistümern Bamberg, München und 
Freising und Passau 

F, 5. Änderung der Fahrtkostenzuschussordnung für die Mitarbeiter der Erzdiözese 
München und Freising 

F, 6. Statut für den kirchlichen Schulbeauftragten im Bistum Regensburg 

F, 7. Neuregelung der Praktikumsvergütung für Vorpraktikanten in den Kindertagesstätten 
der Erzdiözese München und Freising 

F, 8. Diözesane Ordnung für die Fortbildung, Weiterbildung, Zusatzausbildung der 
pädagogischen Fach- und Zweitkräfte in den Katholischen Tagesstätten für Kinder in der 
Diözese Augsburg 

F, 9. Sonderregelung zum Entgelt für Pastoralassistentinnen/ Pastoralassistenten im 
Vorbereitungsdienst in der Erzdiözese München und Freising 

F, 10. Sonderregelung zum Entgelt für Pastoralassistentinnen/ Pastoralassistenten im 
Vorbereitungsdienst in der Diözese Eichstätt 

F, 11. Sonderregelung zum Entgelt für Pastoralpraktikantinnen/ Pastoralpraktikanten in 
den Diözesen Regensburg, Passau und Würzburg 
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F, 12. Sonderregelung zum Entgelt für Religionslehrkräfte im Kirchendienst in der 
Diözese Augsburg 

F, 13. Sonderregelung zum Entgelt für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im 
Kirchendienst in der Erzdiözese München und Freising 

Teil G: Weitere Beschlüsse 

G, 1. Kinderbetreuungszuschuss 

Anhang: Beschluss der Freisinger Bischofskonferenz 

Anhang I: Beschlüsse 

Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
Beschlüsse 2019 
Beschlüsse 2018 
Beschlüsse 2017 
Beschlüsse 2016 
Beschlüsse 2015 
Beschlüsse 2014 
Beschlüsse 2013 
Beschlüsse 2012 
Beschlüsse 2011 
Beschlüsse 2010 
Beschlüsse 2009 
Beschlüsse 2008 
Beschlüsse 2007 
Beschlüsse 2006 
Beschlüsse 2005 
Beschlüsse 2004 
Beschlüsse 10/2003 ï 12/2003 

Zentral-KODA 
Ordnung über die Rechtsfolgen eines Dienstgeberwechsels im Geltungsbereich der 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 
Änderungsbeschluss der Zentral-KODA vom 08. November 2018 gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 
1. Zentral-KODA-Ordnung (ZKO) 
Änderungsbeschluss zur Entgeltumwandlung 
Entgeltumwandlung 
Ordnung über die Anrechnung von Vordienstzeiten zur Anerkennung von Stufenlaufzeiten 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile 
Einbeziehungsklauseln 

Anhang II: Kirchengesetzliche Ordnungen mit arbeitsvertragsrechtlicher Relevanz 

1. Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 
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Artikel 1 ï Grundprinzipien des kirchlichen Dienstes ï 
Artikel 2 ï Geltungsbereich ï 
Artikel 3 ï Begründung des Arbeitsverhältnisses ï 
Artikel 4 ï Loyalitätsobliegenheiten ï 
Artikel 5 ï Verstöße gegen Loyalitätsobliegenheiten ï 
Artikel 6 ï Koalitionsfreiheit ï 
Artikel 7 ï Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Gestaltung ihrer 
Arbeitsbedingungen ï 
Artikel 8 ï Mitarbeitervertretungsrecht als kirchliche Betriebsverfassung ï 
Artikel 9 ï Fort- und Weiterbildung ï 
Artikel 10 ï Gerichtlicher Rechtsschutz ï 

Authentische Interpretation der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse 

2. Ordnung für Schlichtungsverfahren 
I. Die Schlichtungsstelle 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsstelle 
§ 2 Zuständigkeit 
§ 3 Mitglieder 
§ 4 Unabhängigkeit, Schweigepflicht 
§ 5 Amtszeit 
§ 5a Abhängigkeit, Befangenheit, Ablehnung 
§ 6 Vorzeitige Beendigung, Ausscheiden, Abberufung 

II. Das Schlichtungsverfahren 
§ 7 Beteiligte 
§ 7a Zulassung von Bevollmächtigten 
§ 7b Kostenhilfe 
§ 8 Antragsgrundsatz 
§ 9 Antragsinhalt 
§ 10 Zurücknahme, Änderung des Antrags 
§ 11 Zurückweisung des Antrags 
§ 12 Befugnisse des Vorsitzenden 
§ 13 Verhandlungsvorbereitung, mündliche Verhandlung 
§ 14 Ladung zur mündlichen Verhandlung 
§ 15 Ablauf der mündlichen Verhandlung 
§ 16 Beweisaufnahme 
§ 17 Einigungsempfehlung 
§ 18 Rechtscharakter der Einigungsempfehlung 
§ 19 Verfahrenskosten 
§ 20 Kosten der Schlichtungsstelle 
§ 21 Übergangsregelung 
§ 22 In-Kraft-Treten 
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3. Ordnung zur Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und sonstigen 
Fällen: Beihilfeordnung Teil A* 
§ 1 Regelungsbereich 
Erster Abschnitt: Beihilfe nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen 

§ 2 Privat krankenversicherte Priester und Kirchenbeamte 
§ 2a Privat krankenversicherte Mitarbeiter mit schriftlicher Zusage auf Beihilfe nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen 
§ 2b Beamte des Katholischen Schulwerks in Bayern 
§ 3 Gesetzlich krankenversicherte Priester und Kirchenbeamte 
§ 3a Gesetzlich krankenversicherte Mitarbeiter mit schriftlicher Zusage auf Beihilfe 
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
§ 4 Zuständigkeit 

Zweiter Abschnitt: Beihilfe aufgrund der Dienst- und Vergütungsordnung für ständige 
Diakone 

§ 5 Gesetzlich krankenversicherte hauptberufliche Diakone 
§ 5a Privat krankenversicherte hauptberufliche Diakone 

Dritter Abschnitt: Beihilfe auf Grund arbeitsvertragsrechtlicher Vorschriften 
§ 6 Berechtigte Personen 
§ 7 Beihilfeleistungen 
§ 7a Beschäftigte im Sinne des § 36 b Teil A, 1. 
§ 7b Schriftliche Zusagen auf Beihilfeleistungen im jeweiligen Umfang des Tarifs 820 
K 
§ 7c Schriftliche Zusagen für Beschäftigte im Sinne des § 7 Abs. 2 
§ 7d Übergangsregelung für privat krankenversicherte Arbeitnehmer, die den 
Arbeitgeberzuschuss nicht in Anspruch nehmen 
§ 7e Schriftliche Zusagen für Lehrkräfte gemäß ABD Teil B, 4.1. an Schulen in 
kirchlicher Trägerschaft auf Beihilfeleistungen im jeweiligen Umfang des Tarifs 820 K 
Plus (ab 01.05.2018) 
§ 7f Schriftliche Zusagen für Lehrkräfte gemäß ABD Teil B, 4.1 an Schulen in 
kirchlicher Trägerschaft im Sinne des § 7 Abs. 2 (ab 01.05.2018) 
§ 8 Sonderregelungen 

Vierter Abschnitt: Gemeinsame Vorschriften 
§ 9 Ausschluss von Beihilfeleistungen 
§ 10 Beihilfeablöseversicherung 
§ 11 Zusammentreffen mehrerer Beihilfeberechtigungen 
§ 12 Übergangsregelungen 

4. Ordnung für eine kirchliche Höherversicherung I in Krankheitsfällen: Beihilfeordnung 
Teil B* 
§ 1 Regelungsbereich 
Erster Abschnitt: Kirchliche Höherversicherung I 

§ 2 Geltungsbereich 
§ 3 An- und Abmeldung 

Zweiter Abschnitt: Kirchliche Höherversicherung in Ausführung von § 36b ABD Teil A, 1. 
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§ 4 Geltungsbereich 
Dritter Abschnitt: Gemeinsame Vorschriften 

§ 5 Versicherungsleistungen und -bedingungen 
Vierter Abschnitt: Übergangsvorschriften 

§ 6 Übergangsregelung 

5. Ordnung für eine kirchliche Höherversicherung II in Krankheitsfällen: Beihilfeordnung 
Teil C* 
§ 1 Regelungsbereich 
§ 2 Geltungsbereich 
§ 3 An- und Abmeldung 
§ 4 Versicherungsleistungen und -bedingungen 

Anhang zur Beihilfeordnung für die (Erz-)Diözese ... vom 01.01.2004 
I. Zusagen 
II. Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft 

Regelung zur Fortführung des kirchlichen Beihilferechts zum Stichtag 31.12.2000 

6. Dienstordnung für Gemeindereferentinnen/ Gemeindereferenten in den bayerischen 
(Erz-)Diözesen 
I. Allgemeiner Teil 

1. Beruf und kirchliche Stellung 
2. Einsatzorte und Aufgaben 
3. Voraussetzungen für den Dienst 
4. Ausbildung, Berufseinführung, Fortbildung 
Feststellungsbeschluss der Bayer. Regional-KODA vom 11. Juli 2001: 

7. Kirchliche Lehrerdienstordnung (KLDO) 
Inhaltsübersicht 
Präambel 
I. Abschnitt: Allgemeines 
II. Abschnitt: Die Lehrkraft 

1. Teil: Die Lehrkraft im Unterricht und bei sonstigen schulischen Veranstaltungen 
2. Teil: Allgemeine Bestimmungen 
3. Teil: Die Lehrkraft im Kollegium 

III. Abschnitt: Schulleitung 
IV. Abschnitt: Schulträger 
V. Abschnitt: Schulverwaltung 
VI. Abschnitt: Schulaufsicht 
VII. Abschnitt: Schlussvorschriften 

8. Diözesane Regelungen 

9. Kriterienkatalog für die Beteiligung von Koalitionen gemäß Art. 6 Grundordnung (GO) 
an der Beteiligung der Aufgaben gemäß Art. 7 Grundordnung 
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10. Dienstordnung für Pastoralreferenten/Pastoralreferentinnen in den Bayerischen (Erz-
)Diözesen 
Vorwort 
I. Allgemeiner Teil 

1. Beruf und kirchliche Stellung 
2. Einsatzorte und Aufgaben 
3. Voraussetzungen für den Dienst 
4. Ausbildung, Berufseinführung, Fortbildung 
5. Bischöfliche Beauftragung und Dienst 

Feststellungsbeschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 26./27. März 2014 

Anhang III: Ordnungen zur Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts im Bereich der 
bayerischen Diözesen 

1. Zentral-KODA-Ordnung 
Präambel 
§ 1 Aufgabe der Zentral-KODA und Geltungsbereich 
§ 2 Organe der Zentral-KODA 
§ 3 Aufgaben der Zentralen Kommission 
§ 4 Aufgaben des Arbeitsrechtsausschusses 
§ 5 Zusammensetzung der Zentralen Kommission 
§ 6 Zusammensetzung des Arbeitsrechtsausschusses 
§ 7 Vorsitzende(r) und stellvertretende(r) Vorsitzende(r) 
§ 8 Rechtsstellung 
9 Freistellung 
§ 10 Beratung 
§ 11 Arbeitsweise der Zentralen Kommission 
§ 12 Arbeitsweise des Arbeitsrechtsausschusses 
§ 13 Inkraftsetzung der Beschlüsse der Zentralen Kommission 
§ 14 Vermittlungsausschuss 
§ 15 Voraussetzung und Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss 
§ 16 Wahl und Amtsperiode des Vermittlungsausschusses 
§ 17 Anrufung des Vermittlungsausschusses 
§ 18 Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss 
§ 19 Verfahren zur ersetzenden Entscheidung 
§ 20 Vorbereitung der Sitzungen 
§ 21 Ausschüsse 
§ 22 Kosten 
§ 23 Inkrafttreten 

2. Wahlordnung für die Vertreter und Vertreterinnen der Dienstnehmerseite in der Zentral-
KODA aus den bayerischen Diözesen (Wahlordnung zur Zentralen Kommission ï 
WOzZK) 
§ 1 Wahlversammlung 
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§ 2 Eröffnung der Wahlversammlung und Wahlleitung 
§ 3 Wählbarkeit 
§ 4 Amtszeit 
§ 5 Durchführung der Wahl 
§ 6 Mitteilung des Wahlergebnisses 
§ 7 Anfechtung der Wahl 
§ 8 Ausscheiden und Ruhen 
§ 9 In-Kraft-Treten 

3. Ordnung der Kommission für das Arbeitsvertragsrechts der bayerischen Diözesen 
(Bayerische Regional-KODA-Ordnung ï BayRKO) 
Präambel 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Kommission 
§ 3 Aufgabe 
§ 4 Zusammensetzung 
§ 5 Berufung und Wahl der Mitglieder, Wahlrechtsgrundsätze 
§ 6 Entsendungsgrundsätze 
§ 7 Konstituierende Sitzung und Wahl des/der Vorsitzenden und des/der stellvertretenden 
Vorsitzenden 
§ 8 Vorzeitiges Ausscheiden, Nachfolge für ausgeschiedene Mitglieder, Ruhen der 
Mitgliedschaft 
§ 9 Unterkommissionen 
§ 9a Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte 
§ 10 Rechtsstellung 
§ 11 Freistellung 
§ 12 Schulung 
§ 13 Kündigungsschutz der Mitglieder der Kommission 
§ 14 Beratung 
§ 15 Sitzungen, Antragsstellung und Geschäftsordnung 
§ 16 Beschlüsse und ihre Inkraftsetzung 
§ 16a Beschlussfassung zu Beschlüssen der Zentralen Kommission 
§ 17 Vermittlungsausschuss 
§ 18 Voraussetzung der Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss 
§ 19 Wahl und Amtszeit des Vermittlungsausschusses 
§ 20 Anrufung des Vermittlungsausschusses 
§ 21 Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss 
§ 22 Verfahren zur ersetzenden Entscheidung 
§ 23 Vorbereitungsausschuss 
§ 24 Arbeitsgruppen 
§ 25 Kosten 
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4. Ordnung für das Verfahren zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen der Beschäftigten in 
der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen (Regional-KODA-
Wahlordnung ï BayRKWO) 
Erster Abschnitt ï Grundsätze der Wahl 

§ 1 Wahlrechtsgrundsätze 
§ 2 Wahlbereiche 

Zweiter Abschnitt ï Wahlvorstände 
§ 3 Bildung von Wahlvorständen 
§ 4 Zusammensetzung der Wahlvorstände 
§ 5 Konstituierung der Wahlvorstände, Wahl der Vorsitzenden 
§ 6 Beschlussfassung, Verschwiegenheitspflicht 

Dritter Abschnitt ï Wahlberechtigung, Wahlvorschlagsrecht und Wählbarkeit 
§ 7 Wahlberechtigung 
§ 8 Wahlvorschlagsrecht 
§ 9 Wählbarkeit 

Vierter Abschnitt ï Vorbereitung der Wahl 
§ 10 Wahltag 
§ 11 Rechtsträgerverzeichnisse 
§ 12 Wählerverzeichnisse 
§ 13 Erstellung der Wahlunterlagen, Bestimmung des Wahlablaufs 
§ 14 Wahlvorschläge der Beschäftigten 
§ 15 Prüfung der Wahlvorschläge und vorläufige Kandidatenliste 
§ 16 Endgültige Kandidatenliste 

Fünfter Abschnitt ï Wahlhandlung 
§ 17 Stimmen 
§ 18 Wahlunterlagen 
§ 19 Durchführung der Wahl 

Sechster Abschnitt ï Feststellung des Wahlergebnisses 
§ 20 Auszählung der Stimmen 
§ 21 Ungültige Stimmen, Zurückweisung von Wahlbriefen 
§ 22 Entscheidung des Wahlvorstandes 
§ 23 Feststellung des Wahlergebnisses 
§ 24 Vorläufiges Wahlergebnis 
§ 25 Wahlanfechtung 
§ 26 Endgültiges Wahlergebnis 
§ 27 Wahlniederschrift und Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

5. Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung ï KAGO ï in der Fassung des Beschlusses der 
Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vom 25. Februar 2010 
Inhaltsübersicht 
Präambel 
Erster Teil ï Allgemeine Vorschriften ï 



ABD 
© ABD, erstellt am 04.03.2020 
Fassung vom 01.03.2020 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

§ 1 Kirchliche Gerichte für Arbeitssachen 
§ 2 Sachliche Zuständigkeit 
§ 3 Örtliche Zuständigkeit 
§ 4 Besetzung der Gerichte 
§ 5 Aufbringung der Mittel 
§ 6 Gang des Verfahrens 
§ 7 Verfahrensgrundsätze 
§ 8 Verfahrensbeteiligte 
§ 9 Beiladung 
§ 10 Klagebefugnis 
§ 11 Prozessvertretung 
§ 12 Kosten (Gebühren und Auslagen) 
§ 13 Rechts- und Amtshilfe 

Zweiter Teil ï Aufbau der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen ï  1. Abschnitt: Kirchliche 
Arbeitsgerichte erster Instanz 

§ 14 Errichtung 
§ 15 Gerichtssitz/Dienstaufsicht/Geschäftsstelle 
§ 16 Zusammensetzung/Besetzung 
§ 17 Rechtsstellung der Richter 
§ 18 Ernennungsvoraussetzungen/Beendigung des Richteramtes 
§ 19 Ernennung des Vorsitzenden 
§ 20 Ernennung/Mitwirkung der beisitzenden Richter 

Zweiter Teil ï Aufbau der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen ï 2. Abschnitt: 
Kirchlicher Arbeitsgerichtshof 

§ 21 Errichtung 
§ 22 Zusammensetzung/Besetzung 
§ 23 Dienstaufsicht/Verwaltung 
§ 24 Rechtsstellung der Richter/Ernennungsvoraussetzungen/Beendigung des 
Richteramtes 
§ 25 Ernennung des Präsidenten und der weiteren Mitglieder mit der Befähigung zum 
Richteramt 
§ 26 Ernennung/Mitwirkung der beisitzenden Richter aus den Kreisen der 
Dienstgeber und Mitarbeiter 

Dritter Teil  ï  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  ï  1. Abschnitt: 
Verfahren im ersten Rechtszug  ï 1. Unterabschnitt: Allgemeine Verfahrensvorschriften 

§ 27 Anwendbares Recht 
§ 28 Klageschrift 
§ 29 Klagerücknahme 
§ 30 Klageänderung 
§ 31 Zustellung der Klage/Klageerwiderung 
§ 32 Ladung zur mündlichen Verhandlung 
§ 33 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 
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§ 34 Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden 
§ 35 Ablehnung von Gerichtspersonen 
§ 36 Zustellungen und Fristen 
§ 37 Wiedereinsetzung in versäumte Fristen 

Dritter Teil  ï  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  ï  1. Abschnitt: 
Verfahren im ersten Rechtszug  ï  2. Unterabschnitt: Mündliche Verhandlung 

§ 38 Gang der mündlichen Verhandlung 
§ 39 Anhörung Dritter 
§ 40 Beweisaufnahme 
§ 41 Vergleich, Erledigung des Verfahrens 
§ 42 Beratung und Abstimmung 
§ 43 Urteil 

Dritter Teil  ï  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  ï  1. Abschnitt: 
Verfahren im ersten Rechtszug ï 3. Unterabschnitt: Besondere Verfahrensarten 

§ 44 Auflösung der Mitarbeitervertretung/Verlust der Mitgliedschaft in der 
Mitarbeitervertretung 
§ 44a Verlust der Mitgliedschaft in einer Kommission nach Art. 7 GrO 
§ 44b Wahlprüfungsklage 
§ 45 Organstreitverfahren über Zuständigkeit einer KODA 

Dritter Teil  ï  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  ï 2. Abschnitt: 
Verfahren im zweiten Rechtszug 

§ 46 Anwendbares Recht 
§ 47 Revision 
§ 48 Nichtzulassungsbeschwerde 
§ 49 Revisionsgründe 
§ 50 Einlegung der Revision 
§ 51 Revisionsentscheidung 

Dritter Teil  ï  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  ï 3. Abschnitt: 
Vorläufiger Rechtsschutz 

§ 52 Einstweilige Verfügung 
Dritter Teil  ï  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  ï 4. Abschnitt: 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen 

§ 53 Vollstreckungsmaßnahmen 
§ 54 Vollstreckung von Willenserklärungen 

Dritter Teil  ï  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  ï 5. Abschnitt: 
Beschwerdeverfahren 

§ 55 Verfahrensbeschwerde 
Vierter Teil  ï  Schlussvorschriften  ï 

§ 56 In-Kraft-Treten 

6. Entsendeordnung für die Vertreter/Vertreterinnen der tariffähigen 
Arbeitnehmerkoalitionen in die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 
Diözesen 
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Präambel 

 

Das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen umfasst die von der Bayerischen Re-
gional-KODA beschlossenen und von den bayerischen Bischöfen jeweils für ihre Diözese in 
Kraft gesetzten kirchlichen arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen. 
 
Das einheitliche, regionale und eigenständige kirchliche Arbeitsvertragsrecht in den 
bayerischen Diözesen wurde durch die Bayerische Regional-KODA auf der Basis 
grundlegender Beschlüsse gestaltet. Dabei orientierte sich die Bayerische Regional-KODA 
stets an den tarifrechtlichen Regelungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Freistaat 
Bayern. 
 
Die weitere Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts der bayerischen Diözesen orientiert sich am 
Tarifvertrag (TVöD ï Fassung VKA) für die Beschäftigten der Arbeitgeber, die Mitglieder des 
kommunalen Arbeitgeberverbandes Bayern sind. Im Übrigen können Bestandteile der 
weiteren Tarifverträge des Öffentlichen Dienstes im Freistaat Bayern berücksichtigt werden. 
Die weitere Gestaltung der Sonderregelungen für Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher 
Trägerschaft im Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen orientiert sich an den für 
Lehrkräfte des Freistaates Bayern geltenden Regelungen. 
Die Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts der bayerischen Diözesen erfolgt auf den genannten 
Grundlagen, soweit kirchenspezifische Gründe dem nicht entgegenstehen. 
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§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich 

 

 

(1) 1Die von der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
(Bayerische Regional-KODA) beschlossenen und vom Diözesanbischof für die Diözese in 
Kraft gesetzten arbeitsvertraglichen Regelungen gelten für die Arbeitsverhältnisse der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ï nachfolgend Beschäftigte genannt ï, die in einem Arbeits-
verhältnis mit einem der in § 1 Absatz 1 und 2 der Ordnung der Kommission für das Arbeits-
vertragsrecht der bayerischen Diözesen (Bayerische Regional-KODA) genannten Rechts-
träger stehen. 2Diese Regelungen gelten nicht für  
a) Beschäftigte bei Rechtsträgern, auf deren Arbeitsverhältnisse satzungsgemäß die 
Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
Anwendung finden, 
b) Beschäftigte für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 88 ff. SGB III gewährt werden, 
c) Leiharbeitnehmer/Leiharbeitnehmerinnen von nicht kirchlichen Personal-Service-Agenturen, 
sofern deren Rechtsverhältnisse kollektivrechtlich geregelt sind. 
 
(2) Für Beschäftigte an kirchlichen Hochschulen gelten die einschlägigen Regelungen des 
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und der ihn ergänzenden 
Tarifverträge in der jeweils für den Freistaat Bayern geltenden Fassung sowie die Regelungen 
der Teile D, 1., D, 2. und D, 10 d. 
 
(2a) Für Beschäftigte an kirchlichen Berufsschulen zur sonderpädagogischen Förderung 
gelten die einschlägigen Regelungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) und der ihn ergänzenden Tarifverträge in der jeweils für den Freistaat Bayern 
geltenden Fassung sowie die Regelungen der Teile D, 1., D, 2. und D, 10 d. 
 
(3) Für Beschäftigte, die Tätigkeiten in der Waldarbeit ausüben, gelten die Regelungen des 
TV-L-Forst und der ihn ergänzenden Tarifverträge in der jeweils für den Freistaat Bayern 
geltenden Fassung sowie die Regelungen der Teile D, 1., D, 2. und D, 10 d. 
 
(4) Für Beschäftigte in Hotels und Gaststätten gelten die Regelungen der Tarifverträge 
zwischen dem Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband ï DEHOGA Bayern e.V. und der 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Landesbezirk Bayern in ihrer jeweils geltenden 
Fassung sowie die Regelungen der Teile D, 1., D, 2. und D, 10 d. 
Protokollnotiz zu Absatz 4: 
Dieser Absatz gilt nicht für kirchliche Exerzitien-, Bildungs-, Tagungs- und Jugendhäuser. 

 
(5) Für Beschäftigte in Brauereien gelten die Regelungen der Tarifverträge für das 
Braugewerbe in Bayern zwischen dem Arbeitgeberverband der Bayrischen Ernährungswirt-
schaft e.V. und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Landesbezirk Bayern in ihrer 
jeweils geltenden Fassung sowie die Regelungen der Teile D, 1., D, 2. und D, 10 d. 
 
(6) Für Beschäftigte im Buchhandel gelten die Regelungen der Tarifverträge des Buchhandels 
und der Verlage in Bayern zwischen dem Arbeitgeberverband der Verlage und Buchhandlun-
gen in Bayern e.V. und ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V., Landesbezirk 
Bayern in ihrer jeweils geltenden Fassung sowie die Regelungen der Teile D, 1., D, 2. und 
D, 10 d. 
Protokollnotiz zu Absatz 6: 
Dieser Absatz gilt nur für Beschäftigte, die überwiegend in einem Ladengeschäft tätig sind. 

http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27433&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27433&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27433&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27433&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27433&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27433&DatumAuswahl=
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(7) (frei) 
 
(8) Bei Instituten des geweihten Lebens bzw. Gesellschaften des apostolischen Lebens gelten 
für Beschäftigte im Handwerk oder Handel der jeweils einschlägige Handwerks- oder Handels-
tarifvertrag in der jeweils geltenden Fassung sowie die ihn ergänzenden Tarifverträge in der 
jeweils geltenden Fassung und die Regelungen der Teile D, 1., D, 2. und D, 10 d. 
Protokollnotiz zu Absatz 8: 
Anwendung finden die folgenden Tarifverträge: 
- Manteltarifvertrag für die Arbeitnehmer des bayerischen Bäckerhandwerks vom 1. April 2016 in der jeweils geltenden 
Fassung  
- Manteltarifvertrag für das Fleischerhandwerk in Bayern vom 15.02.2008 in der jeweils geltenden Fassung  
- Manteltarifvertrag für die Arbeiter und Angestellten im Bayerischen Schreinerhandwerk vom 01. Juni 2012 in der jeweils 
geltenden Fassung  
- Manteltarifvertrag für die Arbeitnehmer des Elektrohandwerks in Bayern vom 20. April 2009 in der jeweils geltenden 
Fassung  
- Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer im Maler- und Lackiererhandwerk vom 01. Januar 2012 in der jeweils 
geltenden Fassung  
- Manteltarifvertrag für Angestellte der Druckindustrie in Bayern vom 25. August 2006 in der jeweils geltenden Fassung  
- Rahmentarifvertrag für den Erwerbsmäßigen Gartenbau vom 24. Oktober 2007 in der jeweils geltenden Fassung  
- Rahmentarifvertrag für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft vom 22.03.2018 in der jeweils geltenden Fassung  
- Manteltarifvertrag für Galvaniseure, Graveure und Metallbildner vom 19.01.2015 in der jeweils geltenden Fassung  
- Manteltarifvertrag für alle Arbeitnehmer metallverarbeitender Handwerke in Bayern vom 08. Oktober 2007 in der jeweils 
geltenden Fassung  
- Manteltarifvertrag für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie Auszubildende in folgenden Handwerken: Installateur und 
Heizungsbauer/Installateurin und Heizungsbauerin (einschließlich Klimaanlagenbauer/Klimaanlagenbauerin), Spengler 
(Flaschner, Klempner)/Spenglerin (Flaschnerin, Klempnerin), Behälter- und Apparatebauer/Behälter- und Apparatebauerin 
vom 10. Februar 2014 in der jeweils geltenden Fassung  

 
(9) Die Absätze 3 bis 8 gelten nicht, sofern für die jeweiligen Beschäftigten beim Rechtsträger 
die Regelungen des Absatzes 1 Anwendung finden. Die Anwendung der Regelungen des 
Absatzes 1 ist vom Rechtsträger der Kommission anzuzeigen. 
Protokollnotiz zu Absatz 9: 
1Darüber hinaus finden die Absätze 3 bis 8 für die Dauer des ununterbrochenen Beschäftigungsverhältnisses keine 
Anwendung auf Beschäftigte im Geltungsbereich des Teils A in der Fassung vom 31. August 2019, die zu diesem Zeitpunkt 
eine unter die Absätze 3 bis 8 fallende Tätigkeit ausüben. 2Satz 1 gilt nicht, wenn ein Wechsel zwischen den in den Absätzen 
geregelten Tätigkeitsbereichen erfolgt. 

https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27433&DatumAuswahl=
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Teil A 

A, 1. Allgemeiner Teil 

Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften (§§ 2-5a) 

§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

 

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 
 
(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet werden, 
wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren Sachzusammenhang 
stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 
 
(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können 
gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 
 
(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine 
kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren Anschluss 
an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probezeit. 

§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen 

 

(1) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche 
Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; 
dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus. 
 
(2) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder 
sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen sind nur 
mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäftigten derartige Vergünsti-
gungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. 
Protokollnotiz zu Absatz 2: 
1. Die Verletzung der Pflichten gemäß § 3 Absatz 2 kann einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung darstellen; 
ggf. entsteht Schadensersatzpflicht. 
2. Die Dienstvorgesetzten haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Beschäftigten in regelmäßigen Abständen über diese 
Verpflichtungen belehrt werden. 
3. Die Dienstvorgesetzten haben etwaigen Verstößen nach Möglichkeit durch geeignete organisatorische und personal-
politische Maßnahmen vorzubeugen. 
 
(3) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig 
vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit 
Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten 
der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Eine 
Nebentätigkeit ist zu untersagen, wenn und soweit sie 
a) gegen kirchliche oder staatliche Gesetze verstößt, 
b) mit dem Ansehen des kirchlichen Dienstes nicht vereinbar ist, 
c) die/den Beschäftigte/n in Widerspruch zu ihren/seinen dienstlichen Pflichten bringt, 
d) in Konkurrenz zu der arbeitsvertraglich vereinbarten Tätigkeit der/des Beschäftigten steht, 
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e) die Zeit oder die Arbeitskraft der/des Beschäftigten so stark in Anspruch nimmt, dass die 
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer/seiner arbeitsvertraglich vereinbarten Pflichten beeinträchtigt 
wird.  
4Auch nicht anzeigepflichtige Nebentätigkeiten dürfen die Dienstobliegenheiten nicht 
beeinträchtigen. 
 
(4) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den Beschäftigte/n zu 
verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem 
beauftragten Arzt kann es sich um eine/n Vertrauensärztin/Vertrauensarzt oder eine 
Betriebsärztin/einen Betriebsarzt handeln. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeit-
geber. 
Protokollnotiz zu Absatz 4: 
Unter Vertrauensärztin/Vertrauensarzt im Sinne des § 3 Absatz 4 ist eine/ein vom Arbeitgeber mit der Untersuchung beauf-
tragte/r Ärztin/Arzt zu verstehen. 
 
(5) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie 
können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben 
lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. 
Protokollnotiz zu Absatz 5: 
1. Der Arbeitgeber kann eine Bevollmächtigte/einen Bevollmächtigten zurückweisen, wenn es aus dienstlichen oder 
betrieblichen Gründen geboten ist. 
2. Beschäftigte müssen zu Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig 
werden können, vor Aufnahme in die Personalakten gehört werden. Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen. 
 
(6) Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse in 
der jeweiligen Fassung ist Bestandteil der Arbeitsverträge der Beschäftigten im Dienst der 
Katholischen Kirche in den bayerischen Diözesen.1 

1
Vgl. hierzu den Beschluss der Zentral-KODA vom 6.11.2008, abgedruckt in Anhang I. 
 
(7) 1Zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem kirchlichen Arbeitsverhältnis ist die 
Schlichtungsstelle anzurufen. 2Das Verfahren richtet sich nach der ĂOrdnung f¿r 
Schlichtungsverfahren zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Dienstgebern und 
Mitarbeitern aus dem Arbeitsverhältnis in den bayerischen (Erz-)Diºzesenñ. 3Das Recht 
der/des Beschäftigten, das staatliche Arbeitsgericht fristgerecht anzurufen, bleibt davon 
unberührt. 4Auf die Anrufung der Schlichtungsstelle können Arbeitgeber und Beschäftigte/r im 
Einzelfall einvernehmlich verzichten. 
 
(8a) Die Beschäftigten haben einen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schaden im 
Rahmen des allgemeinen Haftungsrechts dem Arbeitgeber zu ersetzen. 
 
(8b) Fügen die Beschäftigten in Ausübung ihres Dienstes weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig einem Dritten Schaden zu, tritt der Arbeitgeber für den verursachten Schaden ein, 
soweit es sich nicht um KFZ-Schäden handelt. 
 
(8c) Verursachen die Beschäftigten während einer Dienstfahrt weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig einen Schaden, ersetzt der Arbeitgeber den am KFZ der Beschäftigten 
entstandenen Schaden. Haben die Beschäftigten für ihr KFZ eine Fahrzeugteilversicherung 
abgeschlossen, erstattet der Arbeitgeber bei Teilkaskoschäden nur den Selbstbeteiligungs-
anteil, den die Beschäftigten zu tragen haben. 
 
(9) 1In Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie in Einrichtungen und sonstigen 
Tätigkeitsbereichen, die die Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung 
Minderjähriger enthalten oder die in vergleichbarer Weise geeignet sind, Kontakt zu 
Minderjährigen aufzunehmen, ist der Arbeitgeber berechtigt, von den Beschäftigten 
regelmäßig die Vorlage eines aktuellen erweiterten Führungszeugnisses gemäß den 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=28851&DatumAuswahl=
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jeweiligen Bestimmungen des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) zu verlangen. 2Die 
hierbei anfallenden Kosten trägt der Arbeitgeber. 3Enthält das Führungszeugnis Eintragungen, 
die nicht dem Zweck der Prävention von sexualisierter Gewalt an Minderjährigen dienen, 
unterliegen diese Informationen einem Verwertungsverbot. 4Darüberhinaus ist der Arbeitgeber 
berechtigt, von diesen Beschäftigten die Vorlage einer Selbstverpflichtungserklärung gemäß 
Anlage H zu verlangen. 5Näheres kann in einer Dienstvereinbarung geregelt werden. 

§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 

 

(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder 
abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder eine Einrichtung außerhalb 
des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate abgeordnet 
werden, so sind sie vorher zu hören. 
Anmerkung zu Absatz 1: 
1. Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle oder einer anderen 
Einrichtung desselben oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 
2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle oder einer anderen 
Einrichtung desselben Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 
 
(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder kirchlichen Interesse mit ihrer 
Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei einem Dritten 
zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. 
3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach 
Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet. 
Anmerkung zu Absatz 2: 
Zuweisung ist ï unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses ï die vorübergehende Beschäftigung bei einem 
Dritten im In- und Ausland, bei dem der Allgemeine Teil nicht zur Anwendung kommt. 
 
(3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des 
Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich geschuldete 
Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 2§ 613a BGB sowie 
gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 
Anmerkung zu Absatz 3: 
1Personalgestellung ist ï unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses ï die auf Dauer angelegte Beschäftigung 
bei einem Dritten. 2Die Modalitäten der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich 
geregelt.  
 

(4) Die von § 1 Absatz 1b Satz 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) abweichende 
Überlassungshöchstdauer beträgt 25 Jahre. 

§ 5 Qualifizierung 

 

(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen 
Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung von 
Effektivität und Effizienz des kirchlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der 
Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Qualifizierung wird auch als Teil 
der Personalentwicklung verstanden. 
 
(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung ein Angebot dar, aus dem für die 
Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 4 abgeleitet, aber das durch 
Dienstvereinbarung wahrgenommen und näher ausgestaltet werden kann. 2Weitergehende 
Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt. 
 
(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=29212&DatumAuswahl=
http://bundesrecht.juris.de/bgb
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a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die 
übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), 
b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 
c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tätigkeit; 
Umschulung), 
d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizierung) und 
e) die Reflexion der ethischen und religiösen Aspekte des kirchlichen Dienstes (religiöse 
Qualifizierung). 
2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den Beschäftigten 
schriftlich bestätigt. 
 
(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. d ï Anspruch auf 
ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt wird, ob und 
welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses Gespräch kann auch als Gruppengespräch 
geführt werden. 3Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen. 
 
(5) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme ï einschließ-
lich Reisekosten - werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden, grundsätzlich 
vom Arbeitgeber getragen. 2Ein möglicher Eigenbeitrag wird durch eine Qualifizierungs-
vereinbarung geregelt. 3Arbeitgeber und Mitarbeitervertretungen sind gehalten, die Grund-
sätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen und individuellen 
Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen. 
Protokollnotiz zu Absatz 5 Satz 1: 
Es findet die Reisekostenordnung der bayerischen Diözesen Anwendung. 
 
(6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit. 
 
(7) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezogen 
werden. 
 
(8) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so 
angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird. 

§ 5a Freiwillige Qualifizierungsmaßnahmen 

 

(1) 1Unterzieht sich eine Beschäftigte/ein Beschäftigter einer in § 5 Absatz 3 Buchstabe a) bis 
c) und e) genannten Qualifizierungsmaßnahme, die der Arbeitgeber als freiwillige Qualifi-
zierungsmaßnahme anerkannt hat, hat sie/er zu diesem Zwecke jährlich Anspruch auf 
Arbeitsbefreiung für drei Arbeitstage unter Fortzahlung des Entgelts. 2Teilzeitbeschäftigte 
haben Anspruch auf anteilige Arbeitsbefreiung. 
Protokollnotiz zu § 5a Absatz 1: 
1Der Anspruch auf Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts richtet sich nach der Anzahl der Arbeitstage pro Woche. 
2Beschäftigte haben bei  
ï einer Ein- oder Zwei-Tage-Woche Anspruch auf Arbeitsbefreiung für einen Arbeitstag, 
ï einer Drei- oder Vier-Tage-Woche Anspruch auf Arbeitsbefreiung für zwei Arbeitstage, 
ï einer Fünf- oder Sechs-Tage-Woche Anspruch auf Arbeitsbefreiung für drei Arbeitstage.  
(2) 1Veranlasst der Arbeitgeber eine Qualifizierungsmaßnahme im Sinne des § 5 Absatz 3, 
vermindert sich der Anspruch auf Arbeitsbefreiung nach Absatz 1 jeweils um die Arbeitstage, 
die die angeordnete Qualifizierungsmaßnahme dauert. 2Eine Anrechnung nach Satz 1 erfolgt 
auch, wenn der Arbeitgeber aufgrund einer berufsspezifischen Regelung eine Fortbildung 
anordnet. 
 
(3) 1Erkennt der Arbeitgeber auf Antrag der/des Beschäftigten darüber hinaus ein dienstliches 
Interesse an einer Qualifizierungsmaßnahme nach Absatz 1 an, dann erstattet er auf Antrag 
der/des Beschäftigten die Hälfte der anfallenden Kosten; der Hälfteanteil der Fahrtkosten zum 
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Ort der Qualifizierungsmaßnahme ist nach den Bestimmungen der Reisekostenordnung zu 
errechnen. 2Von der Regelung zur Erstattung der Fahrtkosten, die außerhalb der bayerischen 
Diözesen anfallen, kann einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und der/dem Beschäftigten 
oder durch Dienstvereinbarung abgewichen werden. 
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Abschnitt II: Arbeitszeit (§§ 6-11b) 

 

Anmerkung zu Abschnitt II: 
Bei In-Kraft-Treten dieser Bestimmungen bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt. 

§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit 
1)

 

 

1)
 Für Mesner/-innen und Kirchenmusiker/-innen gilt die einschlägige jeweilige Regelung in der Dienstordnung. 

 
(1) 1Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach den Bestimmungen des TVöD 
- Fassung VKA*. 2Änderungen der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit im Tarifvertrag 
(TVöD ï Fassung VKA) für die Beschäftigten der Arbeitgeber, die Mitglieder des kommunalen 
Arbeitgeberverbandes Bayern sind, werden zum jeweiligen Zeitpunkt ihres In-Kraft-Tretens 
Bestandteil des ABD, soweit die Bayerische Regional-KODA nichts anderes beschließt. 3Bei 
Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die Arbeitszeit 
eingerechnet. 4Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus notwendigen betrieb-
lichen/dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt werden. 
Protokollnotiz zu § 6 Absatz 1 Satz 1: 
1. Ist bei teilzeitbeschäftigtem pädagogischem Personal im Arbeitsvertrag eine feste Stundenzahl vereinbart und verändert 
sich aufgrund der ab 01.07.2008 auf 39 Stunden erhöhten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit das Entgelt wegen einer 
anderen Relation von ermäßigter zur vollen Arbeitszeit, ist auf Antrag der/des Beschäftigten bis zum 30.06.2008 die 
Stundenzahl so aufzustocken, dass mindestens die Höhe des bisherigen Brutto-Entgelts erreicht wird. 
2. 1F¿r Beschªftigte, deren Altersteilzeitarbeitsverhªltnis nach der ĂRegelung der Altersteilzeitarbeit" spªtestens am 
01.10.2005 begonnen hat, beträgt die regelmäßige Arbeitszeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 für die Dauer der 
Vereinbarung 38,5 Stunden, sofern die Teilnahme des Beschäftigten an der Erhöhung der durchschnittlichen wöchentlichen 
Arbeitszeit im sozialrechtlichen Sinne zum Wegfall der in § 2 Absatz 1 Ziffer 2 Altersteilzeitgesetz normierten Voraussetzung 
eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses führen würde. 2Für die nach dem 01.10.2005 beginnenden Altersteilzeit-
arbeitsverhältnisse ist für die Berechnung der bisherigen Arbeitszeit § 6 Absatz 2 Satz 3 Altersteilzeitgesetz anzuwenden, 
wobei die Rundung nach oben zu erfolgen hat. 3Die Sätze 1 und 2 finden auf die Altersteilzeitarbeitsverhältnisse mit 
Religionslehrerinnen und Religionslehrern im Kirchendienst an Volks- und Förderschulen und mit Religionslehrerinnen und 
Religionslehrern im Kirchendienst an Waldorfschulen und diesen gleichgestellten Schulen, die spätestens am 01.09.2005 
begonnen haben, entsprechende Anwendung. 
2a. Für das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen, die sich in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis befinden 
oder deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis spätestens am 1. Juli 2008 beginnt, gilt Ziffer 1 Satz 1, Halbsatz 2 in der bis zum 30. 
Juni 2008 geltenden Fassung bei der Berechnung des Tabellenentgelts und von in Monatsbeträgen zustehenden Zulagen. 
 
Anmerkung zu Ziffer 2a: Dem Tabellenentgelt stehen individuelle Zwischen- und Endstufen gleich. 
 
*derzeit 39 Stunden wöchentlich 
 
(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein 
Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz 1 kann bei 
Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein längerer 
Zeitraum zugrunde gelegt werden. 
 
(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Beschäftigte 
am 15. August, am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts nach 
§ 21 von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/ 
dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei 
Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen 
Feiertag, sowie für den 15. August, den 24. Dezember und den 31. Dezember, sofern sie auf 
einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden. 
Anmerkung zu Absatz 3 Satz 3: Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten, die wegen des 
Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten müssten. 
 
(4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer Dienst-
vereinbarung im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des § 12 ArbZG von den Vorschriften des 
Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. 
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Anmerkung zu Absatz 4: In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis 
zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden. 
 
(5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten 
zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie - bei 
Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - zu 
Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet. 
 
(6) 1Durch Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 
Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkorridors geleisteten 
zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten 
Zeitraums ausgeglichen. 
 
(7) 1Durch Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzeit von 
bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der täglichen Rahmenzeit geleisteten 
zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten 
Zeitraums ausgeglichen. 
 
(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und Schichtarbeit. 
Anmerkung zu § 6: 
1Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig von den Vorgaben zu 
Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absätze 6 und 7) möglich. 2Sie dürfen keine Regelungen nach Absatz 4 enthalten. 

§ 7 Sonderformen der Arbeit 

 

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 
Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Beschäftigte 
durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht herangezogen 
werden. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei 
Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind 
Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 
 
(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel des 
Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von 
längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 
Stunden geleistet wird. 
 
(3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers 
außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle 
aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 
 
(4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb 
der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um 
auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem vergleichbaren technischen 
Hilfsmittel ausgestattet sind. 
 
(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 
 
(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbarte 
regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1 Satz 1) leisten. 
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(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Arbeitsstunden, die 
über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Absatz 1 Satz 1) 
für die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen 
und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen werden. 
 
(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die 
a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Absatz 6 über 45 Stunden oder 
über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 
b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Absatz 7 außerhalb der 
Rahmenzeit, 
c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festgelegten 
täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die 
bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht 
ausgeglichen werden, 
angeordnet worden sind. 

§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 

(1) 1Der/Die Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
Zeitzuschläge. 2Der Anspruch auf Entgelt für Reisezeiten gemäß § 40 begründet keinen 
Anspruch auf Zeitzuschläge. 3Die Zeitzuschläge betragen ï auch bei Teilzeitbeschäftigten ï je 
Stunde 
a)  für Überstunden   
in  den Entgeltgruppen 1 bis 9b 30 v.H., 
in  den Entgeltgruppen 9c bis 15 15 v.H., 
b)  für Nachtarbeit 20 v.H., 
c)  für Sonntagsarbeit 25 v.H., 
d)  bei Feiertagsarbeit   
     -   ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
     -   mit Freizeitausgleich 35 v.H., 
e) für Arbeit am 24. Dezember und am 31. Dezember jeweils ab        

6 Uhr  
35 v.H., 

f)  für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht im 
Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt 

       20 v.H. 

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen 
Entgeltgruppe. 4Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 3 Buchst. c bis f wird 
nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 5Auf Wunsch der/des Beschäftigten können, soweit die 
betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 3 zu zahlenden 
Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit 
umgewandelt und ausgeglichen werden. 6Ist ein Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet, findet 
abweichend von Satz 3 § 7 Teil D, 4. Anwendung. 
Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1: 
Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der 
individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 
 
Anmerkung zu Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d): 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich 
gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts 
höchstens 235 v.H. gezahlt. 
 
Hinweis zu § 8 Absatz 1 Satz 3: 
Die Stundenentgelte werden jeweils in der Anlage C bekannt gemacht. 
 
(2) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/dienstlichen 
Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Absatz 2 Satz 1 oder 2 festgelegten Zeitraums mit 
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Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.H. des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 
Anmerkung zu Absatz 2: 
Mit dem Begriff ĂArbeitsstundenñ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen im Sinne der 
Anmerkung zu § 6 anfallen, es sei denn, sie sind angeordnet worden. 
 
(3) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe bezahlt. 2Sie 
beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für 
Feiertage das Vierfache des Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle. 3Maßgebend 
für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft 
beginnt. 4Für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft außerhalb des Aufenthaltsortes 
im Sinne des § 7 Absatz 4 wird die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme einschließlich der 
hierfür erforderlichen Wegezeiten jeweils auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt 
für Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 5Die nach Satz 4 
errechnete Arbeitszeit kann stattdessen bis zum Ende des 3. Kalendermonats auch durch 
entsprechende Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich). 6Für die Zeit des 
Freizeitausgleichs werden das Tabellenentgelt (§ 15) und die in Monatsbeträgen festgelegten 
Zulagen fortgezahlt. 7Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort 
im Sinne des § 7 Absatz 4 telefonisch (z. B. in Form einer Auskunft) oder mittels technischer 
Einrichtungen erbracht, wird abweichend von Satz 4 die Summe dieser Arbeitsleistungen auf 
die nächste volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwaigen 
Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 8Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die 
Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach § 10 Absatz 3 Satz 2 zulässig ist. 9Satz 1 gilt nicht im 
Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft. 10Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 9 liegt 
bei einer ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden vor. 11In diesem 
Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v.H. 
des Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt. 12Auf Antrag der/des 
Beschäftigten kann eine Nebenabrede vereinbart werden, dass die nach Satz 1 bis 3 bzw. 
Satz 10 bis 11 errechnete Pauschale auch durch entsprechende Freizeit abgegolten wird; 
diese Nebenabrede kann jeweils zum Ende des folgenden Kalenderjahres gekündigt werden. 
Anmerkung zu Absatz 3: 
Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des Beginns der 
Rufbereitschaft abzustellen. 
 
(4) 1Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich 
der geleisteten Arbeit entsprechend dem Anteil der erfahrungsgemäß durchschnittlich 
anfallenden Zeit der Arbeitsleistung als Arbeitszeit gewertet und nach den zum 30.09.2005 
geltenden Bedingungen abgegolten. 2Die Bewertung darf 15 v.H., vom 8. Bereitschaftsdienst 
im Kalendermonat an 25 v. H nicht unterschreiten. 3Die danach errechnete Arbeitszeit kann 
stattdessen bis zum Ende des 3. Kalendermonats auch durch entsprechende Freizeit 
abgegolten werden (Freizeitausgleich). 4Für den Freizeitausgleich ist eine angefangene halbe 
Stunde, die sich bei der Berechnung ergeben hat, auf eine halbe Stunde aufzurunden. 5Für 
die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Tabellenentgelt (§ 15) und die in Monatsbeträgen 
festgelegten Zulagen fortgezahlt. 
 
(5) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschicht-
zulage von 105 EURO monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Wechselschichtarbeit 
leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 EURO pro Stunde. 
 
(6) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 40 EURO 
monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage 
von 0,24 EURO pro Stunde. 
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(7) Für Mesner/innen, Kirchenmusiker/innen, Pfarrhelfer/innen, Seelsorgehelfer/innen, 
Gemeinde- und Pastoralassistenten/innen und -referenten/innen findet Absatz 1 Satz 3 
Buchstabe b) bis f) keine Anwendung. 

§ 9 Bereitschaftszeiten 

 

(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz 
oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung halten muss, um im 
Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die 
Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 2Für Beschäftigte, in deren Tätigkeit regelmäßig und 
in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelungen: 
a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 
b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht 
gesondert ausgewiesen. 
c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die 
Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten. 
d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden 
wöchentlich nicht überschreiten. 
3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organisations-
maßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang 
Bereitschaftszeiten anfallen. 
 
(2) (frei) 
 
(3) (frei) 
 
Anmerkung zu § 9: 
Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit. 

§ 10 Arbeitszeitkonto 

 

(1) 1Mit Beschäftigten kann ein Arbeitszeitkonto nach Maßgabe der Arbeitszeitkontenregelung 
(AZKR) eingerichtet werden. 2Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Absatz 6) oder eine 
Rahmenzeit (§ 6 Absatz 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto nach Maßgabe der AZKR 
einzurichten. 
 
(2) Alle Beschäftigten einer Einrichtung oder von Teilen einer Einrichtung, für die ein 
Arbeitszeitkonto eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

§ 11 Teilzeitbeschäftigung 

 

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit 
vereinbart werden, wenn sie 
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen 
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht 
entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu 
befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der 
vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der 
Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten der besonderen 
persönlichen Situation der/des Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 
Hinweis zu Absatz 1 Buchstabe b:  
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1Im Falle einer Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 Buchstabe b kann die Dauer der Teilzeitbeschäftigung durch eine 
Befristung auf den Fortfall des Zweckes festgelegt werden. 2Wird für die Dauer einer zweckbefristeten Teilzeitbeschäftigung 
nach Absatz 1 Buchstabe b eine Vertretungskraft eingestellt, liegt hierin ein sachlicher Grund für die Befristung eines 
Arbeitsverhältnisses. 3Über die Dauer der Vertretung nach Satz 2 hinaus ist die Befristung für notwendige Zeiten einer 
Einarbeitung zulässig. 
 
(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbeschäf-
tigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit ihnen die 
Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden 
Vereinbarung zu gelangen. 
 
(3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbeschäftigung 
vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher 
Eignung im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt 
berücksichtigt werden. 

§ 11a Arbeitsplatzteilung 

 

(1) 1Vereinbart der Arbeitgeber ausnahmsweise mit zwei oder mehr Beschäftigten, dass sich 
diese die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen (Arbeitsplatzteilung), so ist er beim 
Abschluss des Arbeitsvertrages für die Beschäftigte/den Beschäftigten vorab berechtigt, die in 
die Arbeitsplatzteilung einbezogenen Beschäftigten für den Fall eines dringenden 
betrieblichen Erfordernisses zur Vertretung der/des anderen Beschäftigten arbeitsvertraglich 
zu verpflichten. 2Die/der Beschäftigte ist zur Vertretung nur verpflichtet, soweit sie ihr/ihm im 
Einzelfall zumutbar ist. 
 
(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden, wenn sich Gruppen von Beschäftigten auf 
bestimmten Arbeitsplätzen in festgelegten Zeitabschnitten abwechseln, ohne dass eine 
Arbeitsplatzteilung im Sinne des Absatz 1 vorliegt. 

§ 11b Mindestdauer, zeitliche Lage der Arbeitszeit 

 

(1) Wird die/der Beschäftigte vertraglich zur Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall in 
Anspruch genommen, ist für einen bestimmten Zeitraum (Woche, Monat oder drei Monate) 
eine bestimmte Mindestzahl von Wochenarbeitsstunden vertraglich festzulegen. 
 
(2) Der Arbeitgeber hat der/dem Beschäftigten die zeitliche Lage der Arbeitszeit (Beginn und 
Ende) so früh wie möglich mitzuteilen.
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Abschnitt III: Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen  
(§§ 12-25c) 

 

(Die Änderungen des § 20 zum 1. Mai 2017 durch Beschluss der Kommission für das 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen vom 16. März 2017 veröffentlicht in der Anlage 
zu den Amtsblªttern der bayerischen Diºzesen ĂÄnderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen ï ABD ï Nr. 117ñ sind befristet bis zum 31. 
Dezember 2020.) 

§ 12 Eingruppierung 

 

(1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen des 
Teil A, 2. - Entgeltordnung. 2Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der 
sie/er eingruppiert ist. 
 
(2) 1Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die 
gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. 2Die gesamte 
auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich 
mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen 
eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. 
3Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer 
Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeits-
vorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu 
beurteilen. 4Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in 
Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede 
Anforderung. 5Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von den Sätzen 2 bis 4 abweichendes 
zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses. 6Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine 
Voraussetzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch diese Anforderung 
erfüllt sein. 
Anmerkung zu Absatz 2: 
1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis 
der/des Beschäftigten, zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. unterschriftsreife 
Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags, Erstellung eines EKG, Fertigung einer 
Bauzeichnung, Konstruktion einer Brücke oder eines Brückenteils, Bearbeitung eines Antrags auf eine Sozialleistung, 
Betreuung einer Person oder Personengruppe, Durchführung einer Unterhaltungs- oder Instandsetzungsarbeit). 2Jeder 
einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten 
werden. 3Eine Anforderung im Sinne der Sätze 2 und 3 ist auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der 
Tätigkeit aus einer niedrigeren Entgeltgruppe. 

 
(3) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben. 

§ 13 Eingruppierung in besonderen Fällen 

 

(1) 1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht übertragen worden, 
hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Absatz 2 Satz 1) nicht nur vorübergehend 
derart geändert, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner bisherigen 
Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Absatz 2 Sätze 2 bis 6), und hat die/der Beschäftigte die 
höherwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang ausgeübt, ist sie/er mit Beginn des 
darauffolgenden Kalendermonats in der höheren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Für die 
zurückliegenden sechs Kalendermonate gilt § 14 Absatz 1 sinngemäß. 
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(2) 1Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Arbeitsbefreiung, 
Arbeitsunfähigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine Fachprüfung für die 
Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen worden, wird die 
Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten eingerechnet. 2Bei einer längeren 
Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung aus anderen Gründen beginnt die Frist nach der 
Beendigung der Unterbrechung von neuem. 
 
(3) Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit zuge-
wiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, gilt § 14 
Absatz 1 sinngemäß. 
 
Anmerkung zu §§ 12,13: 
Die Grundsätze der korrigierenden Rückgruppierung bleiben unberührt. 

§ 14 Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit 

 

(1) Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den 
Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner Eingruppierung entspricht, und hat sie/er 
diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/er für die Dauer der Ausübung eine 
persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit. 
 
(2) Durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA wird im Rahmen eines Kataloges, der 
die in Frage kommenden Tätigkeiten aufführt, bestimmt, dass die Voraussetzung für die 
Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene 
Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der Beschäftigte ab dem ersten 
Tag der Vertretung in Anspruch genommen worden ist. 
 
(3) Die persönliche Zulage für Beschäftigte bemisst sich nach jeweiligen Unterschiedsbetrag 
zu dem Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 
ergeben hätte. 

§ 14a Höher- bzw. Herabgruppierung von Leiterinnen/Leitern von 
Kindertageseinrichtungen, Erzieherinnen/Erzieher mit besonders schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten und Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten 

 

(aufgehoben durch Beschluss vom 10.12.2009 mit Inkraftsetzung zum 01.11.2009) 

§ 15 Tabellenentgelt 

 

(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt sich nach 
der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn geltenden Stufe. 
 
(2) Beschäftigte erhalten Entgelt nach der Anlage A. 
 
(3) 1Durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA können für an- und ungelernte 
Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den 
Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten 
Untergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des 
Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 
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§ 16 Stufen der Entgelttabelle 

 

(1) Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen. 
 
(2) 1Bei Einstellung in eine der Entgeltgruppen 2 bis 15 werden die Beschäftigten der Stufe 1 
zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäftigte 
über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, erfolgt in der Regel eine 
Zuordnung zur Stufe 3. 3Ansonsten wird die/der Beschäftigte bei entsprechender 
Berufserfahrung von mindestens einem Jahr der Stufe 2 zugeordnet. 4Unabhängig davon 
kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer 
vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, 
wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 
Anmerkung zu Absatz 2: 
1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen oder einer auf die Aufgabe bezogen 
entsprechenden Tätigkeit. 
2. Ein Berufspraktikum nach den Regelungen für Praktikantinnen und Praktikanten gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger 
Berufserfahrung. 
 
(2a) 1Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis 
bei einem kirchlichen Arbeitgeber (§ 34 Absatz 3 Satz 3 und 4) kann die in dem 
vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder 
teilweise berücksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 2Bei einem Wechsel 
zwischen Arbeitgebern im Sinne des § 1 Absatz 1 dürfen Beschäftigte nicht mehr als eine 
Entwicklungsstufe gegenüber dem vorherigen Arbeitsverhältnis mit einschlägiger beruflicher 
Tätigkeit zurückgestuft werden, sofern nicht mehr als sechs Monate Unterbrechung zwischen 
den Arbeitsverhältnissen liegen; Absatz 2 Satz 4 bleibt unberührt. 
Protokollnotiz zu Absatz 2a: 
Entsprechend kann bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis beim Bund, bei den 
Ländern, bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden und sonstigen Mitgliedern der Arbeitgeberverbände, die der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände oder der Tarifgemeinschaft deutscher Länder angehören, bei 
kommunalen Spitzenverbänden sowie bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts verfahren 
werden. 
 
(2b) Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis bei 
einem kirchlichen Arbeitgeber (§ 34 Absatz 3 Satz 4), auf das die Arbeitsvertragsrichtlinien 
des Deutschen Caritasverbandes (AVR) oder ein anderes arbeitsvertragsrechtliches 
Regelwerk Anwendung gefunden hat, können Beschäftigte derjenigen Stufe zugeordnet 
werden, die sie erreicht hätten, wenn das ABD auf das vorherige Arbeitsverhältnis Anwendung 
gefunden hätte. 
Protokollnotiz zu Absatz 2b: 
Entsprechend kann bei Einstellung im unmittelbaren Anschluss an ein Beamtenverhältnis verfahren werden. 
 
(3) Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe ï von Stufe 3 an in Abhängigkeit von 
ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 ï nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit 
innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit) 
- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 
- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 
- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 
- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. 
 
(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in der Stufe 2 
(Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorangegangenen 
Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt. 
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§ 16a Weitere Anrechnung von Vordienstzeiten bei Einstellung 

 

1Für die Anrechnung von Vordienstzeiten zur Anerkennung von Stufenlaufzeiten bei der 
Stufenzuordnung findet bei der Einstellung von Beschäftigten, die bereits zuvor in einem 
Arbeitsverhältnis zu einem kirchlichen Arbeitgeber standen, der Beschluss der Zentral-KODA 
vom 12.11.2009

1
 Anwendung. 2Unbeschadet dessen findet eine Anrechnung von 

Unterbrechungszeiträumen im Sinne von Ziffer 1.1 des Zentral-KODA Beschlusses als Zeiten 
zurückgelegter Tätigkeit für die Berechnung der Stufenlaufzeit im Sinne von § 16 Absatz 3 
nicht statt. 
1
abgedruckt in Anhang I 

§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 

(1) Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht 
wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 
 
(2) 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann 
die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden. 2Bei 
Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das 
Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 3Bei einer Verlängerung der 
Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden von 
Beschäftigten gegen eine Verlängerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission 
zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber 
und von der Mitarbeitervertretung benannt; sie müssen der Einrichtung angehören. 5aIn 
Einrichtungen, in denen keine Mitarbeitervertretung besteht, wählen die Beschäftigten die 
Vertretung für die betriebliche Kommission unmittelbar. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf 
Vorschlag der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen 
werden soll. 
Anmerkung zu Absatz 2: 
1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene Stufenaufstieg bestehen unabhängig 
voneinander und dienen unterschiedlichen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die 
Anliegen der Personalentwicklung. 
 
Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2: 
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII 
beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen. 
 
Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6: 
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbezogene Stufenzuordnung. 
 
(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 stehen 
gleich: 
a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein 
dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat, 
e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr, 
f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 
2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 
erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschädlich, werden aber nicht 
auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei 
Elternzeit von mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der 
Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; 
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die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte 
mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden 
Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 
Protokollnotiz zu § 17 Absatz 3 Satz 3: 
Für Beschäftigte, die während einer Elternzeit oder eines Sonderurlaubs gemäß § 28 Absatz 2 an Qualifizierungsmaßnahmen 
gemäß § 5 Absatz 3 Buchstabe d) (Wiedereinstiegsqualifizierung), die der Arbeitgeber der/dem Beschäftigten anbietet oder 
auf Antrag anerkennt, teilnehmen, findet Absatz 3 Satz 3 keine Anwendung. § 5 Absatz 6 findet keine Anwendung. 
 

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus den Entgeltgruppen 2 bis 14 der 
Anlage A werden die Beschäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren 
Entgeltgruppe erreicht haben, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Die Stufenlaufzeit in der 
höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 3Bei einer Eingruppierung 
in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe 
erreichten Stufe zuzuordnen. 4Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem 
die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder 
Satz 3 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe.  
 
(4a) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus der Entgeltgruppe 1 werden die 
Beschäftigten derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges 
Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Wird die/der Beschäftigte nicht in 
die nächsthöhere, sondern in eine darüber liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das 
Tabellenentgelt für jede dazwischen liegende Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen. 3Die 
Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 
4Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam 
wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 festgelegten Stufe der betreffenden 
Entgeltgruppe. 

§ 18 Leistungsentgelt 

 

(1) 1Ab dem 01. Januar 2007 wird ein Leistungsentgelt eingeführt. 2Das Leistungsentgelt ist 
eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. 
 
(2) 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v. H. entspricht bis zu einer 
Vereinbarung eines höheren Vomhundertsatzes das für das Leistungsentgelt zur Verfügung 
stehende Gesamtvolumen 2,00 v. H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter 
den Geltungsbereich des ABD fallenden Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers. 2Das für 
das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu 
verwenden; es besteht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung der Leistungsentgelte. 
Protokollnotiz zu Absatz 2: 
1. Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen ist vom Arbeitgeber unter Zugrundelegung der 
Anlage D zu ermitteln. 
2. Grundsätzlich steht das Volumen des Leistungsentgelts den Beschäftigten des Arbeitgebers zur Verfügung. Für die 
wertmäßige Ermittlung des für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehenden Gesamtvolumens und zur Auszahlung können 
bei dem Arbeitgeber auch mehrere Abrechnungskreise gebildet oder mehrere Arbeitgeber zu einem Abrechnungskreis 
verbunden werden. Die Maßnahme darf nicht rechtsmissbräuchlich sein. 
 
Protokollnotiz: 
Beschließt die Bayerische Regional-KODA einen Teil des Leistungsentgelts für andere Zwecke zu verwenden, mindert sich 
das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen um diesen Teil. 
 
(3) Die Einführung, die Leistungsfeststellung und die Auszahlung des Leistungsentgelts 
bestimmen sich nach Anlage E. 
 
(4) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
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Anmerkungen zu § 18: 
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts darf für sich genommen keine 
arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an einer 
Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines Leistungsentgelts ausgeschlossen. 
2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten ausgenommen werden. 2Ihre jeweiligen 
Leistungsminderungen sollen angemessen berücksichtigt werden. 

§ 18a Besondere Einmalzahlung 

 

(1) In den Jahren 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 erhalten 
die Beschäftigten anstelle des Leistungsentgeltes gemäß § 18 zusätzlich zum Tabellenentgelt 
eine besondere Einmalzahlung. 
 
(2) Der Anspruch und die Berechnung der besonderen Einmalzahlung richten sich nach § 20 
Absatz 1, 2 und 4 mit der Maßgabe, dass die besondere Einmalzahlung für die Beschäftigten 
in allen Entgeltgruppen 
im Jahr 2011 17,60 % 
im Jahr 2012 20,29 % 
im Jahr 2013 23,35 % 
im Jahr 2014 23,30 % 
im Jahr 2015 23,44 % 
im Jahr 2016 23,44 % 
im Jahr 2017 23,45 % 
im Jahr 2018 23,26 %  
im Jahr 2019 23,28%  
und im Jahr 2020 23,75% 
der für die Jahressonderzahlung geltenden Bemessungsgrundlage beträgt. 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 1: 
1Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember endet und die mindestens vom Beginn des Kalenderjahres an 
ununterbrochen in einem Arbeitsverhältnis i. S. des § 1 Absatz 1 im kirchlichen Dienst gestanden haben, erhalten bei 
Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ungeachtet des in § 20 Absatz 1 genannten Stichtages die anteilige besondere 
Einmalzahlung, wenn sie  
1. wegen 
a) Erreichens der Regelaltersgrenze oder 
b) Bezugs einer Erwerbsminderungsrente oder 
c) Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Altersteilzeit oder 
d) Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses oder 
e) einer betriebsbedingten Arbeitgeberkündigung aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden oder wenn sie 
2. in unmittelbarem Anschluss an das Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber des kirchlichen Dienstes wechseln 
oder wenn sie 
3. wegen 
a) eines mit Sicherheit zu erwartenden Personalabbaus oder 
b) Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezug einer vorgezogenen Altersrente oder 
c) Schwangerschaft oder 
d) Niederkunft in den letzten drei Monaten oder 
e) Aufnahme eines Kindes in ihre Obhut mit dem Ziel der Annahme als Kind oder 
f) Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen gekündigt oder einen Auflösungsvertrag 
geschlossen haben. 
2Bei Beschäftigten, die vor dem 30. September ausscheiden, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraumes der letzte volle 
Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 3Bei der Bemessungsgrundlage unberücksichtigt bleiben das zusätzlich für Über-
stunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), 
Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien, Sonder- und Einmalzahlungen sowie ggf. Zahlungen zur Urlaubsabgeltung. 
4Endet das Arbeitsverhältnis, bevor die Höhe des Bemessungssatzes für das jeweilige Jahr von der Kommission neu 
festgesetzt ist, erfolgt die Endabrechnung auf Grundlage des für das Vorjahr geltenden Bemessungssatzes. 5Eine Korrektur 
nach endgütiger Festsetzung erfolgt in diesem Fall nicht. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2: 
Erläuterung zur Festsetzung des Bemessungssatzes: 
1Ab dem Jahr 2011 errechnet sich der Bemessungssatz für die besondere Einmalzahlung aus dem Zwölffachen des als 
Gesamtvolumen zur Verfügung stehenden Vomhundertsatzes gemäß § 18Absatz 2 Satz 1, bereinigt um die im laufenden 
Jahr erfolgten linearen Erhöhungen der Tabellenentgelte (Vomhundertsatz gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1 für das jeweilige 
Jahr, multipliziert mit 12, multipliziert mit dem Ergebnis des Quotienten 100/(100 + Prozentpunkte der linearen Entgelt-
erhöhung(en) im jeweiligen Jahr)). 2Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. 
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(2a) 1In einer längstens bis 31. Dezember 2013 zu befristenden Dienstvereinbarung zur 
Auszahlung eines individuellen leistungsbezogenen Entgelts kann der bereinigte 
Bemessungssatz für die besondere Einmalzahlung nach Absatz 2 um bis zu 1/5 gemindert 
werden. 2Die Summe der sich aus der Minderung ergebenden Differenzbeträge wird 
entsprechend der Dienstvereinbarung leistungsbezogen unter den beteiligten Beschäftigten 
neben der geminderten besonderen Einmalzahlung zur Auszahlung gebracht. 
 
(3) Die besondere Einmalzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für Dezember, spätestens 
jedoch Anfang Januar des folgenden Jahres ausgezahlt. 
 
(4) Die besondere Einmalzahlung ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
 
(5) Die besondere Einmalzahlung wird neben den Aufstockungsleistungen nach § 5 Teil D, 6. 
gezahlt und bleibt bei der Berechnung von Aufstockungsleistungen nach § 5 Teil D, 6. 
unberücksichtigt. 
 
(6) 1Kommt bis zum 31. Juli 2013 keine Einigung über die Ausfüllung der Anlage E zustande, 
finden die Absätze 1, 2 und 3 bis 5 weitere Anwendung bis solche Bestimmungen erlassen 
sind oder die Bayerische Regional-KODA beschlossen hat, dass § 18a nicht mehr 
anzuwenden ist. 2In diesem Fall kann die Dienstvereinbarung nach Absatz 2a jeweils für ein 
Jahr längstens bis 31.12.2015 verlängert werden. 

§ 19 Erschwerniszuschläge 

 

(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Erschwernisse 
beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der Eingruppierung zugrunde 
liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden sind. 
 
(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätzlich nur 
bei Arbeiten 
a) mit besonderer Gefährdung, 
b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 
c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 
d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 
e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 
 
(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 
Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, ausreichend 
Rechnung getragen wird. 
 
(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v. H. - in besonderen Fällen auch 
abweichend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts der 
Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Erschwerniszuschläge, die nach 
Stunden bemessen werden, in voller Höhe; sofern sie pauschaliert gezahlt werden, gilt 
dagegen § 24 Absatz 2. 
 
(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden gesondert 
geregelt. 2Bis zum In-Kraft-Treten einer entsprechenden Regelung gelten die Regelungen 
über die Höhe der Lohnzuschläge gemäß Teil B, 5.1. und 5.2. in der bis zum 30.09.2005 
geltenden Fassung fort. 3Die zu zahlenden Erschwerniszuschlagsbeträge erhöhen sich mit 
Wirkung zum 01.03.2018 um 3,19 %. 4Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines 
Cents unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden. 
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§ 20 Jahressonderzahlung 

 

(Die Änderungen in den Absätzen 1, 3, 4, 5 und 6 durch Beschluss vom 16. März 2017 sind 
befristet bis zum 31. Dezember 2020) 
 
(1) 1Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine 
Jahressonderzahlung. 2Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis aufgrund des Erreichens der 
Regelaltersgrenze oder wegen Eintritt einer dauerhaften Erwerbsminderung bzw. einer 
dauerhaften Berufsunfähigkeit vor dem 1. Dezember endet und die mindestens seit 25 Jahren 
ununterbrochen in einem Arbeitsverhältnis i. S. des § 1 Absatz 1 im kirchlichen Dienst 
gestanden haben, erhalten bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ungeachtet des in § 20 
Absatz 1 genannten Stichtages die anteilige Jahressonderzahlung. 
 
(1a) 1Beschäftigte erhalten bei einem Wechsel zwischen Arbeitgebern im Sinne des § 1 
Absatz 1 auf Antrag vom bisherigen Arbeitgeber die Jahressonderzahlung beim Ausscheiden 
anteilig auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember endet. 2Der Anspruch 
nach Satz 1 beträgt ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem der oder die Beschäftigte 
Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts hat. 3Als Monat gilt eine 
Beschäftigungszeit von mehr als 15 Kalendertagen. 4Absatz 3 findet analoge Anwendung. 
 
(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten 

in den Entgeltgruppen 1 bis 8  79,51 v.H. 

in den Entgeltgruppen 9 bis 12 70,28 v.H. 

in den Entgeltgruppen 13 bis 15 51,78 v.H. 

des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnitt-
lich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für 
Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgs-
prämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei 
Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die 
Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 4In 
den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungs-
zeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die 
Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der 
Elternzeit. 
Anmerkung zu Absatz 2: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte der drei Monate 
addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum 
nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der 
Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden 
ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraumes an weniger als 30 Kalendertagen 
Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich. 

 
(3) Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis aufgrund Erreichens der in Absatz 1 Satz 2 
genannten Gründe vor dem 1. Oktober endet, werden anstelle der in Absatz 2 Satz 1 
benannten Monate die letzten drei vollen Monate vor Ausscheiden als Berechnungsgrundlage 
herangezogen. 
 
(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des 
Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, 
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1. für Beschäftigte, die kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 
a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 1. Dezember 
beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen haben, 
b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 MuSchG, 
c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz ï BEEG) bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem 
das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat; 
Protokollnotiz zu Absatz 4 Ziffer 1 Buchstabe c): 
Entgelt in diesem Sinne ist auch der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. 
 
2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des 
zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist. 
 
(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November, spätestens jedoch 
Anfang Dezember ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem 
früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. 3Scheidet ein Beschäftigter/eine Beschäftigte aufgrund 
der in Absatz 1 Satz 2 genannten Gründe aus, wird die Jahressonderzahlung zusammen mit 
dem letzten regelmäßigen Tabellenentgelt, spätestens im Monat nach dem Ausscheiden, 
ausbezahlt. 
 
(6) 1Beschäftigte, die Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten die Jahressonderzahlung 
auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In 
diesem Falle treten an die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 2 die letzten drei 
Kalendermonate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

§ 20a Entgeltbezugsgröße 

 

Bestandteil des ABD werden zum jeweiligen Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens im TVöD ï 
Fassung VKA die Einführung oder Änderung 
 
a) der Tabellenentgelte in der Entgelttabelle des TVöD ï Fassung VKA, 
b) des für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehenden Gesamtvolumens der ständigen 
Monatsentgelte des Vorjahres (§ 18 TVöD-Fassung VKA), 
c) der Werte der Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzahlung (§ 20 Absatz 2 TVöD ï 
Fassung VKA), 
d) sonstiger Entgeltbestandteile, die in einem den TVöD-Fassung VKA ändernden oder 
ergänzenden Tarifvertrag geregelt werden, insbesondere Einmalzahlungen, 
 
soweit die Bayerische Regional-KODA nichts anderes beschließt. 

§ 20b Einmalige Sonderzahlung 2009 

 

(aufgehoben durch Beschluss vom 30.11.2011 mit Inkraftsetzung zum 01.02.2012) 

§ 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

 

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Absatz 3 Satz 1, § 22 Absatz 1, § 26, § 27 und 
§ 29 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile werden als Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden Ereignis für die 
Entgeltfortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungszeit-
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raum) gezahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit 
gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und 
Mehrarbeit), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen nach 
§ 23 Absatz 2 und 3. 
Anmerkungen zu den Sätzen 2 und 3: 
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, in denen an allen 
Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, 
sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der 
individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt. 
2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungs-
zeitraum zugestanden haben. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer 
abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 4Sofern während 
des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 
2 die für diese Ausfalltage auf Basis des Tagesdurchschnitts zustehenden Beträge sowie die Ausfalltage selbst 
unberücksichtigt.  
3. 1Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung der individuellen Arbeitszeit und dem 
maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfortzahlung kein voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten 
individuellen Daten zu ermitteln. 2Dazu ist die Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für diesen Zeitraum 
zugestanden haben, durch die Zahl der tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage zu teilen. 
4. 1Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist die/der Beschäftigte so zu stellen, als 
sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn des Berechnungszeitraums eingetreten. 2Der Erhöhungssatz beträgt für 
- vor dem 1. März 2018 zustehende Entgeltbestandteile 3,19 v.H., 
- vor dem 1. April 2019 zustehende Entgeltbestandteile 3,09 v.H. und 
- vor dem 1. März 2020 zustehende Entgeltbestandteile 1,06 v.H. 

§ 22 Entgelt im Krankheitsfall 

 

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung 
verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen 
das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschul-
dete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge 
einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 EntgFG. 
Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1: 
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 
 
(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die Zeit, für die 
ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen 
Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Bar-
leistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die 
gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 21 (mit Ausnahme der Leistungen 
nach § 23 Absatz 1); bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten 
Beschäftigten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich 
Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 3Für Beschäftigte, die nicht der Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen und bei einem privaten Kranken-
versicherungsunternehmen versichert sind, ist bei der Berechnung des Krankengeld-
zuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu legen. 4Bei Teilzeitbeschäftigten ist das nach 
Satz 3 bestimmte fiktive Krankengeld entsprechend § 24 Absatz 2 zeitanteilig umzurechnen. 
 
(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3) von mehr als 
einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und von mehr als drei Jahren längstens 
bis zum Ende der 39. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben 
Krankheit gezahlt. 2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die 
Beschäftigungszeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 
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(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus 
gezahlt; § 8 EntgFG bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den 
Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente oder eine vergleichbare 
Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer 
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungs-
einrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. 3Innerhalb 
eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt 
längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder 
neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende 
Anspruch. 4Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als 
Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; soweit es 
sich nicht um öffentlich-rechtliche Sozialversicherungsansprüche auf Rente handelt, gehen die 
Ansprüche der Beschäftigten insoweit auf den Arbeitgeber über. 5Der Arbeitgeber kann von 
der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der 
Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, 
es sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids 
schuldhaft verspätet mitgeteilt. 

§ 23 Besondere Zahlungen 

 

(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben 
Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert, einen 
Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen. 2Für Vollbeschäftigte beträgt die 
vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 EURO. 3Der Anspruch 
entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die 
erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate 
desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der 
Mitteilung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für 
Kalendermonate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder 
Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die 
vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 6Die vermögenswirksame 
Leistung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 7Die vermögenswirksame Leistung 
kann zur Entgeltumwandlung verwendet werden. 8Im Falle der Entgeltumwandlung besteht 
der Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung auch dann, wenn kein Vertrag im Sinne 
von § 2 des 5. VermBG nachgewiesen wird. 
9Ein Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung sowohl für eine Anlage nach dem 
Vermögensbildungsgesetz als auch zur Entgeltumwandlung ist ausgeschlossen. 
 
(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Jubiläumsdienstzeit 
a) von 25 Jahren in Höhe von 613,55 Euro, 
b) von 40 Jahren in Höhe von 1 022,58 Euro, 
c) von 50 Jahren in Höhe von 1 227,10 Euro. 
2Zur Jubiläumsdienstzeit rechnen die in einem kirchlichen Beschäftigungsverhältnis im 
Bereich der bayerischen Diözesen zurückgelegten Zeiten. 3Die in einem Ausbildungs-
verhältnis verbrachten Zeiten stehen diesen gleich. 4Das Jubiläumsgeld zum 25-, 40-, bzw. 
50-jährigen Dienstjubiläum kann nur einmal in Anspruch genommen werden. 5Teilzeit-
beschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 3: 
Gleiches gilt für Praktikumszeiten, sofern es sich um ein Berufspraktikum nach der Regelung für Praktikantinnen und 
Praktikanten handelt. 
 
(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 
Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt. 2Als Sterbegeld wird für 
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die restlichen Tage des Sterbemonats und ï in einer Summe ï für zwei weitere Monate das 
Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der 
Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; 
die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung. 

§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile ist 
der Kalendermonat, soweit durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA nicht 
ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des 
Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten 
benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag 
auf einen Samstag, einen Wochenfeiertag oder den 31. Dezember, gilt der vorhergehende 
Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. 
4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt 
nach § 21 sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 
Anmerkung zu Absatz 1: 
Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kostengünstigere Überweisung in einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden 
zusätzlichen Überweisungskosten. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 1: 
1Die Umstellung des Zahltages auf spätestens den letzten Tag jeden Monats kann nur im Monat Dezember eines Jahres 
beginnen; die Jahressonderzahlung sollte bereits im Umstellungsjahr am letzten Tag des Monats November gezahlt werden. 
2Im Falle einer geplanten Umstellung sind die Beschäftigten vom Arbeitgeber spätestens in dem der Umstellung 
vorausgehenden Monat September zu informieren. 
 
(2) Soweit durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA nicht ausdrücklich etwas anderes 
geregelt ist, erhalten Teilzeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen 
Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten 
durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeit-
beschäftigter entspricht. 
 
(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile 
nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den 
Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf 
Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf 
eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden 
Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Sonderregelungen) 
zu teilen. 
 
(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 
0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 2Zwischen-
rechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 3Jeder Entgeltbestandteil ist 
einzeln zu runden. 
 
(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Ab-
satz 3 entsprechend. 
 
(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile (z. B. 
Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden. 
 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27039
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27030&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28182&Itemid=101


ABD 
© ABD, erstellt am 04.03.2020 
Fassung vom 01.03.2020 

Teil A 
A, 1. Allgemeiner Teil 

Abschnitt III: Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen  
(§§ 12-25c) 

§ 25b Betriebliche Altersversorgung bei einer anderen Pensionskasse oder 
einem Pensionsfonds 

 
 

 

(7) 1Die Abtretung von Entgeltansprüchen ist ausgeschlossen (§ 399 BGB). 2Im Einzelfall 
kann der/die Beschäftigte mit dem Arbeitgeber die Abtretbarkeit seiner Entgeltansprüche 
schriftlich vereinbaren.  
 
(8) 1Die/der im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV Beschäftigte kann 
1. verlangen, dass insbesondere Entgelt, das die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt, durch 
Entgeltumwandlung gemäß ABD Teil D, 10c. für die betriebliche Altersvorsorge verwendet 
wird, soweit nach der Satzung der Kasse, bei der diese zusätzliche betriebliche 
Altersversorgung durchgeführt wird, wechselnde Beträge innerhalb eines Jahres abgeführt 
werden können, oder  
2. verlangen, dass die individuelle Arbeitszeit so angepasst wird, dass das zeitanteilige Entgelt 
die Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigt, oder 
3. auf neben dem Tabellenentgelt bestehende Entgeltbestandteile und/oder die Jahressonder-
zahlung zum Teil oder zur Gänze verzichten. 2Der Verzicht kann frühestens nach einem Jahr 
widerrufen werden. 3Verzicht und Widerruf bedürfen der Schriftform. 

§ 25 Betriebliche Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse der 
bayerischen Gemeinden 

 

(1) Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum 
Zwecke einer zusätzlichen betrieblichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung bei der 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (BVK Zusatzversorgung) nach 
Maßgabe der Versorgungsordnung A in ihrer jeweils geltenden Fassung, sofern in den §§ 25a 
und 25b keine subsidiären Durchführungswege eröffnet sind.

1 

1
 Versorgungsordnung A abgedruckt im Teil D. 
 
(2) (frei) 

§ 25a Betriebliche Altersversorgung bei der Pensionskasse der Caritas VVaG 

 

Die Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis vor dem 20. September 2018 begonnen hat, haben 
Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum Zwecke einer zusätzlichen Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe der Versorgungsordnung B in ihrer jeweiligen 
Fassung

1
, sofern der Arbeitgeber nicht Mitglied der Zusatzversorgungskasse der bayerischen 

Gemeinden oder Mitglied/Beteiligter einer anderen rechtsfähigen Versorgungseinrichtung im 
Sinne des § 1 b Absatz 3 BetrAVG ist. 
1
Versorgungsordnung B abgedruckt im Teil D. 
 
Protokollnotiz: 
1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Versicherung der/des Beschäftigten zum Zwecke einer betrieblichen Altersversorgung 
gemäß den Regelungen des § 25, § 25a oder § 25b zu veranlassen. 2Sofern der Arbeitgeber nicht Mitglied der 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden oder Mitglied/Beteiligter einer anderen rechtsfähigen 
Versorgungseinrichtung im Sinne des § 1 b Absatz 3 BetrAVG ist oder er eine derartige Mitgliedschaft/Beteiligung nicht 
erlangt, ist § 25a anzuwenden. 

§ 25b Betriebliche Altersversorgung bei einer anderen Pensionskasse oder 
einem Pensionsfonds 

 

(1) 1Der Arbeitgeber, dem die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in der BVK Zusatzversorgung 
nicht eröffnet oder der am 1. März 2016 Mitglied einer anderen Versorgungseinrichtung ist, 
kann die betriebliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach § 25 bei einer anderen 
rechtsfähigen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 1b Absatz 3 BetrAVG durchführen 
lassen. 2Der Versicherungsumfang muss zum Zeitpunkt des Abschlusses mindestens dem 

http://bundesrecht.juris.de/bgb/__399.html
http://bundesrecht.juris.de/sgb_4/index.html
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27626
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27547
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27433
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27616
http://www.gesetze-im-internet.de/betravg/index.html
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27616
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27433
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27044
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27046
http://www.gesetze-im-internet.de/betravg/index.html
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27044
http://www.gesetze-im-internet.de/betravg/index.html


ABD 
© ABD, erstellt am 04.03.2020 
Fassung vom 01.03.2020 

Teil A 
A, 1. Allgemeiner Teil 

Abschnitt III: Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen  
(§§ 12-25c) 

§ 25c Betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung 
 

 

 

der Versorgungsordnung A ABD Teil D, 10 a. entsprechen. 3Arbeitgeber, die betriebliche 
Altersversorgungen im Rahmen von Betriebsübergängen übernommen haben, können diese 
in Erfüllung des § 25 weiter führen.  
 
(2) 1Der Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung (Pflichtversicherung) ist vom zusatz-
versorgungspflichtigen Arbeitsentgelt jeweils mit dem Beitragssatz zu berechnen, den die 
kirchlichen Dienstgeber als Pflichtbeitrag im Abrechnungsverband II der Bayerischen 
Versorgungskammer, Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (BVK 
Zusatzversorgung), abzuführen hätten. 2Für die Aufteilung darüberhinausgehender Beiträge 
gilt § 15a der Versorgungsordnung A ABD Teil D, 10 a. sinngemäß. 
 
Protokollnotiz: 
1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Versicherung der/des Beschäftigten zum Zwecke einer betrieblichen Altersversorgung 
gemäß den Regelungen des § 25, § 25a oder § 25b zu veranlassen. 2Sofern der Arbeitgeber nicht Mitglied der 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden oder Mitglied/Beteiligter einer anderen rechtsfähigen 
Versorgungseinrichtung im Sinne des § 1 b Absatz 3 BetrAVG ist oder er eine derartige Mitgliedschaft/Beteiligung nicht 
erlangt, ist § 25a anzuwenden. 

§ 25c Betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung 

 

1Die/Der Beschäftigte kann vom Arbeitgeber verlangen, dass Teile ihrer/seiner künftigen 
Entgeltansprüche durch Entgeltumwandlung für ihre/seine betriebliche Altersversorgung 
verwendet werden. 2Das Nähere regelt die Versorgungsordnung C.

1 

1
 Versorgungsordnung C abgedruckt im Teil D.
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Abschnitt IV: Urlaub und Arbeitsbefreiung (§§ 26-29) 

§ 26 Erholungsurlaub 

 

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in 
der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage. 3Bei 
einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht 
oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 4Verbleibt bei der Berechnung des 
Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen 
Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben 
unberücksichtigt. 5Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und kann 
auch in Teilen genommen werden. 
Anmerkung zu Absatz 1 Satz 5 
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer 
angestrebt werden. 
 
(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
a) 1Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Monaten des 
folgenden Kalenderjahres angetreten werden. 2Kann der Erholungsurlaub wegen 
Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März 
angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten. 
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält die/der Beschäftigte 
als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des 
Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt. 
c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs 
einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölftel. 
d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fortzuzahlende Entgelt wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt 
gezahlt. 

§ 26a Übergangsvorschriften zum Erholungsurlaub 

 

(aufgehoben zum 01.01.2014 durch Beschluss vom 04.06.2014) 

§ 27 Zusatzurlaub 

 

(1) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Absatz 1 oder ständig 
Schichtarbeit nach § 7 Absatz 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Absatz 5 Satz 1 oder 
Absatz 6 Satz 1 zusteht, erhalten 
a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 
b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate 
einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 
 
(2) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z. B. ständige Vertreter) 
erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 Satz 2 
zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 
a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleistet haben, 
und 
b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben. 
 
Anmerkung zu den Absätzen 1 und 2: 
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1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit und entsteht im 
laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 1 oder 2 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige 
Wechselschichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, 
bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Grenzen des § 22 unschädlich. 

 
(3) (frei) 
 
(4) 1Zusatzurlaub nach diesen und sonstigen Regelungen mit Ausnahme von § 125 SGB IX 
wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und 
Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht 
überschreiten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach den Absätzen 1 und 2 hierzu nicht 
anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von 
Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; maßgebend für die Berechnung der 
Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 
 
(5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe b entsprechend. 

§ 28 Sonderurlaub 

 

(1) Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die 
Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 
 
(2) 1Beschäftigten soll auf Antrag Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Bezüge gewährt 
werden, wenn sie 
a) mindestens ein Kind unter 14 Jahren oder 
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich 
betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht 
entgegenstehen. 
2Der Sonderurlaub ist auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Er kann verlängert werden; der 
Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf des Sonderurlaubs zu stellen. 4Der 
Sonderurlaub kann längstens bis zu insgesamt 12 Jahren gewährt werden. 5Elternzeiten 
werden auf den Sonderurlaub nicht angerechnet. 6Der Sonderurlaub kann auch in zeitlichen 
Abständen genommen werden. 
Hinweis zu Absatz 2 Buchstabe b:  
1Im Falle des Sonderurlaubs nach Absatz 2 Buchstabe b, kann die Dauer des Sonderurlaubs durch eine Befristung auf den 
Fortfall des Zweckes festgelegt werden. 2Wird für die Dauer eines zweckbefristeten Sonderurlaubs nach Absatz 2 Buchstabe 
b eine Vertretungskraft eingestellt, liegt hierin ein sachlicher Grund für die Befristung eines Arbeitsverhältnisses. 3Über die 
Dauer der Vertretung nach Satz 2 hinaus ist die Befristung für notwendige Zeiten einer Einarbeitung zulässig. 
 
(3) 1Beschäftigte, die gemäß Absatz 2 beurlaubt sind, können den Sonderurlaub durch 
Elternzeit unterbrechen, wenn ihnen während des Sonderurlaubes gemäß § 15 Absatz 1 Satz 
1 Bundelterngeld- und Elternzeitgesetz Elternzeit zusteht. 2Eine Unterbrechung des Sonder-
urlaubs nach Absatz 2 mit dem Ziel, während des Beschäftigungsverbotes nach § 3 Absatz 1 
und 2 Mutterschutzgesetz einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld zu erhalten, ist dagegen 
nicht möglich. 3Die Wiederaufnahme der Beschäftigung erfolgt zu dem für das Ende des 
Sonderurlaubes vorgesehenen Termin, es sei denn, die Elternzeit überschreitet das 
vorgesehene Ende des beantragten Sonderurlaubes. 4Auf die Wiederaufnahme der 
Beschäftigung am ursprünglichen Arbeitsplatz besteht kein Anspruch. 
 
Anmerkung: 
Ein Sonderurlaub darf ï mit Ausnahme der in Absatz 3 geregelten Fälle ï nicht unterbrochen werden für Zeiträume, in denen 
keine Arbeitsverpflichtung besteht. 
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§ 29 Arbeitsbefreiung 

 

(1) 1Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts nach 
§ 21 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden, gelten nur die 
folgenden Anlässe: 

a) Niederkunft der Ehefrau, 1 Arbeitstag, 
und     
wenn bereits ein Kind unter 12 Jahren oder eine pflege-
bedürftige Person in demselben Haushalt lebt, zusätzlich 

 
1 Arbeitstag, 

b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, eines Kindes oder 
Elternteils 

 

2 Arbeitstage, 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen 
anderen Ort 

 

1 Arbeitstag, 

d) 25-, 40- und 50jähriges Arbeitsjubiläum 1 Arbeitstag, 

e) schwere Erkrankung   
  aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er in demselben 

Haushalt lebt, 
1 Arbeitstag im 

Kalenderjahr 
  bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht voll-

endet hat, wenn im laufenden Kalenderjahr kein Anspruch 
nach § 45 SGB V besteht oder bestanden hat, 

 
bis zu 4 Arbeitstage 

im Kalenderjahr 
  cc) einer Betreuungsperson, wenn die/der Beschäftigte 

deshalb die Betreuung ihres/seines Kindes, das das 
8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen körper-
licher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd 
pflegebedürftig ist, übernehmen muss, 

 
 
 

bis zu 4 Arbeitstage 
im Kalenderjahr, 

f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn diese während 
der Arbeitszeit erfolgen muss, es sei denn, es besteht dies-
bezüglich eine abweichende Gleitzeitregelung 

erforderliche 
nachgewiesene 

Abwesenheitszeit 
einschließlich 

erforderlicher Wegezeiten. 
        

2Eine Freistellung nach Satz 1 Buchstabe e) erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege 
oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/der Arzt in den Fällen der 
Doppelbuchstaben aa) und bb) die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Beschäftigten zur 
vorläufigen Pflege bescheinigt. 3Die Freistellung nach Satz 1 Buchstabe e) darf insgesamt fünf 
Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten. 
 
(1a) Ferner wird die/der Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21) im nachstehend 
genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt bei: 

a) 

aa) Übernahme des kirchlichen Patenamtes bei Taufe oder 
Firmung, 

 

bb) Taufe, Erstkommunion, Firmung, Konfirmation oder kirchlicher 
Eheschließung eines Kindes, wenn die kirchliche Feier auf einen 
Arbeitstag fällt, 

insgesamt nur 1 
Arbeitstag im 
Kalenderjahr, 

b) kirchlichen Begräbnis eines Kindes, der Ehegattin/des Ehe-
gatten, eines Geschwisters, eines Eltern-, Großeltern- oder 
Schwiegerelternteils, wenn die kirchliche Feier auf einen Arbeitstag 
fällt 

 
 
 

1 Arbeitstag, 
c) kirchlicher Eheschließung der/des Beschäftigten, wenn die  
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kirchliche Feier auf einen Arbeitstag fällt 1 Arbeitstag, 

d) Teilnahme an   
  aa) Exerzitien, Einkehrtagen oder Wallfahrten im Rahmen der 

betrieblichen Möglichkeiten 
bis zu 3 Arbeitstage  

im Kalenderjahr 
 

Auf Arbeitsbefreiungen nach diesem Buchstaben sind Arbeits-
befreiungen zur Teilnahme an Exerzitien oder Einkehrtagen nach 
diözesanen Regelungen anzurechnen. 

  

  bb) Deutschen Katholikentagen bzw. Deutschen Evange-
lischen Kirchentagen im Rahmen der betrieblichen 
Möglichkeiten 

 
bis zu 2 Arbeitstage im 

Kalenderjahr. 

 
(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit die 
Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der 
Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können, besteht 
der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nach § 21 nur insoweit, als Beschäftigte nicht 
Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend machen können. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt in 
Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 3Die 
Beschäftigten haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an 
den Arbeitgeber abzuführen. 
 
(2a) 1Bei Freistellungen gemäß Art. 1 des Gesetzes zur Freistellung von Arbeitnehmern für 
Zwecke der Jugendarbeit kann der Arbeitgeber das Entgelt gemäß § 21 fortzahlen. 2Soweit 
Beschäftigte einen Ersatz entgangenen Entgelts im Rahmen der Förderung der Maßnahme 
nicht geltend machen können, soll der Arbeitgeber das Entgelt für die Dauer einer Freistellung 
bis zum Einfachen der individuell vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit, ohne Begrenzung 
der Veranstaltungszahl pro Jahr, gemäß § 21 fortzahlen. 
 
(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 
des Entgelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten Fällen kann bei 
Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienstlichen 
oder betrieblichen Verhältnisse es gestatten. 
Anmerkung zu Absatz 3 Satz 2: 
Zu den Ăbegr¿ndeten Fªllenñ kºnnen auch solche Anlªsse gehºren, f¿r die nach Absatz 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung 
besteht (z. B. Umzug aus persönlichen Gründen). 
 
(4) Unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21) kann die/der Beschäftigte bis zu sechs Werktage im 
Kalenderjahr von der Arbeit freigestellt werden, wenn dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen, für die Teilnahme an Tagungen eines kirchlichen Berufsverbandes, der 
berufliche und fachliche Interessen von Angestellten vertritt auf überdiözesaner und 
diözesaner Ebene, Bundes oder Landesebene, wenn die/der Beschäftigte als Mitglied eines 
Vorstandes oder als Delegierter teilnimmt und der kirchliche Berufsverband in seiner 
Zielsetzung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse in der jeweiligen Fassung nicht widerspricht. 
 
(4a) Unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21) kann die/der Beschäftigte bis zu sechs Werktage 
im Kalenderjahr von der Arbeit freigestellt werden, wenn dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen, für die Teilnahme an Tagungen auf Bundes- oder Landesebene, wenn 
die/der Beschäftigte als gewähltes Vorstandsmitglied einer Tarifvertragspartei des öffentlichen 
Dienstes auf Anforderung der Tarifvertragspartei daran teilnimmt. 
 
(4b) Für die Freistellung nach Absatz 4 und 4a werden nicht mehr als sechs Werktage im 
Kalenderjahr genehmigt. Werden in den Fällen des Absatzes 4 und 4a mehr als drei Tage 
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Freistellung im Kalenderjahr in Anspruch genommen, werden diese auf den Anspruch gemäß 
§ 5 a Absatz 1 angerechnet. 
 
(5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach dem 
Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversicherungsträgern 
kann den Mitgliedern Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 gewährt 
werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenstehen. 
Protokollnotiz zu Absatz 5: 
Einer Tätigkeit in Organen von Sozialversicherungsträgern steht die Tätigkeit im Verwaltungsrat von Zusatzversorgungs-
einrichtungen gleich.
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Abschnitt V: Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses  
(§§ 30-35) 

§ 30 Befristete Arbeitsverträge 

 

(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen zulässig. 
2Für Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der 
Angestellten unterlegen hätte, gelten die in den Absätzen 2 bis 5 geregelten Besonderheiten; 
dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57a ff. HRG, das Gesetz über befristete 
Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz) oder gesetzliche 
Nachfolgeregelungen unmittelbar oder entsprechend gelten. 
 
(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, wenn 
die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende Regelungen im 
Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 
sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die 
sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht 
unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 2Vor Ablauf des 
Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete oder befristete 
Weiterbeschäftigung möglich ist. 
 
(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wochen 
und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs Monate als 
Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen 
zum Monatsschluss gekündigt werden. 
 
(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die 
Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit beträgt die 
Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen bei 
demselben Arbeitgeber 

von insgesamt mehr als sechs Monaten   vier Wochen, 
von insgesamt mehr als einem Jahr 

zum Schluss eines Kalendermonats, 

sechs Wochen 

von insgesamt mehr als zwei Jahren 
von insgesamt mehr als drei Jahren 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

drei Monate, 
vier Monate 

3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das Ausscheiden 
von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die Unterbrechungszeit bleibt 
unberücksichtigt. 
Anmerkung zu Absatz 5: 
Bei mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere vereinbarte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung 
der Kündigungsfrist. 
 
(6) Die §§ 31, 32 bleiben von den Bestimmungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. 
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§ 31 Führung auf Probe 

 

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von 
zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchstens zweimalige 
Verlängerung des Arbeitsvertrages zulässig. 3Die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben 
unberührt. 
 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungs-
befugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Führungspositionen auf 
Probe bezeichnet worden sind. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten 
Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der Übertragung 
eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der 
bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 
ergebenden Tabellenentgelt gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung 
wird die Führungsfunktion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine 
der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit. 

§ 32 Führung auf Zeit 

 

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jahren 
vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeitsvertrages sind zulässig: 
a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu einer 
Gesamtdauer von acht Jahren, 
b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer 
von zwölf Jahren. 
3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a) bei demselben Arbeitgeber können auf 
die Gesamtdauer nach Buchstabe b) zur Hälfte angerechnet werden. 4Die allgemeinen 
Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Absatz 4) und die beiderseitigen Kündigungsrechte 
bleiben unberührt. 
 
(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungs-
befugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Führungspositionen auf Zeit 
bezeichnet worden sind. 
 
(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann der/dem 
Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genannten Fristen 
übertragen werden. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage 
gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenentgelten nach der 
bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 
ergebenden Tabellenentgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v. H. des Unterschiedsbetrags 
zwischen den Tabellenentgelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion entspricht, 
zur nächsthöheren Entgeltgruppe nach § 17 Absatz 4 Satz 1. 3Nach Fristablauf erhält die/der 
Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit; der Zuschlag 
entfällt. 

§ 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

 

(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
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a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Alter zum 
Erreichen der Regelaltersrente vollendet hat, 
b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag). 
 
(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines 
Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der Beschäftigte 
voll oder teilweise erwerbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber von der 
Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst nach 
der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem 
Rentenbeginn vorangehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses eine nach § 175 SGB XI erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes 
noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des 
Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach 
dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In diesem 
Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; 
beginnt die Rente rückwirkend, ruht das Arbeitsverhältnis ab dem ersten Tag des Monats, der 
auf den Monat der Zustellung des Rentenbescheids folgt. 
 
(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhältnis nicht, wenn 
die/der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenversicherungsträger festgestellten 
Leistungsvermögen auf seinem bisherigen oder einem anderen geeigneten und freien 
Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche 
Gründe nicht entgegenstehen, und die/der Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang des Rentenbescheids ihre/seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt. 
 
(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er Alters-
rente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer Amts-
ärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Absatz 4 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 
2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem 
Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben worden ist. 
 
(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 Buchstabe a) 
geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen. 
2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende 
gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist. 

§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

 

(1) 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die 
Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist 
bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) 
bis zu einem Jahr 1 Monat zum Monatsschluss, 
von mehr als einem Jahr 6 Wochen, 
von mindestens 5 Jahren 3 Monate, 
von mindestens 8 Jahren 4 Monate, 
von mindestens 10 Jahren 5 Monate, 
von mindestens 12 Jahren 6 Monate 
 
zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 3Für die Berechnung der Kündigungsfrist gemäß 
Satz 2 werden Vorbeschäftigungszeiten aus einem vorherigen Arbeitsverhältnis bei einem 
anderen Arbeitgeber im Sinne des § 1 Absatz 1 mit einem Faktor von 0,5 berücksichtigt 
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(Vorbeschäftigungszeiten von mehr als sechs Monaten werden hierbei wie ein volles Jahr 
angerechnet). 
 
(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, können 
nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den 
Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den 
bis zum 30. September 2005 geltenden Regelungen unkündbar waren, verbleibt es dabei. 
 
(3) 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurückgelegte 
Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs 
gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein 
dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte zwischen 
Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich des ABD erfasst werden, werden die Zeiten bei dem 
anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei einem 
Wechsel von einem anderen kirchlichen Arbeitgeber. 
Protokollnotiz zu Satz 4: 
Kirchlicher Arbeitgeber sind auch die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland sind. 

§ 35 Zeugnis 

 

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein 
schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung und 
Leistung erstrecken muss (Endzeugnis). 
 
(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses ein 
Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 
 
(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten ein 
Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis). 
 
(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.
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Abschnitt VI: Sonstige Vorschriften (§§ 36-43) 

§ 36 Beihilfen bei Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, 
Unterstützungen 

 

Für die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen sowie von 
Unterstützungen gilt die Beihilfeordnung Teil A

1
 in ihrer jeweiligen Fassung. 

1
 Beihilfeordnung Teil A abgedruckt im Anhang II. 

§ 36a Kirchliche Höherversicherung I in Krankheitsfällen 

 

Der/Dem Beschäftigten wird unbeschadet der Gewährung von Beihilfen nach § 36 eine 
gesonderte kirchliche Höherversicherung in Krankheitsfällen nach Maßgabe der 
Beihilfeordnung Teil B

1 
in ihrer jeweiligen Fassung ermöglicht.

2 

1
Beihilfeordnung Teil B abgedruckt im Anhang II.

 

2
Bei Änderungen der kirchlichen Höherversicherung in Krankheitsfällen haben sich die bayerischen Diözesen mit der 

Bayerischen Regional-KODA ins Benehmen zu setzen. 

§ 36b Übergangsregelung für die kirchliche Beihilfeversicherung bei 
Krankheitsfällen 

 

(1) 1Zur Wahrung des Besitzstandes wird den Beschäftigten, die 
 
1. am 31.08.1994 in einem unter die arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen der bayerischen 
Diözesen fallenden Arbeitsverhältnis gestanden haben, das am 01.09.1994 mit mindestens 
der Hälfte der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines/einer 
entsprechenden vollbeschäftigten Beschäftigten fortbestanden hat, 
und die 
2. am 31.08.1994 nach diözesaner Regelung einen Anspruch auf Gewährung von Beihilfen in 
Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen sowie von Unterstützungen nach Tarif 820 der 
Beihilfeversicherung hatten, 
die kirchliche Höherversicherung in Krankheitsfällen gemäß § 36a nach Ablauf der jeweiligen 
diözesanen Wartezeit für die Dauer dieses Arbeitsverhältnisses als Beihilfe ohne eigene 
Kostenbeteiligung gewährt. 2Der Übertritt in ein Arbeitsverhältnis zu einem anderen 
Arbeitgeber, der das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen anwendet, ist 
unschädlich, soweit eine Unterbrechung nicht vorliegt und der neue Arbeitgeber die gleichen 
diözesanen Beihilferegelungen anwendet.

1
 3Satz 1 und 2 gilt auch für Beschäftigte, die die 

Voraussetzungen des Satz 1 Nr. 2 wegen Inanspruchnahme von Elternzeit, Sonderurlaub 
nach § 28 Absatz 2 oder Teilzeitbeschäftigung nach § 11 nicht erfüllen, sofern der 
Beschäftigungsumfang des/der Beschäftigten im unmittelbaren Anschluss wieder mindestens 
die Hälfte der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines/einer 
entsprechenden vollbeschäftigten Beschäftigten beträgt. 
1
Satz 1 findet auch Anwendung im Ruhestand, sofern und soweit dem/der Beschäftigten eine entsprechende Zusage erteilt 

worden ist. 
 
(2) Beschäftigte, die am 31.12.1998 Beihilfeansprüche nach Tarif 825 hatten, erhalten für die 
Dauer dieses Beschäftigungsverhältnisses bei einer Versicherung im Tarif 820 K den Betrag, 
der der Differenz aus dem Tarif 825 der Beihilfeversicherung und dem Tarif 810 der 
Beihilfeversicherung zum Stande vom 31.12.1998 entspricht. 
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§ 36c Kirchliche Höherversicherung II in Krankheitsfällen 

 

(1) Der/Dem Beschäftigten wird unbeschadet der Gewährung von Beihilfen nach § 36 eine 
gesonderte kirchliche Höherversicherung in Krankheitsfällen nach Maßgabe der Beihilfeord-
nung Teil C

1
 in ihrer jeweiligen Fassung ermöglicht.

2
 

 
(2) 1Für Beschäftigte mit Anspruch auf Beihilfen nach § 36b Absatz 1, die von der Möglichkeit 
der gesonderten kirchlichen Höherversicherung nach Absatz 1 (Beihilfeordnung Teil C) 
Gebrauch machen, bleibt der Anspruch aus § 36b Absatz 1 unberührt. 2Die/Der Beschäftigte 
trägt nur die über den Anspruch auf Beihilfen nach § 36b Absatz 1 hinausgehenden Kosten 
der Kirchlichen Höherversicherung II in Krankheitsfällen.

3
 

 
(3) Für Beschäftigte mit Anspruch nach § 36b Absatz 2, die von der Möglichkeit der 
gesonderten kirchlichen Höherversicherung nach Absatz 1 (Beihilfeordnung Teil C) Gebrauch 
machen, bleibt der Anspruch aus § 36b Absatz 2 unberührt. 
1
Beihilfeordnung Teil C abgedruckt im Anhang II. 
 
2
Bei Änderungen der kirchlichen Höherversicherung II in Krankheitsfällen haben sich die bayerischen Diözesen mit der 

Bayerischen Regional-KODA ins Benehmen zu setzen. 
 
3
§ 36c Absatz 2 findet auch Anwendung im Ruhestand, sofern und soweit der/dem Beschäftigten eine entsprechende Zusage 

gem. § 36b Absatz 1 (Fußnote 1) erteilt worden ist. 

§ 36d Erstausstattung bei Geburten 

 

(1) 1Beschäftigte erhalten bei der Geburt eines Kindes eine Geburtspauschale. 2Die Geburts-
pauschale beträgt 358,00 Euro pro Kind. 3Stehen beide Eltern in einem Arbeitsverhältnis, auf 
welches das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen Anwendung findet, erhalten beide 
jeweils die Hälfte der Geburtspauschale. 
 
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch, wenn das Beschäftigungsverhältnis wegen 
Elternzeit oder Sonderurlaubs zum Zwecke der Erziehung eines Kindes bzw. wegen der 
Betreuung eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen ruht. 
 
(3) Etwaige Leistungen Dritter, insbesondere aus der Beihilfeversicherung, werden auf den 
Anspruch nach Absatz 1 nicht angerechnet. 
 
(4) Steht eine Beschäftigte/ein Beschäftigter in mehreren Beschäftigungsverhältnissen, auf die 
das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen Anwendung findet, erhält die/der 
Beschäftigte die Geburtspauschale bzw. im Fall des Absatzes 1 Satz 3 die Hälfte der 
Geburtspauschale von jedem Arbeitgeber anteilig, insgesamt jedoch nur ein Mal. 

§ 36e Kostenpauschale bei Fehl- oder Totgeburten 

 

(1) Der Arbeitgeber gewährt der/dem Beschäftigten zu den Kosten der Beerdigung einer Fehl- 
oder Totgeburt eine Kostenpauschale in Höhe von 358,00 Euro. 
 
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht auch, wenn das Beschäftigungsverhältnis wegen 
Elternzeit oder Sonderurlaubs zum Zwecke der Erziehung eines Kindes bzw. wegen der 
Betreuung eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen ruht. 
 
(3) Etwaige Leistungen Dritter werden auf den Anspruch nach Absatz 1 nicht angerechnet. 
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(4) 1Bei Beschäftigungsverhältnissen zu mehreren Arbeitgebern, die das Arbeitsvertragsrecht 
der bayerischen Diözesen anwenden, erhält der/die Beschäftigte die Kostenpauschale von 
jedem Arbeitgeber anteilig, insgesamt jedoch nur ein Mal. 2Dies gilt auch, wenn beide 
Ehepartner bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind, der das Arbeitsvertragsrecht der 
bayerischen Diözesen anwendet. 

§ 37 Ausschlussfrist 

 

(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Beschäftigten oder vom 
Arbeitgeber in Textform geltend gemacht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die 
einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 3Die Frist 
nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprüche nach dem Mindestlohngesetz oder nach 
zwingenden Rechtsverordnungen auf Grundlage des Arbeitnehmerentsendegesetzes. 
Protokollnotiz zu Absatz 1:  
Bei Beschlüssen der Bayerischen Regional-KODA, die vom jeweiligen Diözesanbischof rückwirkend in Kraft gesetzt werden, 
beginnt die Ausschlussfrist frühestens mit dem Erscheinungsdatum des Amtsblatts der jeweiligen Diözese. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. 

§ 38 Begriffsbestimmungen 

 

(1) (frei) 
 
(2) (frei) 
 
(3) (frei) 
 
(4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich einer Bescheinigung 
des beauftragten Arztes (§ 3 Absatz 4) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer die vertraglich 
geschuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbringen, ohne deswegen zugleich teilweise 
oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sinne des SGB VI zu sein. 
Anmerkung zu § 38 Absatz 4: 
Die auf leistungsgeminderte Beschäftigte anzuwendenden Regelungen zur Entgeltsicherung bestimmen sich nach § 16a Teil 
A, 3. 
 
(5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor 
dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. 2Die Rege-
lungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor 
dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte. 

§ 39 Erstattung von Auslagen 

 

(1) Für die Erstattung von Auslagen für Dienstreisen und Dienstgänge findet die Reisekosten-
ordnung der bayerischen Diözesen Anwendung. 
 
(2) Für die Erstattung von 
a) Auslagen aus Anlass der Abordnung, 
b) Auslagen für Reisen zur Einstellung vor Begründung des Arbeitsverhältnisses, 
c) Auslagen aus Anlass der Ausbildung, 
d) Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle aus besonderem Anlass 
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finden die in der jeweiligen Diözese geltenden Bestimmungen Anwendung. 

§ 40 Dienstreisen 

 

(1) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen 
Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Es wird jedoch für jeden Tag einschließlich der Reisetage 
mindestens die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit berücksichtigt. 
 
(2) 1Die über die tägliche dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit hinausgehende 
Reisezeit wird wie regelmäßige Arbeitszeit vergütet oder wie Zeiten im Sinne des § 6 Absatz 1 
und 2 ausgeglichen. 2Dabei wird bei Dienstreisen die Zeit, die für die Hin- und Rückreise zum 
und vom auswärtigen Geschäftsort benötigt wird, bis zu zehn Stunden täglich einschließlich 
der Arbeitszeit (Montag mit Freitag) angerechnet. 3Bei Dienstreisen an Samstagen und 
Sonntagen wird die Reisezeit in vollem Umfang bis 60 Stunden pro Kalenderwoche (Montag 
mit Sonntag) angerechnet. 4Muss bei eintägigen Dienstreisen von Beschäftigten, die in der 
Regel mindestens an zehn Tagen im Monat außerhalb ihres ständigen Dienstortes arbeiten, 
am auswärtigen Geschäftsort mindestens die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche 
Arbeitszeit abgeleistet werden und müssen für die Hin- und Rückreise zum oder vom 
Geschäftsort einschließlich der erforderlichen Wartezeiten mehr als zwei Stunden 
aufgewendet werden, wird der Arbeitszeit eine Stunde hinzugerechnet. 
 
(3) 1Zeitzuschläge gemäß § 8 werden nur für Zeiten der dienstlichen Inanspruchnahme, nicht 
jedoch für Reisezeiten gewährt. 2Die über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (§ 6) 
hinaus geleisteten Arbeitsstunden und Reisezeiten sind grundsätzlich durch entsprechende 
Arbeitsbefreiung auszugleichen. 

§ 41 Umzugskosten/Trennungsgeld 

 

Für die Erstattung von Umzugskosten sowie Trennungsgeld finden die in der jeweiligen 
Diözese geltenden Regelungen Anwendung. 

§ 42 Saisonaler Ausgleich 

 

In Einrichtungen, in denen aufgrund besonderer kirchlicher Aufgaben oder Feierstunden oder 
saisonbedingt erheblich verstärkte Tätigkeiten anfallen, kann für diese Tätigkeiten die 
regelmäßige Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen 
verlängert werden, wenn durch Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bis 
zum Ende des Ausgleichszeitraums nach § 6 Absatz 2 Satz 1 ein entsprechender 
Zeitausgleich durchgeführt wird. 

§ 43 Überstunden 

 

(1) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit auszugleichen. 2Sofern 
kein Arbeitszeitkonto nach § 10 eingerichtet ist, oder wenn ein solches besteht, die/der 
Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach § 8 Absatz 1 geltend macht, erhält die/der 
Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Absatz 7), die nicht bis zum Ende des dritten 
Kalendermonats ï möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats ï nach 
deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je Stunde 100 v. H. des auf die 
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, 
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höchstens jedoch nach der Stufe 4. 3Der Anspruch auf den Zeitzuschlag für Überstunden 
nach § 8 Absatz 1 besteht unabhängig von einem Freizeitausgleich. 
 
(2) 1Für Beschäftigte der Entgeltgruppe 15 in den Ordinariaten sind Mehrarbeiten und 
Überstunden durch das Tabellenentgelt abgegolten. 2Beschäftigte der Entgeltgruppen 13 und 
14 in den Ordinariaten erhalten nur dann ein Überstundenentgelt, wenn die Leistung der 
Mehrarbeit oder der Überstunden für sämtliche Beschäftigte des Ordinariates angeordnet ist; 
im Übrigen ist über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit dieser Beschäftigten 
durch das Tabellenentgelt abgegolten. 3Satz 1 gilt auch für Leiterinnen/Leiter von 
Dienststellen und deren ständige Vertreterinnen/Vertreter, die in die Entgeltgruppen 14 und 15 
eingruppiert sind.
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Abschnitt VII: Sonderregelungen (§§ 44-45) 

§ 44 Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

 

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten die in der Anlage zu § 44 
aufgeführten besonderen Regelungen. 

§ 45 Entgelt der Beschäftigten in der Pflege 

 

(1) Für die Beschäftigten die nach Teil A, 2.3. Nummer 17 eingruppiert sind gelten hinsichtlich 
der Berücksichtigung und dem Ausgleich für Sonderformen der Arbeit die in der Anlage zu 
§ 45 zusammengefassten ergänzenden, teilweise ersetzenden Regelungen. 
 
(2) 1Beschäftigte, die nach Teil A, 2.3. Nummern 17.1. und 17.2. in eine der Entgeltgruppen 
P 5 bis P 16 eingruppiert sind, erhalten Entgelt nach der Anlage F. 2Soweit in Teil A, 2.2. auf 
bestimmte Entgeltgruppen der Anlage A Bezug genommen wird, entspricht 
 

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe 
 

P 5  3 
P 6  4 
P 7  7 
P 8  8 
P 9, P 10  9a 
P 11  9b 
P 12  9c 
P 13  10 
P 14, P 15  11 
P 16  12 

 
(3) Abweichend von § 16 Absatz 1 Satz 1 ist für die Beschäftigten im Pflegedienst nach Teil 
A, 2.3. Nummern 17.1. und 17.2. Eingangsstufe in den Entgeltgruppen P 7 bis P 16 die Stufe 
2. 
Anmerkung zu Absatz 3: 
Absatz 3 findet keine Anwendung auf Beschäftigte, die mindestens zur Hälfte eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten 
auszuüben haben:  
ï Erfüllung von Pflegeaufgaben an Patienten von psychiatrischen oder neurologischen Krankenhäusern, die nicht in diesen 
Krankenhäusern untergebracht sind, 
ï dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen. 

 
(4) Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 1 wird von den Beschäftigten im Pflegedienst nach 
Teil A, 2.3. Nummern 17.1. und 17.2. in den Entgeltgruppen P 7 und P 8 die Stufe 3 nach drei 
Jahren in Stufe 2 erreicht. 
 

(5) 1Abweichend von § 17 Absatz 4 werden die in Teil A, 2.3. Nummern 17.1. und 17.2. 
eingruppierten Beschäftigten bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe der gleichen 
Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben. 2Die Stufenlaufzeit 
in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 3Bei einer 
Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren 
Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 4Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des 
Monats an, indem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der 
in Satz 1 oder Satz 3 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. 
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(6) Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen P 5 bis P 16 eingruppiert sind, gilt 
abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 2 Folgendes: 
 
Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten, 
 
in den Entgeltgruppen P 5 bis P 8  79,74 Prozent 
in den Entgeltgruppen P 9 bis P 16  70,48 Prozent 
 
des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei das 
zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und 
Erfolgsprämien. 
 

Anlage zu § 44 

 

§ 1 Entgelt 
 

(1) Beschäftigte, die nach Teil A, 2.3. Nummer 30 eingruppiert sind, erhalten abweichend von 
§ 15 Absatz 2 Satz 2 Entgelt nach der Anlage F. 
 
(2) Anstelle des § 16 gilt folgendes: 
1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung werden die 
Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 
3Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem 
Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige 
Berufserfahrung von mindestens vier Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 
4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personal-
bedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzu-
ordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 
5Bei einem Wechsel zwischen Arbeitgebern im Sinne des § 1 Absatz 1 dürfen Beschäftigte 
nicht mehr als eine Entwicklungsstufe gegenüber dem vorherigen Arbeitsverhältnis mit 
einschlägiger beruflicher Tätigkeit zurückgestuft werden, sofern nicht mehr als sechs Monate 
Unterbrechung zwischen den Arbeitsverhältnissen liegen. 5aBei Einstellung von Beschäftigten 
in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber, der ein dem ABD 
vergleichbares Arbeitsvertragsrecht anwendet, kann die in dem vorhergehenden Arbeitsver-
hältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; 
Satz 4 bleibt unberührt. 6Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe ï von Stufe 3 
an in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 ï nach folgenden Zeiten einer 
ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber 
(Stufenlaufzeit): 
ï Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 
ï Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2, 
ï Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3, 
ï Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 
ï Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. 
7Abweichend von Satz 1 ist Endstufe die Stufe 4 
a) in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 und 
b) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3. 
8Abweichend von Satz 6 erreichen Beschäftigte, die nach den Tätigkeitsmerkmalen des Teil 
A, 2.3. Nummer 30 in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1 oder 2 
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eingruppiert sind, die Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und die Stufe 6 nach acht Jahren 
in Stufe 5. 
Anmerkung zu Absatz 2 Satz 3: 
Ein Berufspraktikum nach den Regelungen für die Praktikantinnen und Praktikanten gilt grundsätzlich als Erwerb ein-
schlägiger Berufserfahrung. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 5:  
Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis zu einem kirchlichen Arbeitgeber, auf 
das die Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) oder ein anderes arbeitsvertragsrechtliches 
Regelwerk Anwendung gefunden haben, können Beschäftigte derjenigen Stufe zugeordnet werden, die sie erreicht hätten, 
wenn das ABD auf das vorherige Arbeitsverhältnis Anwendung gefunden hätte; Absatz 2 Satz 4 bleibt unberührt. 
 
(2a) 1Für die Herabgruppierung von Leiterinnen/Leitern von Kindertageseinrichtungen, 
ständigen Vertreterinnen/Vertretern von Leiterinnen/Leitern von Kindertageseinrichtungen, 
Erzieherinnen/Erziehern mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten und Kinder-
pflegerinnen/Kinderpflegern mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten gilt anstelle des § 17 
Absatz 4 Satz 3 folgendes: 
Bei einer durch das Absinken der Kinderzahl bedingten Eingruppierung in eine niedrigere 
Entgeltgruppe wird die/der Beschäftigte derjenigen Stufe zugeordnet, die sie/er erreicht hätte, 
wenn sie/er während der Dauer ihrer/seiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit in der niedrigeren 
Entgeltgruppe eingruppiert gewesen wäre. 2Ist das Tabellenentgelt der Stufe, zu der die 
Zuordnung bei der Herabgruppierung erfolgt, höher als das bisherige Tabellenentgelt, beginnt 
die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe mit dem Tag der Herabgruppierung. 
 
(3) Soweit in Teil A, 2.2. auf bestimmte Entgeltgruppen der Anlage A Bezug genommen wird, 
entspricht 
 

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe 
S 2 2 
S 3 4 
S 4 5 
S 5 6 

S 6 bis S 8b 8 
S 9 bis S 11a  9a  

S 11b bis S 13  9b 
S 14  9c 

S 15 und S 16 
S 17 
S 18 

 10 
 11 
  12. 

 
(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe der Anlage F (Tabelle Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst) werden die Beschäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die 
sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben. 2Beträgt bei Höhergruppierungen inner-
halb der Anlage F (Tabelle Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) der Unterschieds-
betrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach § 17 Ab-
satz 4 Satz 1 in der höheren Entgeltgruppe  

- in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b 
- vom 1. März 2018 bis 31. März 2019 weniger als 60,86 Euro, 
- vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 weniger als 62,74 Euro und 
- ab 1. März 2020 weniger als 63,41 Euro, 

 
- in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 

- vom 1. März 2018 bis 31. März 2019 weniger als 97,40 Euro, 
- vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 weniger als 100,41 Euro und 
- ab 1. März 2020 weniger als 101,47 Euro, 
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so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des 
Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebetrag. 3Wird die/der 
Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber liegende Entgeltgruppe 
höhergruppiert, gilt Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und 
das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe abzustellen ist, in die die/der Beschäftigte 
höhergruppiert wird. 
Anmerkung zu Absatz 4 Satz 2: 
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 

 
(5) Auf Beschäftigte der Entgeltgruppe S 9 findet der in § 20 Absatz 2 Satz 1 für die 
Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung. 
 

 § 2 Gesundheitsvorsorge in kirchlichen Einrichtungen für Beschäftigte im  
Sozial- und Erziehungsdienst ï Betrieblicher Gesundheitsschutz/ 

Betriebliche Gesundheitsförderung 
 

(1) 1Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeitsbedingungen 
so zu organisieren, dass diese nicht Ursache von Erkrankungen oder Gesundheitsschädigun-
gen sind. 2Sie fördert die Erhaltung bzw. Herstellung gesundheitsgerechter Verhältnisse am 
Arbeitsplatz sowie gesundheitsbewusstes Verhalten. 3Zugleich werden damit die Motivation 
der Beschäftigten und die Qualitätsstandards der Verwaltungen und Betriebe verbessert. 4Die 
betriebliche Gesundheitsförderung basiert auf einem aktiv betriebenen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. 5Dieser reduziert Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren und verbessert durch den Abbau von Fehlzeiten und die Vermeidung 
von Betriebsstörungen die Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtungen. 6Der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sowie die betriebliche Gesundheitsförderung gehören zu einem 
zeitgemäßen Gesundheitsmanagement. 
 
(2) 1Die Beschäftigten haben einen individuellen Anspruch auf die Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung. 2Die Durchführung erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes über die 
Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz). 3Die 
Beschäftigten sind in die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen. 4Sie sind 
über das Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen zu unterrichten. 5Vorgesehene 
Maßnahmen sind mit ihnen zu erörtern. 6Widersprechen betroffene Beschäftigte den 
vorgesehenen Maßnahmen, ist die Kommission nach Absatz 3 oder 3a zu befassen. 7Die 
Beschäftigten können verlangen, dass eine erneute Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
wird, wenn sich die Umstände, unter denen die Tätigkeiten zu verrichten sind, wesentlich 
ändern, neu entstandene wesentliche Gefährdungen auftreten oder eine Gefährdung auf 
Grund veränderter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse erkannt wird. 8Die Wirksamkeit der 
Maßnahmen ist in angemessenen Abständen zu überprüfen. 
 
(3) 1Beim Arbeitgeber wird auf Antrag der Mitarbeitervertretung eine betriebliche Kommission 
gebildet, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitgeber und von der Mitarbeitervertretung 
benannt werden. 1aDie Anzahl der jeweils vom Arbeitgeber und von der Mitarbeitervertretung 
benannten Mitglieder der betrieblichen Kommission beträgt bei bis zu 15 Beschäftigten jeweils 
ein Mitglied, bei 16 bis zu 200 Beschäftigten jeweils zwei Mitglieder und bei mehr als 200 
Beschäftigten jeweils drei Mitglieder. 2Die von der Mitarbeitervertretung benannten Mitglieder 
müssen Beschäftigte des Arbeitgebers sein. 3Soweit ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, 
kann die betriebliche Kommission als Unterausschuss des Arbeitsschutzausschusses gebildet 
werden. 4Im Falle des Absatzes 2 Satz 6 berät die betriebliche Kommission über die 
erforderlichen Maßnahmen und kann Vorschläge zu den zu treffenden Maßnahmen machen. 
5Der Arbeitgeber führt die Maßnahmen durch, wenn die Mehrheit der vom Arbeitgeber 
benannten Mitglieder der betrieblichen Kommission im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27037&DatumAuswahl=


ABD 
© ABD, erstellt am 04.03.2020 
Fassung vom 01.03.2020 

Teil A 
A, 1. Allgemeiner Teil 

Abschnitt VII: Sonderregelungen (§§ 44-45) 
Anlage zu § 45 

 
 

 

dem Beschluss zugestimmt hat. 6Gesetzliche Rechte der kirchlichen Beschlussorgane und 
der kirchlichen Stiftungsaufsicht bleiben unberührt. 7Wird ein Vorschlag nur von den von der 
Mitarbeiterseite benannten Mitgliedern gemacht und folgt der Arbeitgeber diesem Vorschlag 
nicht, sind die Gründe darzulegen. 8Die betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von 
schriftlich begründeten Beschwerden zuständig, wenn der Arbeitgeber eine erneute 
Gefährdungsbeurteilung ablehnt. 9Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag des 
Arbeitsschutzausschusses bzw. der betrieblichen Kommission, ob und in welchem Umfang 
der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 10Wird dem Vorschlag nicht gefolgt, sind die 
Gründe darzulegen. 
 
(3a) 1Anstelle einer betrieblichen Kommission nach Absatz 3 kann für mehrere Einrichtungen 
eines Rechtsträgers oder verschiedener Rechtsträger eine gemeinsame Kommission nach 
Maßgabe diözesaner Bestimmungen gebildet werden. 2Wird eine gemeinsame Kommission 
gebildet, werden deren Mitglieder je zur Hälfte von den Arbeitgebern und von den Mitarbeiter-
vertretungen benannt. 3Besteht nicht in allen beteiligten Einrichtungen eine Mitarbeiterver-
tretung, so werden die Vertreter der Beschäftigten in der Kommission für alle beteiligten 
Einrichtungen von den oder der vorhandenen Mitarbeitervertretungen/Mitarbeitervertretung 
benannt. 4Besteht in keiner der beteiligten Einrichtungen eine Mitarbeitervertretung, werden 
die Vertreter der Beschäftigten in der Kommission von den Beschäftigten der beteiligten 
Einrichtungen direkt benannt. 5Die von den Mitarbeitervertretungen oder den Beschäftigten 
benannten Mitglieder müssen in einer der Einrichtungen, für die die gemeinsame Kommission 
gebildet wird, beschäftigt sein. 6Absatz 3 Satz 1a und Satz 4 mit Satz 9 gelten für die 
gemeinsame Kommission entsprechend. 
 
(4) 1Die Kommission nach Absatz 3 oder 3a kann zeitlich befristet Gesundheitszirkel zur 
Gesundheitsförderung einrichten, deren Aufgabe es ist, Belastungen am Arbeitsplatz und 
deren Ursachen zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesserung der Arbeitssituation zu 
erarbeiten. 2Sie berät über Vorschläge der Gesundheitszirkel und unterbreitet, wenn ein 
Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, diesem, ansonsten dem Arbeitgeber Vorschläge. 3Die 
Ablehnung eines Vorschlags ist durch den Arbeitgeber zu begründen. 4Näheres regelt die 
Geschäftsordnung der Kommission. 
 
(5) 1Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind der Kommission nach Absatz 3 oder 3a die 
erforderlichen, zur Verfügung stehenden Unterlagen zugänglich zu machen. 2Die Kommission 
gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch Regelungen über die Beteiligung der 
Beschäftigten bei der Gefährdungsbeurteilung, deren Bekanntgabe und Erörterung sowie über 
die Qualifizierung der Mitglieder der Kommission und von Gesundheitszirkeln zu treffen sind. 
 
(6) Gesetzliche Bestimmungen, günstigere betriebliche Regelungen und die Rechte der 
Mitarbeitervertretung bleiben unberührt. 

Anlage zu § 45 

 

Nr. 1 
zu § 6 ï Regelmäßige Arbeitszeit ï 

 
In Ergänzung zu § 6 Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 gilt für Sonn- und Feiertage Folgendes:  
 
(1) 1Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, wird durch 
eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis zum Ende des dritten 
Kalendermonats ï möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats ï 
ausgeglichen, wenn es die betrieblichen Verhältnisse zulassen. 2Kann ein Freizeitausgleich 
nicht gewährt werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde 
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entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach 
Maßgabe der Entgelttabelle. 3Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung gemäß § 6 
Teil D, 4. zulässig. 4§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d) bleibt unberührt.  
 
(2) 1Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, der 
Wechselschicht oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht, vermindert sich 
die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten 
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen 
Werktag fällt,  
a) Arbeitsleistung zu erbringen haben oder  
b) nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit eingeteilt sind und 
deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige Arbeitszeit erbringen müssen.  
2Absatz 1 gilt in diesen Fällen nicht. 3§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d) bleibt unberührt.  
 
(3) 1Beschäftigte, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten 
innerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier Tag auf einen 
Sonntag fallen. 
 

Nr. 2 
zu § 7* ï Sonderformen der Arbeit ï 

 
Abweichend von § 7 Absatz 1 Satz 1 ist Wechselschichtarbeit die Arbeit, die nach einem 
Schichtplan/Dienstplan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in 
Wechselschichten vorsieht, bei denen die/der Beschäftigte längstens nach Ablauf eines 
Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen wird.**  
** hierzu Anmerkungen Nr. 1 und Nr. 2  

 
(1) Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar 
Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt.  
 
(2) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Absatz 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7 ArbZG die 
tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert 
werden, wenn mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von 
Bereitschaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:  
a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 16 Stunden täglich; 
die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen Zeitraum nicht,  
b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 13 Stunden täglich; 
die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen Zeitraum nicht.  
 
(3) 1Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen  
a) einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,  
b) einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und  
c) ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes 
aufgrund einer Dienstvereinbarung von den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes abgewichen 
werden. 2Für eine Dienststelle/eine Einrichtung, in der die Mitarbeitervertretungsordnung 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 durch die Kommission getroffen werden, 
wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt. 3Abweichend von den 
§§ 3, 5 und 6 Absatz 2 ArbZG kann die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes 
über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 4Hierbei darf die tägliche Arbeitszeit 
ausschließlich der Pausen maximal 24 Stunden betragen.  
 
(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 und 2 kann die tägliche Arbeitszeit 
gemäß § 7 Absatz 2a ArbZG ohne Ausgleich verlängert werden, wobei  
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a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 
maximal durchschnittlich 58 Stunden,  
b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 
maximal durchschnittlich 54 Stunden zulässig ist.  
 
(5) Für den Ausgleichszeitraum nach den Absätzen 2 bis 4 gilt § 6 Absatz 2 Satz 1.  
 
(6) Bei Aufnahme von Verhandlungen über eine Dienstvereinbarung nach den Absätzen 3 und 
4 ist die Kommission zu informieren.  
 
(7) 1In den Fällen, in denen Beschäftigte Teilzeitarbeit gemäß § 11 vereinbart haben, 
verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit nach den Absätzen 2 bis 4 in 
demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Beschäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit 
der Vollbeschäftigten. 2Mit Zustimmung der/des Beschäftigten oder aufgrund von dringenden 
dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen werden.  
 
(8) 1Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in 
Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 2Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereit-
schaft kann die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) überschritten 
werden (§ 7 ArbZG).  
 
(9) § 6 Absatz 4 bleibt im Übrigen unberührt.  
 
(10) 1Für Beschäftigte in Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der 
Erziehung, der Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Fürsorge und 
Betreuung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder sonstigen 
hilfsbedürftigen Personen dienen, auch wenn diese Einrichtungen nicht der ärztlichen 
Behandlung der betreuten Personen dienen, gelten die Absätze 1 bis 9 mit der Maßgabe, 
dass die Grenzen für die Stufen A und B einzuhalten sind. 2Dazu gehören auch die 
Beschäftigten in Einrichtungen, in denen die betreuten Personen nicht regelmäßig ärztlich 
behandelt und beaufsichtigt werden (Erholungsheime).  
* hierzu Anmerkung Nr. 2  

 
Nr. 3 

zu § 8 Absatz 4* ï Ausgleich für Sonderformen der Arbeit ï 
 
(1) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich 
der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:  
 
a) Nach dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich 
anfallenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit 
gewertet:  
 
Stufe   Arbeitsleistung innerhalb  Bewertung  
  des Bereitschaftsdienstes als Arbeitszeit  
A  0 bis 10 v.H.  15 v.H.  
B  mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H.  
C  mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H.  
D  mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H.  
 
Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, wenn der 
Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß 
durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird.  
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b) Entsprechend der Zahl der vom Beschäftigten je Kalendermonat abgeleisteten Bereit-
schaftsdienste wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes zusätzlich wie folgt als 
Arbeitszeit gewertet:  
 
Zahl der Bereitschaftsdienste   Bewertung als  
im Kalendermonat     Arbeitszeit  
1. bis 8. Bereitschaftsdienst    25 v.H.  
9. bis 12. Bereitschaftsdienst    35 v.H.  
13. und folgende Bereitschaftsdienste   45 v.H.  
 
(2) Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch die 
Betriebsparteien. 
 
(3) 1Für die Beschäftigten gemäß Absatz 10 der obigen Nummer 2 zu § 7 wird zum Zwecke 
der Entgeltberechnung die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit 
mit 25 v.H. als Arbeitszeit bewertet. 2Leistet die/der Beschäftigte in einem Kalendermonat 
mehr als acht Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über acht Bereitschaftsdienste 
hinausgehenden Bereitschaftsdienstes zusätzlich mit 15 v.H. als Arbeitszeit gewertet.  
 
(4) 1Das Entgelt für die nach den Absätzen 1 und 3 zum Zwecke der Entgeltberechnung als 
Arbeitszeit gewertete Bereitschaftsdienstzeit bestimmt sich nach der Anlage G. 2Die Beträge 
der Anlage G verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen gem. § 20a. 3Für die Zeit 
des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit und für die Zeit der 
Rufbereitschaft werden Zeitzuschläge nach § 8 nicht gezahlt.  
 
(5) 1Die Beschäftigten erhalten zusätzlich zu dem Entgelt nach Absatz 4 für die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes in den Nachtstunden (§ 7 Absatz 5) je Stunde einen Zeitzuschlag in 
Höhe von 15 v.H. des Entgelts nach Absatz 4. 2Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.  
 
(6) Das Bereitschaftsdienstentgelt kann im Falle der Faktorisierung nach § 6 Teil D, 4. im 
Verhältnis 1:1 in Freizeit abgegolten werden. 
* hierzu Anmerkung Nr. 2  

 
Nr. 4 

zu § 10 ï Arbeitszeitkonto ï 
 
Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen 
Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach § 6 Teil 
D, 4.) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.* 
* Hierzu Anmerkung Nr. 3 

  
Anmerkungen: 
Nr. 1: 
Der Anspruch auf die Wechselschichtzulage ist auch erfüllt, wenn unter Einhaltung der Monatsfrist zwei Nachtdienste 
geleistet wurden, die nicht unmittelbar zwingend aufeinander folgen müssen. 
Nr. 2: 
1Die Dokumentation der Arbeitszeit, der Mehrarbeit, der Überstunden, der Bereitschaftsdienste etc. ist nicht mit dem 
Arbeitszeitkonto gemäß § 5 Teil D, 4. gleichzusetzen. 2Arbeitszeitkonten können nur durch Dienstvereinbarungen eingerichtet 
und geführt werden. 
Nr. 3: 
Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht begründet.
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Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen 

Anhang zu § 5 

 

Zusätzliche Vorbereitungs- und Qualifizierungszeit in Einrichtungen des Sozial- und 
Erziehungsdienstes 
 
1In Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes stehen innerhalb der Einrichtung den 
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ï soweit gesetzliche Regelungen bestehen, 
zusätzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen ï im Rahmen der regelmäßigen durchschnitt-
lichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 19,5 Stunden für Zwecke gemeinsamer 
Vorbereitung und Qualifizierung zur Verfügung. 2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 
entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der 
dem Verhältnis der individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen 
Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht, reduziert. 3Die nach den Sätzen 1 
und 2 ermittelten Gesamtstunden werden zu gleichen Zeitanteilen auf die Beschäftigten im 
Sozial- und Erziehungsdienst aufgeteilt. 4Die Leiterin/der Leiter der Einrichtung entscheidet im 
Einvernehmen mit dem Träger, zu welchen Zwecken im Rahmen des Satzes 1 die zur 
Verfügung stehenden Stunden verwendet werden und mit welchen Arbeits- und Bildungs-
methoden die Zwecke erreicht werden sollen. 

Anhang zu § 9 

 

Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen/Hausmeister 
 
1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht 
unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Regelungen zu 
§ 6 Absatz 1 Satz 1: 2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der 
Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus 
Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht 
überschreiten. 4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die Hausmeisterin/der 
Hausmeister am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur 
Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, 
aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereitschaftszeiten 
werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 6Bereitschaftszeiten werden innerhalb 
von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.
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Anhang zu § 16 

Anhang zu § 16 
(gestrichen; siehe Überleitungsregelungen zur Änderung des Anhangs zu § 16 ABD Teil A, 1. 
und zur Änderung der Anlage 4 des ABD Teil A, 3. am 1. März 2018 in der Anlage Nr. 125 
Änderungen und Ergänzungen zum Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen ï ABD ï) 
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Anlage A: Entgelttabelle 

 
 

Entgelttabelle  

gültig ab 1. März 2020 

(monatlich in Euro)  

   

Entgeltgruppe  Grundentgelt  Entwicklungsstufen 

  Stufe 1 Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

15  4.860,31 5.190,81 5.559,47 6.062,74 6.580,45 6.921,06 

14  4.401,04 4.700,31 5.091,13 5.524,82 6.008,27 6.355,34 

13  4.056,62 4.384,61 4.757,99 5.163,37 5.640,38 5.899,26 

12  3.635,65 4.013,07 4.454,13 4.943,53 5.517,78 5.790,26 

11  3.508,11 3.856,11 4.182,29 4.536,17 5.020,49 5.292,98 

10  3.380,51 3.655,13 3.964,32 4.299,65 4.673,08 4.795,69 

9c 3.280,42 3.526,45 3.790,94 4.075,26 4.380,90 4.600,00 

9b 3.074,70 3.305,30 3.450,00 3.874,00 4.124,25 4.414,13 

9a 2.964,89 3.163,55 3.356,89 3.784,00 3.879,97 4.125,00 

8  2.808,91 2.999,92 3.132,23 3.264,31 3.405,98 3.474,11 

7  2.635,53 2.855,60 2.986,70 3.119,00 3.243,78 3.310,79 

6  2.586,00 2.767,11 2.894,11 3.019,78 3.143,22 3.206,10 

5  2.480,74 2.656,42 2.775,08 2.900,74 3.017,50 3.077,85 

4  2.363,07 2.540,85 2.690,02 2.782,88 2.875,73 2.930,10 

3  2.325,89 2.517,08 2.563,61 2.669,96 2.749,76 2.822,87 

2  2.152,51 2.346,00 2.392,92 2.459,87 2.607,03 2.760,98 

1  - 1.929,88 1.962,63 2.003,59 2.041,77 2.140,05 
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Anlage B: Bereitschaftsdienstentgelt 

 

Anlage B: Bereitschaftsdienstentgelt 

 
Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach Teil A, 3. in der bis zum 30.09.2005 

geltenden Fassung richtet 
 

Vergütungsgruppe 
Beträge in Euro 

ab 1.3.2016 

I 35,50  

Ia 32,54  

Ib 29,94  

II 27,43  

III 24,77  

Iva 22,78  

IVb 20,97  

Vb 20,23  

Vc 19,24  

VIb 17,87  

VII 16,75  

VIII 15,75  

IXa 15,16  

IX 14,87  

X 14,11  
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Anlage C: Stundenentgelte 

 

Anlage C: Stundenentgelte 
(gültig ab 1. März 2020) 

(in Euro) 
 

Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt* 

15Ü 6.658,25 39,27 

15 5.559,47 32,79 

14 5.091,13 30,02 

13 4.757,99 28,06 

12 4.454,13 26,27 

11 4.182,29 24,66 

10 3.964,32 23,38 

9c 3.790,94 22,36 

9b 3.450,00 20,35 

9a 3.356,89 19,80 

8 3.132,23 18,47 

7 2.986,70 17,61 

6 2.894,11 17,07 

5 2.775,08 16,37 

4 2.690,02 15,86 

3 2.563,61 15,12 

2Ü 2.473,88 14,59 

2 2.392,92 14,11 

1 1.962,63 11,57 

 
*errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-fache 

 der wöchentlichen Arbeitszeit 
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Anlage D: Auszahlungsvolumen des Leistungsentgelts gemäß ABD 

 

1. Als Entgeltbestandteile des Gesamtvolumens gemäß § 18 Absatz 2 zählen: 
 
ï Tabellenentgelt ohne Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers und ohne dessen 
Kosten für die betriebliche Altersvorsorge und Beihilfe 
ï die in Monatsbeträgen festgelegten zusatzversorgungspflichtigen Zulagen, z. B. 
ï ständige Wechselschicht-/Schichtzulage gemäß § 8 Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1 
ï monatliche Erschwerniszuschläge 
ï pauschalierte Entgeltbestandteile gemäß § 24 Absatz 6 
ï Zulage wegen vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit gemäß § 14 
ï Zulage als Unterschiedsbetrag zur nächst höheren Entgeltgruppe 
ï persönliche Zulagen 
ï Zulage im Pastoralen Bereich 
ï Zulage bei Religionslehrerinnen/Religionslehrern im Kirchendienst 
ï die in Monatsbeträgen festgelegten Besitzstandszulagen, z. B. 
ï Besitzstand betreffend kinderbezogene Entgeltbestandteile gemäß § 11 und § 17a 
Teil A, 3. 
ï Besitzstand betreffend Vergütungsgruppenzulagen gemäß § 9 Teil A, 3. 
ï Besitzstand betreffend vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeiten gemäß § 10 
Teil A, 3. 
ï Entgelt im Krankheitsfall gemäß § 22, soweit dieses Entgelt in dem betreffenden 
Kalenderjahr ausgezahlt worden ist,  
ï Entgelt bei Urlaub gemäß § 21, soweit dieses Entgelt in dem betreffenden Kalenderjahr 
ausgezahlt worden ist. 
 
2. Für die Ermittlung des Gesamtvolumens gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1 sind nicht zu 
berücksichtigen: 
 
ï Abfindungen 
ï Aufwandsentschädigungen 
ï Einmalzahlungen 
ï Jahressonderzahlungen 
ï Leistungsentgelte 
ï Strukturausgleiche 
ï unständige Entgeltbestandteile 
ï nicht ständige Wechselschicht-/Schichtzulage 
ï spitz abgerechnete Entgeltbestandteile 
ï Entgelte der außertariflich Beschäftigten 
 
3. Für die Ermittlung des Gesamtvolumens gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1 sind auch zu 
berücksichtigen: 
 
ï Arbeitgeberzuschuss zur vermögenswirksamen Leistung 
ï Aufschläge gemäß § 21* 
ï Aufstockungsbetrag bei Altersteilzeitarbeit 
ï Ballungsraumzulage 
ï Entgelt von dauerhaft geringfügig Beschäftigten 
ï Entgelt von Beschäftigten, die im Laufe des Vorjahres in Elternzeit gegangen sind 
ï Entgelt von Beschäftigten, die wegen langer krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit im Laufe 
des Vorjahres aus dem Krankengeldzuschuss heraus gefallen sind 
ï Entgelt von Beschäftigten, die im Laufe des Vorjahres im Rahmen der Altersteilzeit in die 
Freizeitphase wechseln 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27035
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27018
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27042
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27029
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27212
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27220
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27220
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27210
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27211
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27211
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27040
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27039
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27035
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27035
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27039
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ï Entgelt von Beschäftigten, die im Laufe des Vorjahres ausgeschieden sind 
ï Krankengeldzuschuss 
ï Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
ï Monatsentgelte von vertretungsweisen Aushilfen, soweit nicht kurzfristig beschäftigt 
*§ 21 stellt lediglich eine Berechnungsgrundlage dar, aber Entgelt im Krankheitsfall fließt im vollen Umfang mit ein. 
 
4. Für die Ermittlung des Gesamtvolumens gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1 sind ferner nicht zu 
berücksichtigen: 
 
ï Entgelt von kurzfristig Beschäftigten 
ï Fahrtkostenzuschuss 

Anlage E: Einführung, Leistungsfeststellung und Auszahlung des 
Leistungsentgelts 

 

(Derzeit nicht belegt. Bis zur Ausfüllung der Anlage E gilt § 18a.) 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27035
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28242
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Anlage F: Tabellenentgelte zu Abschnitt VII  

 

Tabelle 

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

gültig ab 1. März 2020 

(monatlich in Euro) 

   

Entgeltgruppe  Grundentgelt  Entwicklungsstufen  

   Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

S 18  3.900,00 4.004,30 4.521,02 4.908,52 5.489,79 5.845,01 

S 17  3.580,74 3.842,85 4.262,65 4.521,02 5.037,68 5.341,24 

S 16  3.502,52 3.758,90 4.043,07 4.391,82 4.779,34 5.011,85 

S 15  3.370,09 3.616,78 3.875,16 4.172,25 4.650,18 4.856,83 

S 14  3.335,53 3.579,69 3.866,80 4.158,86 4.481,81 4.707,85 

S 13  3.251,68 3.489,70 3.810,56 4.068,88 4.391,82 4.553,28 

S 12  3.242,48 3.479,83 3.787,46 4.058,71 4.394,57 4.536,66 

S 11b  3.196,36 3.430,33 3.594,40 4.007,75 4.330,68 4.524,44 

S 11a  3.134,84 3.364,31 3.527,32 3.939,73 4.262,65 4.456,41 

S 9  2.892,66 3.104,40 3.351,85 3.711,78 4.049,22 4.307,92 

S 8b  2.892,66 3.104,40 3.351,85 3.711,78 4.049,22 4.307,92 

S 8a  2.829,77 3.036,91 3.250,62 3.453,09 3.649,92 3.855,19 

S 7  2.755,05 2.956,72 3.157,39 3.358,02 3.508,53 3.733,06 

S 4  2.632,35 2.825,04 3.000,62 3.119,76 3.232,63 3.408,47 

S 3  2.476,93 2.658,24 2.826,92 2.981,80 3.052,66 3.137,31 

S 2  2.285,34 2.396,40 2.478,56 2.567,76 2.668,07 2.768,42 
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Entgelttabelle 

Beschäftigte in der Pflege 
gültig ab 1. März 2020 

(monatlich in EUR) 

 
Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16 - 4.350,53 4.503,05 4.995,51 5.569,57 5.822,79 

P 15 - 4.257,10 4.396,67 4.745,61 5.163,22 5.322,71 

P 14 - 4.154,10 4.290,31 4.630,81 5.093,43 5.177,85 

P 13 - 4.051,12 4.183,94 4.515,99 4.755,75 4.817,65 

P 12 - 3.845,11 3.971,19 4.286,37 4.479,97 4.570,02 

P 11 - 3.639,13 3.758,45 4.056,75 4.254,84 4.344,90 

P 10 - 3.433,15 3.545,70 3.860,88 4.012,84 4.108,51 

P 9 - 3.264,30 3.433,15 3.545,70 3.759,57 3.849,62 

P 8 - 3.003,48 3.149,83 3.337,47 3.489,01 3.699,19 

P 7 - 2.830,56 3.003,48 3.269,54 3.402,54 3.539,56 

P 6 2.379,67 2.538,09 2.697,56 3.036,75 3.123,21 3.282,80 

P 5 2.284,28 2.500,89 2.546,56 2.670,95 2.750,78 2.938,30 
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Anlage G: Anlage zu Nr. 3 Absatz 4 der Anlage zu § 45 
(Bereitschaftsdienstentgelt)  

 

(ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgenden Ziffern I. und II.) 
 

 

 

 

 
Entgelt- 

gruppe 

 
Stundenentgelt 

 
gültig vom 

 
1. März 2018 

bis zum 

31. März 2019 

 
Stundenentgelt 

 
gültig vom 

 
1. April 2019 

bis zum 

29. Februar 2020 

 
Stundenentgelt 

 

gültig ab 
 

1. März 2020 

 
15 

 
34,30 ú 

 
35,30 ú 

 
35,65 ú 

 
14 

 
31,60 ú 

 
32,56 ú 

 
32,90 ú 

 
13 

 
28,96 ú 

 
29,85 ú 

 
30,17 ú 

 
12 

 
28,45 ú 

 
29,28 ú 

 
29,58 ú 

 
11 

 
28,02 ú 

 
28,88 ú 

 
29,19 ú 

 
10 

 
25,45 ú 

 
26,23 ú 

 
26,50 ú 

 
9c 

 
22,22 ú 

 
22,98 ú 

 
23,25 ú 

 
9b 

 
21,77 ú 

 
22,46 ú 

 
22,70 ú 

 
9a 

 
21,31 ú 

 
21,91 ú 

 
22,12 ú 

 
8 

 
20,29 ú 

 
20,89 ú 

 
21,10 ú 

 
7 

 
19,56 ú 

 
20,13 ú 

 
20,33 ú 

 
6 

 
18,86 ú 

 
19,43 ú 

 
19,63 ú 

 
5 

 
17,68 ú 

 
18,22 ú 

 
18,41 ú 

 
4 

 
17,14 ú 

 
17,65 ú 

 
17,83 ú 

 
3 

 
16,63 ú 

 
17,14 ú 

 
17,32 ú 

 
2 

 
16,06 ú 

 
16,60 ú 

 
16,79 ú 

 
1 

 
12,84 ú 

 
13,37 ú 

 
13,56 ú 
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I. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.3. Nummern 17.1 und 17.2 eingruppiert sind 
 

 

 

 

 
Entgelt- 

gruppe 

 
Stundenentgelt 

 
gültig vom 

 
1. März 2018 

bis zum 

28. Februar 2019 

 
Stundenentgelt 

 
gültig vom 

 
1. März 2019 

bis zum 

29. Februar 2020 

 
Stundenentgelt 

 
gültig ab 

 
1. März 2020 

 
P 16 

 
30,45 ú 

 
31,45 ú 

 
31,78 ú 

 
P 15 

 
28,20 ú 

 
29,13 ú 

 
29,43 ú 

 
P 14 

 
26,58 ú 

 
27,45 ú 

 
27,74 ú 

 
P 13 

 
25,00 ú 

 
25,82 ú 

 
26,09 ú 

 
P 12 

 
23,80 ú 

 
24,58 ú 

 
24,84 ú 

 
P 11 

 
23,16 ú 

 
23,92 ú 

 
24,17 ú 

 
P 10 

 
21,98 ú 

 
22,70 ú 

 
22,94 ú 

 
P 9 

 
21,50 ú 

 
22,21 ú 

 
22,44 ú 

 
P 8 

 
21,06 ú 

 
21,75 ú 

 
21,98 ú 

 
P 7 

 
20,26 ú 

 
20,93 ú 

 
21,15 ú 

 
P 6 

 
18,54 ú 

 
19,15 ú 

 
19,35 ú 

 
P 5 

 
17,07 ú 

 
17,63 ú 

 
17,82 ú 
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II. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.2.1. Nummer 2 eingruppiert oder nach der Anlage 4 
Teil A, 3. den Entgeltgruppen der Anlage A zum Teil A, 1. zugeordnet sind  
 

 

 

 

 
Entgelt- 

gruppe 

 
Stundenentgelt 

 
gültig vom 

 
1. März 2018 

bis zum 

31. März 2019 

 
Stundenentgelt 

 
gültig vom 

 
1. April 2019 

bis zum 

29. Februar 2020 

 
Stundenentgelt 

 
gültig ab 

 
1. März 2020 

 
9a 

 
21,84 ú 

 
22,45 ú 

 
22,67 ú 

 
8 

 
21,01 ú 

 
21,63 ú 

 
21,85 ú 

 
7 

 
20,09 ú 

 
20,67 ú 

 
20,88 ú 

 
6 

 
19,28 ú 

 
19,86 ú 

 
20,07 ú 

 
5 

 
18,43 ú 

 
18,99 ú 

 
19,19 ú 

 
4 

 
17,61 ú 

 
18,13 ú 

 
18,31 ú 

 
3 

 
16,88 ú 

 
17,40 ú 

 
17,58 ú 

 
2Ü 

 
16,17 ú 

 
16,67 ú 

 
16,85 ú 

 
2 

 
15,69 ú 

 
16,22 ú 

 
16,40 ú 
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Anlage H: Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung für Beschäftigte zur 
persönlichen Eignung für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen gemäß 
§ 3 Absatz 9 

 

  
  
Name, Vorname   Geburtsdatum 

Hiermit erkläre ich, dass ich nicht gerichtlich bestraft*) bin wegen der Vollendung oder des 
Versuchs folgender Straftaten: 

Ǐ Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB); 

Ǐ Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184i StGB); 

Ǐ 
Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereich durch Bildaufnahmen 
(§ 201a Absatz 3 StGB); 

Ǐ Vorsätzliche Tötungsdelikte (§§ 211 bis 216 StGB); 

Ǐ Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB); 

Ǐ Menschenhandel (§§ 232 bis 233a StGB); 

Ǐ 
Menschenraub, Verschleppung, Entziehung Minderjähriger oder 
Kinderhandel (§§ 234 bis 236 StGB); 

Ǐ Nachstellung (§ 238 StGB); 

Ǐ 
Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die eine Freiheitsstrafe 
von mindestens einem Jahr angedroht ist. (§§ 29 Absatz 3, 29a bis 30b 
BtMG); 

Ǐ 
vorsätzliche Körperverletzungsdelikte (§§ 223, 224, 226, 227, 231 StGB), 
Raubdelikte (§§ 249 bis 255 StGB) Aussetzung (§ 221 StGB), Beleidigung 
(§ 185 StGB) auf sexueller Ebene zum Nachteil einer/s Minderjährigen; 

Ǐ 
Strafbarer Vollrausch (§ 323a StGB) unter Begehung einer oder strafbare 
Bedrohung (§ 241 StGB) mit einer der oben genannten Straftaten; 

 

Ǐ Ich wegen folgender oben genannter Straftat/-en gerichtlich bestraft*) bin: 

Straftatbestand: 
  
  

Datum der Verurteilung/des Erlasses des Strafbefehls 

  
  

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__171.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005002307
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__201a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005302307
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__225.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005503377
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005503377
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__238.html
https://www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/BJNR106810981.html#BJNR106810981BJNG000601308
https://www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/BJNR106810981.html#BJNR106810981BJNG000601308
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__223.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__224.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__226.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__227.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__231.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005702307
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__221.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__185.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__323a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__241.html
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*) Gemeint sind alle rechtskräftigen Strafbefehle oder Verurteilungen im In- und Ausland (dort 
nach den entsprechenden ausländischen Strafrechtsnormen), die noch nicht getilgt im Sinne 
des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) sind. 

Weiter erkläre ich, dass 

Ǐ 
ich keine Kenntnis davon habe, dass gegen mich wegen des Verdachts 
der Begehung einer der oben genannten Straftaten ein Haftbefehl erlassen 
oder Anklage erhoben ist. 

Ǐ 
wegen des Verdachts der Begehung folgender der oben genannten 
Straftat/-en gegen mich ein Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben ist: 

Ich verpflichte mich, meinen Arbeitgeber unverzüglich zu informieren, sobald ich davon 
Kenntnis erhalte, dass wegen des Verdachts der Begehung einer der oben genannten 
Straftat/-en gegen mich ein Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben ist. Eine rechtskräftige 
Verurteilung wegen einer der oben genannten Straftat/-en werde ich dem Arbeitgeber 
unverzüglich anzeigen. 

Ich werde auf Verlangen des Arbeitgebers gegen Kostenerstattung meine persönliche 
Eignung im Sinne des § 72a SGB VIII durch Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses 
gem. § 30a BZRG in regelmäßigen Abständen nachweisen. 

Ich bin mir bewusst, dass die Abgabe einer wahrheitswidrigen Erklärung in aller Regel schwer 
wiegende arbeitsrechtliche Maßnahmen bis hin zu einer fristlosen Kündigung zur Folge hat. 

  
  
  
  
Ort, Datum Unterschrift 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/__30a.html
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Anlage I: Stundenentgelte (Sozial- und Erziehungsdienst) 

 

(gültig ab 1. März 2020)  
(in Euro) 

 

Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt * 

S 18 4.521,02 26,66 

S 17 4.262,65 25,14 

S 16 Ü 4.191,54 24,72 

S 16 4.043,07 23,84 

S 15 3.875,16 22,85 

S 14 3.866,80 22,80 

S 13 Ü 3.864,90 22,79 

S 13 3.810,56 22,47 

S 12 3.787,46 22,34 

S 11b 3.594,40 21,20 

S 11a 3.527,32 20,80 

S 10 3.366,21 19,85 

S 9 3.351,85 19,77 

S 8b 3.351,85 19,77 

S 8a 3.250,62 19,17 

S 7 3.157,39 18,62 

S 4 3.000,62 17,7 

S 3 2.826,92 16,67 

S 2 2.478,56 14,62 

*errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-
fache der wöchentlichen Arbeitszeit 
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Feststellungs- bzw. Redaktionsbeschluss 

 

Tarifliche Korrekturen 
 
Korrekturen der Tarifvertragsparteien zum TVöD und den ihn begleitenden Tarifverträgen vom 
13.09.2005 sind Bestandteil des ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung, soweit 
die Bayerische Regional-KODA keine abweichenden Beschlüsse fasst. 
 
KODA-Korrekturen 
 
Korrekturen des ABD in der Fassung vom 01.10.2005 im Zusammenhang mit der Überführung 
des TVöD und den ihn begleitenden Tarifverträgen vom 13.09.2005 werden Bestandteil des 
ABD. 
 
In der Frage, ob es sich bei der vorgesehenen Änderung um eine Korrektur handelt, kann der 
Vermittlungsausschuss angerufen werden. 
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A, 2. Entgeltordnung 

 

 
 

A, 2.1. Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)  

1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale 

 

1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten 
die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale weder in der Entgeltgruppe, in der sie aufgeführt sind, 
noch in einer höheren Entgeltgruppe. 2Die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgelt-
gruppen 2 bis 12 für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und 
Außendienst (Teil A, 2.2.1. Nummer 3) gelten, sofern die auszuübende Tätigkeit einen 
unmittelbaren Bezug zu den eigentlichen Aufgaben der betreffenden Verwaltungsdienst-
stellen, -behörden oder -institutionen hat. 3Für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten, 
deren Tätigkeit nicht in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten die 
allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten (Teil A, 
2.2.1. Nummer 2); die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buch-
halterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A, 2.2.1. Nummer 3) gelten nicht. 4Für 
Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie für sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale 
der Entgeltgruppen 13 bis 15 (Teil A, 2.2.1. Nummer 4), es sei denn, dass ihre Tätigkeit in 
einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist. 5Wird ein Arbeitsvorgang von einem 
speziellen Tätigkeitsmerkmal erfasst, findet dieses auch dann Anwendung, wenn die/der 
Beschäftigte außerhalb des Geltungsbereichs des Teil A, 2.3. beschäftigt ist, zu dem bzw. 
denen dieses Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist. 
 
Anmerkung zu Nummer 1 Satz 2: 
Die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst 
besitzen eine Auffangfunktion in dem gleichen Umfang wie ï bestätigt durch die bisherige ständige Rechtsprechung des BAG 
ï die bisherigen ersten Fallgruppen des Allgemeinen Teils der Anlage 1a zum BAT. 

 
Protokollnotiz zu Nummer 1 Satz 3: 
Spezielle Tätigkeitsmerkmale im Sinne des Satzes 3 sind auch die Fernermerkmale des Teil A, 2.14. 

 

2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person 

 

1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung bestimmt, 
sind Beschäftigte, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht besitzen, 
 
- wenn nicht auch Ăsonstige Beschªftigteñ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst werden oder 
 
- wenn auch Ăsonstige Beschªftigteñ von diesem Tªtigkeitsmerkmal erfasst werden, diese 
Beschªftigten jedoch nicht die Voraussetzungen des Ăsonstigen Beschªftigtenñ erf¿llen, 
 
bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerkmals in der nächst 
niedrigeren Entgeltgruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt entsprechend für Tätigkeitsmerkmale, die 
bei Erfüllung qualifizierter Anforderungen eine höhere Eingruppierung vorsehen. 3Satz 1 gilt 
nicht, wenn die Entgeltordnung für diesen Fall ein Tätigkeitsmerkmal (z. B. Ăin der Tªtigkeit 
vonéñ) enthªlt. 
 
 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27102&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27102&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27102&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27102&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27102&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27102&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27102&DatumAuswahl=
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3. Wissenschaftliche Hochschulbildung 

 

1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium 
 
a) an einer Universität, Technischen Hochschule, Pädagogischen Hochschule, Kunsthoch-
schule oder einer anderen nach Landesrecht anerkannten Hochschule (außer Fachhoch-
schulen) mit einer ersten Staatsprüfung, mit einer Magisterprüfung oder mit einer 
Diplomprüfung beendet worden ist oder 
 
b) mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 
 
2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die Akademische Abschlussprüfung 
(Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die 
Ablegung einer ersten Staatsprüfung, einer Masterprüfung oder einer Diplomprüfung nach 
den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene 
wissenschaftliche Hochschulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a) setzt voraus, dass 
die Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das 
Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von 
mindestens acht Semestern ï ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. ï 
vorschreibt. 4Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn 
mehr als sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben sind. 5Der Masterstudiengang 
muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 6Ein Abschluss an 
einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschul-
bildung, wenn er von der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde. 

4. Hochschulbildung 

 

1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des 
§ 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein anderer nach § 18 
HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. 2Die Abschluss-
prüfung muss in einem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das 
Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene 
Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als 
Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von 
mindestens sechs Semestern ï ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. ï 
vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats 
akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten Bacheloraus-
bildungsgängen an Berufsakademien. 5Nummer 3 Satz 6 gilt entsprechend. 

5. Anerkannte Ausbildungsberufe 

 

1Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die auf der Grundlage des 
Berufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung geregelt sind. 2In Tätigkeitsmerkmalen 
genannte Ausbildungsberufe umfassen auch die entsprechenden früheren Ausbildungsberufe 
vor Inkrafttreten der Entgeltordnung. 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/__18.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/__18.html
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6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen 

 

(1) 1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu als 
gleichwertig festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähigungsnachweise stehen ab dem 
Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätigkeitsmerkmalen geforderten entsprechenden 
Anforderungen gleich. 2Ist die Gleichwertigkeit erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse 
festgestellt worden, gilt die Gleichstellung ab der Feststellung. 
 
(2) Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen Facharbeiter-
zeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu dem 
Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren bzw. mit einer kürzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden 
bei entsprechender Tätigkeit wie Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in 
einem solchen Ausbildungsberuf eingruppiert. 

7. Ausbildungs- und Prüfpflicht (frei) 

 

8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte 

 

Die Tätigkeitsmerkmale unter nachfolgend 2.2. Allgemeiner Teil und 2.3. Zusätzliche Tätig-
keitsmerkmale für bestimmte Angestelltengruppen gelten nicht für Angestellte, die als 
Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft beschäftigt sind, soweit nicht ein besonderes 
Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist. 

9. Unterstellungsverhältnisse 

 

1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten 
Beschäftigten abhängig ist, rechnen hierzu auch Beamtinnen und Beamte der vergleichbaren 
Besoldungsgruppen. 2Für diesen Zweck ist vergleichbar: 
 

der Entgelt- 
gruppe 

die Besoldungs- 
gruppe 

2 A 2 

3 A 3 

4 A 4 

5 A 5 

6 A 6 

7 A 7 

8 A 8 

https://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/art_37.html
https://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/art_37.html
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9a, 9b, 9c A 9 

10 A 10 

11 A 11 

12 A 12 

13 A 13 

14 A 14 

15 A 15 

 
3Bei der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten bzw. beaufsichtigten oder der in 
dem betreffenden Bereich beschäftigten Personen zählen Teilzeitbeschäftigte entsprechend 
dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen 
Arbeitszeit einer/eines Vollzeitbeschäftigten. 4Für die Eingruppierung ist es unschädlich, 
wenn im Organisations- und Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt 
sind. 

10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 

 

Ständige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertreter in Urlaubs- 
und sonstigen Abwesenheitsfällen.
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Entgeltgruppe 3 

 
 

 

 

A, 2.2. Allgemeiner Teil 

 

2.2.1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 

1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten) 

Entgeltgruppe 1 

 

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 
 
ï Essens- und Getränkeausgeberinnen/-ausgeber, 
ï Garderobenpersonal, 
ï Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich, 
ï Reinigerinnen/Reiniger in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks, 
ï Wärterinnen/Wärter von Bedürfnisanstalten, 
ï Serviererinnen/Servierer, 
ï Hausarbeiterinnen/Hausarbeiter, 
ï Hausgehilfin/Hausgehilfe, 
ï Botin/Bote (ohne Aufsichtsfunktion). 
 
Ergänzungen können durch Beschluss der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der 
bayerischen Diözesen geregelt werden. 
Protokollnotiz zu Entgeltgruppe 1: 
1. Einfachste Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- und Ausbildung erfordern. Darunter sind un- und angelernte 
Tätigkeiten zu verstehen. Die Tätigkeit selbst erfordert eine nur sehr kurze Einarbeitung von einigen Stunden oder einem Tag, 
in besonderen Fällen auch bis zu zwei Tagen. Eine mehrtägige Schulung spricht gegen das Vorliegen von einfachsten 
Tätigkeiten im Sinne der Entgeltgruppe 1. Es handelt sich um leicht durchführbare, völlig simple, gleichförmige und 
gleichartige (Ăquasi mechanischeñ) Tªtigkeiten, die keiner nennenswerten ¦berlegung (z. B. in den Bereichen Qualitªts-
sicherung, Datenschutzvorschriften, einrichtungsspezifische Hygienepläne, Allergien, religiöse oder sonstige Besonderheiten 
insbesondere beim Umgang mit Essen) bedürfen. Sie sind im Rahmen der Aufgabenerledigung mit keinem eigenständigen 
Verantwortungsbereich (z.B. keine Kassier- und Abrechnungstätigkeiten, keine Pflege von historischen Gegenständen) 
verbunden. Ein Maschineneinsatz setzt lediglich eine äußerst einfache Bedienung voraus.  
2. Sind zumindest zu einem Fünftel Tätigkeiten einer höheren Entgeltgruppe auszuüben, ist die/der Beschäftigte nicht der 
Entgeltgruppe 1 zugeordnet.ñ 

 

2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten) 

Entgeltgruppe 2 

 

Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 
 
(1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachliche 
Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.) 

Entgeltgruppe 3 
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Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass sie eine 
eingehende fachliche Einarbeitung erfordert. 

Entgeltgruppe 4 

 

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren, die in ihrem oder 
einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 
 
2. Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten. 
 
(1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche 
Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tätigkeiten anfallen, 
die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick Anforderungen stellen, die 
über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 
verlangt werden kann.) 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die in ihrem oder 
einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 

Entgeltgruppe 6 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die hochwertige Arbeiten verrichten.  
 
(Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das fachliche 
Geschick der/des Beschäftigten Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 verlangt werden 
kann.) 

Entgeltgruppe 7 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die besonders hochwertige Arbeiten verrichten. 
 
(Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem, hochwertigem 
fachlichen Können besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern.) 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeiten in einem Beschluss der Kommission für 
das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen abschließend aufgeführt sind. 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeiten in einem Beschluss der Kommission für 
das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen abschließend aufgeführt sind. 
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Entgeltgruppe 5 
 

 

 

 

3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und 
Außendienst) 

Vorbemerkung 

 

Buchhaltereidienst bezieht sich nur auf Tätigkeiten von Beschäftigten, die mit kaufmännischer 
Buchführung beschäftigt sind. 

Entgeltgruppe 2 

 

Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 
 
(1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachliche 
Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.) 

Entgeltgruppe 3 

 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass sie eine 
eingehende fachliche Einarbeitung erfordert. 

Entgeltgruppe 4 

 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordert. 
 
(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder 
näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.) 
 
2. Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten. 
 
(1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche 
Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tätigkeiten anfallen, 
die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick Anforderungen stellen die über 
das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 
verlangt werden kann.) 

Entgeltgruppe 5 

 

1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren und 
entsprechender Tätigkeit. 
 
2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.  
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Entgeltgruppe 9b 
 

 

 

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder 
näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.) 

Entgeltgruppe 6 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige 
Fachkenntnisse erfordert, sowie 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse 
erfordert. 
 
(1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte 
Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei der die/der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. 2Der 
Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim 
Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet 
werden kann.) 

Entgeltgruppe 7 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel selbstständige 
Leistungen erfordert. 
 
(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 
entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer 
eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) 

Entgeltgruppe 8 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel selbstständige 
Leistungen erfordert. 
 
(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 
entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer 
eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit selbstständige Leistungen erfordert. 
 
(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechen-
des selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen 
Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) 

Entgeltgruppe 9b 

 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
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2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbstständige 
Leistungen erfordert. 
 
(Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den Entgeltgruppen 6 
bis 9a geforderten gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe 
und der Breite nach.) 

Entgeltgruppe 9c 

 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie 
besonders verantwortungsvoll ist. 
 

Entgeltgruppe 10 

 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

Entgeltgruppe 11 

 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

Entgeltgruppe 12 

 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung 
erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt.
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4. Entgeltgruppen 13 bis 15 

Entgeltgruppe 13 

 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 
2. Beschäftigte in Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der 
Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach 
Fallgruppe 1. 
 
(Einrichtungen und Betriebe im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals müssen dem Begriff der 
kommunalen Einrichtungen und Betriebe im Sinne des TVöD (VKA) entsprechen.)  

Entgeltgruppe 14 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel 
 
ï durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
 
ï durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen Aufgaben 
 
aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 
 
2. Beschäftigte in Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der 
Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach 
Fallgruppe 1. 
 
(Einrichtungen und Betriebe im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals müssen dem Begriff der 
kommunalen Einrichtungen und Betriebe im Sinne des TVöD (VKA) entsprechen.)  
 
3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens drei Beschäftigte 
mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Anmerkung) 

Entgeltgruppe 15 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich 
 
ï durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie 
 
ï erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung aus 
 
der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 
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2. Beschäftigte in Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der 
Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach 
Fallgruppe 1. 
 
(Einrichtungen und Betriebe im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals müssen dem Begriff der 
kommunalen Einrichtungen und Betriebe im Sinne des TVöD (VKA) entsprechen.)  
 
3. Beschäftigte mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens fünf Beschäftigte 
mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Anmerkung) 
 

Anmerkung: 

 

Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit: 
a) Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 nach Abschnitt 2.2.2. Nummern 2 und 3, 
b) Beamte des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13. 
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2.2.2. Spezielle Tätigkeitsmerkmale 

1. Bezügerechnerinnen und Bezügerechner 

Entgeltgruppe 5 

 

Berechnerinnen und Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, von Entgelten, 
einschließlich der Krankenbezüge oder Urlaubsentgelte deren Tätigkeit gründliche 
Fachkenntnisse erfordert. 
 
(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder 
näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.) 
(Hierzu Anmerkung) 

Entgeltgruppe 6 

 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass 
aufgrund der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte 
einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbstständig zu errechnen sind. 
(Hierzu Anmerkung) 
 
2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errechnung und 
Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte einschließlich der 
Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und Kontrollen 
zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen. 
(Hierzu Anmerkung) 

Entgeltgruppe 7 

 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass 
aufgrund der angegebenen Merkmale Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und 
Urlaubsentgelte selbstständig zu errechnen sind und der damit zusammenhängende 
Schriftwechsel selbstständig zu führen ist. 
(Hierzu Anmerkung) 
 
2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errechnung und 
Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte einschließlich der 
Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und Kontrollen 
zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen und den damit zusammenhängenden 
Schriftwechsel selbstständig führen. 
(Hierzu Anmerkung) 

Entgeltgruppe 9a 

 

1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 
heraushebt, dass aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse Entgelte 
einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbständig zu errechnen und die 
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damit zusammenhängenden Arbeiten (z. B. Feststellen der Versicherungspflicht in der 
Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und 
Pfändungen) selbstständig auszuführen sind sowie der damit zusammenhängende 
Schriftwechsel selbstständig zu führen ist. 
 
(Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die/der Beschäftigte die Beschäftigungszeit 
sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 Teil A,1. bei der Einstellung nicht festzusetzen 
und Abtretungen und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat.) 
(Hierzu Anmerkung) 
 
2. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 
heraushebt, dass aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die 
Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte, 
einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren notwendigen 
Merkmale und die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen festzustellen, die erforderlichen 
Arbeiten (z. B. Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der 
Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen zur 
maschinellen Berechnung verantwortlich vorzunehmen sind sowie der damit 
zusammenhängende Schriftwechsel selbstständig zu führen ist. 
 
(Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die/der Beschäftigte das Besoldungsdienstalter 
nicht erstmals, die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht erstmals, die ruhegehaltfähige 
Dienstzeit, die Beschäftigungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 Teil A,1. bei 
der Einstellung nicht festzusetzen, keine Widerspruchsbescheide zu erteilen und Abtretungen 
und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat.) 
(Hierzu Anmerkung) 
 
3. Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

Entgeltgruppe 9b 

 

Beschäftigte, denen mindestens vier Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens der 
Entgeltgruppe 9a Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

Anmerkung: 

 

Zu den Dienst- oder Versorgungsbezügen, Entgelten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gehören gegebenenfalls auch 
sonstige Leistungen, z. B. Kindergeld, Beitragszuschuss nach § 257 SGB V, vermögenswirksame Leistungen.

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27030&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=28187&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27030&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=28187&DatumAuswahl=
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2. Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik 

 

Vorbemerkung 

 

1Nach Teil A, 2.2.2. Nummer 2 sind Beschäftigte eingruppiert, die sich mit Systemen der 
Informations- und Kommunikationstechnik befassen ohne Rücksicht auf ihre organisatorische 
Eingliederung. 2Zu diesen Systemen zählen insbesondere informationstechnische Hard- und 
Softwaresysteme, Anwendungsprogramme, Datenbanken, Komponenten der Kommuni-
kationstechnik in lokalen IKT-Netzen und IKT-Weitverkehrsnetzen sowie Produkte und 
Services, die mit diesen Systemen erstellt werden. 3Dabei werden Tätigkeiten im gesamten 
Lebenszyklus eines solchen IKT-Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifikation, 
Entwurf, Design, Erstellung, Implementierung, Test, Integration in die operative Umgebung, 
Produktion, Optimierung und Tuning, Pflege, Fehlerbeseitigung und Qualitätssicherung. 4Auch 
Tätigkeiten zur Sicherstellung der Informationssicherheit fallen unter die nachfolgenden 
Merkmale. 5Da mit den informationstechnischen Systemen in der Regel Produkte oder 
Services erstellt werden, gelten die nachfolgenden Tätigkeitsmerkmale auch für die 
Beschäftigten in der Produktionssteuerung und im IKT-Servicemanagement. 6Nicht unter den 
Teil A, 2.2.2. Nummer 2 fallen Beschäftigte, die lediglich IKT-Systeme anwenden oder 
Beschäftigte, die lediglich die Rahmenbedingungen für die Informations- und 
Kommunikationstechnik schaffen und sich die informationstechnischen Spezifikationen von 
den IKT-Fachleuten zuarbeiten lassen. 

Entgeltgruppe 6 

 

1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Berufsausbildung (z. B. Fachinforma-
tikerinnen und -informatiker der Fachrichtungen Anwendungsentwicklung oder System-
integration, Technische Systeminformatikerinnen und -informatiker, IT-System-Kaufleute oder 
IT-Systemelektronikerinnen und -elektroniker) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 
 
2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert. 
 
(1Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder 
näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises. 2Die 
gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der 
Verwaltung [der Einrichtung], bei der die/der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. 3Der 
Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim 
Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet 
werden kann.) 

Entgeltgruppe 7 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die ohne Anleitung tätig sind. 
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Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, deren Tätigkeit über die Standardfälle hinaus 
Gestaltungsspielraum erfordert. 
 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, deren Tätigkeit zusätzliche Fachkenntnisse erfordert. 

Entgeltgruppe 9b 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, deren Tätigkeit umfassende Fachkenntnisse erfordert. 
 
(Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in der Entgeltgruppe 9a geforderten 
Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.) 

Entgeltgruppe 10 

 

1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung (z. B. in der Fach-
richtung Informatik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b, deren Tätigkeit einen Gestaltungsspielraum erfordert, 
der über den Gestaltungsspielraum in Entgeltgruppe 8 hinausgeht. 

Entgeltgruppe 11 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch 
besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. 
 
(Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und 
besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine fachliche Weisungsbefugnis 
beinhalten.) 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus 
der Entgeltgruppe 10 heraushebt. 
 
(Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und 
besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine fachliche Weisungsbefugnis 
beinhalten.) 

Entgeltgruppe 12 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähriger praktischer 
Erfahrung, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 
heraushebt. 
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2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähriger praktischer 
Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt. 
 
3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und 
denen mindestens 
 
a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 oder 
 
b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10 durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

Entgeltgruppe 13 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2 
heraushebt. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, die 
durch ausdrückliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und 
denen mindestens 
 
a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 12 oder 
 
b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 
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3. Ingenieurinnen und Ingenieure 

Vorbemerkungen 

 

1. Ingenieurinnen und Ingenieure sind Beschäftigte, die 
 
a) einen erfolgreichen Abschluss eines technisch-ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs 
im Sinne der Nummer 4 der grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) 
einschließlich der Fachrichtungen Gartenbau, Landschaftsplanung/-architektur oder 
Landschaftsgestaltung oder der Fachrichtung Forstwirtschaft nachweisen und 
 
b) die Berufsbezeichnung ĂIngenieurinñ oder ĂIngenieurñ f¿hren. 
 
2. Die Tätigkeitsmerkmale der Fallgruppen 2 Teil A, 2.2. Nummer 4 finden auch auf 
Ingenieurinnen und Ingenieure im Sinne der Nummer 1 Anwendung; Nummer 1 Satz 4 der 
grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) bleibt unberührt. 

Entgeltgruppe 10 

 

Ingenieurinnen und Ingenieure mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 11 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch 
besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus 
der Entgeltgruppe 10 heraushebt.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 

Entgeltgruppe 12 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjähriger praktischer Erfahrung, 
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 
Fallgruppe 2 heraushebt. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjähriger praktischer Erfahrung, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künstlerische 
oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt. 
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Entgeltgruppe 13 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2 
heraushebt. 

Anmerkungen: 

 

1. Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.: 
 
a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließlich Massen-, Kosten- und statischen 
Berechnungen und Verdingungsunterlagen, Bearbeitung der damit zusammenhängenden laufenden technischen 
Angelegenheiten ï auch im technischen Rechnungswesen ï, örtliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von Bauten und 
Bauabschnitten sowie deren Abrechnung. 
 
b) Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung und Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließlich 
Massen- und Kostenberechnung oder von Verdingungsunterlagen, Bearbeiten der damit zusammenhängenden technischen 
Angelegenheiten ï auch im technischen Rechnungswesen; örtliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von nicht nur 
einfachen Gartenbau-, Landschaftsbau-, Obstbau-, Pflanzenbau-, Pflanzenschutz- oder Weinbaumaßnahmen und deren 
Abrechnung. 
 
2. Besondere Leistungen sind z. B.: 
 
a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische 
Erfahrung oder künstlerische Begabung voraussetzt, sowie örtliche Leitung bzw. Mitwirkung bei der Leitung von schwierigen 
Bauten und Bauabschnitten und deren Abrechnung. 
 
b) Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen einschließlich Massen- und 
Kostenberechnungen oder Verdingungsunterlagen, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische 
Erfahrungen oder künstlerische Begabung voraussetzt, örtliche Leitung schwieriger Baumaßnahmen und deren Abrechnung 
sowie selbstständige Planung und Organisation von Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, die sich auf 
das Gebiet einer oder mehrerer Gemeinden erstrecken, und das Überwachen ihrer Auswirkungen. 
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4. Meisterinnen und Meister 

 

 

Vorbemerkung 

 
1Meisterinnen und Meister sind Beschäftigte, die eine Meisterprüfung auf Grundlage der 
Handwerksordnung oder des Berufsbildungsgesetzes aufbauend auf einer einschlägigen 
mindestens dreijährigen Ausbildung bestanden haben. 2Die Voraussetzung der 
Meisterprüfung ist auch erfüllt, wenn diese auf einer früheren Ausbildung mit einer kürzeren 
Ausbildungsdauer aufbaut. 

Entgeltgruppe 8 

 
Meisterinnen und Meister mit entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 9a 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, 
 
die große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen 
haben, in denen Handwerkerinnen oder Handwerker oder Facharbeiterinnen oder Fachar-
beiter beschäftigt sind, oder 
 
die an einer besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit 
beschäftigt sind. 
 
 
2. Gärtnermeisterinnen und Gärtnermeister der Entgeltgruppe 8, 
 
die besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in denen Gärtnerinnen 
oder Gärtner mit abgeschlossener Berufsausbildung beschäftigt werden, oder 
 
deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 heraushebt, dass sie in einem 
besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit 
auszuüben ist. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 2) 

Entgeltgruppe 9b 

 
1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und 
die Bedeutung des Aufgabengebietes sowie durch große Selbstständigkeit wesentlich aus der 
Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 heraushebt. 
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4. Meisterinnen und Meister 
Anmerkungen: 

 
 

 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und 
die Bedeutung ihres Aufgabengebietes sowie durch große Selbstständigkeit wesentlich aus 
der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2 heraushebt. 

Entgeltgruppe 9c 

 
Meisterinnen und Meister mit besonders verantwortungsvoller Tätigkeit als Leiterinnen oder 
Leiter von großen und vielschichtig strukturierten Instandsetzungsbereichen oder mit 
vergleichbarer Tätigkeit, die wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe der 
Verantwortung ebenso zu bewerten ist. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 3)  

Anmerkungen: 

 

1. Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Reviere (Bezirke), Betriebsstätten, Friedhöfe. 
 
2. Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind solche, die erheblich über den normalen 
Schwierigkeitsgrad hinausgehen. 
 
3. 1Ein vielschichtig strukturierter Bereich liegt vor, wenn in diesem Bereich die Arbeit von mindestens drei Gewerken zu 
koordinieren ist und mindestens drei Gewerken jeweils Meisterinnen oder Meister vorstehen. 2Gewerke sind Fachrichtungen 
im Sinne anerkannter Ausbildungsberufe, in denen die Meisterprüfung abgelegt werden kann. 3Im Mehrschichtbetrieb ist es 
unschädlich, wenn in den mindestens drei Gewerken nicht in allen Schichten jeweils Meisterinnen oder Meister eingesetzt 
sind. 
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6. Vorlesekräfte für Blinde 
Entgeltgruppe 6 

 
 

 

 

5. Technikerinnen und Techniker 

 

 
Vorbemerkung 
 
Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker sind Beschäftigte, die nach dem 
Berufsordnungsrecht diese Berufsbezeichnung führen. 

Entgeltgruppe 8 

 
Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

Entgeltgruppe 9a 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, die selbstständig tätig sind.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 9b 

 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 

Anmerkungen: 

 

1. 1Technikerinnen und Techniker sind selbstständig tätig, wenn sie bei technischen Arbeitsabläufen in Ausführung 
technischer, mehr routinemäßiger Entwurfs-, Leitungs- und Planungsarbeiten eigene technische Entscheidungen zu treffen 
haben. 2Dass das Arbeitsergebnis einer Kontrolle, einer fachlichen Anleitung und Überwachung durch Vorgesetzte 
unterworfen wird, berührt die Selbstständigkeit der Tätigkeit nicht. 3Anhand der nach der Ausbildung vorauszusetzenden 
Kenntnisse sind der zur Erfüllung der Aufgabe einzuschlagende Weg und die anzuwendende Methode zu finden. 
 
2. Schwierige Aufgaben sind Aufgaben, die in dem betreffenden Fachgebiet im oberen Bereich der Schwierigkeitsskala liegen 
oder die in konkreten Einzelfällen wegen der Besonderheiten Leistungen erfordern, die über das im Regelfall erforderliche 
Maß an Kenntnissen und Fähigkeiten wesentlich hinausgehen, z. B. durch die Breite des geforderten fachlichen Wissens und 
Könnens, die geforderten Spezialkenntnisse, außergewöhnliche Erfahrungen oder sonstige Qualifizierungen vergleichbarer 
Wertigkeit. 

6. Vorlesekräfte für Blinde 

Entgeltgruppe 5 

 

Vorlesekräfte für Blinde. 

Entgeltgruppe 6 

 

Vorlesekräfte für Blinde mit schwierigerer Tätigkeit. 
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Entgeltgruppe 9a 
 

 

 

 

A, 2.3. Zusätzliche Tätigkeitsmerkmale für bestimmte 
Angestelltengruppen 

7. Apothekerinnen und Apotheker (frei) 

 

8. Ärztinnen und Ärzte (frei) 

 

 

9. Beschäftigte in Bäderbetrieben 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Wasseraufsicht. 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Fachangestellten für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung. 

Entgeltgruppe 5 

Fachangestellte für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 6 

Fachangestellte für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung, denen als Schichtführerin oder 
Schichtführer die Aufsicht über mindestens vier Beschäftigte oder über mindestens zwei 
Fachangestellte für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung bzw. Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Fachangestellten für Bäderbetriebe durch ausdrückliche Anordnung ständig übertragen ist. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 7 

Fachangestellte für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung als stellvertretende 
Badbetriebsleiterinnen oder -leiter. 

Entgeltgruppe 8 

 

1. Geprüfte Meisterinnen und Meister für Bäderbetriebe mit entsprechender Tätigkeit. 
 
2. Fachangestellte für Bäderbetriebe mit Abschlussprüfung als Badbetriebsleiterinnen oder -
leiter. 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1, die besonders schwierige Arbeitsbereiche zu 
beaufsichtigen haben, in denen Fachangestellte für Bäderbetriebe beschäftigt werden. 
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wissenschaftlichen Anstalten 
 

 

 

(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 

Entgeltgruppe 9b 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1, die in einem besonders bedeutenden 
Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit beschäftigt sind und deren 
Aufgabengebiet sich durch den Umfang und die Bedeutung sowie durch große 
Selbstständigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 9a heraushebt. 

Anmerkungen: 

 

1. Anstelle einer oder eines Beschäftigten in der Tätigkeit von Fachangestellten für Bäderbetriebe kann auch eine 
Aufsichtskraft mit Rettungsschwimmernachweis treten. 
2. Besonders schwierige Arbeitsbereiche sind solche, die erheblich über den normalen Schwierigkeitsgrad hinausgehen. 

10. Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufseher 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte, die die vorgeschriebene Ausführung von Bauarbeiten und das Baumaterial nach 
Menge und Güte kontrollieren (Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufseher, Bauauf-
seherinnen und Bauaufseher). 

Entgeltgruppe 6 

 

Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufseher (Bauaufseherinnen und Bauaufseher), 
deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass schwierigere 
Kontrollarbeiten zu verrichten sind. 
(Hierzu Anmerkung)  

Anmerkung: 

 

Schwierigere Kontrollarbeiten sind z. B.: 
ï Festhalten von Zwischenaufnahmen, die während der Bauausführung erforderlich werden; 
ï Fertigen von einfacheren Aufmaßskizzen sowie einfacheren Flächen- und Massenberechnungen; 
ï Überwachen von Erdarbeiten in schwierigem Gelände; 
ï Kontrolle des Gefälles bei Gräben und Rohrleitungen; 
ï Kontrolle der Materialeinbringung für Stahlbetonarbeiten; 
ï Überwachen der Arbeiten zahlreicher Bauwerke auf größeren Baustellen. 

11. Beschäftigte in Bibliotheken, Büchereien, Archiven, Museen und anderen 
wissenschaftlichen Anstalten 

 

 
Es finden die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A, 2.2.1. Anwendung. 
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Anmerkungen: 
 

 

 

12. Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst (frei) 

 

13. Beschäftigte in der Fleischuntersuchung (frei) 

 

14. Fotografinnen und Fotografen 

Entgeltgruppe 5 

 

Fotografinnen und Fotografen mit Abschlussprüfung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

Entgeltgruppe 6 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 mit schwierigen Tätigkeiten. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 8 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 mit besonders schwierigen Tätigkeiten.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens vier Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Fotografinnen und Fotografen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

Entgeltgruppe 9a 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens acht Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Fotografinnen und Fotografen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens vier Beschäftigte in der Tätigkeit von 
Fotografinnen und Fotografen der Entgeltgruppe 8 durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 

Anmerkungen: 

 

1. Schwierige Tätigkeiten sind 
ï das selbstständige Herstellen objektgerechter fotografischer Aufnahmen unter Berücksichtigung der jeweiligen fachl ichen 
Anforderungen, z. B. Aufnahmen zur Beweissicherung an Tat- und Unfallorten im Polizeidienst; 
ï Operationsaufnahmen im medizinischen Bereich; 
ï Aufnahmen bei der Durchführung von Forschungsaufgaben, für Lehrzwecke oder bei Versuchen zur Materialprüfung in den 
Bereichen der Forschung, der wissenschaftlichen Lehre und der Materialprüfung. 
 
2. Besonders schwierige Tätigkeiten sind 
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Entgeltgruppe 9a 
 

 

 

ï das selbstständige Herstellen objektgerechter fotografischer Aufnahmen unter Berücksichtigung der jeweiligen fachlichen 
Anforderungen bei besonders erschwerten fototechnischen Aufnahmebedingungen, z. B. Aufnahmen von schlecht sichtbaren 
Spuren im Polizeidienst; 
ï Intraoralaufnahmen, Aufnahmen eines Lehrfilmes bei einer Shuntoperation im medizinischen Bereich; 
ï Aufnahmen, die die besondere Herausarbeitung bestimmter, für die wissenschaftliche Bearbeitung notwendiger Merkmale 
erfordern, in der Forschung und in der Materialprüfung. 

 

15. Beschäftigte im Fremdsprachendienst (frei) 

 

 

16. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte 

Entgeltgruppe 5 

 

Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte aller Fachrichtungen mit 
einschlägiger abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 

Entgeltgruppe 6 

 

1. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte (staatlich geprüfte Land-
wirte und staatlich geprüfte Weinbauer sowie Beschäftigte mit abgeschlossener gleichwertiger 
Ausbildung) mit entsprechender Tätigkeit nach Abschluss der Ausbildung sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 
heraushebt, dass auf dem jeweiligen Fachgebiet technische Beratungen einfacherer Art oder 
Versuche und sonstige Arbeiten mit entsprechendem Schwierigkeitsgrad durchzuführen sind. 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 in Tätigkeiten, die vielseitige Fachkenntnisse 
und zu mindestens einem Viertel selbstständige Leistungen erfordern. 
 

Entgeltgruppe 9a 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und 
die Bedeutung ihres Aufgabengebietes und große Selbstständigkeit wesentlich aus der 
Entgeltgruppe 8 heraushebt. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes und große Selbstständigkeit wesentlich aus der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt. 
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17.1. Beschäftigte in der Pflege 
Vorbemerkungen 

 
 

 

 

17. Beschäftigte in Gesundheitsberufen 

17.1. Beschäftigte in der Pflege 

Vorbemerkungen 

 

1. 1Die Bezeichnung ĂPflegehelferinnen und Pflegehelfer" umfasst auch Gesundheits- und 
Krankenpflegehelferinnen und Gesundheits- und Krankenpflegehelfer sowie Altenpflege-
helferinnen und Altenpflegehelfer. 2Die Bezeichnung "Pflegerinnen und Pfleger" umfasst 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger sowie Alten-
pflegerinnen und Altenpfleger in allen Fachrichtungen bzw. Spezialisierungen. 
 
2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, die die 
Tätigkeiten von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegern oder von Altenpflegerinnen und Altenpflegern ausüben, sind als Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger bzw. als 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger eingruppiert. 
 
3. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, 
die die Tätigkeiten von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Krankenpflegern oder von Altenpflegerinnen und Altenpflegern ausüben, sind als 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. als 
Altenpflegerinnen und Altenpfleger eingruppiert. 
 
4. Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern ausüben, sind als Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger eingruppiert. 
 
5. Nach den Tätigkeitsmerkmalen für Pflegerinnen und Pfleger sind auch Hebammen und 
Entbindungspfleger sowie Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten und 
Anästhesietechnische Assistentinnen und Assistenten mit abgeschlossener Ausbildung nach 
der DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fassung oder nach 
gleichwertiger landesrechtlicher Regelung, die die Tätigkeit von Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern auszuüben haben, 
eingruppiert. 
 
6. Zu der entsprechenden Tätigkeit von Pflegehelferinnen und Pflegehelfern bzw. von 
Pflegerinnen und Pflegern gehört auch die Tätigkeit in Ambulanzen, Blutzentralen und 
Dialyseeinheiten, soweit es sich nicht überwiegend um eine Verwaltungs- oder 
Empfangstätigkeit handelt. 
 
7. Die Bezeichnungen umfassen auch 
 

Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen 
und Gesundheits- und Krankenpflegehelfer 

Krankenpflegehelferinnen und 
Krankenpflegehelfer 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und 
Gesundheits- und Krankenpfleger 

Krankenschwestern und 
Krankenpfleger 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen 
und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 

Kinderkrankenschwestern und 
Kinderkrankenpfleger 
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17. Beschäftigte in Gesundheitsberufen 

17.1. Beschäftigte in der Pflege 
Entgeltgruppe P 9 

 
 

 

Entgeltgruppe P 5 

 

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 bis 3) 

Entgeltgruppe P 6 

 

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer mit mindestens einjähriger Ausbildung und entsprechender 
Tätigkeit. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 bis 3) 

Entgeltgruppe P 7 

 

1. Pflegerinnen und Pfleger mit mindestens dreijähriger Ausbildung und entsprechender 
Tätigkeit. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 bis 3 und 7) 
 
2. Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie Anästhesietechnische 
Assistentinnen und Assistenten mit abgeschlossener Ausbildung nach der DKG-Empfehlung 
vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fassung oder nach gleichwertiger landesrechtlicher 
Regelung und jeweils entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 bis 3) 

Entgeltgruppe P 8 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich aufgrund besonderer 
Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 heraushebt. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 bis 6) 
 
2. Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter in der Pflege mit berufspädagogischer Zusatzquali-
fikation nach bundesrechtlicher Regelung und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 bis 3) 
 
3. Hebammen und Entbindungspfleger mit mindestens dreijähriger Ausbildung und ent-
sprechender Tätigkeit. 
 
4. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich aufgrund besonderer 
Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2 heraushebt. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 bis 6) 

Entgeltgruppe P 9 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit abgeschlossener Fachweiterbildung 
und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 bis 3 und 6) 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 mit erfolgreich abgeschlossener 
Fachweiterbildung zur Hygienefachkraft und entsprechender Tätigkeit. 
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17.1. Beschäftigte in der Pflege 
Anmerkungen: 

 
 

 

 

Entgeltgruppe 9b (Anlage A zum Teil A, 1.) 

 

Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und den Anforderungen der Anmerkung 
Nummer 7 entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Anmerkungen Nummer 7) 

Entgeltgruppe 9c (Anlage A zum Teil A, 1.) 

 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie 
besonders verantwortungsvoll ist. 

Entgeltgruppe 10 (Anlage A zum Teil A, 1.) 

 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit 
und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

Entgeltgruppe 11 (Anlage A zum Teil A, 1.) 

 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

Entgeltgruppe 12 (Anlage A zum Teil A, 1.) 

 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung 
erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 

Anmerkungen: 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und Behandlungspflege zeitlich überwiegend bei 
 
a) an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patientinnen oder Patienten (z. B. Tuberkulose-Patientinnen oder -Patien-
ten), die wegen der Ansteckungsgefahr in besonderen Infektionsabteilungen oder Infektionsstationen untergebracht sind, 
b) Kranken in geschlossenen oder halbgeschlossenen (Open-door-system) psychiatrischen Abteilungen oder Stationen, 
c) Kranken in geriatrischen Abteilungen und Stationen, 
d) Gelähmten oder an multipler Sklerose erkrankten Patientinnen und Patienten, 
e) Patientinnen oder Patienten nach Transplantationen innerer Organe oder von Knochenmark, 
f) an AIDS (Vollbild) erkrankten Patientinnen oder Patienten, 
g) Patientinnen oder Patienten, bei denen Chemotherapien durchgeführt oder die mit Strahlen oder mit inkorporierten 
radioaktiven Stoffen behandelt werden, ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage in Höhe von 
46,02 Euro. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die zeitlich überwiegend in Einheiten für Intensivmedizin (Stationen für 
Intensivbehandlungen und Intensivüberwachung sowie Wachstationen, die für Intensivüberwachung eingerichtet sind) 
Patientinnen oder Patienten pflegen, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage von 46,02 Euro. 
 
3. 1Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und Behandlungspflege bei schwerbrandverletzten 
Patientinnen oder Patienten in Einheiten für Schwerbrandverletzte, denen durch die Einsatzzentrale/Rettungsleitstelle der 
Feuerwehr Hamburg Schwerbrandverletzte vermittelt werden, ausüben, erhalten eine Zulage in Höhe von 1,80 Euro für jede 
volle Arbeitsstunde dieser Pflegetätigkeit. 2Eine nach den Anmerkungen Nummern 1 und 2 zustehende Zulage vermindert 
sich um den Betrag, der in demselben Kalendermonat nach Satz 1 zusteht. 
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4. Tätigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 herausheben, sind 
 
a) Tätigkeiten in Spezialbereichen, in denen eine Fachweiterbildung nach den DKG-Empfehlungen zur Weiterbildung von 
Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflegekräften (siehe Anmerkung Nummer 6) vorgesehen ist, oder 
b) die Wahrnehmung einer der folgenden besonderen pflegerischen Aufgaben außerhalb von Spezialbereichen nach 
Buchstabe a): 
ï Wundmanagerin oder Wundmanager, 
ï Gefäßassistentin oder Gefäßassistent, 
ï Breast Nurse/Lactation, 
ï Painnurse oder 
c) die Tätigkeit im Case- oder Caremanagement. 
 
5. Auf Pflegerinnen und Pfleger in Psychiatrien und psychiatrischen Krankenhäusern oder Einrichtungen, die aufgrund 
Erfüllung der Anforderung des Buchstaben a) der Anmerkung Nummer 4 in Entgeltgruppe P 8 eingruppiert sind, finden 
 
a) Buchstabe b) der Anmerkung Nummer 1 und 
b) § 1 Absatz 1 Nummer 5 Unterabsatz 1 des Tarifvertrages über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Absatz 1 
Buchstabe c BAT bzw. § 2 Absatz 1 Nummer 5 Unterabsatz 1 des Tarifvertrages über die Gewährung von Zulagen gemäß § 
33 Absatz 1 Buchstabe c BAT-O 
 
keine Anwendung. 
 
6. Bei der Fachweiterbildung muss es sich um eine Fachweiterbildung nach § 1 der DKG-Empfehlung zur pflegerischen 
Weiterbildung vom 29. September 2015 in der jeweiligen Fassung oder um eine Fachweiterbildung nach § 1 der DKG-
Empfehlung für die Weiterbildung Notfallpflege vom 29. November 2016 bzw. um eine gleichwertige Weiterbildung jeweils 
nach § 21 dieser DKG-Empfehlungen handeln. 
 
7. Die hochschulische Ausbildung befähigt darüber hinaus insbesondere 
 
a) zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse auf der Grundlage wissenschaftsbasierter oder 
wissenschaftsorientierter Entscheidungen, 
b) vertieftes Wissen über Grundlagen der Pflegewissenschaft, des gesellschaftlich institutionellen Rahmens des pflegerischen 
Handelns sowie des normativ-institutionellen Systems der Versorgung anzuwenden und die Weiterentwicklung der 
gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung dadurch maßgeblich mitzugestalten, 
c) sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten Stand der gesicherten Erkenntnisse erschließen und 
forschungsgestützte Problemlösungen wie auch neue Technologien in das berufliche Handeln übertragen zu können sowie 
berufsbezogene Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu erkennen, 
d) sich kritisch reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als auch praktischem Wissen auseinandersetzen und 
wissenschaftsbasiert innovative Lösungsansätze zur Verbesserung im eigenen beruflichen Handlungsfeld entwickeln und 
implementieren zu können und 
e) an der Entwicklung von Qualitätsmanagementkonzepten, Leitlinien und Expertenstandards mitzuwirken. 
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17.2. Leitende Beschäftigte in der Pflege 

Vorbemerkungen 

 

1. 1Die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen legt dem Aufbau 
der Tätigkeitsmerkmale für Leitungskräfte in der Pflege folgende regelmäßige Organisa-
tionsstruktur zu Grunde: 
 
a) 1Die Gruppen- bzw. Teamleitung stellt die unterste Leitungsebene dar. 2Einer Gruppen- 
bzw. einer Teamleitung sind in der Regel nicht mehr als neun Beschäftigte unterstellt. 
 
b) 1Die Station ist die kleinste organisatorische Einheit. 2Einer Stationsleitung sind in der 
Regel nicht mehr als zwölf Beschäftigte unterstellt. 
 
c) 1Ein Bereich bzw. eine Abteilung umfasst in der Regel mehrere Stationen. 2Einer Bereichs- 
bzw. Abteilungsleitung sind in der Regel nicht mehr als 48 Beschäftigte unterstellt.  
 
2Die Beschäftigten müssen fachlich unterstellt sein. 
 
2. Soweit für vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden Bezeichnungen 
abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies unbeachtlich. 
 
3. Diese Regelungen gelten auch für Leitungskräfte in der Entbindungspflege. 

Entgeltgruppe P 9 

 

Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterinnen oder 
Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern. 
(Hierzu Anmerkung) 

Entgeltgruppe P 10 

 

1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamleiterinnen oder 
Teamleiter. 
 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterinnen oder 
Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern der Entgeltgruppe P 11 Fall-
gruppe 1. 

Entgeltgruppe P 11 

 

1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamleiterinnen oder 
Teamleiter mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit oder von großen Gruppen oder 
Teams. 
 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterinnen oder 
Stationsleitern. 
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Entgeltgruppe P 12 

 

1. Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter. 
 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterinnen oder 
Stationsleitern der Entgeltgruppe P 13 oder von Bereichsleiterinnen oder Bereichsleitern oder 
Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleitern. 

Entgeltgruppe P 13 

 

Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter mit einem höheren Maß von 
Verantwortlichkeit oder von großen Stationen. 

Entgeltgruppe P 14 

 

1. Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungsleiterinnen oder 
Abteilungsleiter. 
 
2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Bereichsleiterinnen oder 
Bereichsleitern der Entgeltgruppe P 15. 

Entgeltgruppe P 15 

 

Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungsleiterinnen oder 
Abteilungsleiter, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres 
Aufgabengebietes sowie durch große Selbständigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 14 
heraushebt oder von großen Bereichen bzw. Abteilungen. 

Entgeltgruppe P 16 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe P 15, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit 
verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe P 15 heraushebt. 

Entgeltgruppe 13 (Anlage A zum Teil A, 1.) 

 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 
2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätigkeit wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie 
Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

Entgeltgruppe 14 (Anlage A zum Teil A, 1.) 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel 
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Entgeltgruppe 12 

 
 

 

ï durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
 
ï durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen Aufgaben 
 
aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 
 
2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätigkeit wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie 
Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

Entgeltgruppe 15 (Anlage A zum Teil A, 1.) 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich 
 
ï durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie 
 
ï erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung aus der Entgeltgruppe 13 
Fallgruppe 1 heraushebt. 
 
2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, deren Tätigkeit wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie 
Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

Anmerkung: 

 

Diese Beschäftigten erhalten die Zulage nach den Anmerkungen Nummern 1 und 2 zu Nummer 1 ebenfalls, wenn alle der 
Gruppenleiterin oder dem Gruppenleiter bzw. der Teamleiterin oder dem Teamleiter durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellten Pflegekräfte Anspruch auf die jeweilige Zulage haben. 

17.3. Lehrkräfte in der Pflege 

Entgeltgruppe 10 

 

Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation. 

Entgeltgruppe 11 

 

1. Lehrkräfte an Pflegeschulen mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Hebammenschule. 

Entgeltgruppe 12 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Hebammenschule. 
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2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter 
oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Hebammenschule. 

Entgeltgruppe 13 

 

1. Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und ï soweit nach 
dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen ï mit erfolgreich absolviertem Vorbereitungsdienst 
(Referendariat) mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter einer 
Hebammenschule. 

Entgeltgruppe 14 

 

1. Stellvertretende Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule. 
 
2. Fachbereichsleiterinnen und Fachbereichsleiter einer Pflegeschule. 

Entgeltgruppe 15 

 

Leiterinnen und Leiter einer Pflegeschule. 

17.4. Kardiotechnikerinnen und Kardiotechniker 

 

Es finden die Tätigkeitsmerkmale des Teils A, 2.2.2. Nummer 5 entsprechende Anwendung. 

17.4a. Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, Betreuungskräfte sowie 
Präsenzkräfte 

Es finden die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A, 2.2.1. Nummer 3 Anwendung. 

17.5. Diätassistentinnen und Diätassistenten 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen und Diätassistenten. 

Entgeltgruppe 7 

 

Staatlich anerkannte Diätassistentinnen und Diätassistenten mit entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 

https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=29839&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27006&DatumAuswahl=
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(Hierzu Anmerkung) 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
(Hierzu Anmerkung) 

Entgeltgruppe 9b 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung zur Ernährungsberaterin oder zum 
Ernährungsberater oder mit vergleichbarer Fortbildung (z. B. Diabetesberaterin oder 
Diabetesberater) und entsprechender Tätigkeit. 

Anmerkung: 

 

Schwierige Aufgaben sind z. B. Diätberatung von einzelnen Patientinnen oder Patienten, selbstständige Durchführung von 
Ernährungserhebungen, Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbereich klinische Ernährungslehre, Herstellung und 
Berechnung spezifischer Diätformen bei dekompensierten Leberzirrhosen, Niereninsuffizienz, Hyperlipidämien, Stoffwechsel-
Bilanz-Studien, Maldigestion und Malabsorption, nach Shuntoperationen, Kalzium-Test-Diäten, spezielle Anfertigung von 
Sonderernährung für Patienten auf Intensiv- und Wachstationen. 

17.6. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten. 

Entgeltgruppe 7 

 

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 
(Hierzu Anmerkung) 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
(Hierzu Anmerkung) 

Entgeltgruppe 9b 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte folgende Aufgabe erfüllen: 
Ergotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz.  
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Anmerkung: 

 

Schwierige Aufgaben sind z. B. Ergotherapie bei Querschnittslähmungen, in Kinderlähmungsfällen, bei Schlaganfällen, mit 
spastisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, in der Psychiatrie oder Geriatrie oder bei Kleinkindern bis sechs Jahren. 

17.7. HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte in der Tätigkeit von HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten. 

Entgeltgruppe 7 

 

HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 9b 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder mehrere der 
folgenden Aufgaben erfüllen: 
 
ï Gehörprüfungen bei Säuglingen oder schwersterkrankten Patientinnen und Patienten, 
 
ï Durchführung des Hörtrainings nach Cochlea-Implantationen, 
 
ï Mitwirkung bei der BAHA- oder Soundbridge-Versorgung, Hörtraining nach der Versorgung 
mit BAHA- oder Soundbridge-Implantaten, 
 
ï spezifische Diagnostik (z. B. BERA-Untersuchung) während Operationen. 

Anmerkungen: 

 

1. Schwierige Aufgaben sind z. B. 
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ï Fertigung von Sprach-, Spiel- und Reflexaudiogrammen, 
ï Gehörprüfung oder Gehörtraining bei Kleinkindern und Menschen mit Einschränkungen oder 
ï Gehörgeräteanpassung und Gehörerziehung. 
2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem beson-
ders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser 
Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Anmerkung Nummer 1 genannt sind. 

17.8. Logopädinnen und Logopäden 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Logopädinnen und Logopäden mit staatlicher Anerkennung. 

Entgeltgruppe 7 

 

Logopädinnen und Logopäden mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 9b 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder mehrere der 
folgenden Aufgaben erfüllen: 
 
ï Behandlung von Dysphagien (Schluckstörungen) oder Sprach- und Sprechstörungen im 
Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen oder Demenzen oder im geriatrischen 
Bereich, 
 
ï Behandlung von Dysphagien und Fütterstörungen von Säuglingen, 
 
ï Durchführung des Trachealkanülenmanagements. 

Anmerkungen: 

 

1. Schwierige Aufgaben sind z. B. die Erhebung der logopädisch relevanten Anamnese sowie die Auswahl und Durchführung 
geeigneter Untersuchungsverfahren bei Kindern, die Erstellung patientenbezogener therapeutischer Konzepte unter 
Berücksichtigung der jeweiligen individuellen Störungsbilder bei Demenzen oder nach Hirnverletzungen, die Behandlung von 
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Kehlkopflosen, von Patientinnen und Patienten nach Schlaganfällen oder anderen Hirnverletzungen, die Behandlung von 
schwer intelligenzgeminderten Patientinnen und Patienten oder von Patientinnen und Patienten mit frühkindlichen 
Hirnschäden oder anderen schweren Erkrankungen mit lang anhaltenden und schweren Auswirkungen auf die 
Sprachentwicklung sowie Durchführung von Therapien bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen. 
 
2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem 
besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser 
Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Anmerkung Nummer 1 genannt sind. 

17.9. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und 
medizinische Bademeister 

Entgeltgruppe 3 

 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Masseurinnen und medizinischen Bademeisterinnen sowie 
Masseuren und medizinischen Bademeistern. 

Entgeltgruppe 5 

 

Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure und medizinische 
Bademeister mit entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 6 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 
 
(Schwierige Aufgaben sind z. B. Verabreichung von Kohlensäure- und Sauerstoffbädern bei 
Herz- und Kreislaufbeschwerden, Massage- oder Bäderbehandlung nach Schlaganfällen oder 
bei Kinderlähmung, Massagebehandlung von Frischoperierten.) 

17.10. Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten 

Vorbemerkung 

 

Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten im Sinne dieses Abschnitts sind 
Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten für Funktionsdiagnostik, Medizinisch-
technische Laboratoriumsassistentinnen und -assistenten, Medizinisch-technische Radiologie-
assistentinnen und -assistenten und Veterinärmedizinisch-technische Assistentinnen und 
Assistenten. 

Entgeltgruppe 7 

 

Staatlich geprüfte Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten sowie Zytologisch-
technische Assistentinnen und Assistenten mit jeweils entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 8 
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Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 9b 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen 
Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder mehrere der 
folgenden Aufgaben erfüllen: 
 
ï Wartung und Kalibrierung von hochwertigen und schwierig zu bedienenden Messgeräten 
(z. B. Autoanalyzern), 
 
ï Virusisolierungen oder ähnlich schwierige mikrobiologische Verfahren, Gewebezüchtungen, 
schwierige Antikörperbestimmungen (z. B. Coombs-Test), 
 
ï schwierige intraoperative Röntgenaufnahmen, 
 
ï interoperatives Monitoring, Mitwirkung bei der prächirurgischen Epilepsiediagnostik und -OP, 
Mitwirkung bei der Implantation von Hirnelektroden, Mitwirkung bei der Komadiagnostik, 
 
ï Vorbereitung und Mitwirkung bei der Protonentherapie. 

Anmerkungen: 

 

1. Schwierige Aufgaben sind z. B. 
ï der Diagnostik vorausgehende technische Arbeiten bei selbstständiger Verfahrenswahl auf histologischem, 
mikrobiologischem, hämatologischem, serologischem, molekularbiologischem oder quantitativ klinisch-chemischem Gebiet; 
ï die Durchführung von Untersuchungsverfahren zur röntgenologischen Funktionsdiagnostik; 
ï messtechnische Aufgaben und Hilfeleistung bei der Verwendung von radioaktiven Stoffen; 
ï schwierige medizinisch radiologische Verfahren; 
ï Tätigkeiten in der radiologischen Untersuchung von Kindern bis zum sechsten Lebensjahr; 
ï Bedienung eines Elektronenmikroskops sowie Vorbereitung der Präparate für Elektronenmikroskopie; 
ï Durchführung schwieriger molekularbiologischer Untersuchungsverfahren (z. B. Hybridisierung oder Blot), schwierige 
Hormonbestimmungen, schwierige Fermentaktivitatsbestimmungen, schwierige gerinnungsphysiologische Untersuchungen); 
ï Vorbereitung und Durchführung von röntgenologischen Gefäßuntersuchungen in der Schädel-, Brust- und Bauchhöhle, 
Mitwirkung bei Herzkatheterisierungen, Schichtaufnahmen in den drei Dimensionen mit Spezialgeräten (CT, MRT, SPECT, 
etc.), Arbeiten an Linearbeschleunigern, Durchführung von Szintigraphien unter Belastung (z. B. Myokardszintigraphie), 
szintigraphische Spezialuntersuchungen (z. B. Sentinelszintigraphie); 
ï Durchführung von Untersuchungsverfahren, bei denen mehrere Untersuchungsmethoden kombiniert werden, z. B. SPECT-
CT; 
ï Vorbereitung und Mitwirkung von röntgenologisch gestützten Gewebeentnahmen; 
ï Tätigkeiten in der Telemedizin oder Teleradiologie; 
ï Mitwirkung bei der Hirntodbestimmung oder 
ï invasive Eingriffe mit z. B. kryostatischen Maßnahmen im EPU-Labor. 
 
2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem 
besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser 
Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Anmerkung Nummer 1 genannt sind. 
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Entgeltgruppe 9b 
 

 

 

 

17.11. Medizinische Dokumentarinnen und Dokumentare 

 

Es finden die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A, 2.2.1. Nummer 3 Anwendung. 

17.12. Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte 

 

Es finden die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A, 2.2.1. Nummer 3 Anwendung. 

17.13. Orthoptistinnen und Orthoptisten 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Orthoptistinnen und Orthoptisten. 

Entgeltgruppe 7 

 

Orthoptistinnen und Orthoptisten mit abgeschlossener Ausbildung und entsprechender 
Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 9b 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder mehrere der 
folgenden Aufgaben erfüllen: 
 
ï orthoptische Untersuchungen bei Säuglingen, Kleinkindern oder geistig behinderten 
Patienten mit Schielerkrankungen oder Nystagmus, 
 
ï diagnostische Untersuchungen zur Vorbereitung auf Schieloperationen und Mitwirken bei 
der Dosierung der Operationsstrecken, 
 
ï Durchführung und Auswertung von VEP-Messungen, 
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ï Untersuchung von komplizierten infra- und supranukleären Mobilitätsstörungen sowie 
nystagmusbedingten Kopfzwangshaltungen an z. B. Tangentenskalen oder Synoptometern, 
 
ï neuroophthalmologische Untersuchungen bei Orbitaerkrankungen (z. B. Tumorer-
krankungen). 

Anmerkungen: 

 

1. Schwierige Aufgaben sind z. B. 
ï Behandlung eingefahrener beidäugiger Anomalien, exzentrischer Fixationen oder Kleinstanomalien, 
ï Messungen bei Doppelbildern, 
ï Anpassung von Prismenbrillen, 
ï Kontaktlinsenanpassung bei komplizierten Hornhautsituationen (z. B. Ausdünnung der Hornhaut, Hornhautnarben, Zustand 
nach der operativen Entfernung der Hornhaut), 
ï Durchführung orthoptistischer oder plebtischer Schulungen. 
 
2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem 
besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser 
Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Anmerkung Nummer 1 genannt sind. 

17.14. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 

 

Es finden die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A, 2.2.1. Nummer 3 Anwendung. 

17.15. Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten 

Entgeltgruppe 7 

 

Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten mit staatlicher Erlaubnis und 
entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 
 

Entgeltgruppe 9b 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungs-
aufgaben mit einem besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
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Anmerkung: 

 
 

 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 mit Fortbildung als Spezialistin oder Spezialist für 
Krankenhaus- und krankenhausversorgende Apotheken und entsprechender Tätigkeit. 

Anmerkungen: 

 

1. Schwierige Aufgaben sind z. B. Tätigkeiten unter Reinraumluftbedingungen wie die sterile Herstellung von Zytostatika-
zubereitungen, Mischbeuteln zur parenteralen Anwendung und applikationsfertigen Spritzen, Infusionen und Injektionen oder 
Augensalben und -tropfen; schwierige Identitäts- und Reinheitsprüfungen nach Deutschem Arzneibuch, gravimetrische, 
titrimetrische oder fotometrische Bestimmungen, Komplexometrie, Leitfähigkeitsmessungen oder chromatografische 
Analysen. 
 
2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem 
besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser 
Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Anmerkung Nummer 1 genannt sind. 

17.16. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. 

Entgeltgruppe 7 

 

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben 
erfüllen. 
(Hierzu Anmerkung) 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
(Hierzu Anmerkung) 

Entgeltgruppe 9b 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, die mindestens zur Hälfte eine oder mehrere der folgenden 
Aufgaben erfüllen: 
 
ï Physiotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz oder auf einer Intensivstation 
nach einem Polytrauma. 

Anmerkung: 

 

Schwierige Aufgaben sind z. B. Physiotherapie nach Lungen- oder Herzoperationen, nach Herzinfarkten, bei 
Querschnittslähmungen, in Kinderlähmungsfällen, mit spastisch Gelähmten, in Fällen von Dysmelien, in der Psychiatrie oder 
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Geriatrie, nach Einsatz von Endoprothesen, nach Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder bei Kleinkindern bis sechs 
Jahren. 

17.17. Präparationstechnische Assistentinnen und Assistenten 

 

Auf Beschäftigte als Biologiemodellmacherinnen oder Biologiemodellmacher oder 
Präparationstechnische Assistentinnen und Assistenten finden die Tätigkeitsmerkmale für 
Beschäftigte in der Konservierung, Restaurierung, Präparierung und Grabungstechnik (Teil A, 
2.3. Nummer 21) Anwendung. 

17.18. Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Kinder- 
und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten 

Entgeltgruppe 14 

 

Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen und -therapeuten jeweils mit Approbation und entsprechender Tätigkeit. 

17.19. Zahntechnikerinnen und Zahntechniker 

Entgeltgruppe 6 

 

Zahntechnikerinnen und Zahntechniker mit entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 7 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die schwierige Aufgaben erfüllen.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 8 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeiten Kenntnisse in der kieferchirurgischen 
Prothetik erfordern, oder die Epithesen herstellen. 
 
2. Zahntechnikermeisterinnen und Zahntechnikermeister mit entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2, deren Tätigkeiten Kenntnisse in der 
kieferchirurgischen Prothetik erfordern, oder die Epithesen herstellen. 

Entgeltgruppe 9b 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 oder der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2, die als Hilfskräfte bei 
wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders hohen Maß von 
Verantwortlichkeit tätig sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2)  

https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27102&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27102&DatumAuswahl=
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17.20. Leitende Beschäftigte 
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Anmerkungen: 

 

1. Schwierige Aufgaben sind z. B. Tätigkeiten in der zahnärztlichen Keramik, in der Kiefer-Orthopädie, in der 
Parallelometertechnik, in der Vermessungstechnik für Einstückgussprothesen oder in der Geschiebetechnik. 
 
2. Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem 
besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser 
Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die in der Entgeltgruppe 7 oder in der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 und in der Entgeltgruppe 9a 
genannt sind. 

17.20. Leitende Beschäftigte 

Vorbemerkungen 

 

1. Diese Tätigkeitsmerkmale finden in den Bereichen der vorstehenden Nummern 4 bis 10, 
13, 15, 16 und 19 Anwendung. 
 
2. Die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen legt dem Aufbau 
der Tätigkeitsmerkmale für Abteilungs-, Gruppen- bzw. Teamleitung (organisatorische 
Einheiten) folgende regelmäßige Organisationsstruktur zu Grunde: 
 
a) Der Leitung einer kleineren organisatorischen Einheit sind in der Regel nicht mehr als neun 
Beschäftigte unterstellt. 
 
b) Der Leitung einer größeren organisatorischen Einheit sind in der Regel nicht mehr als 16 
Beschäftigte unterstellt. 
 
c) Der Leitung einer besonders großen organisatorischen Einheit sind in der Regel mehr als 
24 Beschäftigte unterstellt. 
 
3. Soweit für vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden Bezeichnungen 
abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies unbeachtlich. 

Entgeltgruppe 9b 

 

Leiterinnen und Leiter einer kleineren organisatorischen Einheit. 

Entgeltgruppe 9c 

 

Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern der Entgeltgruppe 10 
Fallgruppe 1. 

Entgeltgruppe 10 

 

1. Leiterinnen und Leiter einer größeren organisatorischen Einheit. 
 
2. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern der Entgeltgruppe 11. 

Entgeltgruppe 11 
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Leiterinnen und Leiter einer besonders großen organisatorischen Einheit. 

Entgeltgruppe 12 

 

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung 
erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 
 

17.21. Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für medizinische 
Berufe (Schulen)  

Entgeltgruppe 9c  

 

Lehrkräfte. 

Entgeltgruppe 10 

 

Lehrkräfte mit entsprechender Zusatzqualifikation. 

Entgeltgruppe 11 

 

1. Lehrkräfte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter oder als 
Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Schule. 

Entgeltgruppe 12 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 als Leiterinnen oder Leiter einer Schule. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter 
oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Schule. 

Entgeltgruppe 13 

 

1. Lehrkräfte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und ï soweit nach 
dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen ï erfolgreich absolviertem Vorbereitungsdienst 
(Referendariat) mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter einer Schule. 

Entgeltgruppe 14 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 als stellvertretende Leiterinnen oder Leiter 
oder als Fachbereichsleiterinnen oder Fachbereichsleiter einer Schule. 



ABD 
© ABD, erstellt am 04.03.2020 
Fassung vom 01.03.2020 

Teil A 
A, 2. Entgeltordnung 

A, 2.3. Zusätzliche Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Angestelltengruppen 
17. Beschäftigte in Gesundheitsberufen 

17.21. Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für medizinische 
Berufe (Schulen) 
Entgeltgruppe 15 

 
 

 

Entgeltgruppe 15 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 als Leiterinnen oder Leiter einer Schule. 
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Entgeltgruppe 8 
 

 

 

 

18. Beschäftigte in Häfen und Fährbetrieben 

 

(frei) 
 

19. Beschäftigte im Kassen- und Rechnungswesen 

Entgeltgruppe 5 

 

1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder 
verwalten. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 3) 
 
2. Kassiererinnen und Kassierer in kleineren Kassen.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
 
3. Zahlstellenverwalterinnen und -verwalter größerer Zahlstellen. 
 
4. Verwalterinnen und Verwalter von Einmannkassen. 

Entgeltgruppe 6 

 

1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder 
verwalten, wenn ihnen mindestens zu einem Viertel schwierige buchhalterische Tätigkeiten 
übertragen sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 3 und 4) 
 
2. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
 
3. Verwalterinnen und Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und Umfang 
besonders schwierige Zahlungsgeschäfte anfallen. 
 
4. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens einer oder einem Kassenbeschäftigten. 

Entgeltgruppe 8 

 

1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder 
verwalten, wenn ihnen schwierige buchhalterische Tätigkeiten übertragen sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 3 und 4) 
 
2. Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Beschäftigte mit buchhalterischen 
Tätigkeiten ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 3) 
 
3. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen an Arbeitsplätzen mit ständig überdurchschnittlich 
hohen Postenzahlen. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
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Entgeltgruppe 10 
 

 

 

4. Verwalterinnen und Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und Umfang 
besonders schwierige Zahlungsgeschäfte anfallen, wenn ihnen mindestens drei Beschäftigte 
ständig unterstellt sind. 
 
5. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens drei Kassenbeschäftigten. 

Entgeltgruppe 9a 

 

1. Beschäftigte in öffentlich-rechtlichen Kassen, die verantwortlich Personen- oder Sachkonten 
führen oder verwalten und für mindestens fünf Sachbuchhaltereien die Kassenrechnung 
erstellen und die Haushaltsrechnung vorbereiten. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 
 
2. Beschäftigte in öffentlich-rechtlichen Buchhaltereien, denen mindestens drei Beschäftigte 
mit buchhalterischen Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 6 ständig unterstellt sind. 
 
3. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen, die das Ergebnis mehrerer Kassiererinnen oder 
Kassierer zusammenfassen. 
 
4. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen mit schwierigem Zahlungsverkehr und ständig 
außergewöhnlich hohen Barumsätzen. 
 
5. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens fünf Kassenbeschäftigten. 
 
6. Leiterinnen und Leiter von Kassen, die zugleich Leiterinnen oder Leiter der 
Vollstreckungsstelle sind, soweit nicht in Entgeltgruppe 9b oder 10 eingruppiert. 
 
7. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Kassen mit 
mindestens zwölf Kassenbeschäftigten. 

Entgeltgruppe 9b 

 

1. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens zwölf Kassenbeschäftigten. 
 
2. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens sechs Kassenbeschäftigten, wenn sie 
zugleich Leiterinnen oder Leiter der Vollstreckungsstelle sind. 
 
3. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen oder Leitern von Kassen mit 
mindestens 30 Kassenbeschäftigten. 

Entgeltgruppe 10 

 

1. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens 30 Kassenbeschäftigten. 
 
2. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens 15 Kassenbeschäftigten, wenn sie 
zugleich Leiterinnen oder Leiter der Vollstreckungsstelle sind. 
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Anmerkungen: 

 

1. Die/Der Beschäftigte führt oder verwaltet verantwortlich Personen- oder Sachkonten, wenn sie/er die Belege vor der 
Buchung auf ihre Ordnungsmäßigkeit nach den Kassenvorschriften zu prüfen und für die Richtigkeit der Buchungen die 
Verantwortung zu tragen hat. 
 
2. Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen auch Kassiererinnen und Kassierer für unbaren Zahlungsverkehr. 
 
3. Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch für Beschäftigte, die in Zahlstellen oder Buchungsstellen verantwortlich Personen- oder 
Sachkonten führen oder verwalten. 
 
4. Schwierige buchhalterische Tätigkeiten sind z. B.: 
a) selbstständiger Verkehr mit den bewirtschafteten Stellen; 
b) das Führen oder Verwalten von Darlehens- oder Schuldendienstkonten, wenn die Zins- und Tilgungsleistungen 
selbstständig errechnet werden müssen; 
c) selbstständiges Bearbeiten von Vollstreckungsangelegenheiten (mit Ausnahme des Ausstellens von Pfändungsaufträgen 
und von Amtshilfeersuchen); 
d) das Bearbeiten schwierig aufzuklärender Verwahrposten; 
e) selbstständiges Bearbeiten von Werthinterlegungen einschließlich der Kontenführung; 
f) das Führen oder Verwalten von Sachkonten für Haushaltsausgaben, wenn damit das Überwachen zahlreicher 
Abschlagszahlungen verbunden ist; 
g) das Führen oder Verwalten von Sachkonten, bei denen Deckungsvorschriften nicht nur einfacher Art zu beachten sind 
(Deckungsvorschriften nur einfacher Art sind z. B.: In Sammelnachweisen zusammengefasste Ausgaben; gegenseitige oder 
einseitige Deckungsfähigkeit bei den Personalausgaben oder Deckungsvermerke, die sich auf der Ausgabenseite auf nur 
zwei Haushaltsstellen beschränken); 
h) das Führen oder Verwalten von Konten für den Abrechnungsverkehr mit Kassen oder Zahlstellen; 
i) das Führen oder Verwalten schwieriger Konten der Vermögensrechnung bei gleichzeitigem selbstständigen Berechnen von 
Abschreibungen aufgrund allgemeiner ï betraglich nicht festgelegter ï Kassen- oder Buchungsanweisungen. 
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20. Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst (frei) 

 

 
 

21. Beschäftigte in der Konservierung, Restaurierung, Präparierung und 
Grabungstechnik 

Vorbemerkungen 

 

1. Dieser Abschnitt gilt für Beschäftigte im Bereich der Konservierung, Restaurierung, 
Präparation und Grabungstechnik an kunstgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen und 
naturkundlichen Museen und Sammlungen und Forschungseinrichtungen, an Archiven, 
Bibliotheken und in der Denkmalpflege. 
 
2.  
(1) 1Konservierungs-, Restaurierungs- und Präparationstätigkeiten im Sinne dieses Abschnitts 
sind sämtliche Tätigkeiten, die zum Ziel haben, Objekte bzw. audiovisuelle Aufzeichnungen 
von künstlerischer, kulturhistorischer, wissenschaftlicher oder dokumentarischer Bedeutung 
oder von didaktischem Wert ohne Rücksicht auf ihren materiellen oder kommerziellen Wert zu 
bergen, langfristig zu erhalten sowie wiederherzustellen, und sie damit u.a. für die 
wissenschaftliche als auch allgemeine Nutzung sowie die Forschung und Wissensvermittlung 
aufzubereiten, zu sichern und/oder dauerhaft zu bewahren. 2Dazu gehören auch die 
technologischen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen der Objekte und deren 
Dokumentation. 
 
(2) 1Eine Restaurierung kann auch die Nachbildung bzw. Rekonstruktion als Ergänzung 
fehlender Teile des Originals einschließen. 2Fallweise ist es auch notwendig, die im Rahmen 
der restauratorischen Untersuchung am Objekt festgestellten Materialzusammensetzungen 
oder auch Schadensbilder an Modellen künstlich zu erzeugen, um z. B. neue, adäquate 
Restaurierungsmethoden zu entwickeln bzw. kunsttechnologische Befunde anhand von 
Rekonstruktionen zu überprüfen. 
 
(3) Präparationstätigkeiten sind auch die Nachbildung vom Original, die freie Nachbildung, die 
Rekonstruktion und der Modellbau, die zum Ziel haben, einen erhaltenswerten Befund der 
Wissenschaft und der Lehre nutzbar zu machen sowie die Beschaffung, Sammlung und 
Erfassung von naturwissenschaftlichem Sammlungsgut. 
 
(4) 1Bei den Tätigkeiten der Grabungstechnik spielt die Verbindung einer wissenschaftlich-
fundierten Arbeitsweise mit ingenieurtechnischen bzw. methodischen Arbeitsansätzen eine 
zentrale Rolle. 2Je nach Einsatzaufgaben sind unterschiedliche Kenntnisse bzw. 
Berufsabschlüsse denkbar. 3Zu den Aufgaben in der Grabungstechnik gehört die technische 
Leitung archäologischer Ausgrabungen oder Kontrolle der Arbeit von Grabungsfirmen. 4Die 
Beschäftigten entscheiden vor Ort selbstständig über Grabungs-, Bergungs- und 
Dokumentationsmethoden, leiten die Mitarbeiter an und treffen Absprachen mit Investoren, 
Bauherren und Baubetrieben und vertreten damit öffentliche Institutionen vor Ort. 5Zu den 
Tätigkeiten von Grabungstechnikerinnen und Grabungstechnikern zählen weiterhin die 
Vermittlung von Grabungsergebnissen durch Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen. 
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(5) Zur Konservierung, Restaurierung und Präparation gehören auch Tätigkeiten wie z. B.: 
 
a) Sammlungsbetreuung und Schadensprävention etwa durch konservatorisch richtige 
Lagerung der Sammlungsobjekte, Erstellen von Vorgaben zur Klimatisierung und Ausstattung 
der Ausstellungs- und Depoträume, Beratung zu Ausstellungs- und Depotflächen bei Neu- und 
Umbau; 
 
b) technologisch-materielle Untersuchung und Erforschung der Objekte; 
 
c) Tätigkeiten im Zusammenhang mit Leihverkehr und Ausstellung, z. B. 
Beurteilung der Leihfähigkeit aus restauratorischer bzw. präparatorischer Sicht, Definieren der 
Transport- und Ausstellungsbedingungen, Erstellen von Zustandsprotokollen, Überwachen 
sowohl des Ein- und Auspackens sowie des Transports und der Montierung der 
Sammlungsobjekte vor Ort; 
 
d) beratende oder gutachterliche Tätigkeiten. 

Entgeltgruppe 4 

 

Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten bei assistierenden Tätigkeiten im Bereich der 
Konservierung oder Restaurierung, der Präparation oder der Grabungstechnik oder in der 
konservatorischen Pflege und Wartung. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte mit nicht mehr einfachen Tätigkeiten bei assistierenden Tätigkeiten im Bereich 
der Konservierung oder Restaurierung, der Präparation oder der Grabungstechnik oder in der 
konservatorischen Pflege und Wartung. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 

Entgeltgruppe 6 

 

1. Beschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten bei assistierenden Tätigkeiten im Bereich der 
Konservierung oder Restaurierung, der Präparation oder der Grabungstechnik oder in der 
konservatorischen Pflege und Wartung. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 3) 
 
2. Beschäftigte mit assistierenden Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder 
Restaurierung, der Präparation oder der Grabungstechnik oder mit Tätigkeiten in der 
konservatorischen Pflege und Wartung, denen mindestens zwei Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe 4 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

Entgeltgruppe 7 

 

Beschäftigte mit assistierenden Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung, 
der Präparation oder der Grabungstechnik oder in der konservatorischen Pflege und Wartung, 
die mindestens zu einem Fünftel besonders schwierige Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 4) 
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Entgeltgruppe 8 

 

1. Beschäftigte mit assistierenden Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder 
Restaurierung, der Präparation oder der Grabungstechnik oder in der konservatorischen 
Pflege und Wartung, die mindestens zu einem Drittel besonders schwierige Tätigkeiten 
ausüben. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 4) 
 
1. Beschäftigte mit assistierenden Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder 
Restaurierung, der Präparation oder der Grabungstechnik oder in der konservatorischen 
Pflege und Wartung, denen mindestens zwei Beschäftigte, davon mindestens eine 
Beschäftigte oder ein Beschäftigter mindestens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte mit assistierenden Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung, 
der Präparation oder der Grabungstechnik oder in der konservatorischen Pflege und Wartung, 
die besonders schwierige Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 4) 

Entgeltgruppe 9b 

 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 5) 
 
2. Beschäftigte mit assistierenden Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder 
Restaurierung, der Präparation oder der Grabungstechnik oder in der konservatorischen 
Pflege und Wartung, denen fünf Beschäftigte, davon mindestens eine Beschäftigte oder ein 
Beschäftigter mindestens der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 
 
3. Beschäftigte mit Präparationstätigkeiten oder mit Tätigkeiten der Grabungstechnik, deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9a heraushebt, dass sie mindestens zu einem 
Fünftel besondere Fachkenntnisse erfordert. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 6) 

Entgeltgruppe 10 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie besondere Fachkenntnisse erfordert. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 6) 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1, denen mindestens drei Beschäftigte durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind, davon mindestens eine Beschäftigte oder 
ein Beschäftigter mindestens der Entgeltgruppe 9a. 
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3. Beschäftigte mit Präparationstätigkeiten oder mit Tätigkeiten der Grabungstechnik, deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9a heraushebt, dass sie besondere 
Fachkenntnisse erfordert. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 6) 

Entgeltgruppe 11 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 1 heraushebt, dass sie besondere Leistungen erfordert. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 7) 
 
2. Beschäftigte mit Präparationstätigkeiten oder mit Tätigkeiten der Grabungstechnik, deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 10 Fallgruppe 3 heraushebt, dass sie besondere 
Leistungen erfordert. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 7) 

Entgeltgruppe 12 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich durch das Maß der 
damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 
heraushebt. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 8) 
 
2. Beschäftigte mit Präparationstätigkeiten oder mit Tätigkeiten der Grabungstechnik, deren 
Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 8) 

Entgeltgruppe 13 

 

Beschäftige mit abgeschlossener einschlägiger wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 9) 

Entgeltgruppe 14 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
 
ï durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
 
ï durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen Aufgaben aus 
der Entgeltgruppe 13 heraushebt. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13, denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 10) 
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Entgeltgruppe 15 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13, deren Tätigkeit sich 
 
ï durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie 
 
ï erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung aus der Entgeltgruppe 13 
heraushebt. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13, denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der 
Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 10) 

Anmerkungen: 

 

1. Einfache Tätigkeiten bei assistierenden Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung, der Präparation oder 
der Grabungstechnik oder in der konservatorischen Pflege und Wartung liegen z. B. vor bei: 
 
a) Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung: 
 
(1) Umverpacken von stabilen, unempfindlichen und gut handhabbaren Objekten nach Vorgabe, z. B. Umschläge nach Bedarf 
zuschneiden und falzen sowie Einlegen von unempfindlichen Büchern und Archivalien, 
 
(2) Unterstützung bei der Betreuung oder Mithilfe bei der Montage von Sammlungs- und Ausstellungsgegenständen, z. B.: 
 
a. Bedienen von technischen Geräten, die zum Kunstwerk gehören und eine besonders sorgfältige Handhabung erfordern, 
b. Handhabung von geschütztem Filmmaterial oder unempfindlichen Datenträgern; 
 
b) Präparationstätigkeiten: 
 
(1) im Bereich ĂRekonstruktionen, Abformungen, Modellbauñ  
Fach-(arbeits-)gebiet ĂAbg¿sse, Nachbildungen etc.ñ: 
 
ï Herstellen von Negativformen von wenig empfindlichen Originalen einfacher Form und Herstellen der Abgüsse, 
 
(2) im Bereich Ănaturkundliche Objekteñ 
 
a. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï allgemeine und Nassprªparationñ: 
ï einfaches methodisches Sammeln für zoologische Zwecke, 
ï mechanisches Reinigen von Häuten und Präparaten (z. B. Dermoplastiken, Stopfpräparate, Molluskenschalen und sonstige 

einfache Hartteile von Wirbeltieren und Wirbellosen), 
ï Überprüfen und Nachfüllen der Konservierungsflüssigkeiten in Nasssammlungen, 
ï Herstellen einfacher Nasspräparate von Tieren, 
b. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï Balgpräparation": 
ï einfache Konservierungstätigkeiten (Abbalgen, Reinigen der Gefieder und Felle, Vergiften der Haut gegen Schädlings-
befall), 
c. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï Skeletteñ: 
ï Präparieren einfach zu bearbeitender Rohskelette von Wirbeltieren (Entfleischen, Wässern, Trocknen und Vorkonservieren 

der Knochen), 
ï einfache Trockenpräparation von Wirbellosen, 
d. Fach-(arbeits-)gebiet ĂBotanikñ: 
ï einfaches methodisches Sammeln für botanische Zwecke, 
ï Herbarpräparation; 
 
c) Tätigkeiten der Grabungstechnik 
 
(1) Fach-(arbeits-)gebiet ĂAusgrabungenñ: 
 
a. Freilegen wenig empfindlicher Bodenfunde oder -befunde, sowie Anlegen von Erdprofilen und Grabungsflächen, 
b. Fundregistrierung bei Grabungen, 
c. Magazinierung von Kulturgütern in ein Depot als Archiv der sächlichen Kulturgüterunter Anleitung einschließlich 
vorbereitender Tätigkeiten, 
d. Tätigkeiten unter Anleitung zur Vorbereitung der Werkprüfung; 
 
(2) Fach-(arbeits-)gebiet ĂGeologie und Palªontologieñ: 
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a. einfaches methodisches Sammeln für geologische und paläontologische Zwecke, Auspacken und Ordnen von Gelände-
aufsammlungen (Fossil-Material und Gesteinsproben), Waschen und mechanisches Reinigen von Fossil-Material und 
Gesteinsproben, Zusammensetzen und -kleben unempfindlicher Fossilien bei einfachen Brüchen, 
b. Auspacken und Ordnen von Geländeaufsammlungen (Mineralien und Gesteine), Waschen und mechanisches Reinigen 
unempfindlicher Mineralstufen, Vorrichten mineralogischer oder petrographischer Proben für Dünnschliffe, Anschliffe oder für 
die Mineraltrennung, Formatisieren mineralogischer oder petrographischer Handstücke. 
 
2. Nicht mehr einfache Tätigkeiten bei assistierenden Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung, der 
Präparation oder der Grabungstechnik oder in der konservatorischen Pflege und Wartung liegen z. B. vor bei: 
 
a) Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung: 
 
(1) Ausführen von sich wiederholenden Tätigkeiten unter Anleitung, z. B.: 
 
a. Trockenreinigung mittels Saugen und Pinsel an 
ï weniger empfindlichen Bucheinbänden, 
ï inhomogenen Buchbeständen nach Vorgabe durch eine Restauratorin oder einen Restaurator, 
ï ungefassten und weniger empfindlichen veredelten Holzoberflächen, 
ï empfindlicherem, aber nicht vorgeschädigtem gebranntem Ton, Keramik, Porzellan oder Glas, 
ï Steinobjekten aus empfindlicherem, aber nicht vorgeschädigtem Gestein, 
ï weniger empfindlicher Mosaiken, 
ï Teilen und Mechaniken von Musikinstrumenten, 
b. Nachleimen von Papieren in Massenverfahren im Bereich der Archivalienrestaurierung; 
 
(2) Sortieren, Verpacken und Verlagern von empfindlichen und gut handhabbaren Sammlungsgegenständen, 
 
(3) Anfertigen von individuell am jeweiligen Objekt anzupassenden Spezialverpackungen, 
 
(4) Beschaffung von Materialien, Ansetzen von Arbeitsmitteln, 
 
(5) Ausführen von Tätigkeiten, die gute manuelle Fertigkeiten erfordern, z. B.: 
 
a. einfache zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsgegenständen und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem 
Interesse, 
b. Herstellen schwieriger Modelle von Sammlungsgegenständen und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse 
nach Vorlagen, 
c. Herstellen von Negativformen von unempfindlichen und ungefassten Objekten komplizierter Form und Herstellen der 
Abgüsse unter Vorgabe; 
 
b) Präparationstätigkeiten, die handwerkliche Fertigkeiten und die Beherrschung besondere Arbeitstechniken voraussetzen, 
wie z. B.: 
 
(1) im Bereich ĂAbformungen, Modellbauñ: 
 
a. Fach-(arbeits-)gebiet ĂAbg¿sse, Nachbildungen etc.ñ: 
ï Herstellen von Negativformen von wenig empfindlichen Originalen komplizierter Form und Herstellen der Abgüsse, 
ï Herstellen von nicht sehr schwierigen Modellen und technischen Zeichnungen von Sammlungsgegenständen und sonstigen 

Objekten von wissenschaftlichem und/oder didaktischem Interesse; 
 
(2) im Bereich Ănaturkundliche Objekteñ: 
 
a. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï allgemeine und Nassprªparationñ: 
ï methodisches Sammeln von Tieren einschließlich Etikettieren, Messen, Führen des Feldtagebuches und Feldpräparation, 
ï Reinigen und Konservieren von Häuten mit Chemikalien, 
ï Schädlingsbekämpfung an Sammlungsobjekten, 
ï Herstellen schwieriger Nasspräparate von Tieren einschließlich Vorkonservieren (z. B. Injizieren von Konservierungs-

flüssigkeiten, Überführen, Konzentrationswechsel), 
ï Herstellen einfacher anatomischer Präparate (z. B. Übersichtspräparate von Muskeln oder Organen), 
 
b. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï allgemeine und Nassprªparationñ: 
ï Herstellen von Bälgen von Vögeln und Säugetieren, 
ï Herstellen einfacher Kleindermoplastiken (unter Verwendung künstlicher konfektionierter Tierkörper), 
 
c. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï Skeletteñ: 
ï Präparieren von Zerfallskeletten (Mazeration und Entfetten), 
 
d. Fach-(arbeits-)gebiet ĂBotanikñ: 
ï methodisches Sammeln von Pflanzen einschließlich Etikettieren; Führen des Feldtagebuches und Feldpräparation, 
ï schwierige Arbeiten für Herbarien (z. B. Trocknen von dickfleischigen Pflanzen, von Flechten, Orchideen und Pflanzen mit 

ähnlicher Struktur unter Benutzung komplizierter Apparate oder mit chemischen Methoden), 
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ï Herstellen einfacher Präparate von Blüten, 
ï Herstellen einfacher pflanzenanatomischer Präparate, 
ï Herstellen schwieriger Nasspräparate von Pflanzen (ggf. einschließlich Vorkonservieren, z. B. zur Erhaltung des 

Chlorophylls), 
 
e. Fach-(arbeits-)gebiet ĂGeologie und Palªontologieñ: 
ï Zusammensetzen und Kleben stark zerbrochener Fossilien, 
ï Reinigen und Festigen von brüchigem FossilïMaterial, 
ï Grobpräparieren von in Gestein eingeschlossenen Fossilien, 
ï Feinpräparieren von harten Fossilien in weichem Gestein, 
ï Konservieren präparierter Fossilien, 
ï Herstellen von Lackfilmen und Folienabzügen bei Anschliffen von Gesteinen und einfach gebauten Fossilien, 
ï Aufbereiten von Gesteinsproben durch Schlämmen oder Auffrieren, 
ï Herstellen von Anschliffen von Gesteinen und Fossilien, 
ï Auslesen von leicht erkennbaren Mikrofossilien,  
 
f. Fach-(arbeits-)gebiet ĂMineralogieñ: 
ï chemisches Reinigen von Mineralstufen, 
ï Herstellen von Anschliffen und polierten Anschliffen von Mineralien, Gesteinen und Erzen, 
ï Herstellen von Mineral- und Gesteinsdünnschliffen in normalem Format (2 x 3 cm), 
ï Herstellen von Körnerstreupräparaten für mineralogische oder petrographische Untersuchungen, 
 
g. Fach-(arbeits-)gebiet ĂNachbildungen und Modelle von Tieren, Pflanzen und Fossilienñ: 
ï Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (einschließlich Negativform und Abguss) einfach gestalteter Tiere, Pflanzen und 

Fossilien, 
h. Oberflächenreinigung an nicht unempfindlichen Präparaten 
ï z. B. Häute, Bälge, empfindliche Steine, Fossilien oder Chitinpanzer, 
 
(3) Sortieren, Verpacken und Verlagern von empfindlichen Sammlungsgegenständen, 
 
(4) Anfertigen von individuell am jeweiligen Objekt anzupassenden Spezialverpackungen; 
 
c) Tätigkeiten der Grabungstechnik 
 
(1) Fach-(arbeits-)gebiet ĂAusgrabungen nach erfolgreicher Werkpr¿fungñ: 
 
a. Erkennen, Freilegen und Bergen von Bodenfunden oder -befunden; 
b. Einweisen von Großgeräten zur Freilegung von Befunden, 
c. Herrichten von Erdprofilen und Grabungsflächen zum Zeichnen und Messen, 
d. Anfertigen von Grabungsskizzen oder einfachen maßstäblichen Grabungszeichnungen und einfachen Grabungs- oder 
Fundberichten, 
e. materialgerechtes Sortieren von Funden nach Lage und Fundart, 
f. Magazinierung von Kulturgütern in ein Depot als Archiv der sächlichen Kulturgüter, 
g. Begehen von Gebieten (meist als ĂFeldbegehungñ bezeichnet) nach archªologischem Fundmaterial unter 
wissenschaftlicher oder technischer Anleitung, 
 
(2) Fach-(arbeits-)gebiet ĂGeologie und Palªontologieñ: 
 
a. methodisches Sammeln von Fossilien bei einfachen geologischen Verhältnissen einschließlich Etikettieren, Anfertigen 
geologischer Fundpunktskizzen und Vorkonservieren an der Fundstätte, 
b. Sortieren von Geländeaufsammlungen nach Fundorten, Fundschichten und Fossilgruppen. 
 
3. Schwierige Tätigkeiten bei assistierenden Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung, der Präparation 
oder der Grabungstechnik oder in der konservatorischen Pflege und Wartung liegen z. B. vor bei: 
 
a) Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung: 
 
(1) Ausführen systematisierter Arbeitsvorgänge an unempfindlichen Objekten nach Vorgabe durch eine Restauratorin oder 
einen Restaurator, z. B.: 
 
a. Lösen zusammengeklebter unempfindlicher Archivalien und Buchblätter von nachgeordneter Bedeutung in weniger 
schwierigen Fällen, z. B. bei starker Verschimmelung, 
b. Schließen von Rissen an weniger empfindlichen Archivalien mittels Japanpapier, 
c. Absaugen oder Entstauben von empfindlichen Bucheinbänden inhomogener Buchbestände oder ungefassten und 
empfindlichen, veredelten Holzoberflächen (z. B. Trockenreinigung mittels Saugen und Pinsel), 
 
(2) Mitarbeit bei umfangreichen Restaurierungsmaßnahmen, z. B.: 
 
a. Auflegen unempfindlicher Textilien auf stützende Unterlagen sowie Unterlegen von Fehlstellen, 
b. Montage von Wandmalereifragmenten und Vorsortieren für die Montage von Mosaiken, 
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(3) Unterstützung bei der Betreuung zeitgenössischer Kunstobjekte (Medienkunstwerke und Installationen), z. B.: 
 
a. Bedienen von komplizierten technischen Geräten, die zum Kunstwerk gehören und eine sensible Handhabung erfordern, 
z. B. Einlegen von ungeschütztem Filmmaterial, 
b. Austausch von Ersatzteilen an kinetischen, elektrischen oder elektronischen Kunstwerken einschließlich des Auswechselns 
von zum Kunstobjekt gehörenden Leuchtmitteln, 
 
(4) Ausführen von Tätigkeiten, die sehr gute manuelle Fertigkeiten und Kenntnisse erfordern, z. B.: 
 
a. originalgetreues Nachformen von Originalen komplizierter Form nach Vorgabe, 
b. originalgetreues Kolorieren von Nachbildungen, 
c. Herstellen schwieriger Modelle und technischer Zeichnungen von Sammlungsgegenständen und sonstigen Objekten von 
wissenschaftlichem oder didaktischem Interesse, 
d. Anfertigen von individuell am jeweiligen Objekt anzupassenden Aufbewahrungs- oder Transportbehältnissen nach 
Vorgabe, die eine schwierige Handhabung des Objekts erfordern, 
e. Mitarbeit beim Aufbau von Ausstellungen: Anfertigen von Präsentationshilfen, z. B. komplizierten Buchstützen oder 
Figurinen nach Vorgabe; 
 
b) Präparationstätigkeiten im Bereich ĂRekonstruktionen, Abformungen, Modellbauñ: 
 
Ausführen systematisierter Arbeitsvorgänge an unempfindlichen Objekten nach Vorgabe durch die Präparatorin oder den 
Präparator, z. B.: 
 
a. Fach-(arbeits-)gebiet ĂAbg¿sse, Nachbildungen etc.ñ: 
ï Herstellen von Negativformen von empfindlichen Originalen und Herstellen der Abgüsse, 
ï originalgetreues Nachformen von Originalen komplizierter Form, 
ï originalgetreues Kolorieren von Nachbildungen, 
 
b. Fach-(arbeits-)gebiet Ăzeichnerische Rekonstruktion und Modellbauñ: 
ï Herstellen schwieriger Modelle von Sammlungsgegenständen und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse 

nach skizzenhaften Angaben, 
ï schwierige zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsgegenständen und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem 

Interesse, 
 
c. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï Dermoplastik und Dioramenñ: 
ï Herstellen schwieriger Dermoplastiken, z. B. Herstellung kleiner  Dermoplastiken mit selbstgefertigten Körpern und 

Großdermoplastiken mit  überarbeiteten konfektionierten Körpern, 
ï Herstellen von montierten Habituspräparaten von Wirbeltieren, 
 
d. Fach-(arbeits-)gebiet Ăorganische Materialien (Leder, Federn etc.)ñ: 
ï Reinigen, Konservieren und Restaurieren schlecht erhaltener Präparate mit Leder-, Fell- und Federoberfläche, 
 
e. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï Skeletteñ: 
ï Präparieren schwierig zu bearbeitender Wirbeltierskelette, 
ï Herrichten und Aufstellen von Wirbeltierskeletten für Schauzwecke (Bleichen der präparierten Skelette, Aufstellen und 

Montieren der Stützgerüste und Montieren der Skelette), 
ï Präparieren von Bänderskeletten (Abfleischen und Mazerieren der Knochen unter Erhaltung der Sehnenbänder zwischen 

den Gelenken; Bleichen, Stützen und Montieren der Skelette), 
 
f. Fach-(arbeits-)gebiet ĂBotanikñ: 
ï Herstellen schwieriger Präparate von Blüten (z. B. sehr kleine oder stark umgebildete Blüten wie die der Gräser und 

Sauergräser), 
ï Herstellen schwieriger pflanzenanatomischer Präparate (z. B. embryologische Schnitte oder Chromosomenpräparate), 
 
g. Fach-(arbeits-)gebiet ĂGeologie und Palªontologieñ: 
ï Konservieren von sehr brüchigen Fossilien und von Fossilien aus sich veränderndem Material (z. B. Markasit), 
ï Beseitigen alter Konservierungsmittel aus präparierten Fossilien und erneutes Konservieren, 
ï Feinpräparieren von weichen Fossilien in weichem Gestein und von harten Fossilien in hartem Gestein, auch mit einfachen 

Geräten, 
ï Herstellen von orientierten Anschliffen, von geätzten Dünnschliffen einschließlich Lackfilmabzügen, selektives Anfärben auf 

bestimmte Mineralien bei Fossilien und fossilhaltigem Gestein, 
ï Herstellen von Dünn- oder Serienschliffen von Fossilien, 
ï Herstellen von Lackfilmen und Folienabzügen großer geologischer Objekte (z. B. Bodenprofile) und gut erhaltener großer 

Fossilien, 
ï Herausätzen von Fossilien aus Gestein, 
ï Auslesen von Mikrofossilien und Vorsortieren nach Familien, 
ï Ergänzen und Aufstellen einfacher Skelette fossiler Tiere für Schauzwecke, 
ï Sicherung des Fossil-Materials einschließlich topographischer und zeichnerischer Fundaufnahme bei kleinen 

paläontologischen Fundkomplexen, 
 
h. Fach-(arbeits-)gebiet ĂMineralogieñ: 
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ï Herstellen von Großdünnschliffen von Mineralien und Gesteinen, 
ï Herstellen von Körnerdünnschliffen, von Dünnschliffen von Salzgestein und von polierten Anschliffen kohliger Gesteine, 
ï Ätzen von Erzanschliffen und selektives Anfärben auf bestimmte Mineralien bei mineralogischen oder petrographischen 

Dünnschliffen, 
ï Aufbereiten und Trennen der Mineralien aus Gesteinen anhand vorgegebener Trennungsstammbäume (z. B. mit 

Schwerelösungen, Zentrifuge, Magnetscheider, Stoßherd), 
  
i. Fach-(arbeits-)gebiet ĂNachbildungen und Modelle von Tieren, Pflanzen und Fossilienñ: 
ï Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (einschließlich Negativform und Abguss) kompliziert gestalteter Tiere, Pflanzen 

oder Fossilien, 
ï Herstellen von Rekonstruktionen und Modellen von Tieren und Pflanzen, 
 
j. schwieriges Verpacken und Verlagern von besonders schwer handhabbaren oder sehr empfindlichen Objekten, z. B.: 
ï Großfossilplatten und monumentale Präparate mit hohen Eigengewichten und komplizierten Formen, bei denen geeignete 

Transportmittel zu bedienen und statische Erfordernisse selbstständig zu bewerten sind, 
 
k. schwierige Unterstützungsleistungen beim Aufbau von Ausstellungen, z. B.: 
ï Aufbau von Großobjekten unter Bedienung von Geräten wie z. B. Kran oder Steiger, 
ï Hängung oder Montage von mehrteiligen, komplizierten und empfindlichen Sammlungsgegenständen; 
 
c) Tätigkeiten der Grabungstechnik: 
 
(1) Durchf¿hren von Teilgrabungen (ĂSchnittleitungñ) unter technischer Anleitung (dazu gehºren z. B. Vermessungsarbeiten 
nach einfachen Methoden, fotografische Dokumentation, Anfertigen einfacher maßstäblicher Grabungszeichnungen und 
einfacher Grabungs- oder Fundberichte), 
 
(2) Anfertigen schwieriger Grabungszeichnungen und unterstützende Tätigkeiten bei der Grabungsvermessung, 
 
(3) Beaufsichtigung der Grabungsmitarbeiter, 
 
(4) Herstellung von Lackfilmen und Folienabzügen archäologischer Befunde, 
 
(5) Anleitung und Überwachung von einfachen Tätigkeiten in der Fundregistrierung und Fundbearbeitung, 
 
(6) Erstmaßnahmen zur Fundkonservierung von empfindlichen Objekten. 
 
4. Besonders schwierige Tätigkeiten bei assistierenden Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung, der 
Präparation oder der Grabungstechnik sowie in der konservatorischen Pflege und Wartung liegen z. B. vor bei: 
 
a) Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung: 
 
(1) Ausführen systematisierter Arbeitsvorgänge an sehr empfindlichen Objekten nach Vorgabe durch eine Restauratorin oder 
einen Restaurator, z. B.: 
 
a. Lösen zusammengeklebter empfindlicher Archivalien und Buchblätter von nachgeordneter Bedeutung in schwierigen 
Fällen, z. B. bei starker Verschimmelung, 
b. Schließen von Rissen an empfindlichen Archivalien mittels Japanpapier, 
c. Absaugen oder Entstauben von sehr empfindlichen Bucheinbänden inhomogener Buchbestände oder ungefassten und 
sehr empfindlichen, veredelten Holzoberflächen (z. B. Trockenreinigung mittels Saugen und Pinsel), 
 
(2) Unterstützung bei der Betreuung zeitgenössischer Kunstobjekte (Medienkunstwerke und Installationen), z. B.: 
 
a. Bedienen von sehr komplizierten technischen Geräten, die zum Kunstwerk gehören und eine sehr sensible Handhabung 
erfordern, z. B. Einlegen von ungeschütztem Filmmaterial; 
b. Beschaffung und Austausch von speziellen Ersatzteilen an kinetischen, elektrischen oder elektronischen Kunstwerken ein 
schließlich des Auswechselns von zum Kunstobjekt gehörenden Leuchtmitteln, 
 
(3) Ausführen von Tätigkeiten, die sehr gute manuelle Fertigkeiten und besondere Kenntnisse erfordern, z. B.: 
 
a. originalgetreues Nachformen von Originalen sehr komplizierter Form nach Vorgabe, 
b. originalgetreues Kolorieren von Nachbildungen mit komplizierter Farbgebung, 
c. Herstellen sehr schwieriger Modelle und technischer Zeichnungen von Sammlungsgegenständen und sonstigen Objekten 
von wissenschaftlichem oder didaktischem Interesse, 
d. assistierende Tätigkeiten bei der technischen Untersuchung nach Vorgabe, z. B. Einbetten und Anfertigen von Präparaten; 
 
b) Präparationstätigkeiten 
 
(1) im Bereich ĂAbformungen, Rekonstruktionen, Modellbau und Nachbildungen von Tieren, Pflanzen und Fossilienñ: 
 
a. Fach-(arbeits-)gebiet ĂAbg¿sse, Nachbildungen etc.ñ: 
ï Herstellen von Negativformen von sehr empfindlichen Originalen sehr komplizierter Form und Herstellen der Abgüsse, 
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ï originalgetreues Kolorieren von Abformungen und Nachbildungen mit sehr komplizierter Farbgebung, 
ï Herstellen originalgetreuer Nachbildungen (einschließlich Negativform und Abguss) sehr kompliziert gestalteter Tiere, 

Pflanzen und Fossilien, 
ï Herstellen von Rekonstruktionen und Modellen kompliziert gestalteter Tiere oder Pflanzen, 
 
b. Fach-(arbeits-)gebiet Ăzeichnerische Rekonstruktion und Modellbauñ: 
ï Herstellen schwieriger Modelle von Sammlungsgegenständen und sonstigen Objekten von wissenschaftlichem Interesse 

nach eigenen Entwürfen aufgrund wissenschaftlicher Unterlagen, 
 
(2) im Bereich Ănaturkundliche Objekteñ: 
 
a. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï allgemeine Prªparationñ: 
ï Erproben neuartiger, schwieriger Präparierungsverfahren, 
ï Präparieren von Tieren nach schwierigen Verfahren bei selbstständiger Wahl des Verfahrens, 
ï Präparieren kleinster zoologischer Objekte (z. B. Genitalien kleiner Insekten) unter dem Mikroskop, 
ï Herstellen schwieriger anatomischer Präparate (z. B. Nerven- oder Gefäßpräparate), 
  
b. Fach-(arbeits-)gebiet Ăorganische Materialien (Leder, Federn etc.)ñ: 
ï Reinigen, Konservieren und Restaurieren stark beschädigter oder empfindlicher Präparate mit Leder-, Fell oder 

Federoberfläche, 
 
c. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï Dermoplastik und Dioramenñ: 
ï Herstellen schwieriger Dermoplastiken (Großdermoplastiken mit selbst modellierten komplizierten Körpern), 
ï Herstellung von Ausstellungspräparaten unter Anwendung verschiedener Technologien (z. B. Habitusmontagepräparation 

mit Imprägnierungs- und Gefriertrocknungstechnik), 
ï Herstellen zoologischer, botanischer, paläontologischer Dioramen ï ohne graphische und Kunstmalerarbeiten ï nach 

skizzenhaften Angaben, 
 
d. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï Skeletteñ: 
ï Präparieren und Aufstellen komplizierter Skelette seltener Tiere unter Verwendung selbst zusammengestellter Fachliteratur, 
 
e. Fach-(arbeits-)gebiet ĂBotanikñ: 
ï Erproben neuartiger schwieriger Präparierungsverfahren, 
ï Präparieren kleinster Pflanzen und Pflanzenteile unter dem Mikroskop, 
ï Präparieren von Pflanzen nach schwierigen Verfahren bei selbstständiger Wahl des Verfahrens, 
 
f. Fach-(arbeits-)gebiet ĂGeologie und Palªontologieñ: 
ï Erproben neuartiger schwieriger Präparierungsverfahren, 
ï Feinpräparieren sehr schlecht erhaltener oder schlecht präparierbarer Fossilien (z. B. weicher oder spröder Fossilien in 

hartem Gestein), auch mit komplizierten Geräten, 
ï Herstellen sehr schwieriger paläobotanischer Präparate (z. B. KutikulaïPräparate, Präparate für Pollenanalysen), 
ï Herstellen schwieriger Serienschliffe und schwieriger orientierter Dünnschliffe von Fossilien, 
ï Übertragen schlecht erhaltener großer Fossilien auf Lackfilme, 
ï sehr schwieriges Herausätzen von empfindlichen Fossilien oder Fossilienteilen, 
ï Präparieren von Mikrofossilien unter dem Mikroskop, 
ï Ergänzen und Aufstellen komplizierter Skelette fossiler Tiere für Schauzwecke, 
ï Sicherung des Fossil-Materials einschließlich topographischer und zeichnerischer Fundaufnahme bei großen paläonto-

logischen Fundkomplexen, 
 
g. Fach-(arbeits-)gebiet Mineralogie: 
ï Herstellen von Mineralschnitten und von orientierten Gesteinsdünnschliffen, 
ï Herstellen zweiseitig polierter Mineral- und Gesteinsdünnschliffe, 
ï Herstellen von Mineral- und Gesteinspräparaten für Untersuchungen mit der Mikrosonde, 
ï Handauslesen extrem reiner Mineralfraktionen für die Spektralanalyse, 
ï Herauslösen bestimmter Mineralkörner aus Gesteinsdünnschliffen (Mikropräparation), 
 
(3) weitere besonders schwierige Präparationstätigkeiten liegen z. B. vor bei: 
 
a. komplexen Maßnahmen zur Schadensprophylaxe, wie der Erfassung schädlicher Umgebungseinflüsse (z. B. Klima, Licht 
oder Schadinsektenbefall) auf das wissenschaftliche Sammlungsgut oder das Kulturgut und umfassende Kontrolle des 
Zustands der wissenschaftlichen Sammlungsgegenstände bzw. des Kulturguts, 
 
b. der Erstellung von detaillierten Zustandsprotokollen für den Leihverkehr und Kurierbegleitung bei empfindlichen Objekten 
mit komplexen Schadensbildern einschließlich deren Installierung vor Ort, 
  
c. umfassender schriftlicher und fotografischer Dokumentation und Kartierung von Befunden und Maßnahmen sowie der 
Erfassung und Kartierung komplexer Schadensbilder; 
 
c) Tätigkeiten der Grabungstechnik: 
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(1) Durchführen schwierigerer Grabungen unter technischer Leitung (dazu gehören z. B. Planen und Vermessen von 
Probeschnitten, Anfertigen schwieriger Grabungszeichnungen und schwieriger Grabungs- oder Fundberichte, 
Photographische Dokumentation), 
 
(2) Fundfreilegung von empfindlichen Objekten auf dem Grabungsgelände sowie Durchführung von Blockbergungen unter 
technischer Anleitung, 
 
(3) Schwierige zeichnerische Rekonstruktion von Sammlungsgegenständen und sonstigen wissenschaftlichen Artefakten, 
 
(4) Umzeichnung und Zusammenfassung von Grabungszeichnungen, 
 
(5) Vorlagenerstellung für Veröffentlichungen von Ausgrabungsergebnissen. 
 
5. Eine entsprechende Tätigkeit liegt z. B. vor bei: 
 
a) Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung: 
 
(1) Maßnahmen zur Schadensprophylaxe, wie der Erfassung möglicher Umgebungseinflüsse (z. B. Klima oder Licht) auf das 
Kulturgut sowie Kontrolle und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen, 
 
(2) Erstellung von detaillierten Zustandsprotokollen für den Leihverkehr und Kurierbegleitung bei weniger empfindlichen 
Objekten einschließlich deren Installierung vor Ort, 
 
(3) schriftlicher und fotografischer Dokumentation und Kartierung von Befunden und Maßnahmen, 
 
(4) Erfassung und Kartierung einfacherer Schadensbilder, 
 
(5) Durchführung einfacher materialtechnischer Untersuchungen, 
 
(6) Endprüfung neu hergestellter audiovisueller Archivalien auf Erreichung des Ziels der konservatorischen oder 
restauratorischen Maßnahmen und Fehlerfreiheit; gegebenenfalls Formulierung von Reklamationsansprüchen; 
  
b) Präparationstätigkeiten: 
 
(1) Maßnahmen zur Schadensprophylaxe, wie der Erfassung möglicher Umgebungseinflüsse (z. B. Klima oder Licht) auf das 
Kulturgut sowie Kontrolle und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen, 
 
(2) Erstellung von detaillierten Zustandsprotokollen für den Leihverkehr und Kurierbegleitung bei weniger empfindlichen 
Objekten einschließlich deren Installierung vor Ort, 
 
(3) schriftlicher und fotografischer Dokumentation und Kartierung von Befunden und Maßnahmen, 
 
(4) Erfassung und Kartierung einfacherer Schadensbilder, 
 
(5) Durchführung einfacher materialtechnischer Untersuchungen; 
 
c) Tätigkeiten der Grabungstechnik: 
 
(1) Durchführen schwieriger Grabungen unter wissenschaftlicher Anleitung; dazu gehören z. B. Planen und Vermessen von 
Probeschnitten, Anfertigen schwieriger Grabungszeichnungen und Grabungs- oder Fundberichte sowie fotografische 
Dokumentation, 
 
(2) Erkennung und Bewertung archäologischer Bodendenkmäler (Feldbegehung) sowie deren Lagebestimmung, 
 
(3) Erstellung eines Layouts für Publikationen bis zur Druckvorstufe. 
 
6. Tätigkeiten, die besondere Fachkenntnisse erfordern, sind z. B.: 
 
a) Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung: 
 
(1) Durchführung von konservatorischen oder restauratorischen Maßnahmen an Objekten, die sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 9b herausheben, dass sie aufgrund ihrer Empfindlichkeit und ihres Schadensbildes des fortgeschrittene 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie besondere Umsicht und Sorgfalt erfordern, 
 
(2) Durchführung schwieriger materialtechnologischer Untersuchungen, 
 
(3) Erfassung und Kartierung schwieriger Schadensbilder; 
 
b) Tätigkeiten im Bereich der Präparierung: 
 
(1) Bereich ĂRekonstruktionen, Abformungen, Modellbauñ: 
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a. Fach-(arbeits-)gebiet ĂAbg¿sse, Nachbildungen etc.ñ: 
 
ï Entwickeln und Erproben neuartiger Nachbildungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung, 
ï Abformung empfindlicher organischer Objekte mit komplizierter Form, 
 
b. Fach-(arbeits-)gebiet ĂNachbildungen und Modelle von Tieren, Pflanzen und Fossilienñ: 
ï selbstständige Erarbeitung dreidimensionaler Rekonstruktion ausgestorbener Tiere auf Grundlage von Fossilfunden ohne 

Vorlagen, 
ï Erarbeitung komplizierter naturwissenschaftlicher Modelle nach Vorlage eines Originals, z. B. maßstäblich vergrößerter 

Insektenmodelle, 
 
(2) Bereich Ănaturkundliche Objekteñ: 
 
a. Fach-(arbeits-)gebiet Ăorganische Materialien (Leder, Federn etc.)ñ: 
ï Restaurierung oder Rekonstruktion schlecht und nur fragmentarisch erhaltender Leder- oder Fellpräparate, 
ï Reinigen, Konservieren, Restaurieren und Ergänzen stark zerstörter Standpräparate und Dermoplastiken aus Federn, Fell 

oder Lederhäuten, 
ï Entwickeln und Erproben neuartiger Präparations- und Konservierungsverfahren bei vorgegebener Aufgabenstellung, 
 
b. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï allgemeine und Nassprªparationñ: 
ï Entwickeln und Erproben neuartiger Präparations-, Konservierungs- und Nachbildungsverfahren bei vorgegebener 

Aufgabenstellung, 
 
c. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï Balgpräparation, Dermoplastik und Dioramenñ: 
ï Entwerfen und Herstellen besonders schwieriger zoologischer, botanischer oder paläontologischer Dioramen ohne 

grafische und Kunstmalereien (Die besondere Schwierigkeit muss sich sowohl auf den Lebensraum als auch auf die 
Ausstellungsobjekte beziehen.), 
ï Herstellen besonders schwieriger Dermoplastiken, z. B. Großdermoplastiken mit selbst modellierten komplizierten Körper-

plastiken in Kombination mit anderen Techniken (z. B. Imprägnierung), 
 
d. Fach-(arbeits-)gebiet ĂZoologie ï Skeletteñ: 
ï Präparieren und Aufstellen komplizierter Skelette seltener Tiere, für die unmittelbares Vergleichsmaterial nicht und 

Fachliteratur nur in unzureichendem Maße herangezogen werden können, 
 
e. Fach-(arbeits-)gebiet ĂBotanikñ: 
ï Entwickeln und Erproben neuartiger Präparations-, Konservierungs- und Nachbildungsverfahren bei vorgegebener 

Aufgabenstellung, 
 
f. Fach-(arbeits-)gebiet ĂGeologie und Palªontologieñ: 
ï Entwickeln und Erproben neuartiger Präparations-, Konservierungs- und Nachbildungsverfahren bei vorgegebener 

Aufgabenstellung, 
ï Ergänzen und Aufstellen komplizierter Skelette fossiler Tiere, für die unmittelbares Vergleichsmaterial nicht und 

Fachliteratur nur in unzureichendem Maße herangezogen werden können, 
 
g. Fach-(arbeits-)gebiet ĂMineralogieñ: 
ï Entwicklung und Erprobung neuartiger Präparations-, Konservierungstechniken; 
 
c) Tätigkeiten der Grabungstechnik: 
 
(1) schwierige topographische Vermessungen von komplizierten Burgwällen, Grabhügeln und anderen komplizierten 
Geländedenkmälern einschließlich Anfertigen von Höhenschichtplänen, 
 
(2) sehr schwierige bautechnische Aufmessungen, 
 
(3) technische Leitung einer Grabung oder einer Prospektion inklusive der Erstellung eines Grabungsberichts, 
 
(4) Erstellung von Grabungsrichtlinien, Archivierungskonzepten, Leistungsverzeichnissen und Standards für Ausgrabungen in 
der Bodendenkmalpflege, 
 
(5) denkmalfachliche Beratung sowie Betreuung von Maßnahmepartnern externer archäologischer Ausgrabungen, 
 
(6) Darstellung und öffentliche Präsentation von Grabungen und ihren Ergebnisse. 
 
7. Eine Heraushebung durch besondere Leistungen liegt z. B. vor bei: 
 
a) Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung: 
 
(1) Konzepterstellung für konservatorische oder restauratorische Maßnahmen für empfindliche Objekte mit komplexem 
Schadensbild, 
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(2) Durchführung von konservatorischen oder restauratorischen Maßnahmen an empfindlichen Objekten mit komplexem 
Schadensbild, das besondere Spezialkenntnisse oder vertiefte Fachkenntnisse sowie spezielle Erfahrungen erfordert, 
 
(3) Erfassung und Kartierung komplexer Schadensbilder, 
 
(4) Durchführung sehr schwieriger materialtechnologischer Untersuchungen; 
 
b) Tätigkeiten der Präparierung: 
 
(1) Konzepterstellung für konservatorische oder restauratorische Maßnahmen für empfindliche naturkundliche Objekte mit 
komplexem Schadensbild, 
 
(2) Durchführung von konservatorischen oder restauratorischen Maßnahmen an empfindlichen naturkundlichen Objekten mit 
komplexem Schadensbild, das besondere Spezialkenntnisse oder vertiefte Fachkenntnisse sowie spezielle Erfahrungen 
erfordert, 
 
(3) Erfassung und Kartierung komplexer Schadensbilder, 
 
(4) Durchführung sehr schwieriger materialtechnologischer Untersuchungen, 
 
(5) Konzepterstellung für präparatorische Maßnahmen an besonders wertvollen, unersetzlichen und schwierig zu 
präparierenden Frischmaterial, 
 
(6) Präparation von besonders wertvollen, unersetzlichen und empfindlichen Frischmaterial, das besondere Spezialkenntnisse 
oder vertiefte Fachkenntnisse sowie spezielle Erfahrungen erfordert; 
 
c) Tätigkeiten der Grabungstechnik: 
 
(1) sehr schwierigen Vermessungen (z. B. bei Grabungen in noch stehenden Gebäuden oder Gebäudeteilen, in Tunneln, 
Höhlengrabungen, Geoprofilen oder in vermessungstechnisch noch nicht erfassten Gebieten) inklusive der Aufbereitung der 
entstandenen Daten;  
vermessungstechnisch noch nicht erfasste Gebiete sind Gebiete, für die kein für die Ausgrabung verwendungsfähiges 
Lagebezugssystem vorhanden ist, sodass dieses von der oder dem Beschäftigten erst geplant, erstellt und in ein übliches 
Landes- bzw. Weltbezugssystem überführt werden muss, 
 
(2) selbstständige Umsetzung und Anpassung geeigneter Schutzmaßnahmen für gefährdete Denkmale, 
 
(3) Vorbereitung und technische Leitung einer komplexen Grabung oder Prospektion (Eine komplexe Grabung oder 
Prospektion liegt vor, wenn bei der Tätigkeit naturwissenschaftliche Methoden [z. B. C-14-Datierung, Dendrochronologie, 
Phosphatanalysen, Thermoluminiszens, Geomagnetik, Geoelektrik, Bodenradar, etc.] zur Anwendung kommen, die eine 
wichtige Rolle zur Klärung der zentralen wissenschaftlichen Fragestellung spielen. Aufgaben bei der Vorbereitung und 
technischen Leitung einer komplexen Grabung oder Prospektion sind z. B. die Koordination des Einsatzes der verschiedenen 
Methoden, die Vorbereitung der Bodeneingriffe für eine naturwissenschaftliche Bestimmung oder die korrekte Entnahme von 
Probenmaterial oder die Durchführung der Methode). 
 
8. Eine Heraushebung durch das Maß der Verantwortung liegt z. B. vor bei: 
 
a) Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung: 
 
(1) Konzepterstellung für konservatorische oder restauratorische Maßnahmen für Sammlungskonvolute mit heterogenem 
Zustand und Schadensbild, 
 
(2) Durchführung von konservatorischen oder restauratorischen Maßnahmen an sehr empfindlichen Objekten mit einem 
komplexen Schadensbild, 
 
(3) Konzepterstellung im Bereich der präventiven Konservierung für ganze Sammlungen unter Berücksichtigung sammlungs- 
oder materialspezifischer Gesichtspunkte; 
 
b) Tätigkeiten der Präparierung: 
 
(1) Präparieren und Restaurieren von zoologischen, botanischen und palontologischen Unika oder von Typus-Material (d.h. 
von Einzelobjekten, die Richtmaß für die systematischen Einheiten in Zoologie, Botanik und Paläontologie sind) einschließlich 
solcher Sammlungsgegenstände, die eine besondere Bedeutung für die Kultur- und Wissenschaftsgeschichte haben, 
 
(2) Präparieren von paläontologischen Einzelstücken, die besondere Bedeutung für die Beurteilung der Entwicklungsge-
schichte der Tiere und Pflanzen haben (z. B. Archaeopteryx), 
 
(3) letztverantwortliche Erstellung von Vorgaben zu klimatischen Bedingungen und zum Sammlungsschutz bei Sammlungen 
aus heterogenen Objekten sowie deren Überwachung; 
 
c) Tätigkeiten der Grabungstechnik: 
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Technische Leitung großer und schwieriger Grabungen (wie z. B. komplizierte Kirchen-, Burgen- oder Stadtkerngrabungen) 
und Ausarbeiten der publikationsreifen Grabungsberichte. 
 
9. Eine entsprechende Tätigkeit liegt z. B. vor bei: 
 
a) Tätigkeiten im Bereich der Konservierung oder Restaurierung: 
 
(1) Durchführung von konservatorischen oder restauratorischen Maßnahmen bedeutender oder sehr empfindlicher Objekte 
mit einem sehr komplexen Schadensbild, insbesondere Durchführung besonders schwieriger, z. B. sensibler und risikoreicher 
Maßnahmen, 
 
(2) Durchführung kunst- und materialtechnologischer Untersuchungen, die ein abgeschlossenes wissenschaftliches 
Hochschulstudium erfordern, 
 
(3) wissenschaftliche Auswertung von Ergebnissen naturwissenschaftlicher Analysen oder bildgebender Untersuchungs-
verfahren, auch zur Echtheitsbestimmung, 
 
(4) Erkennen von Degradationsprozessen auf Grundlage naturwissenschaftlicher Kenntnisse, Abschätzen des damit 
verbundenen Schadenspotenzials und Konzeptionierung des weiteren Vorgehens, 
  
(5) Konzepterstellung für konservatorische oder restauratorische Maßnahmen für aufgrund ihrer sehr komplexen 
Beschaffenheit und Herstellungstechnik oder ihres Schadensbildes sehr empfindliche oder besonders bedeutende Objekte, 
 
(6) Konzepterstellung im Bereich der präventiven Konservierung, wenn neben sammlungs- oder materialspezifischen auch 
übergreifende Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind, 
 
(7) Betreuung und Koordinierung von externen Vergabeverfahren einschließlich der Erstellung des Restaurierungskonzepts, 
der Kostenkalkulation und der Kontrolle sowie der Endabnahme, 
 
(8) Beurteilung der Leihfähigkeit von empfindlichen oder bedeutenden Objekten, 
 
(9) Entwicklung oder Leitung eines wissenschaftlichen Forschungsvorhabens einschließlich der Entwicklung neuartiger 
Restaurierungsverfahren, 
 
(10) Erstellung von Gutachten oder Beratung zu umfassenden restauratorischen, konservatorischen oder 
kunsttechnologischen Fragestellungen, z. B. bei Echtheitsprüfungen, Neuerwerbungen oder Bauvorhaben; 
 
b) Tätigkeiten der Präparierung: 
 
Entwicklung und Modifizierung neuartiger Technologien und Methoden für die Präparation, Konservierung oder Restaurierung 
von naturwissenschaftlichen Sammlungsgegenständen auf wissenschaftlicher Grundlage; 
 
c) Tätigkeiten der Grabungstechnik: 
 
(1) technische Leitung von herausragend schwierigen Grabungen, z. B. Grabungen im Bereich von Stadtkernen, der 
Landschaftsarchäologie, der Unterwasser- oder Feuchtbodenarchäologie oder der Höhlen- oder Montanarchäologie, 
einschließlich des Ausarbeitens der publikationsreifen Grabungsberichte, 
 
(2) wissenschaftliche Weiterentwicklung und Erprobung von Methoden zur Bearbeitung und Erhebung von Daten in der 
Bodendenkmalpflege. 
 
10. Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit: 
 
a) Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 nach dem Teil A, 2.2.2 Nummern 2 und 3 
 
b) Beamte des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13. 

 
 
 

22. Laborantinnen und Laboranten (frei) 
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23. Leiterinnen und Leiter von Registraturen 

Entgeltgruppe 5 

 

Leiterinnen und Leiter von Registraturen. 

Entgeltgruppe 6 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens zwei Beschäftigte, davon mindestens 
eine oder einer mindestens der Entgeltgruppe 5, ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 7 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens fünf Beschäftigte ständig unterstellt sind. 

Entgeltgruppe 8 

 

1. Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur, 
denen mindestens drei Beschäftigte, davon mindestens eine oder einer mindestens der 
Entgeltgruppe 6, ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens vier Beschäftigte, davon mindestens 
drei mindestens der Entgeltgruppe 5, ständig unterstellt sind. 
 
3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens acht Beschäftigte ständig unterstellt 
sind. 

Entgeltgruppe 9a 

 

1. Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur, 
denen mindestens fünf Beschäftigte, davon mindestens zwei mindestens der Entgeltgruppe 6, 
ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich durch die besondere 
Bedeutung der Registratur aus der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 heraushebt. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 

Anmerkungen: 

 

1. Leiterinnen und Leiter von Registraturen, denen weniger Beschäftigte als im Tätigkeitsmerkmal gefordert ständig unterstellt 
sind, sind nach dem Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 6 des Teils A, 2.2.1. Nummer 3 eingruppiert, wenn dies für sie 
günstiger ist. 
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2. Eine nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederte Registratur liegt vor, wenn das Schriftgut auf der Grundlage eines 
eingehenden, systematisch nach Sachgebieten, Oberbegriffen, Untergruppen und Stichworten weit gefächerten Aktenplans 
unterzubringen ist; nur in alphabetischer oder numerischer Reihenfolge geordnetes Schriftgut erfüllt diese Voraussetzungen 
nicht. 

24. Beschäftigte in Leitstellen (frei) 

 

 
 

25. Beschäftigte in Magazinen und Lagern 

Entgeltgruppe 3 

 

Magazin-, Lager- und Lagerhofvorsteherinnen und -vorsteher. 

Entgeltgruppe 5 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 3 mit einschlägiger mindestens dreijähriger Ausbildung. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 3 mit besonderer Verantwortung in besonders wertvollen 
Lagern. 

Entgeltgruppe 6 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 mit besonderer Verantwortung in besonders 
wertvollen Lagern. 

26. Musikschullehrerinnen und -lehrer (frei) 

 

 

27. Reproduktionstechnische Beschäftigte 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte im Vermessungs- und Kartenwesen mit einschlägiger Abschlussprüfung in einem 
reproduktionstechnischen Beruf und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 

Entgeltgruppe 6 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeit besondere Leistungen erfordert. 

Entgeltgruppe 7 
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Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die zu mindestens einem Viertel schwierige Aufgaben zu 
erfüllen haben. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die schwierige Aufgaben zu erfüllen haben.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die schwierige Aufgaben besonderer Art erfüllen.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 2) 

Anmerkungen: 

 

1. Schwierige Aufgaben sind z. B.: 
ï Strichaufnahmen oder Halbtonaufnahmen nach Sollmaß und jeden Formats; 
ï Maßausgleich auf gegebenes Sollmaß; 
ï Herstellen von Rasterfilmen ein- und mehrfarbig, von Schummerungsvorlagen über Halbtonaufnahmen; 
ï selbstständige Versuchs- und Entwicklungsarbeiten bei der Einführung neuer technischer Verfahren; 
ï Zusammenkopie von einzelnen Kartenteilen mit Kartenrahmen bei der Neuherstellung sowie Einkopierung von 

Fortführungen in vorhandene Originale auf Folie und Glas mit kartographischer Passgenauigkeit. 
 
2. Schwierige Aufgaben besonderer Art sind z. B.: 
ï Schwieriges Einpassen von Kartenteilen; besonders schwierige Montagen bei inhaltsreichen Karten im Maßstab 1:25000 
und kleiner. 

28. Beschäftigte im Rettungsdienst (frei) 

 

 

29. Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister  

Vorbemerkungen 

 

1. Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister sind Hausmeisterinnen oder Hausmeister in 
Schulen außer Akademien, Kunsthochschulen, Musikhochschulen, Musikschulen und 
verwaltungseigenen Schulen. 
 
2. 1Eine einschlägige Berufsausbildung liegt dann vor, wenn die in der Berufsausbildung 
vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten einen unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit 
den wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkten von Schulhausmeisterinnen und Schulhaus-
meistern aufweisen. 2Dies ist insbesondere bei Berufsausbildungen in den Berufsfeldern 
Metallbau, Anlagenbau, Installation, Montiererinnen und Montierer, Elektroberufe, Bauberufe 
und Holzverarbeitung der Fall. 

Entgeltgruppe 5 

 

Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister, die eine einschlägige mindestens dreijährige 
Berufsausbildung abgeschlossen haben. 
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Entgeltgruppe 8 
 

 

 

 
 

Entgeltgruppe 6 

 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 in Tagesschulen für gehörgeschädigte, sprachge-
schädigte, sehbehinderte oder anderweitig körperbehinderte oder für entwicklungsgestörte 
oder geistig behinderte Schülerinnen und Schüler. 
 
2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, denen mindestens eine Schulhausmeisterin oder ein 
Schulhausmeister durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt ist. 

Entgeltgruppe 7 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeit sich aufgrund erhöhter technischer 
Anforderungen erheblich aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt. 
 
(Eine erhebliche Heraushebung aufgrund erhöhter technischer Anforderungen liegt vor, wenn 
die Schulhausmeisterin oder der Schulhausmeister elektronische Schließ-, Alarm-, 
Brandmeldeanlagen oder Anlagen der Gebäudeleittechnik mit erheblich erweiterten 
Möglichkeiten zur Steuerung eigenverantwortlich zu bedienen, zu überwachen und zu 
konfigurieren hat.) 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, deren Tätigkeit sich dadurch erheblich aus der 
Entgeltgruppe 7 heraushebt, dass ihnen die eigenverantwortliche Entscheidung über die 
Verwendung der Mittel eines Bau- und Bewirtschaftungsbudgets in einer Größenordnung von 
mindestens 30.000 Euro je Kalenderjahr übertragen ist. 
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Entgeltgruppe S 7 
 

 

 

 

30. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

Entgeltgruppe S 2 

 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern mit staatlicher Aner-
kennung. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe S 3 

 

Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten 
und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe S 4 

 

1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 2) 
 
2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbildung. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 
 
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern, Heilerziehungspflegerinnen/ 
Heilerziehungspfleger oder Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 3) 

Entgeltgruppe S 5  

 

[nicht besetzt]  

Entgeltgruppe S 6  

 

[nicht besetzt]  

Entgeltgruppe S 7 

 

Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in 
Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 
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Entgeltgruppe S 9 
 

 

 

Entgeltgruppe S 8a 

 

Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerzieherin-
nen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 3 und 5) 

Entgeltgruppe S 8b 

 

1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heiler-
zieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 3, 5 und 6) 
 
2. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industriemeister oder 
Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder 
Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 
 
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpädago-
ginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 1) 

Entgeltgruppe S 9 

 

1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heiler-
zieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit 
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens 
drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe S 8b Fallgruppe 1. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 3 und 5) 
 
2. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 7) 
 
3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und ï soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen ï mit staatlicher 
Anerkennung. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 15) 
 
4. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten.  
(Hierzu Anmerkung Nummer 8) 
 
5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 4, 8 und 9) 
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Entgeltgruppe S 14 
 

 

 

Entgeltgruppe S 10 

 

[nicht besetzt]  

Entgeltgruppe S 11a 

 

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von 
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt 
sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 4 und 8) 

Entgeltgruppe S 11b 

 

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung 
und ï soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen ï mit staatlicher Anerkennung mit 
jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 15) 

Entgeltgruppe S 12 

 

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung 
und ï soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen ï mit staatlicher Anerkennung mit 
jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen 
Tätigkeiten. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 12 und 15) 

Entgeltgruppe S 13 

 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 40 Plätzen. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 8 und 9) 
 
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 4, 8 und 9) 

Entgeltgruppe S 14 

 

Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung 
und ï soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen ï mit staatlicher Anerkennung mit 
jeweils entsprechender Tätigkeit, die Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des 
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Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. 
Vormundschaftsgericht Maßnahmen einleiten, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, 
oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbringung 
von Menschen mit psychischen Krankheiten erforderlich sind (z. B. Sozialpsychiatrischer 
Dienst der örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Landkreise). 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 13, 14 und 15) 

Entgeltgruppe S 15 

 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 70 Plätzen. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 8 und 9) 
 
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
100 Plätzen bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 4, 8 und 9) 
 
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung 
im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne 
des § 2 SGB IX. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 8) 
 
4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von 
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 4, 8 und 9) 
 
5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen 
mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 4, 10 und 11) 
 
6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/ Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschul-
bildung und ï soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen ï mit staatlicher 
Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus 
der Entgeltgruppe S 12 heraushebt. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 15) 

Entgeltgruppe S 16 

 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 100 Plätzen. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 8 und 9) 
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2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
130 Plätzen bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 4, 8 und 9) 
 
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung 
im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne 
des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 8 und 9) 
 
4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von 
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 4, 8 und 9) 
 
5. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für 
erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 10 und 11) 
 
6. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen 
mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
50 Plätzen bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 4, 9, 10 und 11) 

Entgeltgruppe S 17 

 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 130 Plätzen. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 8 und 9) 
 
2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
180 Plätzen bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 4, 8 und 9) 
 
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung 
im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne 
des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 8 und 9) 
 
4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von 
Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 4, 8 und 9) 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html


ABD 
© ABD, erstellt am 04.03.2020 
Fassung vom 01.03.2020 

Teil A 
A, 2. Entgeltordnung 

A, 2.3. Zusätzliche Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Angestelltengruppen 
30. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

Anmerkungen: 
 

 

 

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von 
Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen 
mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
90 Plätzen bestellt sind. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 4, 9, 10 und 11) 
 
6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/ Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschul-
bildung und ï soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen ï mit staatlicher 
Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren 
Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 
heraushebt. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 15) 
 
7. Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher Anerkennung oder staatlich anerkannter 
Prüfung und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Anmerkung Nummer 16) 

Entgeltgruppe S 18 

 

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung 
von mindestens 180 Plätzen. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 8 und 9) 
 
2. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung 
im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen 
Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinderung 
im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 8 und 9) 
 
3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für 
erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 9, 10 und 11) 
 
4. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung sowie Heilpädagoginnen/ Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschul-
bildung und ï soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen ï mit staatlicher 
Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren 
Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der 
Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 6 heraushebt.  
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 15)  

Anmerkungen: 

 

1. 1Die Beschäftigten ï ausgenommen die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7 und 
Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäftigten ï erhalten für die Dauer der Tätigkeit in 
einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim oder einer vergleichbaren Einrichtung (Heim) eine 
Zulage in Höhe von 61,36 Euro monatlich, wenn in dem Heim überwiegend behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX 
oder Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder 
Pflege ständig untergebracht sind; sind nicht überwiegend solche Personen ständig untergebracht, beträgt die Zulage 30,68 
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Euro monatlich. 2Für die in Entgeltgruppe S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5, S 16 bei Tätigkeiten der Fallgruppen 5 und 6, 
S 17 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5 und S 18 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 eingruppierten Beschäftigten gilt Satz 1 für die 
Dauer der Tätigkeit in einem Wohnheim für erwachsene Menschen mit Behinderung entsprechend. 3Für die in Entgeltgruppe 
S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fal lgruppe 2 
eingruppierten Beschäftigten in einem Heim im Sinne des Satzes 1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 40,90 Euro monatlich. 
4Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 haben. 5Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3, Teil A, 1.) zu berücksichtigen. 
 
2. Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. 
 
a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX und in psychiatrischen Kliniken, 
b) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten, 
c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung 
behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von behinderten 
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, 
d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder in Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten, 
e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen. 
 
Hinweis zu Nummer 2 Buchstabe c): 
Der Anteil von einem Drittel kann auch erreicht werden, wenn Kinder von Flüchtlingen im ersten Jahr ihres Aufenthalts in 
Deutschland den Integrationsgruppen zugewiesen sind. Dieser Hinweis entfällt mit Ablauf des 31.08.2020. 
 
3. Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern gilt auch die Tätigkeit in Schulkindergärten, Vorklassen oder 
Vermittlungsgruppen für nicht schulpflichtige Kinder und die Betreuung von über 18jährigen Personen (z. B. in Einrichtungen 
für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose). 
 
4. 1Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Vertreterinnen/Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen. 2Je 
Kindertagesstätte soll eine ständige Vertreterin oder ein ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters bestellt werden. 
 
5. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch 
 
a) Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Hortnerinnen/Hortner mit staatlicher Anerkennung oder staatlicher Prüfung, 
b) Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger, die in Kinderkrippen tätig sind, eingruppiert. 
 
6. Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. die 
 
a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung 
behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von behinderten 
Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, 
b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder von Kindern und Jugendlichen mit 
wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten, 
c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür, Tätigkeiten in der kirchlichen offenen Jugendarbeit,  
d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen, 
e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe S 8a, 
f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit einrichtungsübergreifenden Aufgaben. 
 
Hinweis zu Nummer 6 Buchstabe a): 
Der Anteil von einem Drittel kann auch erreicht werden, wenn Kinder von Flüchtlingen im ersten Jahr ihres Aufenthalts in 
Deutschland den Integrationsgruppen zugewiesen sind. Dieser Hinweis entfällt mit Ablauf des 31.08.2020. 
 
7. Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung sind Beschäftigte zu verstehen, die einen nach 
Maßgabe der Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang für Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit der 
vorgeschriebenen Prüfung erfolgreich abgeschlossen und die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung Ăstaatlich 
anerkannte Heilpªdagogin/staatlich anerkannter Heilpªdagogeñ erworben haben. 
 
8. Kindertagesstätten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind Krippen, Kindergärten, Horte, Kinderbetreuungsstuben, 
Kinderhäuser und Kindertageseinrichtungen der örtlichen Kindererholungsfürsorge. 
 
9. 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 
31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen. 
2Bei der Ermittlung der Durchschnittsbelegung wird ein an ein Kind unter drei Jahren vergebener Platz doppelt, ein an ein 
behindertes oder an ein von Behinderung bedrohtes Kind gemäß § 53 SGB XII vergebener Platz dreifach gerechnet. 3Eine 
Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze von nicht mehr als 5 v.H. führt nicht zur 
Herabgruppierung. 4Eine Unterschreitung um mehr als 5 v.H. führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die maßgebliche 
Platzzahl drei Jahre hintereinander unterschritten wird. 5Eine Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber verantworteter 
Maßnahmen (z. B. Qualitätsverbesserungen) führt ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. 6Hiervon bleiben organisatorische 
Maßnahmen infolge demografischer Handlungsnotwendigkeiten unberührt. 
 

https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27039&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27007&DatumAuswahl=
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__53.html
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A, 2.3. Zusätzliche Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Angestelltengruppen 
33. Beschäftigte an Theatern und Bühnen (frei) 

 
 

 

10. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend behinderte Kinder oder Jugendliche im Sinne des § 2 SGB IX oder 
Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten ständig untergebracht sind. 
 
11. Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt nicht für Leiterinnen/Leiter bzw. ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern 
von Wohngruppen. 
 
12. Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die 
 
a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 
b) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen, 
c) begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen/Heimbewohner und nachgehende Fürsorge für ehemalige Heimbe-
wohnerinnen/Heimbewohner, 
d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für ehemalige Strafgefangene, 
e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der Entgeltgruppe S 9. 
 
13. Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Beschäftigte mit dem Abschluss Diplompädagogin/Diplompädagoge, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern 
bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung ausüben, denen Tätigkeiten der Entgeltgruppe S 14 
übertragen sind. 
 
14. 1Das ĂTreffen von Entscheidungen zur Vermeidung der Gefªhrdung des Kindeswohls und die Einleitung von MaÇnahmen 
in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sindñ, sind 
im Allgemeinen Sozialen Dienst bei Tätigkeiten im Rahmen der Fallverantwortung bei 
ï Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, 
ï der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII, 
ï der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 
ï der Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten (§ 50 SGB VIII) 
einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten erfüllt.  
2Die Durchführung der Hilfen nach den getroffenen Entscheidungen (z. B. Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege 
oder Heimerziehung) fällt nicht unter die Entgeltgruppe S 14. 3Die in Aufgabengebieten außerhalb des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes wie z. B. Erziehungsbeistandschaft, Pflegekinderdienst, Adoptionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormundschaft, 
Pflegschaft auszuübenden Tätigkeiten fallen nicht unter die Entgeltgruppe S 14, es sei denn, dass durch 
Organisationsentscheidung des Arbeitgebers im Rahmen dieser Aufgabengebiete ebenfalls Tätigkeiten auszuüben sind, die 
die Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen. 
 
15. 1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit 
dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad 
verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das 
Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern ï ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.Ä. ï vorschreibt. 
3Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind 
Abschlüsse in akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem 
deutschen Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde. 
 
16. Psychagoginnen/Psychagogen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit 
werden von diesem Tätigkeitsmerkmal nicht erfasst. 

31. Beschäftigte in Sparkassen (frei) 

 

 

32. Technische Assistentinnen/Assistenten und Chemotechnikerinnen/ 
Chemotechniker (frei) 

 

 

33. Beschäftigte an Theatern und Bühnen (frei) 

 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__27.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__36.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__42.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__50.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/__18.html
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A, 2.3. Zusätzliche Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Angestelltengruppen 
38. Zeichnerinnen und Zeichner 

Entgeltgruppe 6 
 

 

 

34. Tierärztinnen und Tierärzte (frei) 

 

 

35. Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure (frei) 

 

 

36. Vermessungstechnikerinnen und -techniker sowie Geomatikerinnen und 
Geomatiker (frei) 

 

 

37. Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien (frei) 

 

 

38. Zeichnerinnen und Zeichner 

Entgeltgruppe 5 

 

Zeichnerinnen und Zeichner mit Abschlussprüfung z. B. als Bauzeichnerin oder Bauzeichner 
und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

Entgeltgruppe 6 

 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeit besondere Leistungen erfordert.  
 
(Besondere Leistungen sind z. B.: 
ï Anfertigung schwieriger Zeichnungen und Pläne nach nur groben Angaben oder nach 
Unterlagen ohne Anleitung sowie Erstellung der sich daraus ergebenden Detailzeichnungen, 
ï Ausführung der hiermit zusammenhängenden technischen Berechnungen wie Massen-
ermittlungen bzw. Aufstellung von Stücklisten, 
ï selbstständige Ermittlung technischer Daten und Werte und ihre Auswertung bei der 
Anfertigung von Plänen.) 
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A, 2. Entgeltordnung 

A, 2.3. Zusätzliche Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Angestelltengruppen 
39. Beschäftigte an offenen und gebundenen Ganztagesschulen 

39.2. Personen, die überwiegend im Bildungsangebot entsprechend ihrer 
Ausbildung eingesetzt sind 

Entgeltgruppe 9a 
 

 

 

 

39. Beschäftigte an offenen und gebundenen Ganztagesschulen 

39.1. Personen, die überwiegend Betreuungsaufgaben wahrnehmen 

Entgeltgruppe 3 

 

Beschäftigte ohne einschlägige Ausbildung und Erfahrung  
(Schüler, Studenten, Personen ohne eigene Kinder) 

Entgeltgruppe 4 

 

Beschäftigte mit einschlägiger Erfahrung  
(Personen mit eigenen Kindern oder mit mindestens dreijähriger Tätigkeit in der 
Ganztagsbetreuung) 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte mit einschlägiger Fachausbildung 

Entgeltgruppe 6 

 

Beschäftigte mit einschlägiger Hochschulausbildung 
 
 

39.2. Personen, die überwiegend im Bildungsangebot entsprechend ihrer 
Ausbildung eingesetzt sind 

Entgeltgruppe 4 

 

Beschäftigte ohne einschlägige Ausbildung  
(Personen, die in der Sprach- und Leseförderung eingesetzt werden; Eltern, die 
handwerkliche, künstlerische oder hauswirtschaftliche Angebote leisten) 

Entgeltgruppe 5 

 

Beschäftigte mit einschlägiger fachlicher Ausbildung 
(Übungsleiter, Handwerker mit Gesellenprüfung, staatlich geprüfte Musiklehrer, Kinderpfleger) 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte mit einschlägiger fachlicher Ausbildung und Zusatzqualifikation sowie Erzieher 
(Handwerker mit Meisterprüfung, Ergotherapeuten, Logopäden, Sportlehrer im freien Beruf) 
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A, 2.3. Zusätzliche Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Angestelltengruppen 
40. Beschäftigte in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

Entgeltgruppe 13 
 

 

 

 

Entgeltgruppe 9b 

 

Beschäftigte mit Konservatoriumsabschluss 
(Musiklehrer mit Konservatoriumsabschluss) 

Entgeltgruppe 9b 

 

Beschäftigte mit Fachhochschulabschluss 
(Dipl.ïSozialpädagogen (FH) / Dipl.ïIng. (FH)) oder Hochschulbildung 

Entgeltgruppe 11 

 

Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung 
(pensionierte Lehrkräfte) 
 
 

40. Beschäftigte in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

Entgeltgruppe 10 

 

Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulbildung sowie sonstige Angestellte, 
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, 
jeweils mit Zusatzausbildung zum/zur  
Ehe-, Familien- und Lebensberater/in in der Tätigkeit als Ehe-, Familien- und Lebensbe-
raterin/Lebensberater. 

Entgeltgruppe 13 

 

Beschäftigte in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung mit abgeschlossener einschlägiger 
wissenschaftlicher Hochschulbildung und mit Zusatzausbildung zur/zum Ehe-, Familien- und 
Lebensberaterin/Lebensberater in der Tätigkeit als Ehe-, Familien- und Lebensbe-
raterin/Lebensberater an Stellen, an denen eine einschlägige wissenschaftliche Hochschul-
bildung erforderlich ist. 
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A, 2.4. Entgeltordnung für Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten und 
Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten 

§ 2 Übergangsregelung 
 

 

 

 
 

 

A, 2.4. Entgeltordnung für Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten 
und Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 

 

(1) Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 12. 
 
(2) 1Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 13. 
2Nach einer Beschäftigungszeit als Pastoralreferentin/Pastoralreferent von neun Jahren 
erhalten Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten eine Zulage (allgemeine Zulage). 3Die Höhe 
der Zulage beträgt EUR 180,00. 4In Stufe 6 beträgt die Höhe der Zulage EUR 225,00. 

1
 

1
 Der Zulagenbetrag nimmt an prozentualen Entgelterhöhungen teil. 

 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 1: 
Fällt der Zeitpunkt der Höhergruppierung nicht mit dem Zeitpunkt des Erreichens der Stufe 3 zusammen, läuft die erreichte 
Stufenlaufzeit aus Stufe 2 der Entgeltgruppe 12 in der Entgeltgruppe 13 weiter. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 2: 
1Die Gewährung der allgemeinen Zulage nach Absatz 2 hat die Wirkung einer Höhergruppierung. 2§17 Absatz 4 Satz 2 Teil 
A, 1. findet keine Anwendung. 

 
(3) 1Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 14 oder 
höher, wenn sie einer herausgehobenen Stelle zugewiesen sind. 2Die allgemeine Zulage wird 
in diesen Fällen nicht gewährt. 
Protokollnotiz zu Absatz 3 Satz 1: 
Herausgehobene Stellen sind in allen Einsatzfeldern möglich. Bewertungskriterien hierfür sind insbesondere die besondere 
Schwierigkeit und Bedeutung einer Stelle hinsichtlich der Leitungs- oder konzeptionellen Verantwortung oder die 
Erforderlichkeit von besonderen, umfangreichen Zusatzqualifikationen. 

§ 2 Übergangsregelung 

Bei Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten, die zum 1. Oktober 2005 bereits als Pastoral-
assistentin/Pastoralassistent im Vorbereitungsdienst oder als Pastoralassistentin/Pastoral-
assistent beschäftigt waren und in Entgeltgruppe 13 eingruppiert sind, wird die 
Beschäftigungszeit in dieser Tätigkeit, die sie vor dem 1. Oktober 2005 vollendet haben, mit 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens auf ihre Stufenlaufzeit in der Entgeltgruppe 13 angerechnet. 
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A, 2. Entgeltordnung 

A, 2.5. Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemeindeassistenten 
und Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 
 

 

 

 

A, 2.5. Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemeinde-
assistenten und Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten  

 

(Die Vergütungsordnung für Gemeindeassistenten und Gemeindereferenten in den 
bayerischen (Erz-)Diözesen vom 01.09.1997 ist zum 31.12.2013 außer Kraft getreten.)  
 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 

 

(1) Gemeindeassistentinnen/Gemeindeassistenten erhalten ein Entgelt nach Entgelt-
gruppe 9b. 
 
(2) 1Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 10. 
2Nach einer Beschäftigungszeit als Gemeindereferentin/Gemeindereferent (§ 34 Absatz 3 Teil 
A, 1.) von neun Jahren und dem Einsatz an mindestens der zweiten Stelle als Gemeinde-
referentin/Gemeindereferent erhalten Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten eine 
Zulage (allgemeine Zulage). 3Die Höhe der Zulage beträgt ab 01.04.2019 in Stufe 4 EUR 
117,59, in Stufe 5 EUR 164,62 und in Stufe 6 EUR 293,99. 1 
1
Der Zulagenbetrag nimmt an prozentualen Entgelterhöhungen teil.  
 
Protokollnotiz zu § 1 Absatz 2 Satz 2: 
1. 1Die Gewährung der allgemeinen Zulage nach Absatz 2 hat die Wirkung einer Höhergruppierung. 2§17 Absatz 4 Satz 2 
Teil A, 1. findet keine Anwendung.  
2. Gemäß Teil A, 2.6. berücksichtigungsfähige Beschäftigungszeiten (§ 34 Absatz 3 Teil A, 1.) als Religionslehrerin/Religions-
lehrer im Kirchendienst stehen Beschäftigungszeiten als Gemeindereferentin/Gemeindereferent nach Absatz 2 gleich. 

 
(3) 1Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten, die auf der Grundlage der diözesanen An-
weisung gemäß § 2 Absatz 3 Teil C, 2. (Dienstordnung Gemeindereferentinnen/Gemeinde-
referenten) in ihrem Einsatzbereich zu besonderen Aufgaben herangezogen werden, erhalten 
unabhängig von der Zulage nach Absatz 2 für die Dauer der Heranziehung eine Funktions-
zulage. 2Die Höhe dieser Zulage beträgt ab 01.04.2019 EUR 235,18.

1
 

1
Der Zulagenbetrag nimmt an prozentualen Entgelterhöhungen teil.  

 
(4) Bewerberinnen/Bewerber, die vor Aufnahme in die Berufseinführung beschäftigt werden, 
erhalten bis zum Beginn der Berufseinführung ein Entgelt nach Entgeltgruppe 8. 
 
Protokollnotiz: 
1. Besondere Aufgaben im Sinne des Absatz 3 sind anzunehmen im Falle: 
ï eigenständiger und eigenverantwortlicher Wahrnehmung von Aufgaben in den Grunddiensten der Gemeindepastoral in 

einer größeren Seelsorgeeinheit, auf Dekanats- oder Regionalebene (z. B. Erwachsenenkatechese, Erwachsenenbildung, 
Ökumene, interreligiöser Dialog, Trauerpastoral, Taufpastoral) in inhaltlicher, konzeptioneller und organisatorischer Hinsicht, 
ï eigenständiger und eigenverantwortlicher Wahrnehmung von Aufgaben im kategorialen Bereich in inhaltlicher, 

konzeptioneller und organisatorischer Hinsicht,  
ï Ausführung einer Aufgabe mit der dafür notwendigen Zusatzqualifikation (z. B. Supervision, Mediation, Gemeindeberatung, 

Notfallseelsorge). 
Die Zulage nach Absatz 3 wird auch bei Übertragung mehrerer o. g. Tätigkeiten nur ein Mal gewährt. 
2. 1Die Erzdiözese München und Freising gewährt in den Stufen 1 bis 5 zusätzlich zu den Zulagen nach Absatz 2 und 3 
weiterhin die bisherige Förderzulage. 2Die Höhe dieser Zulage beträgt in den Stufen 1 bis 4 weiterhin EUR 130,00. 3In 
Stufe 5 beträgt diese Zulage EUR 100,00. 4In Stufe 6 entfällt diese Zulage. 5Für Teilzeitbeschäftigte wird diese Zulage 
anteilig gewährt. 6Solange die Voraussetzungen der allgemeinen Zulage nach Absatz 2 nicht vorliegen, wird die Zulage auch 
in den Stufen 5 und 6 in Höhe von EUR 130,00 gewährt. 
 
Hinweis: 
Während der Ableistung des berufspraktischen Jahres nach Abschluss der schulischen Ausbildung werden 75 % aus 
Entgeltgruppe 9b gewährt. 
 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27058
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27058
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27157&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27058&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27342
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A, 2.5. Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemeindeassistenten 
und Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten 

§ 3 Übergangsregelung 
 

 

 

§ 2 Entgelt bei Teilzeitbeschäftigung 

 

1Teilzeitbeschäftigte Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten erhalten das Tabellen-
entgelt und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell 
vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer 
Vollzeitbeschäftigter entspricht. 2Satz 1 gilt auch für die nach § 1 gewährten Zulagen. 
 

§ 3 Übergangsregelung 

 

Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Entgeltordnung bereits neun Jahre als Gemeindereferentin/Gemeindereferent beschäftigt 
waren, jedoch noch nicht mindestens an der zweiten Stelle eingesetzt sind, erhalten die 
Zulage nach § 1 Absatz 2 zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die zweite Stelle antreten, spätestens 
ï unabhängig vom Einsatz an der zweiten Stelle ï ab 1. September 2016. 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27147
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27147
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A, 2. Entgeltordnung 

A, 2.6. Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im 
Kirchendienst 

§ 2 Tätigkeit an Förderschulen 
 

 

 

 

A, 2.6. Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
im Kirchendienst 

 

(Die Vergütungsordnung für Religionslehrer i. K. an Volks- und Förderschulen (ABD Teil A, 
2.6.) vom 01.09.1996 zuletzt geändert zum 01.09.2008 und die Vergütungsordnung für 
Religionslehrer gemäß Sonderregelung (ABD Teil A, 2.7.) vom 01.09.1998 zuletzt geändert 
zum 01.09.2008 sind zum 01.09.2009 außer Kraft getreten.) 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 

 

(1) Religionslehrerinnen/Religionslehrer im kirchlichen Vorbereitungsdienst (RL i.k.V.) (§ 4 
Absatz 1 Satz 3 Teil C, 3.) erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 9b. 
 
(2) 1Religionslehrerinnen/Religionslehrer ï nachfolgend Religionslehrkräfte genannt ï erhalten 
nach erfolgreich abgelegter Zweiter Dienstprüfung ein Entgelt nach Entgeltgruppe 10. 2Nach 
einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3 Teil A, 1.) als Religionslehrkraft von neun Jahren 
erhalten Religionslehrkräfte eine Zulage (allgemeine Zulage). 3Die Höhe der Zulage beträgt ab 
01.04.2019 in Stufe 4 EUR 117,59, in Stufe 5 EUR 164,62 und in Stufe 6 EUR 293,99.

1
 

1
Der Zulagenbetrag nimmt an prozentualen Entgelterhöhungen teil.  

 
Protokollnotiz zu § 1 Absatz 2 Satz 2: 
1. Berücksichtigung finden nur Zeiten nach erfolgreichem Abschluss der Zweiten Dienstprüfung bzw. eines als gleichwertig 
anerkannten Abschlusses. 
2. Beschäftigungszeiten als Gemeindereferentin/Gemeindereferent (§ 34 Absatz 3 Teil A, 1.) stehen Beschäftigungszeiten als 
Religionslehrkraft gleich. 
3. Bei Teilzeittätigkeit findet § 24 Absatz 2 Teil A, 1. auch auf die allgemeine Zulage Anwendung.  
4. Die Gewährung der Zulage nach Absatz 2 hat die Wirkung einer Höhergruppierung. 

 
(3) Religionslehrerinnen/Religionslehrer zur Vertretung (RL z.V.) (§ 4 Absatz 1 Satz 4 
Teil C, 3.) erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 9a. 
 
(4) Religionslehrkräfte, die gemäß § 10 Teil C, 3. zur Mitarbeit in der Gemeinde abgeordnet 
sind und im Rahmen dieser Tätigkeit auf Grundlage der diözesanen Anweisung (§ 10 Absatz 
3 Teil C, 3. i.V.m. § 2 Absatz 3 Teil C, 2.) zu besonderen Aufgaben im Sinne des § 1 Absatz 3 
Teil A, 2.5. herangezogen werden, erhalten für die Dauer der Heranziehung anteilig im 
jeweiligen Umfang der Abordnung zur Gemeindearbeit die Zulage gemäß § 1 Absatz 3 
Teil A, 2.5. 
Protokollnotiz zu § 1 Absatz 4: 
In den Diözesen Eichstätt und Passau erhalten Beschäftigte, mit denen arbeitsvertraglich sowohl die Tätigkeit als 
Religionslehrkraft als auch als Gemeindereferentin/Gemeindereferent vereinbart ist, und die im Rahmen dieser Tätigkeit auf 
Grundlage der diözesanen Anweisung (§ 10 Absatz 3 Teil C, 3. i.V.m. § 2 Absatz 3 Teil C, 2.) zu besonderen Aufgaben im 
Sinne des § 1 Absatz 3 Teil A, 2.5. herangezogen werden, für die Dauer der Heranziehung die Zulage gemäß § 1 Absatz 3 
Teil A, 2.5. 

 
Protokollnotiz zu § 1: 
1Die Erzdiözese München und Freising gewährt für die Tätigkeit an Mittelschulen entsprechend der regelmäßigen 
Wochenstundenzahl an der Mittelschule eine Zulage in Höhe von EUR 5,20 je Wochenstunde (sog. Mittelschulzulage). 2Die 
Mittelschulzulage wird nicht gewährt, wenn für die Tätigkeit eine Förderschulzulage gewährt wird. 3Religionslehrkräfte, die am 
31.12.2015 für eine Tätigkeit sowohl die Förderschul- als auch die Mittelschulzulage erhalten, erhalten, solange sie diese 
Tätigkeit ununterbrochen weiter ausüben, beide Zulagen weiter, bis sie die allgemeine Zulage in Stufe 5 erhalten. 

§ 2 Tätigkeit an Förderschulen 
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§ 4 Tätigkeit an Waldorfschulen 
 

 

 

(1) 1Für eine Tätigkeit an Förderschulen wird entsprechend der regelmäßigen Wochen-
stundenzahl eine Zulage in Höhe von ab 01.04.2019 EUR 15,80 gewährt, die an prozentualen 
Entgelterhöhungen teilnimmt (Förderschulzulage).  
Protokollnotiz zu § 2 Absatz 1: 
1Bei Religionslehrkräften, die am 31.12.2015 eine Förderschulzulage gemäß § 2 Absatz 2 Teil A, 2.6. in der bis 31.12.2015 
geltenden Fassung in Höhe von EUR 14,77 erhalten haben und die wegen einer Tätigkeit an sonstigen Schulen eine Zulage 
gemäß § 3 Absatz 2 erhalten und daher die Zulage nach § 1 Absatz 2 Satz 2 nicht erhalten, bleibt es bei dem Betrag von 
14,77 EUR, bis die Förderschulzulage nach Absatz 1 auf Grund tariflicher Entgeltsteigerungen eine Höhe von EUR 14,77 
erreicht hat. 2Ab diesem Zeitpunkt gilt auch für diese Religionslehrkräfte Absatz 1. 

 
(2) Religionslehrkräfte, die eine Zulage gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 erhalten oder Entgelt nach 
Entgeltgruppe 13 bzw. Entgeltgruppe 14 beziehen, erhalten keine Förderschulzulage. 
 
(3) Die Förderschulzulage ist eine Zulage im Sinne der Ziffer 1 der Anlage D zu Teil A, 1. 
 

§ 3 Tätigkeit an sonstigen Schulen 

 

(1) 1Religionslehrkräfte, die das Studium der katholischen Theologie an einer wissenschaft-
lichen Hochschule erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten für ihre Tätigkeit  
a. an beruflichen Schulen 
b. an Gymnasien 
c. an Fach- bzw. Berufsoberschulen 
eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe der Entgeltgruppe 13, die 
der erreichten Stufe der Entgeltgruppe entspricht, in die die Religionslehrkraft eingruppiert ist. 
2Für ihre Tätigkeit an Realschulen erhalten diese Religionslehrkräfte eine Zulage in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe der Entgeltgruppe 12, die der erreichten Stufe der 
Entgeltgruppe entspricht, in die die Religionslehrkraft eingruppiert ist. 
 
(2) Religionslehrkräfte, die das Studium der Religionspädagogik an einer Hochschule erfolg-
reich abgeschlossen haben, erhalten für ihre Tätigkeit 
a. an beruflichen Schulen  
b. an Realschulen 
c. an Gymnasien (bis höchstens 10. Jahrgangsstufe)  
eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe der Entgeltgruppe 11, die 
der erreichten Stufe der Entgeltgruppe entspricht, in die die Religionslehrkraft eingruppiert ist. 
 
Protokollnotiz zu § 3: 
Die Zulage gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 wird auf die Zulagen nach § 3 angerechnet. 

§ 4 Tätigkeit an Waldorfschulen 

 

(1) 1Religionslehrkräfte erhalten für ihre Tätigkeit an Waldorfschulen in den Klassen 1 ï 4 Ent-
gelt nach Entgeltgruppe 10. 2§ 1 Absatz 2 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.ñ 
 
(2) Religionslehrkräfte, die das Studium der Religionspädagogik an einer Hochschule 
erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten für ihre Tätigkeit an Waldorfschulen in den Klassen 
5 ï 10 eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe der Entgeltgruppe 
11, die der erreichten Stufe der Entgeltgruppe entspricht, in die die Religionslehrkraft 
eingruppiert ist. 
 
(3) Religionslehrkräfte, die das Studium der katholischen Theologie an einer wissenschaft-
lichen Hochschule erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten für ihre Tätigkeit an Waldorf-
schulen 
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§ 8 Zusätzliche Aufgaben und Funktionen 
 

 

 

a. in den Klassen 5 ï 10 eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe 
der Entgeltgruppe 12, 
b. in den Klassen 11 ï 13 eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe 
der Entgeltgruppe 13, 
die der erreichten Stufe der Entgeltgruppe entspricht, in die die Religionslehrkraft eingruppiert 
ist. 
 
Protokollnotiz zu § 4 Absatz 2 und 3: 
Die Zulage gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 wird auf die Zulagen nach Absatz 2 und 3 angerechnet. 

§ 5 Mischeinsatz 

 

Werden Religionslehrkräfte jeweils für die Dauer eines Schuljahrs teilweise an beruflichen 
Schulen, Realschulen, Gymnasien, Fach- bzw. Berufsoberschulen oder Waldorfschulen 
eingesetzt, wird die für die jeweilige Schulart vorgesehene Zulage gemäß §§ 2 mit 4 anteilig 
pro Wochenstunde und gemäß der jeweils zugrunde zu legenden Unterrichtspflichtzeit 
gewährt; § 2 Absatz 3 bleibt unberührt. 
 

§ 6 Aushilfsweise beschäftigte Religionslehrkräfte 

 

1Aushilfsweise beschäftigte Religionslehrkräfte gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV 
erhalten für die Dauer einer kurzfristigen Beschäftigung eine Einzelstundenvergütung in Höhe 
von 50 v. H. der Summe der Tabellenentgelte der Stufen 2 und 3 der Entgeltgruppe 10. 
2Werden Religionslehrkräfte gemäß Satz 1 an beruflichen Schulen, Realschulen, Gymnasien, 
Fachoberschulen oder Waldorfschulen eingesetzt, wird die für die jeweilige Schulart 
vorgesehene Zulage gemäß §§ 2 mit 4 anteilig pro gehaltener Unterrichtsstunde gewährt; § 2 
Absatz 3 bleibt unberührt. 

§ 7 Mehrarbeit/zusätzliche Arbeit 

 

(1) Teilzeitbeschäftigte Religionslehrkräfte erhalten bei Mehrarbeit, d. h. bei ganzjährig im 
Stundenplan ausgewiesenen regelmäßigen Wochenstunden, die über den vertraglich 
vereinbarten Umfang hinausgehen, für diese Stunden das anteilige Entgelt bis zum Erreichen 
der Vollbeschäftigung. 
 
(2) 1Vollbeschäftigte Religionslehrkräfte erhalten bei vom Arbeitgeber angewiesener oder 
genehmigter Mehrarbeit, d. h. bei ganzjährig im Stundenplan ausgewiesenen regelmäßigen 
Wochenstunden, die über die Vollbeschäftigung hinausgehen, für diese Stunden das anteilige 
Entgelt auf der Basis des regelmäßigen Stundenmaßes für Vollbeschäftigte. 2§ 8 ABD 
Teil A, 1. findet keine Anwendung. 
 
(3) § 6 Absatz 4 ABD Teil D, 4. bleibt unberührt. 
 
 

§ 8 Zusätzliche Aufgaben und Funktionen 

 

Das Entgelt und/oder die Gewährung von Anrechnungsstunden für besondere Funktionen und 
zusätzliche Aufgaben, zum Beispiel als Mentorin/Mentor, Ausbildungs-, Hospitations- oder 
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Beratungslehrkraft, Fachmitarbeiterin/Fachmitarbeiter, Schulbeauftragte/Schulbeauftragter, 
Seminarrektorin/Seminarrektor, richtet sich nach den jeweiligen, von der Kommission 
beschlossenen diözesanen Regelungen. 
 
Hinweis: 
Diözesane Regelung des Erzbistums Bamberg in Teil F, 4. 
Diözesane Regelung des Erzbistums München und Freising in Teil F, 13. 

§ 9 Inkrafttreten 

 

1Diese Regelung tritt zum 1. September 2009 in Kraft. 2Gleichzeitig treten die 
Vergütungsordnung für Religionslehrer i.K. an Volks- und Förderschulen (ABD Teil A, 2.6.) 
und die Vergütungsordnung für Religionslehrer gemäß Sonderregelung (ABD Teil A, 2.7.) 
außer Kraft. 
 

 

A, 2.7. Vergütungsordnung für Religionslehrer gemäß Sonderregelung 

 

(Die Vergütungsordnung für Religionslehrer gemäß Sonderregelung (ABD Teil A, 2.7.) vom 
01.09.1998 zuletzt geändert zum 01.09.2008 ist zum 01.09.2009 außer Kraft getreten durch 
Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 16. Juli 2009, mit Wirkung vom 1. 
September 2009, und wird ersetzt durch die ĂVorläufige Entgeltordnung für 
Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Kirchendienstñ verºffentlicht in der Anlage zu den 
Amtsblättern der bayerischen (Erz-)Diºzesen Ă nderungen und Ergªnzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen (Erz-)Diözesen ï ABD ï Nr. 89ñ. 
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A, 2.8. Entgeltordnung für Mesnerinnen und Mesner 

§ 1 Eingruppierung 

 

(1) Mesnerinnen/Mesner ï nachfolgend Beschäftigte genannt ï sind in Entgeltgruppe 4 
eingruppiert. 
 
(2) Beschäftigte an Stellen, die eine abgeschlossene mindestens dreijährige Berufsausbildung 
erfordern, sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, sind in Entgeltgruppe 5 eingruppiert. 
 
(3) Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass sie 
an Kathedralkirchen, Basiliken und bedeutenden Wallfahrtskirchen mit besonderen Aufgaben 
betraut sind, sind in Entgeltgruppe 6 eingruppiert. 

§ 2 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 

(1) § 8 Absatz 1 Satz 3 Buchstabe b) bis f) Teil A, 1. findet keine Anwendung. 
 
(2) 1Beschäftigte erhalten eine Zulage in Höhe von 4,5 % des Tabellenentgelts aus Stufe 3 
ihrer jeweiligen Entgeltgruppe. 2Für Teilzeitbeschäftigte wird die Zulage anteilig gewährt. 

§ 3 Übergangsregelungen 

 

(1) 1Beschäftigte, die nach den bis 30.09.2013 geltenden Eingruppierungsvorschriften bereits 
der Entgeltgruppe 6 zugeordnet sind, sind mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung im Wege der 
Besitzstandswahrung in Entgeltgruppe 6 eingruppiert. 2Auf diese Beschäftigten findet § 2 
Absatz 2 keine Anwendung, sofern sie die Voraussetzungen des § 1 Absatz 3 nicht erfüllen. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung finden die Vorschriften der §§ 8 und 8a Teil A, 3. 
auf Mesnerinnen und Mesner keine Anwendung mehr. 
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A, 2.9. Entgeltordnung für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 

§ 1 Eingruppierung 

 

(1) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit Bachelorabschluss in katholischer 
Kirchenmusik und darauf aufbauendem Masterabschluss bzw. A-Prüfung in katholischer 
Kirchenmusik an einer staatlichen oder kirchlichen Hochschule für Musik an Stellen, die einen 
Masterabschluss bzw. eine A-Prüfung in katholischer Kirchenmusik erfordern, sind in 
Entgeltgruppe 13 eingruppiert. 
 
(2) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit Bachelorabschluss bzw. B-Prüfung in 
katholischer Kirchenmusik an einer staatlichen oder kirchlichen Hochschule für Musik an 
Stellen, die einen Bachelorabschluss bzw. eine B-Prüfung in katholischer Kirchenmusik 
erfordern, sind in Entgeltgruppe 10 eingruppiert. 
 
(3) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit C-Prüfung für Kirchenmusik im Rahmen 
einer kircheneigenen Ausbildung oder mit gleichwertiger Prüfung an einer Fachakademie für 
Musik oder mit anderer gleichwertiger Ausbildung, Prüfung und entsprechenden Fähigkeiten 
an Stellen, die eine C-Prüfung für Kirchenmusik erfordern, sind in Entgeltgruppe 6 ein-
gruppiert. 
 
(4) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit D-Prüfung für Kirchenmusik einer Diözese 
oder mit anderer gleichwertiger Ausbildung, Prüfung und entsprechenden Fähigkeiten an 
Stellen, die eine D-Prüfung erfordert, sind in Entgeltgruppe 4 eingruppiert. 
 
(5) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker ohne kirchenmusikalische Prüfung (E-Musiker) 
im kirchenmusikalischen Dienst sind in Entgeltgruppe 3 eingruppiert. 
 
(6) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker mit besonderen Aufgaben (z. B. Regional-
kantoren) erhalten das im (diözesanen) Stellenplan vorgesehene Entgelt. 
 

§ 2 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 

1§ 8 Absatz 1 Satz 3 Buchstabe b) bis f) Teil A, 1. findet keine Anwendung. 2Zuschläge für 
Sonderformen der Arbeit gem. § 8 Absatz 1 Satz 3 Buchstabe b) bis f) Teil A, 1. sind bei der 
Eingruppierung nach § 1 berücksichtigt. 
 

§ 3 Entgelt bei Teilzeitbeschäftigung 

 

Teilzeitbeschäftigte Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker erhalten das Tabellenentgelt 
und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell 
vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer 
Vollzeitbeschäftigter entspricht. 
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§ 4 Übergangregelungen 

 

(1) 1Im Rahmen der Überleitung von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern, die bei 
Inkrafttreten dieser Entgeltordnung bereits beschäftigt sind, gelten folgende Sonder-
regelungen: 
a) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker gemäß § 1 Absatz 1, die bereits eine Laufzeit 
von mehr als vier Jahren in der Stufe 4 der Entgeltgruppe 12 zurückgelegt haben, werden in 
die Stufe 5 der Entgeltgruppe 13 höhergruppiert. 
b) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker gemäß § 1 Absatz 1, die bereits eine Laufzeit 
von mehr als neun Jahren in Stufe 4 der Entgeltgruppe 12 zurückgelegt haben, werden in die 
Stufe 6 der Entgeltgruppe 13 höhergruppiert. 
c) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker gemäß § 1 Absatz 4, die bereits eine Laufzeit von 
mehr als fünf Jahren in der Stufe 5 der Entgeltgruppe 3 zurückgelegt haben, werden in die 
Stufe 5 der Entgeltgruppe 4 höhergruppiert. 
d) Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker gemäß § 1 Absatz 5, die bereits eine Laufzeit 
von mehr als drei Jahren in der Stufe 3 der Entgeltgruppe 2 zurückgelegt haben, werden in die 
Stufe 3 der Entgeltgruppe 3 höhergruppiert. 
2Im Übrigen gelten die Höhergruppierungsregelungen des ABD Teil A, 1. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung finden die Vorschriften der §§ 8 und 8a sowie die 
Tabellen 2K und 4K Teil A, 3. und die Regelungen über eine einmalige Pauschalzahlung (Teil 
D, 12.) auf Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker keine Anwendung mehr. 
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A, 2.10. Entgeltordnung für Beschäftigte in der kirchlichen Verbands- 
und/oder Bildungsarbeit für Jugendliche und für Erwachsene 

§ 1 Beschäftigte in der kirchlichen Verbands- und/oder Bildungsarbeit für 
Jugendliche und für Erwachsene 

 

Beschäftigte in der kirchlichen Verbands- und/oder Bildungsarbeit für Jugendliche und für 
Erwachsene sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche in der Verbands- und/oder 
Bildungsarbeit überwiegend pädagogisch und mit dem Auftrag tätig sind, kirchliche 
Bildungsarbeit im gesamten kirchlichen Bereich (z. B. Pfarrei, Dekanat, Diözese, Verband, 
Bildungseinrichtung) anzuregen, vorzubereiten und auch selbst durchzuführen. 

§ 2 Eingruppierung 

 

Entgeltgruppe 9b 

 
Beschäftigte mit mindestens zweijähriger Vollzeitausbildung (Fachakademie für 
Sozialpädagogik oder vergleichbare Ausbildung) und Beschäftigte mit sonstiger kirchlich 
anerkannter Ausbildung. 

Entgeltgruppe 10 

 
1. Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulausbildung (z. B. Studium der Sozialen Arbeit). 
2. Beschäftigte mit mindestens zweijähriger Vollzeitausbildung (Fachakademie für Sozialpäda-
gogik oder vergleichbare Ausbildung) und Beschäftigte mit sonstiger kirchlich anerkannter 
Ausbildung nach siebenjähriger Beschäftigungszeit in der Entgeltgruppe 9b. 
 
Protokollnotiz zu § 2: 
Beschäftigte in der Verbands- und/oder Bildungsarbeit für Jugendliche und für Erwachsene, die überwiegend Tätigkeiten 
ausüben, die den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen (Teil A, 2.2.1.) entsprechen und der Entgeltgruppe 11 oder höher 
zuzuordnen sind, fallen nicht unter die Entgeltordnung für Beschäftigte in der kirchlichen Verbands- und/oder Bildungsarbeit 
für Jugendliche und Erwachsene. 

A, 2.11. Vergütungsordnung für Beschäftigte in der Verbands- und/ 
oder Bildungsarbeit für Jugendliche 

 

 Die Vergütungsordnung für Beschäftigte in der Verbands- und/oder Bildungsarbeit für 
Jugendliche (ABD Teil A, 2.11.) vom 01.01.1994 zuletzt geändert zum 01.01.2017 ist zum 
01.01.2018 außer Kraft getreten durch Beschluss der Kommission für das Arbeitsvertrags-
recht der bayerischen Diözesen vom 20. September 2017, und wird ersetzt durch die 
ĂEntgeltordnung für Beschäftigte in der kirchlichen Verbands- und/oder Bildungsarbeit für 
Jugendliche und für Erwachseneñ verºffentlicht in der Anlage zu den Amtsblªttern der 
bayerischen Diºzesen Ă nderungen und Ergªnzungen zum Arbeitsvertragsrecht der 
bayerischen Diözesen ï ABD ï Nr. 119ñ. 
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A, 2.12. Entgeltordnung für Beschäftigte im Pfarrbüro* 

 

*Der Begriff Pfarrbüro umfasst auch Verwaltungsbüros von über eine Pfarrei hinausgehenden 
Zusammenschlüssen von Pfarreien, Verwaltungsbüros von Dekanaten oder Zusammen-
schlüssen von Dekanaten. 

Entgeltgruppe 2 

 

Beschäftigte im Pfarrbüro mit einfachen Tätigkeiten im bürotechnischen Dienst und/oder 
Schreibdienst. 
 

(1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachliche 
Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die 
Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.) 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Pfarrbüro, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, 
dass sie eine eingehende fachliche Einarbeitung erfordert. 
Protokollnotiz zu EG 3:  
1Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierung der Beschäftigten im Pfarrbüro findet anlässlich der Einführung 
der Entgeltgruppe 3 für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit nur auf Antrag der/des Beschäftigten statt. 2Eine 
Herabgruppierung in die EG 3 ist hierbei ausgeschlossen. 3Eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 3 findet erst nach einer 
Bewertung der auszuübenden Tätigkeit statt. 

Entgeltgruppe 4 

 

Beschäftigte im Pfarrbüro mit schwierigen Tätigkeiten. 
 

(1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche 
Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tätigkeiten anfallen, 
die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick Anforderungen stellen, die 
über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 
verlangt werden kann.)  

Entgeltgruppe 5 

Beschäftigte im Pfarrbüro deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 
 

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder 
näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.) 
  
Protokollnotiz zu EG 5:  
1Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierung der Beschäftigten im Pfarrbüro findet anlässlich der Einführung 
der Entgeltgruppe 5 für die Dauer der unverändert auszuübenden Tätigkeit nur auf Antrag der/des Beschäftigten statt. 2Eine 
Herabgruppierung in die EG 5 ist hierbei ausgeschlossen. 3Eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 5 findet erst nach einer 
Bewertung der auszuübenden Tätigkeit statt. 

Entgeltgruppe 6 
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Beschäftigte im Pfarrbüro, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert. 
 

(1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte 
Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei der die/der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. 2Der 
Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim 
Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet 
werden kann.) 

Entgeltgruppe 7 

 

Beschäftigte im Pfarrbüro, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und 
mindestens zu einem Fünftel selbstständige Leistungen erfordert. 
 
(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechen-
des selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen 
Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) 

Entgeltgruppe 8 

 

Beschäftigte im Pfarrbüro, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und 
mindestens zu einem Drittel selbstständige Leistungen erfordert. 

Entgeltgruppe 9a 

 

Beschäftigte im Pfarrbüro, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und 
selbstständige Leistungen erfordert. 
 
Protokollnotiz: 
Beschäftigte im Pfarrbüro, die Tätigkeiten ausüben, die den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen (Teil A, 2.2.1.) entsprechen und 
Entgeltgruppe 9b und höher zuzuordnen sind, fallen nicht unter diese Entgeltordnung für Beschäftigte im Pfarrbüro.  
 
Niederschriftserklärung 
Zur Entgeltgruppe 3: 
1Eine eingehende fachliche Einarbeitung im Sinne des Tätigkeitsmerkmals ist im Pfarrbüro zum Beispiel für die Mitwirkung 
bei der Bearbeitung laufender oder gleichartiger Geschäfte nach Anleitung erforderlich. 2Das Entwerfen von im Rahmen der 
Mitwirkung zu erledigenden Schreiben nach skizzierten Angaben ist mit umfasst. 3Auch ständig wiederkehrende Arbeiten in 
Anlehnung an ähnliche Vorgänge ï auch ohne Anleitung ï erfüllen das Tätigkeitsmerkmal. 
Zur Entgeltgruppe 4: 
Im Pfarrbüro sind schwierige Tätigkeiten zum Beispiel Tätigkeiten im Bereich allgemeiner Sekretariatsarbeiten, für deren 
Bewältigung gründliche Fachkenntnisse (wie sie zum Beispiel in einer Ausbildung zur/zum Kauffrau/Kaufmann für 
Büromanagement erworben werden) in bewertungsrelevantem Umfang nicht erforderlich sind. 
Zur Entgeltgruppe 5: 
1Gründliche Fachkenntnisse werden in der Regel in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens drei Jahren erworben. 2Gründliche Fachkenntnisse liegen vor, wenn zur abschließenden Bearbeitung 
routinemäßiger Normfälle in einem eng begrenzten Aufgabengebiet Erlerntes oder durch Erfahrung gewonnenes 
Spezialwissen angewandt wird. 3Hierzu gehört die nähere Kenntnis und gegebenenfalls Anwendung von staatlichen und 
kirchlichen Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und sonstigen Ordnungen.  
Zur Entgeltgruppe 6: 
1Für die Tätigkeit als Beschäftigte im Pfarrbüro sind gründliche und vielseitige Fachkenntnisse zum Beispiel erforderlich, 
wenn für entsprechende Tätigkeiten nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder von kaufmännischem oder technischem 
Fachwissen in mehreren der in § 3 Nrn. 3.1. bis 3.3. Teil C, 8. genannten Bereiche gegeben sein müssen. 2Das Merkmal der 
Vielseitigkeit ist also erfüllt, wenn in mehreren unterschiedlichen Aufgabenbereichen jeweils unterschiedliche gründliche 
Fachkenntnisse erforderlich sind. 
Zur Entgeltgruppe 7: 
Selbständige Leistungen liegen im Pfarrbüro zum Beispiel vor, wenn entsprechende Aufgaben im Bereich des § 3 Nr. 6 Teil 
C, 8. zu bearbeiten sind, die das selbstständige Erarbeiten eines Ergebnisses (z.B. Interpretation unbestimmter 
Rechtsbegriffe oder Entscheidungen im Rahmen von Ermessenspielräumen) erfordern.

https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27337&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27337&DatumAuswahl=
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A, 2.13. Regelung über das Lohngruppenverzeichnis zum ABD 

 

Soweit Bezug genommen wird auf das ABD, handelt es sich um das ABD in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung. 

§ 1 Lohngruppen 

 

(1) Die Lohngruppen und deren Tätigkeitsmerkmale ergeben sich aus dem Lohngruppen-
verzeichnis. 
 
(2) Die Monatstabellenlöhne (§ 21 Abs. 3 ABD Teil B, 1.**) für die Lohngruppen sind in der 
jeweiligen Regelung des Monatslohnes zum ABD Teil B, 1. festgelegt. 
 
**in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 

§ 2 Einreihung in die Lohngruppen 

 

(1) Für die Einreihung in die Lohngruppen ist die mit mindestens der Hälfte der vereinbarten 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auszuübende Tätigkeit maßgebend, soweit sich aus 
den Tätigkeitsmerkmalen nichts anderes ergibt. 
 
(2) 1Ist bei unveränderter Tätigkeit die Einreihung in eine höhere Lohngruppe von der 
Vollendung eines Lebensjahres, von einem Zeitablauf, von der Erfüllung einer Bewährungszeit 
oder von dem Bestehen einer Prüfung abhängig, so wird der Arbeiter in die höhere 
Lohngruppe mit Beginn des Lohnzeitraumes eingereiht, in den das maßgebende Ereignis fällt. 
2Maßgebendes Ereignis für einen Zeitablauf oder für die Erfüllung einer Bewährungszeit ist 
der dem Zeitablauf oder dem Ablauf der Bewährungszeit folgende Tag. 
 
(3) 1Die Tätigkeitsmerkmale, die für bestimmte Einrichtungen vorgesehen sind, gelten nur für 
die in diesen Einrichtungen beschäftigten Arbeiter. 2Das schließt nicht aus, dass außerhalb 
dieser Einrichtungen mit gleichartigen Arbeiten beschäftigte Arbeiter bei Erfüllung der 
allgemeinen Tätigkeitsmerkmale in dieselbe Lohngruppe einzureihen sind. 3Die 
Tätigkeitsmerkmale, die für ein bestimmtes Fachgebiet vorgesehen sind, gelten für alle in 
diesem Fachgebiet beschäftigten Arbeiter ohne Rücksicht darauf, in welcher Einrichtung sie 
tätig sind. 
 
(4) 1Arbeiter, die in einer oder mehreren Lohngruppen unter Ăfernerñ aufgef¿hrt sind, kºnnen 
nicht nach den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen eingereiht werden. 2Dies gilt nicht für die 
Arbeiter der Lohngruppe 2, die überwiegend Arbeiten zu verrichten haben, die die 
Körperkräfte außerordentlich beanspruchen. 
 
(5) 1Wird ein Arbeiter mit zwei regelmäßig nebeneinander zu verrichtenden, in keinem 
sachlichen Zusammenhang miteinander stehenden und verschiedenen Lohngruppen 
angehörenden Arbeiten beschäftigt, so erhält er, wenn nicht die Tätigkeit der höheren 
Lohngruppe mindestens die Hälfte der vereinbarten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
ausmacht, für jede Tätigkeit den Lohn der ihr entsprechenden Lohngruppe. 2In diesem Falle 
kann im Arbeitsvertrag ein Mischlohn vereinbart werden, der der durchschnittlichen 
Beschäftigung in den einzelnen Lohngruppen entspricht. § 8 Abs. 2 ABD Teil B, 1.** wird 
hierdurch nicht berührt. 
 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28094
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(6) Wird einem Arbeiter in anderen als in Vertretungsfällen (§ 9 Abs. 2 ABD Teil B, 1.**) 
vorübergehend eine andere, höher zu bewertende Tätigkeit, die ihn überwiegend in Anspruch 
nimmt, für mehr als zwei aufeinanderfolgende Arbeitstage übertragen, so erhält er für die 
Dauer dieser Tätigkeit vom ersten Tage an 
a) bei Übertragung einer arbeiterrentenversicherungspflichtigen Tätigkeit den Lohn der ihr 
entsprechenden Lohngruppe, 
b) bei Übertragung einer angestelltenrentenversicherungspflichtigen Tätigkeit eine Zulage von 
zehn vom Hundert des Monatstabellenlohnes der Lohnstufe 1 seiner Lohngruppe bzw. von 
zehn vom Hundert des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Monatstabellenlohnes der 
Lohnstufe 1 seiner Lohngruppe. 
 
**in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 

§ 3 Vorarbeiter 

 

(1) 1Die Arbeiter, die zu Vorarbeitern von Arbeitern der Lohngruppen 1 bis 3 a bestellt worden 
sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit als solche eine Zulage von acht vom Hundert des 
Monatstabellenlohnes der Lohnstufe 4 der Lohngruppe 1 bzw. von acht vom Hundert des auf 
eine Stunde entfallenden Anteils des Monatstabellenlohnes der Lohnstufe 4 der 
Lohngruppe 1. 2Die Arbeiter, die zu Vorarbeitern von Arbeitern mindestens der Lohngruppe 4 
bestellt worden sind, erhalten für die Dauer der Tätigkeit als solche eine Zulage von zwölf vom 
Hundert des Monatstabellenlohnes der Lohnstufe 4 der Lohngruppe 4 bzw. von zwölf vom 
Hundert des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Monatstabellenlohnes der Lohnstufe 4 
der Lohngruppe 4. 3Wird die Bestellung zum Vorarbeiter widerrufen, so wird die Vorarbei-
terzulage für die Dauer von zwei Wochen weitergezahlt, es sei denn, dass die Bestellung von 
vornherein für eine bestimmte Zeit erfolgt ist. 
 
(2) 1Vorarbeiter sind Arbeiter, die durch schriftliche Verfügung zu Gruppenführern von 
Arbeitern bestellt worden sind und selbst mitarbeiten. 2Die Gruppe muss außer dem 
Vorarbeiter aus mindestens zwei Arbeitern bestehen. 3Zur Arbeit zugeteilte Firmenarbeiter 
rechnen wie entsprechende Arbeiter. 4Auszubildende nach der Regelung für Auszubildende in 
der jeweils geltenden Fassung können im dritten Ausbildungsjahr als Arbeiter der Lohngruppe 
4 Nr. 1 und 2 gerechnet werden. 
 
(3) Arbeiter, bei denen die Aufsichtsfunktion zum Inhalt ihrer Tätigkeit gehört, sind nicht 
Vorarbeiter im Sinne dieser Vorschrift. 
 
(4) Bei der Sicherung des Lohnstandes nach § 37 Abs. 1 ABD Teil B, 1.** gilt die 
Vorarbeiterzulage als Bestandteil des Monatstabellenlohnes. 
 
**in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28092
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https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28092
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28092
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28098
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A, 2.14. Lohngruppenverzeichnis 

Vorbemerkungen 

 

1. 1Anerkannte Ausbildungsberufe im Sinne des Lohngruppenverzeichnisses sind die nach 
dem Berufsbildungsgesetz staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden 
Ausbildungsberufe. 2Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen Facharbeiter-
zeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu dem 
Prüfungszeugnis in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von 
mindestens zweieinhalb Jahren bzw. mit einer kürzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, 
werden bei entsprechender Tätigkeit wie Arbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung 
in einem solchen Ausbildungsberuf eingereiht. 3Arbeiter, die in den Lohngruppen 3 bis 8 a nur 
mit der Berufsbezeichnung des anerkannten Ausbildungsberufes aufgeführt sind, sind Arbeiter 
mit einer entsprechenden abgeschlossenen Ausbildung nach Lohngruppe 3 Nr. 1 bzw. nach 
Lohngruppe 4 Nr. 1. 
4Der Besitz eines Handwerksmeisterbriefes, eines Industriemeisterbriefes oder eines 
Meisterbriefes in einem anderen anerkannten Ausbildungsberuf ist ohne Einfluss auf die 
Einreihung. 
 
2. bis 4. (frei) 
 
5. Ist die Einreihung des Arbeiters von der Erfüllung einer Bewährungszeit oder der Zeit einer 
Tätigkeit abhängig, so gilt Folgendes: 
 
A. 1Das Erfordernis der Bewährung ist erfüllt, wenn sich der Arbeiter während der 
vorgeschriebenen Bewährungszeit den in der ihm übertragenen Tätigkeit auftretenden Anfor-
derungen gewachsen gezeigt hat. 2Auf die vorgeschriebene Bewährungszeit werden die 
Zeiten angerechnet, während deren der Arbeiter in gleicher Berufstätigkeit in einer höheren 
Lohngruppe eingereiht war. 
 
B. 1Die Bewährungszeit bzw. die Zeit einer Tätigkeit muss ununterbrochen bei demselben 
Arbeitgeber zurückgelegt sein. 2Unterbrechungen von jeweils bis zu sechs Monaten sind 
unschädlich. 3Unabhängig hiervon sind ferner unschädlich Unterbrechungen 
a) wegen Ableistung des Grundwehrdienstes und des Zivildienstes, 
b) wegen Arbeitsunfähigkeit im Sinne des § 42 ABD Teil B, 1.** i.V. m. § 37 Abs. 1 ABD 
Teil A, 1.**, 
c) im Sinne der regelmäßig wiederkehrenden Unterbrechungen bei Saisonarbeitern, 
d) wegen der Schutzfristen und wegen Mutterschaftsurlaub nach dem Mutterschutzgesetz, 
e) wegen Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und sonstiger 
Beurlaubung zur Kinderbetreuung oder wegen der tatsächlichen Pflege oder Betreuung eines 
nach ärztlichem Gutachten sonstigen pflegebedürftigen Angehörigen, mit dem der Arbeiter in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, bis zu insgesamt fünf Jahren, 
f) wegen einer vom Wehrdienst befreienden Tätigkeit als Entwicklungshelfer bis zu zwei 
Jahren. 
 
Die Zeiten der Unterbrechung werden auf die Bewährungszeit bzw. die Zeit einer Tätigkeit 
nicht angerechnet mit Ausnahme der Zeiten  
a) einer Arbeitsbefreiung nach § 33 ABD Teil B, 1.** i.V.m. § 52 Abs. 1, 2, 4 und 6 ABD 
Teil A, 1.**, 
b) eines Arbeitsausfalles oder eines Arbeitsversäumnisses im Sinne des § 35 ABD Teil B, 1.**, 

https://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/art_37.html
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27240&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27240&DatumAuswahl=
http://downloads.korg.directserver.org/25/2438/1/57812068735965056453.pdf
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c) einer Arbeitsunfähigkeit im Sinne des § 42 ABD Teil B, 1.** i.V.m. § 37 Abs. 1 ABD 
Teil A, 1.** bis zu 26 Wochen, in den Fällen des § 42 ABD Teil B, 1**. i.V.m. § 37 Abs. 4 
Unterabs. 3 ABD Teil A, 1.** bis zu 28 Wochen, 
d) einer Kur im Sinne des § 42 a MTL II in der bis zum 31. August 1995 geltenden Fassung 
einschließlich einer etwa sich anschließenden ärztlich verordneten Schonungszeit, 
e) eines Urlaubs nach den §§ 48, 48 a und 49 ABD Teil B, 1.** und nach dem SGB IX, 
f) eines Sonderurlaubs nach § 55 ABD Teil B, 1.** i.V.m. § 50 Abs.3 Satz 2 ABD Teil A,1.**, 
g) der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz. 
 
C. 1Bewährungszeiten bzw. Zeiten einer Tätigkeit, in denen der Arbeiter mit einer kürzeren als 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden vollbeschäftigten Arbeiters 
beschäftigt war, werden voll angerechnet. 2Zeiten im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV ï 
ohne Berücksichtigung des § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV ï bleiben unberücksichtigt. 
 
**in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 

Lohngruppe 1 

 

1. Arbeiter mit einfachen Tätigkeiten 
Beispiele: 
1.1 Haus- und Hofarbeiter, soweit nicht höher eingereiht, 
1.2 (frei), 
1.3 Hilfsarbeiter in Archiven, soweit nicht höher eingereiht, 
1.4 Hilfsarbeiter in Druckereien, soweit nicht höher eingereiht, 
1.5 Hilfsarbeiter in Lagern, soweit nicht höher eingereiht, 
1.6 (frei), 
1.7 Reiniger auf selbstfahrenden Reinigungsmaschinen in Gebäuden, die diese Maschinen 
auch warten. 
2. bis 5. (frei) 
6. Ferner: 
6.1 Arbeiter, die Kleiderablagen warten, 
6.2 Arbeiter, die Speisen und Getränke zutragen, soweit nicht höher eingereiht, 
6.3 Arbeiter, die Toiletten warten, 
6.4 Arbeiter mit einfachen hauswirtschaftlichen Arbeiten, z. B. einfache Küchenhilfsarbeiten 
wie Gemüseputzen und Kartoffelschälen, ferner Geschirrspülen (ausgenommen an 
Maschinen), 
6.5 Arbeiter mit einfachen Hilfsarbeiten in Wäschereien und Plättereien, wie Zureichen und 
Zusammenlegen von Wäschestücken und Sortieren von Wäsche, 
6.6 Reiniger in Gebäuden. 
 
Dazu : 
12. In Brennereien und Mostereien 
Beispiel zu 6.: 
12.6.1 Arbeiter mit folgenden Hilfsarbeiten: 
Ausstatten, Spülen und Stapeln von Flaschen, 
 
16. Im Gartenbau 
Beispiel zu 1.: 
16.1.1 Arbeiter, die Unkraut jäten, 
16.6.1 Arbeiter mit folgenden Hilfsarbeiten: 
Einfache Hilfsarbeiten bei Frostschutzmaßnahmen, 
Ernten und Vorsortieren von Gemüse und Obst, 
Gras zusammenbringen von Hand, ausgenommen Futtergras, 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/
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Heu wenden und zusammenbringen von Hand, 
Hilfsleistungen beim Eintopfen und Auspflanzen von Jungware, 
Hilfsleistungen beim Gemüsepflanzen, 
Rasensprengen, 
Säubern der Grün- und Gartenanlagen (mit Ausnahme von Wasseranlagen) 
und der Wege von Feldrückständen, Laub, Papier, Unkraut und dergleichen. 
 
20. In der Landwirtschaft 
Beispiele zu 1.: 
20.1.1 Arbeiter, die Hackfrüchte pflanzen und verziehen, 
20.1.2 Arbeiter, die Unkraut jäten, 
Beispiel zu 6.: 
20.6.1 Arbeiter mit folgenden Hilfsarbeiten (ausgenommen schwere Transportarbeiten, z. B. 
Säcketragen): 
Einfache Hof-, Speicher- und Stallarbeiten, Ernten und Vorsortieren von Gemüse, Kartoffeln, 
sonstigen Hackfrüchten und Obst,  
Getreide binden und aufstellen, 
Heu wenden und zusammenbringen von Hand. 
 
31. Im Weinbau 
Beispiel zu 6.: 
31.6.1 Arbeiter mit folgenden Hilfsarbeiten: 
Ausstatten, Spülen und Stapeln von Flaschen, 
Heften (aufbinden), 
Reben lesen und hinaustragen, 
Trauben lesen (ohne Büttentragen). 

Lohngruppe 1 a 

 

1. bis 4. (frei) 
5. Arbeiter der Lohngruppe 1 Nrn. 6.1 bis 6.6, 12.6.1, 16.6.1, 20.6.1, und 31.6.1 nach 
vierjähriger Tätigkeit in der jeweiligen Fallgruppe dieser Lohngruppe. 

Lohngruppe 2 

 

1. Arbeiter mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung erforderlich ist. 
Beispiele: 
1.1 Aktenhefter (Aktenkleber), soweit nicht höher eingereiht, 
1.2 (frei), 
1.3 Arbeiter, die nicht einfache hauswirtschaftliche Arbeiten verrichten (z. B. Zubereiten von 
Kaltverpflegung) oder an Maschinen (z. B. Kartoffelschälmaschinen, Gemüseputzmaschinen, 
Geschirrspülmaschinen) arbeiten, 
1.4 Arbeiter, die Speisen und Getränke zutragen und auch kassieren, 
1.5 Arbeiter ohne abgeschlossene Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten 
Ausbildungsberuf als Beiköche, soweit nicht höher eingereiht, 
1.6 Arbeiter ohne abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf als 
Näher, Plätter (Bügler, Mangler) oder Wäscher, soweit nicht höher eingereiht, 
1.7 bis 1.8 (frei), 
1.9 Pförtner, soweit nicht höher eingereiht, 
2. bis 3. (frei), 
4. Arbeiter der Lohngruppe 1 Nr. 1 nach dreijähriger Bewährung in dieser Lohngruppe, 
5. (frei), 
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6. Ferner: 
6.1 Haus- und Hofarbeiter nach einjähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 1, 
6.2 (frei), 
6.3 Hilfsarbeiter in Archiven nach einjähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 1, 
6.4 Hilfsarbeiter in Druckereien nach einjähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 1, 
6.5 (frei), 
6.6 Hilfsarbeiter in Lagern nach einjähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 1, 
6.7 Maschinenputzer, soweit nicht höher eingereiht, 
6.8 Ofenheizer (Raumbeheizer), 
6.9 Reiniger von Werkstätten und Maschinenhallen, 
6.10 (frei), 
6.11 Wagenwäscher. 
 
Dazu: 
12. In Brennereien und Mostereien 
Beispiele zu 1.: 
12.1.1 Brennereiarbeiter, soweit nicht höher eingereiht, 
12.1.2 Mostereiarbeiter, soweit nicht höher eingereiht. 
 
15. In Galerien und Museen 
Beispiele zu 1.: 
15.1.1 Galeriearbeiter, soweit nicht höher eingereiht, 
15.1.2 Museumsarbeiter, soweit nicht höher eingereiht. 
 
16. Im Gartenbau 
Beispiel zu 1.: 
16.1.1 Gartenarbeiter, soweit nicht höher eingereiht. 
 
20. In der Landwirtschaft 
Beispiel zu 1.: 
20.1.1 Landwirtschaftliche Arbeiter, soweit nicht höher eingereiht. 
 
31. Im Weinbau 
Beispiele zu 1.: 
31.1.1 Kellereiarbeiter, soweit nicht höher eingereiht, 
31.1.2 Rebarbeiter, soweit nicht höher eingereiht. 

Lohngruppe 2 a 

 

1. Angelernte Arbeiter, das sind Arbeiter mit Tätigkeiten, die eine handwerkliche oder fachliche 
Anlernung erfordern. 
Beispiele zu 1.: 
1.1 Arbeiter an Bürovervielfältigungsmaschinen, soweit nicht höher eingereiht. 
1.2 (frei), 
1.3 Arbeiter mit einfachen Arbeiten in der Photographie (z. B. Abdeckarbeiten), soweit nicht 
höher eingereiht, 
1.4 Arbeiter mit einfachen Kopierarbeiten, 
1.5 Buchbindereiarbeiter, soweit nicht höher eingereiht, 
1.6 Druckereiarbeiter, soweit nicht höher eingereiht, 
1.7 (frei), 
1.8 Lichtpausarbeiter, soweit nicht höher eingereiht. 
2. (frei), 



ABD 
© ABD, erstellt am 04.03.2020 
Fassung vom 01.03.2020 

Teil A 
A, 2. Entgeltordnung 

A, 2.14. Lohngruppenverzeichnis 
Lohngruppe 3 

 
 

 

3. Arbeiter mit Tätigkeiten der Lohngruppen 1, 1 a und 2, die die Körperkräfte außerordentlich 
beanspruchen oder mit besonderer Verantwortung verbunden sind. 
 
Beispiele zu 3.: 
3.1 Helfer an Heizungsanlagen, 
3.2 Lagerarbeiter, soweit nicht höher eingereiht. 
 
4. Arbeiter der Lohngruppe 2 Nr. 1 nach dreijähriger Bewährung in dieser Lohngruppe. 
5. Arbeiter der Lohngruppe 2 Nrn. 4, 6.1 bis 6.6, 6.8, 6.9 und 6.11 nach vierjähriger Tätigkeit in 
der jeweiligen Fallgruppe dieser Lohngruppe. 
 
6. Ferner: 
6.1 Aktenhefter (Aktenkleber) nach einjähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2, 
6.2 (frei), 
6.3 Archivarbeiter, soweit nicht höher eingereiht, 
6.4 Boten, soweit nicht höher eingereiht, 
6.5 bis 6.8 ((frei)), 
6.9 Maschinenputzer nach einjähriger Bewährung in der Lohngruppe 2, 
6.10 (frei), 
6.11 Pförtner 
a) an verkehrsreichen Eingängen oder 
b) mit einfachem Fernsprechvermittlungsdienst, soweit nicht höher eingereiht, 
6.12 bis 6.13 (frei), 
6.14 Wagenpfleger, soweit nicht höher eingereiht. 
 
Dazu: 
15. In Galerien und Museen 
Beispiele zu 3.: 
15.3.1 Galerieaufseher, soweit nicht höher eingereiht, 
15.3.2 Museumsaufseher, soweit nicht höher eingereiht. 
Zu 6.: 
15.6.1 Arbeiter als Parkaufseher, 
15.6.2 Galeriearbeiter nach einjähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2, 
15.6.3 Museumsarbeiter nach einjähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2. 

Lohngruppe 3 

 

1. Arbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als zweieinhalb Jahren, die in ihrem oder einem 
diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 
2. (frei), 
3. Angelernte Arbeiter der Lohngruppe 2 a Nr. 1, die Arbeiten verrichten, die an das Über-
legungsvermögen und das fachliche Geschick des Arbeiters Anforderungen stellen, die über 
das Maß dessen hinausgehen, das von einem solchen Arbeiter üblicherweise verlangt werden 
kann. 
4. Angelernte Arbeiter der Lohngruppe 2 a Nr. 1 nach dreijähriger Bewährung als solche in 
dieser Lohngruppe. 
5. Arbeiter der Lohngruppe 2 a Nrn. 3, 4, 6.1, 6.9, 15.6.1 bis 15.6.3 nach vierjähriger Tätigkeit 
in der jeweiligen Fallgruppe dieser Lohngruppe. 
 
6. Ferner: 
6.1 Arbeiter an Büro-Offsetmaschinen, soweit nicht höher eingereiht, 
6.2 (frei), 
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6.3 Arbeiter ohne abgeschlossene Ausbildung in einem einschlägigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf als Beiköche nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2, 
6.4 Arbeiter ohne abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf als 
Näher, Plätter (Bügler, Mangler) oder Wäscher nach dreijähriger Bewährung als solche in der 
Lohngruppe 2, 
6.5 Archivarbeiter, die mit der pfleglichen Behandlung wertvoller Archivalien betraut sind, 
soweit nicht höher eingereiht, 
6.6 Archivarbeiter nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2 a, 
6.7 Bibliotheksarbeiter in wissenschaftlichen Bibliotheken, 
6.8 Boten nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2 a, 
6.9 Buchbindereiarbeiter als Hilfsbuchbinder nach zweijähriger Bewährung als solche in der 
Lohngruppe 2a, 
6.10 Druckereiarbeiter als Maschinenhelfer im Buch- oder Flachdruck oder als Anleger für 
großformatigen Mehrfarbendruck, soweit nicht höher eingereiht, 
6.11 bis 6.12 (frei), 
6.13 Hausmeister, soweit nicht höher eingereiht, 
6.14 bis 6.19 (frei), 
6.20 Lagerarbeiter, die wertvolle Geräte pflegen, soweit nicht höher eingruppiert, 
6.21 Lagerarbeiter nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2 a, 
6.22 Lichtpauser mit Abschlussprüfung in dem früheren Anlernberuf, Lichtpauser, soweit nicht 
höher eingereiht, 
6.23 (frei), 
6.24 Pförtner, 
a) die in nicht unerheblichem Umfang mit schriftlichen Arbeiten

1
 beschäftigt werden oder 

b) mit Fernsprechvermittlungsdienst bei mehr als einem Amtsanschluss, 
1
 Zu den schriftlichen Arbeiten gehört nicht das Ausfüllen von Besucherzetteln. 

6.25 Pförtner 
a) an verkehrsreichen Eingängen oder 
b) mit einfachem Fernsprechvermittlungsdienst nach dreijähriger Bewährung als solche in der 
Lohngruppe 2 a, 
6.26 bis 6.30 (frei), 
6.31 Wagenpfleger nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2 a. 
 
Dazu : 
12. In Brennereien und Mostereien 
 
Zu 6.: 
12.6.1 Brennereiarbeiter nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2 oder mit 
mindestens fünfjähriger Berufserfahrung, 
12.6.2 Mostereiarbeiter nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2 oder mit 
mindestens fünfjähriger Berufserfahrung, 
 
15. In Galerien und Museen 
Zu 6.: 
15.6.1 Galerieaufseher, zu deren Tätigkeit auch das Erheben von Eintrittsgeld oder der 
Verkauf von vielfältigem Druck- und Bildmaterial gehören, 
15.6.2 Galerieaufseher nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2 a, 
15.6.3 Museumsaufseher, zu deren Tätigkeit auch das Erheben von Eintrittsgeld oder der 
Verkauf von vielfältigem Druck- und Bildmaterial gehören, 
15.6.4 Museumsaufseher nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2 a. 
 
16. Im Gartenbau 
Beispiel zu 3.: 
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16.3.1 Gartenarbeiter, die gärtnerische Arbeiten verrichten, die an das Überlegungsvermögen 
und das fachliche Geschick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, 
das von einem angelernten Arbeiter verlangt werden kann, z. B. Formschneiden von Bäumen, 
Hecken und Sträuchern, selbstständige Bepflanzung von Parterreanlagen. 
Zu 6.: 
16.6.1 Fahrer von Traktoren, soweit nicht höher eingereiht, 
16.6.2 Gartenarbeiter, die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Ausnahme 
von einfachen Rasenmähern) führen, 
16.6.3 Gartenarbeiter, die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Ausnahme 
von einfachen Maschinen) führen und warten sowie kleinere Reparaturen selbstständig 
ausführen, soweit nicht höher eingereiht, 
16.6.4 Gartenarbeiter nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2 oder mit 
mindestens fünfjähriger Berufserfahrung. 
 
20. In der Landwirtschaft 
Zu 6.: 
20.6.1 Fahrer von Traktoren, soweit nicht höher eingereiht, 
20.6.2 Landwirtschaftliche Arbeiter nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 
2 oder mit mindestens fünfjähriger Berufserfahrung, 
20.6.3 Landwirtschaftliche Arbeiter, die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit 
Ausnahme von einfachen Rasenmähern) führen, 
20.6.4 Landwirtschaftliche Arbeiter als Geflügelzüchter ohne Prüfung, Gespannführer, Melker 
ohne Prüfung, Schäfer ohne Prüfung, Schweinewarte ohne Prüfung nach mindestens 
dreijähriger Berufserfahrung. 
 
31. Im Weinbau 
Zu 6.: 
31.6.1 Kellereiarbeiter nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2 oder mit 
mindestens fünfjähriger Berufserfahrung, 
31.6.2 Rebarbeiter nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 2 oder mit 
mindestens fünfjähriger Berufserfahrung, 
31.6.3 Rebarbeiter, die motorgetriebene Landmaschinen führen. 

Lohngruppe 3 a 

 

1. bis 4. (frei), 
5. Arbeiter der Lohngruppe 3 Nrn. 3, 4, 6.3 bis 6.4, 6.6 bis 6.9, 6.21, 6.24 bis 6.25, 6.31, 
12.6.1, 12.6.2, 15.6.1 bis 15.6.4, 16.6.1, 16.6.2, 16.6.4, 20.6.1 bis 20.6.4, 31.6.1 bis 31.6.3 
nach vierjähriger Tätigkeit in der jeweiligen Fallgruppe dieser Lohngruppe. 

Lohngruppe 4 

 

1. Arbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens zweieinhalb Jahren, die in ihrem oder einem 
diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 
2. (frei), 
3. Arbeiter der Lohngruppe 3 Nr. 1, die Arbeiten verrichten, die an das Überlegungsvermögen 
und das fachliche Geschick des Arbeiters Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, das von einem solchen Arbeiter üblicherweise verlangt werden kann. 
4. Arbeiter der Lohngruppe 3 Nr. 1 nach dreijähriger Bewährung als solche in dieser 
Lohngruppe. 
5. (frei), 
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6. Ferner: 
6.1 Arbeiter als Lagerverwalter, 
6.2 Arbeiter an Büro-Offsetmaschinen nach dreijähriger Bewährung als solche in der 
Lohngruppe 3, 
6.3 (frei), 
6.4 Archivarbeiter, die mit der pfleglichen Behandlung wertvoller Archivalien betraut sind, nach 
dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 3, 
6.5 Baumwarte mit Lehrabschlussprüfung in dem früheren Lehrberuf Baumwart, soweit nicht 
höher eingereiht, 
6.6 (frei), 
6.7 Druckereiarbeiter als Maschinenhelfer im Buch- oder Flachdruck oder als Anleger für 
großformatigen Mehrfarbendruck nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 
3, 
6.8 bis 6.10 (frei), 
6.11 Hausmeister mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen 
anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens zweieinhalb 
Jahren, soweit nicht höher eingereiht, 
6.12 Hausmeister nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 3, 
6.13 bis 6.17 (frei), 
6.18 Kraftwagenfahrer, soweit nicht höher eingereiht, 
6.19 (frei), 
6.20 Lagerarbeiter, die wertvolle Geräte pflegen, nach dreijähriger Bewährung als solche in 
der Lohngruppe 3, 
6.21 Lichtpauser mit Abschlussprüfung in dem früheren Anlernberuf Lichtpauser nach 
zweijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 3, 
6.22 bis 6.26 (frei), 
6.27 Wirtschafter, z. B. in der Material-, Wäsche- und Küchenverwaltung. 
 
Dazu: 
16. Im Gartenbau 
Zu 6.: 
16.6.1 Arbeiter mit gärtnerischem Facharbeiterbrief

1
, 

16.6.2 Arbeiter mit landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief
1
, 

16.6.3 Arbeiter mit Waldfacharbeiterbrief
1
, 

1
 Diese Arbeiter werden in die höheren Lohngruppen wie Arbeiter der Lohngruppe 4 Nr. 1 eingereiht. 

16.6.4 Fahrer von Traktoren, die einer Zulassung zum Straßenverkehr bedürfen, 
16.6.5 Gartenarbeiter, die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit Ausnahme 
von einfachen Maschinen) führen und warten sowie kleinere Reparaturen selbstständig 
ausführen, nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 
20. In der Landwirtschaft 
Zu 6.: 
20.6.1 Arbeiter mit gärtnerischem Facharbeiterbrief

1
, 

20.6.2 Arbeiter mit landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief
1
, 

20.6.3 Arbeiter mit Waldfacharbeiterbrief
1
, 

1
 Diese Arbeiter werden in die höheren Lohngruppen wie Arbeiter der Lohngruppe 4 Nr. 1 eingereiht. 

20.6.4 Fahrer von Traktoren, die einer Zulassung zum Straßenverkehr bedürfen, 
20.6.5 Landwirtschaftliche Arbeiter, die motorgetriebene Gartenbau- und Landmaschinen (mit 
Ausnahme von einfachen Maschinen) führen und warten sowie kleinere Reparaturen 
selbstständig ausführen, nach dreijähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 
 
31. Im Weinbau 
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Zu 6.: 
31.6.1 Arbeiter mit Facharbeiterbrief im Weinbau

1
, 

31.6.2 Arbeiter mit gärtnerischem Facharbeiterbrief
1
, 

31.6.3 Arbeiter mit landwirtschaftlichem Facharbeiterbrief
1
, 

1
 Diese Arbeiter werden in die höheren Lohngruppen wie Arbeiter der Lohngruppe 4 Nr. 1 eingereiht. 

31.6.4 Fahrer von Traktoren, 
31.6.5 Rebarbeiter, die motorgetriebene Landmaschinen (mit Ausnahme von einfachen 
Maschinen) führen und warten sowie kleine Reparaturen selbstständig ausführen, nach drei-
jähriger Bewährung in dieser Tätigkeit. 

Lohngruppe 4 a 

 

1. bis 4. (frei), 
5. Arbeiter der Lohngruppe 4 Nrn. 3, 4, 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.12, 6.18, 6.20, 6.21, 6.27, 16.6.4, 
16.6.5, 20.6.4, 20.6.5, 31.6.4, 31.6.5 nach vierjähriger Tätigkeit in der jeweiligen Fallgruppe 
dieser Lohngruppe. 

Lohngruppe 5 

 

1. 1Arbeiter der Lohngruppe 4 Nr. 1, die hochwertige Arbeiten verrichten. 
2Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das fachliche 
Geschick des Arbeiters Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, das 
von einem solchen Arbeiter üblicherweise verlangt werden kann. 
2. bis 3. (frei), 
4. Arbeiter der Lohngruppe 4 Nr. 1 nach dreijähriger Bewährung als solche in dieser 
Lohngruppe, 
5. (frei), 
 
6. Ferner: 
6.1 bis 6.2 (frei), 
6.3 Baumwarte mit Lehrabschlussprüfung in dem früheren Lehrberuf Baumwart nach drei-
jähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 4, 
6.4 bis 6.6 (frei), 
6.7 Fahrer von Omnibussen mit mindestens 14 Fahrgastsitzen 
6.8 Hausmeister mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem einschlägigen 
anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens zweieinhalb 
Jahren nach dreijähriger Bewährung als solche in der Lohngruppe 4. 
 
Dazu: 
16. Im Gartenbau 
Zu 6.: 
16.6.1 Fahrer von Traktoren bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte sowie 
verschiedener Anhängegeräte (z. B. Mähdrescher, Hackfrucht-Vollernter), die vom Traktor aus 
bedient werden. 
 
20. In der Landwirtschaft 
Zu 6.: 
20.6.1 Fahrer von Traktoren bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte sowie 
verschiedener Anhängegeräte (z. B. Mähdrescher, Hackfrucht-Vollernter) die vom Traktor aus 
bedient werden. 
 
31. Im Weinbau 
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Zu 6.: 
31.6.1 Fahrer von Traktoren bei regelmäßiger Verwendung verschiedener Anbaugeräte. 

Lohngruppe 5 a 

 

1. bis 4. (frei), 
5. Arbeiter der Lohngruppe 5 Nrn. 4, 6.3, 6.7, 6.8, 16.6.1, 20.6.1, 31.6.1 nach vierjähriger 
Tätigkeit in der jeweiligen Fallgruppe dieser Lohngruppe. 

Lohngruppe 6 

 

1. 1Arbeiter der Lohngruppe 4 Nr. 1, die besonders hochwertige Arbeiten verrichten. 2Beson-
ders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem hochwertigem fachlichem 
Können besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern. 
2. bis 3. (frei), 
4. Arbeiter der Lohngruppe 5 Nr. 1 nach dreijähriger Bewährung als solche in dieser 
Lohngruppe. 

Lohngruppe 6 a 

 

1. bis 4. (frei), 

5. Arbeiter der Lohngruppe 6 Nr. 4 nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Fall- und Lohngruppe. 

Lohngruppe 7 

 

1. bis 3. (frei), 
4. Arbeiter der Lohngruppe 6 Nr. 1 nach dreijähriger Bewährung als solche in dieser 
Lohngruppe. 
 

Lohngruppe 7 a 

 

1. bis 4. (frei), 
5. Arbeiter der Lohngruppe 7 Nr. 4 nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Fall- und Lohngruppe. 

Lohngruppe 8 

 

1. bis 14. (frei), 
15. In Galerien und Museen 
Arbeiter der Lohngruppe 4 Nr. 1, die sich dadurch aus der Lohngruppe 6 herausheben, dass 
sie hochwertigste Arbeiten an wertvollen Kunstgegenständen oder an kunstgeschichtlich 
bedeutenden Gebäudeteilen verrichten. 

Lohngruppe 8 a 

 

1. bis 4. (frei), 
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5. Arbeiter der Lohngruppe 8 Nr. 15 nach vierjähriger Tätigkeit in dieser Fall- und Lohngruppe. 

Lohngruppe 9 

 

1. Arbeiter der Lohngruppe 4 Nr. 1 mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von dreieinhalb 
Jahren, die als Bediener von CNC-gesteuerten Maschinen komplizierte Werkstücke aus 
unterschiedlichen Materialien herstellen und dafür selbstständig nach Fertigungsunterlagen 
Arbeitsablaufprogramme ergänzen, Maschinenprogramme eingeben, testen und fahren sowie 
Programmfehler feststellen und beseitigen. 
2. Arbeiter der Lohngruppe 4 Nr. 1 mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von dreieinhalb 
Jahren, die bei Einsatz von Laserschneidtechnik und Lasergraviertechnik selbstständig 
Arbeitsablaufprogramme ergänzen, eingeben, testen und fahren sowie Programmfehler 
feststellen und beseitigen. 
3. Arbeiter der Lohngruppe 4 Nr. 1 mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem 
einschlägigen anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei 
Jahren (z. B. Elektromechaniker, Energieelektroniker, Kälteanlagenbauer, Zentralheizungs- 
und Lüftungsbauer, Mess- und Regelmechaniker) mit Meisterbrief, die in großen Arbeits-
stätten mit zentraler Haus- und Betriebstechnik komplizierte Anlagen (z. B. zentrale Mess-, 
Steuer- und Regelanlagen für Heiz-, Klima-, Sanitär- und Elektrotechnik) warten, instand-
setzen, die Betriebsbereitschaft gewährleisten und in der Lage sind, die Regelung und 
Steuerung der Anlagen technischen Änderungen anzupassen. 
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A, 2.15. Entgeltordnung für Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 

 

(1) Pfarrhelferinnen/Pfarrhelfer im Vorbereitungsdienst erhalten während des Vorbereitungs-
dienstes ein Entgelt nach Entgeltgruppe 5. 
 
(2) Pfarrhelferinnen/Pfarrhelfer in der Berufseinführung erhalten während der Berufsein-
führung ein Entgelt nach Entgeltgruppe 7. 
 
(3) Pfarrhelferinnen/Pfarrhelfer mit erfolgreich abgelegter Zweiter Dienstprüfung erhalten ein 
Entgelt nach Entgeltgruppe 9a. 
 
Protokollnotiz zu § 1: 
Falls die/der Beschäftigte bis zum 31.12.2017 nach den neuen Eingruppierungsvorschriften des ABD (mit Entgeltordnung) 
keinen Antrag auf Höhergruppierung (§ 29b Teil A. 3.) stellt, gilt Folgendes: 
Pfarrhelferinnen/Pfarrhelfer mit erfolgreich abgelegter Zweiter Dienstprüfung erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 8. 
Pfarrhelferinnen/Pfarrhelfer mit erfolgreich abgelegter Zweiter Dienstprüfung erhalten nach einer Beschäftigungszeit als 
Pfarrhelferin/Pfarrhelfer von fünf Jahren eine Zulage in Höhe eines Prozentsatzes; in der Stufe 4 von 8 %; in der Stufe 5 von 
11 %; in der Stufe 6 von 13,5 % aus Entgeltgruppe 8, Stufe 6. 

§ 2 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 

1§ 8 Absatz 1 Satz 3 Buchstabe b) bis f) Teil A, 1. findet keine Anwendung. 2Zuschläge für 
Sonderformen der Arbeit gem. § 8 Absatz 1 Satz 3 Buchstabe b) bis f) Teil A, 1. sind bei der 
Eingruppierung nach § 1 berücksichtigt. 

§ 3 Entgelt bei Teilzeitbeschäftigung 

 

Teilzeitbeschäftigte Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer erhalten das Tabellenentgelt und alle 
sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten 
durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeit-
beschäftigter entspricht. 

§ 4 Übergangsregelungen 

 

(1) Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung finden die Vorschriften der §§ 8 und 8a sowie die 
Tabellen 2K und 4K Teil A, 3. und die Regelungen über eine einmalige Pauschalzahlung (ABD 
Teil D, 12.) auf Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer keine Anwendung mehr. 
 

https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=28200&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27018&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27018&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28189&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28190&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28174&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28178&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=29409&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=29409&Itemid=101
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A, 3. Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des 
Übergangsrechts (RÜÜ) 

Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften (§§ 1-2) 

§ 1 Geltungsbereich 

 

(1) 1Diese Regelung gilt für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter, deren Arbeitsverhältnis zu 
demselben Arbeitgeber über den 30. September 2005 hinaus fortbesteht, und die am 1. 
Oktober 2005 unter den Geltungsbereich des ABD fallen, für die Dauer des ununterbrochen 
fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Diese Regelung gilt ferner für die unter § 19 Absatz 2 
fallenden Beschäftigten. 
Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1: 
Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschädlich. 
 
(2) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieser Regelung 
auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu dem Arbeitgeber nach dem 30. September 
2005 beginnt und die unter den Geltungsbereich des ABD fallen. 
 
(3) Die Vorschriften der Teile A bis F gelten, soweit diese Regelung keine abweichenden 
Bestimmungen trifft. 

§ 2 (frei) 

 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28191
https://onlineabd.de/online-abd/abd
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Abschnitt II: Überleitungsregelungen (§§ 3-7) 

§ 3 Überleitung 

 

Die von § 1 Absatz 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. Oktober 2005 gemäß den 
nachfolgenden Bestimmungen in das ABD Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden 
Fassung übergeleitet. 

§ 4 Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 

 

(1) Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- bzw. Lohngruppe (§ 22 
Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung bzw. entsprechende Regelungen für 
Arbeiterinnen und Arbeiter bzw. besondere Vorschriften für bestimmte Berufsgruppen) nach 
der Anlage 2, für das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen nach der Anlage 
2 A, für die kirchenspezifischen Berufsgruppen nach der Anlage 2 K den Entgeltgruppen 
zugeordnet. 
 
(2) Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung der bisherigen Bestimmungen die 
Voraussetzungen für einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder Tätigkeitsaufstieg erfüllt hätten, 
werden für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im September 2005 
höhergruppiert bzw. höher eingereiht worden. 
 
(3) Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung der bisherigen Bestimmungen in eine 
niedrigere Vergütungs- bzw. Lohngruppe eingruppiert bzw. eingereiht worden wären, werden 
für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im September 2005 herabgruppiert 
bzw. niedriger eingereiht worden. 

§ 5 Vergleichsentgelt 

 

(1) Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabellen Bund/VKA wird für die Beschäftigten 
nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der im September 2005 erhaltenen Bezüge 
gemäß den Absätzen 2 bis 7 gebildet. 
 
(2) 1Bei den Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 
geltenden Fassung setzt sich das Vergleichsentgelt zusammen aus Grundvergütung, 
allgemeiner Zulage und Ortszuschlag der Stufe 1 zuzüglich des Anteils am 
Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des Ortszuschlags, der der/dem 
Beschäftigten am 30.09.2005 gewährt wurde. 2Ferner fließen im September 2005 nach den 
Regelungen des ABD zustehende Funktionszulagen insoweit in das Vergleichsentgelt ein als 
sie nach dem ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung nicht mehr vorgesehen sind. 
3Erhalten Beschäftigte eine Gesamtvergütung (§ 30 Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 
geltenden Fassung), bildet diese das Vergleichsentgelt. 
Anmerkungen zu Absatz 2 Satz 2: 
1. Findet das ABD am 1. Oktober 2005 für beide Beschäftigte Anwendung und hat einer der beiden im September 2005 keine 
Bezüge erhalten wegen Elternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, unbezahlten Sonderurlaubs aufgrund von Familienpflichten im 
Sinne des § 4 Absatz 2 BGleiG, Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches 
Interesse an der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen 
Ablaufs der Krankenbezugsfristen, erhält die/der andere Beschäftigte zusätzlich zu ihrem/seinem Entgelt den Differenzbetrag 
zwischen dem ihr/ihm im September 2005 individuell zustehenden Teil des Unterschiedsbetrages zwischen der Stufe 1 und 2 
des Ortszuschlags und dem vollen Unterschiedsbetrag als Besitzstandszulage. 
2. Hat die andere ortszuschlagsberechtigte oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen familienzuschlagsberechtigte Person 
im September 2005 aus den in Nr. 1 genannten Gründen keine Bezüge erhalten, erhält die/der in das ABD übergeleitete 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27200
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27007
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28235
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28235
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28164
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28172
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28172
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28174
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27204
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28235
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28235
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://www.gesetze-im-internet.de/bgleig_2015/__4.html
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Beschäftigte zusätzlich zu ihrem/seinem Entgelt den vollen Unterschiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des 
Ortszuschlags als Besitzstandszulage. 
3. 1Ist die andere ortszuschlagsberechtigte oder familienzuschlagsberechtigte Person im September 2005 aus dem 
öffentlichen Dienst bzw. dem Dienst der Kath. Kirche in Bayern ausgeschieden, ist das Tabellenentgelt ab dem 1. Juli 2008 
auf Antrag neu zu ermitteln. 2Basis ist dabei die Stufenzuordnung nach § 6 Absatz 1 Satz 2, die sich zum 1. Oktober 2007 
ergeben hätte, wenn das Vergleichsentgelt unter Berücksichtigung der Stufe 2 des Ortszuschlags gebildet worden wäre. 
4. 1Die Besitzstandszulage nach den Nrn. 1 und 2 oder das neu ermittelte Tabellenentgelt nach Nr. 3 wird auf einen bis zum 
31. März 2009 zu stellenden schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) rückwirkend vom 1. Juli 2008 an gezahlt. 2Ist eine 
entsprechende Leistung bis zum 31. März 2008 schriftlich geltend gemacht worden, erfolgt die Zahlung rückwirkend vom 1. 
Juni 2008 an.  
5. 1In den Fällen der Nrn. 1 und 2 wird bei Stufensteigerungen und Höhergruppierungen der Unterschiedsbetrag zum 
bisherigen Entgelt auf die Besitzstandszulage angerechnet. 2Die/Der Beschäftigte hat das Vorliegen der Voraussetzungen 
der Nrn. 1 und 2 nachzuweisen und Änderungen anzuzeigen. 3Die Besitzstandszulage nach den Nrn. 1 und 2 entfällt mit 
Ablauf des Monats, in dem die/der andere Beschäftigte die Arbeit wieder aufnimmt. 
 
Anmerkung zu § 5 Absatz 2 Satz 2: 
Vorhandene Beschäftige erhalten bis zum 31. Dezember 2016 ihre Techniker-, Meister- und Programmiererzulage unter den 
bisherigen Voraussetzungen als persönliche Besitzstandszulage.  
 
(3) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des Teil B in der bis zum 30.09.2005 
geltenden Fassung wird der Monatstabellenlohn als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt. 
2Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 3Erhalten Beschäftigte Lohn nach § 23 Absatz 1 Teil B in 
der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung bildet dieser das Vergleichsentgelt. 
 
(4) 1Beschäftigte, die im Oktober 2005 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die 
Grundvergütung bzw. den Monatstabellenlohn der nächsthöheren Lebensalters- bzw. 
Lohnstufe erhalten hätten, werden für die Bemessung des Vergleichsentgelts so behandelt, 
als wäre der Stufenaufstieg bereits im September 2005 erfolgt. 2§ 4 Absatz 2 und 3 gilt bei der 
Bemessung des Vergleichsentgelts entsprechend. 
Protokollnotiz zu § 5 Absatz 4: 
Fällt bei pädagogischem Personal in Kindertageseinrichtungen aus dem Geltungsbereich des ABD, bei dem sich bisher die 
Grundvergütung nach § 27 Abschnitt A.2. Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung bestimmt, im Oktober 2005 
eine Stufensteigerung mit einer Höhergruppierung zusammen, ist zunächst die Stufensteigerung in der bisherigen 
Vergütungsgruppe und danach die Höhergruppierung durchzuführen. 
 
(5) Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines vergleich-
baren Vollzeitbeschäftigten bestimmt. 
Anmerkung zu § 5 Absatz 5:  
1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grundlage eines entsprechenden Vollzeitbeschäftigten ermittelt; sodann wird 
nach der Stufenzuordnung das zustehende Entgelt zeitratierlich berechnet. 2Diese zeitratierliche Kürzung des auf den 
Ehegattenanteil im Ortszuschlag entfallenden Betrages unterbleibt. 
 
(6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im September 2005 oder für keinen Tag dieses 
Monats Bezüge erhalten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten sie für alle Tage 
dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Abschnitt A.1. Absatz 7 und Abschnitt 
A.2. Absatz 3 Unterabsatz 5 Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
(pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen) bzw. der entsprechenden Regelungen 
für Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt so gestellt, 
als hätten sie am 1. September 2005 die Arbeit wieder aufgenommen. 
 
(7) Abweichend von den Absätzen 2 bis 6 wird bei Beschäftigten, die gemäß § 27 Abschnitt 
A.1. Absatz 8 oder Abschn. A.2. Absatz 6 Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung bzw. den entsprechenden Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter den 
Unterschiedsbetrag zwischen der Grundvergütung bzw. dem Monatstabellenlohn ihrer 
bisherigen zur nächsthöheren Lebensalters- bzw. Lohnstufe im September 2005 nur zur Hälfte 
erhalten, für die Bestimmung des Vergleichsentgelts die volle Grundvergütung bzw. der volle 
Monatstabellenlohn aus der nächsthöheren Lebensalters- bzw. Lohnstufe zugrunde gelegt. 
 
 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28185
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27240&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27204
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
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§ 6 Stufenzuordnung der Angestellten 

 

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung werden einer ihrem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe 
der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet. 2Zum 1. Oktober 2007 steigen diese 
Beschäftigten in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 
3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Bestimmungen des Teil A, 1. 
 
(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. Oktober 2007 höhergruppiert (nach § 8 Absatz 1 und 3 
1. Alternative, § 9 Absatz 3 Buchstabe a) oder aufgrund Übertragung einer mit einer höheren 
Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 
Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen 
Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenentgelt der Stufe 2; der 
weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Bestimmungen des Teil A, 1. 2In den Fällen des 
Satzes 1 gilt § 17 Absatz 4 Satz 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung 
entsprechend. 3Werden Beschäftigte vor dem 1. Oktober 2007 herabgruppiert, werden sie in 
der niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die sich bei 
Herabgruppierung im September 2005 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet sich 
nach Absatz 1 Satz 2 und 3. 
 
(3) 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der gemäß § 4 bestimmten Entgelt-
gruppe, werden die Beschäftigten abweichend von Absatz 1 einer dem Vergleichsentgelt 
entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. 2Das Entgelt aus der individuellen 
Endstufe gilt als Tabellenentgelt im Sinne des § 15 Teil A,1. 3Bei einer Höhergruppierung aus 
einer individuellen Endstufe werden die Beschäftigten entsprechend § 17 Absatz 4 Teil A, 1. 
der Endstufe der höheren Entgeltgruppe zugeordnet. 4Beträgt das Tabellenentgelt nach Satz 
3 weniger als die Summe aus dem Entgelt der bisherigen individuellen Endstufe und 2 
Prozent der Endstufe der höheren Entgeltgruppe, wird die/der Beschäftigte in der höheren 
Entgeltgruppe erneut einer individuellen Endstufe zugeordnet. 5Das Entgelt der neuen 
individuellen Endstufe wird dabei festgesetzt auf die Summe aus dem Entgelt der bisherigen 
individuellen Endstufe und 2 Prozent des Tabellenentgelts der Endstufe der höheren 
Entgeltgruppe. 6Der Betrag der individuellen Endstufe verändert sich um denselben 
Prozentsatz bzw. in demselben Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 
Anmerkung zu Absatz 3 Satz 6: 
Für die Veränderung der Beträge der individuellen Endstufen ab 1. März 2018, ab 1. April 2019 und ab 1. März 2020 gelten 
folgende Prozentsätze: 
 
a) Anlage A zu Teil A, 1. 
 

Entgeltgruppe ab 1. März 2018 ab 1. April 2019 ab 1. März 2020 

15 2,89% 2,81% 0,96% 

14 2,94% 2,85% 0,98% 

13 2,89% 2,81% 0,96% 

12 2,89% 2,81% 0,96% 

11 2,89% 2,81% 0,96% 

10 2,89% 2,81% 0,96% 

9c 3,61% 3,49% 1,19% 
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9b 3,03% 2,94% 1,01% 

9a 2,86% 2,78% 0,95% 

8 2,99% 2,90% 0,99% 

7 2,89% 2,81% 0,96% 

6 3,09% 3,00% 1,03% 

5 3,16% 3,07% 1,05% 

4 3,02% 2,93% 1,00% 

3 3,13% 3,03% 1,04% 

2 3,43% 3,31% 1,13% 

1 4,33% 4,15% 1,41% 

 
b) Anlage F (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) zu Teil A, 1. 
 

Entgeltgruppe ab 1. März 2018 ab 1. April 2019 ab 1. März 2020 

S 18 3,11% 3,02% 1,03% 

S 17 3,11% 3,02% 1,03% 

S 16 3,11% 3,02% 1,03% 

S 15 3,11% 3,02% 1,03% 

S 14 3,11% 3,02% 1,03% 

S 13 3,11% 3,02% 1,03% 

S 12 3,11% 3,02% 1,03% 

S 11b 3,11% 3,02% 1,03% 

S 11a 3,11% 3,02% 1,03% 

S 9 3,11% 3,02% 1,03% 

S 8b 3,11% 3,02% 1,03% 

S 8a 3,11% 3,02% 1,03% 

S 7 3,11% 3,02% 1,03% 

S 4 3,11% 3,02% 1,03% 

S 3 3,11% 3,02% 1,03% 

S 2 3,11% 3,02% 1,03% 
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c) Anlage F (Beschäftigte in der Pflege) zu Teil A, 1.  
 

Entgeltgruppe ab 1. März 2018 ab 1. April 2019 ab 1. März 2020 

P 16 2,90% 3,29% 1,04% 

P 15 2,90% 3,29% 1,04% 

P 14 2,90% 3,29% 1,04% 

P 13 2,90% 3,29% 1,04% 

P 12 2,90% 3,29% 1,04% 

P 11 2,90% 3,29% 1,04% 

P 10 2,90% 3,29% 1,04% 

P 9 2,90% 3,29% 1,04% 

P 8 2,90% 3,29% 1,04% 

P 7 2,90% 3,29% 1,04% 

P 6 2,90% 3,29% 1,04% 

P 5 2,90% 3,29% 1,04% 

 
d) Entgeltgruppen 2Ü und 15Ü  
 

Entgeltgruppe ab 1. März 2018 ab 1. April 2019 ab 1. März 2020 

15Ü 3,19% 3,09% 1,06% 

2Ü 4,90% 3,31% 1,13% 

 
(4) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenentgelt in der Stufe 2, 
werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet 
sich nach den Bestimmungen des Teil A, 1. 3Abweichend von Satz 1 werden Beschäftigte, 
denen am 30. September 2005 eine in der Allgemeinen Vergütungsordnung/Tätigkeits-
merkmale (Teil A, 3. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung) durch die Eingruppierung 
in Vergütungsgruppe V a in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung mit Aufstieg nach IVb 
und IVa in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung abgebildete Tätigkeit übertragen ist, 
der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet. 
 
Protokollnotiz zu § 6 (gilt bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung): 
1. 1Ist im Falle der Sätze 1 und 2 des Absatz 2 eine Leiterin/ein Leiter oder eine/ein durch ausdrückliche Anordnung 
stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Kindertagesstätte wegen der Erhöhung der Kinderzahl in eine höhere 
Entgeltgruppe eingruppiert, erhält sie/er anstelle der Höhergruppierung eine Zulage in Höhe der Differenz zwischen 
ihrem/seinem bisherigen Entgelt und dem Entgelt das sie/er bei Vollzug der Höhergruppierung erhalten würde. 2Im Falle des 
Absinkens der Kinderzahl unter den für die Höhergruppierung maßgeblichen Wert entfällt die Zulage. 
2. 1Ist im Falle des Absatzes 2 Satz 3 eine Leiterin/ein Leiter oder eine/ein durch ausdrückliche Anordnung stellvertretende 
Leiterin/stellvertretender Leiter einer Kindertagesstätte durch das Absinken der Kinderzahl in eine niedrigere Entgeltgruppe 
eingruppiert, ist diese Beschäftigte/dieser Beschäftigte derjenigen Stufe in der niedrigeren Entgeltgruppe zuzuordnen, die sich 
ergibt, wenn sie/er ihre/seine Tätigkeit als Leiterin/Leiter oder stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter in der 
niedrigeren Entgeltgruppe ausgeübt hätte, soweit diese Stufenzuordnung günstiger ist als die Neuberechnung des 
Vergleichsentgelts. 2Satz 1 gilt nicht bei Beschäftigten, die gemäß Absatz 1 eine Zulage erhalten. 
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§ 7 Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter 

 

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des Teil B in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung werden entsprechend ihrer Beschäftigungszeit nach § 6 Teil B, 1. in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung der Stufe der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe 
zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des in der ab dem 01.10.2005 
geltenden Fassung bereits seit Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist 
hierbei ausnahmslos mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet 
sich nach den Bestimmungen des Teil A, 1. 
 
(2) § 6 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 
entsprechend. 
 
(3) 1Ist das Tabellenentgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, werden 
die Beschäftigten einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe 
zugeordnet. 2Der Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die dem Betrag nach 
nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie 
gemäß Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg aufgrund der 
Beschäftigungszeit erfüllt haben. 3§ 6 Absatz 3 Satz 6 gilt entsprechend. 
 
(4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstufe 
höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der regulären 
Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht 
weniger als das Tabellenentgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den 
Bestimmungen des Teil A, 1. 2§ 17 Absatz 4 Satz 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 
geltenden Fassung gilt entsprechend. 3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in 
der individuellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedrigeren 
Entgeltgruppe, als sei die niedrigere Einreihung bereits im September 2005 erfolgt; der 
weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach 
Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2. 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27240&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27007
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28185
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=28185&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27007
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27034


ABD 
© ABD, erstellt am 04.03.2020 
Fassung vom 01.03.2020 

Teil A 
A, 3. Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts 

(RÜÜ) 
Abschnitt III: Besitzstandsregelungen (§§ 8-16a) 

§ 8 Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 
 

 

 

 

Abschnitt III: Besitzstandsregelungen (§§ 8-16a) 

§ 8 Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 

 

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung in 
eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bei 
Fortgeltung des bisherigen Arbeitsvertragsrechts der bayerischen Diözesen (ABD) in der bis 
zum 30.09.2005 geltenden Fassung die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der 
Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach 
bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des Teil A in der 
ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung eingruppiert. 2Abweichend von Satz 1 erfolgt die 
Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe 
VIII Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung mit ausstehendem Aufstieg nach 
Vergütungsgruppe VII Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung übergeleitet 
worden sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der 
Vergütungsgruppe VI b Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung mit 
ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe V c Teil A in der bis zum 30.09.2005 
geltenden Fassung übergeleitet worden sind. 3Voraussetzung für die Höhergruppierung nach 
Satz 1 und 2 ist, dass 
ï zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden hätten, und 
ï bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, 
die diesen Aufstieg ermöglicht hätte. 
4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des § 4 Absatz 2. 5Erfolgt die Höhergruppierung 
vor dem 1. Oktober 2007, gilt ï gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Satzes 2 ï § 6 
Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 
 
(2) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung in 
eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 
bei Fortgeltung des bisherigen Arbeitsvertragsrechts der bayerischen Diözesen (ABD) in der 
bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der 
Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben und in der Zeit zwischen dem 1. November 
2005 und dem 30. September 2007 höhergruppiert worden wären, erhalten ab dem Zeitpunkt, 
zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe 
Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn 
sich ihr Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt 
hätte. 2Voraussetzung für diesen Stufenaufstieg ist, dass 
ï zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden 
hätten, und 
ï bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, 
die diesen Aufstieg ermöglicht hätte. 
3Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt nicht mehr 
gezahlt. 4Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen 
Zwischenstufe nach § 6 Absatz 1. 5 § 4 Absatz 2 bleibt unberührt. 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 3: 
Die individuelle Zwischenstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 31. Dezember 2009 um den für 
die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Prozentsatz; sie erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 um 
weitere 3,09 Prozent und am 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 

 
(3) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 bzw. 2 auf 
schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des ABD 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27006&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27204
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28185
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28185
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28235
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27205


ABD 
© ABD, erstellt am 04.03.2020 
Fassung vom 01.03.2020 

Teil A 
A, 3. Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts 

(RÜÜ) 
Abschnitt III: Besitzstandsregelungen (§§ 8-16a) 

§ 8a Mehrfachaufstiege bei kirchenspezifischen Berufen 
 

 

 

in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung bis spätestens zum 31. Dezember 2016 wegen 
Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höhergruppiert worden wären, 
unabhängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am 
Stichtag erfüllt ist. 2In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 erhalten Beschäftigte, die in der Zeit 
zwischen dem 1. Oktober 2007 und dem 31. Dezember 2016 bei Fortgeltung des ABD in der 
bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung höhergruppiert worden wären, in ihrer bisherigen 
Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- oder Endstufe, die sich aus der 
Summe des bisherigen Tabellenentgelts und dem nach Absatz 2 ermittelten 
Höhergruppierungsgewinn nach bisherigem Recht ergibt; die Stufenlaufzeit bleibt hiervon 
unberührt. 3Bei Beschäftigten mit individueller Endstufe erhöht sich in diesen Fällen ihre 
individuelle Endstufe um den nach bisherigem Recht ermittelten Höhergruppierungsgewinn. 
4§ 6 Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend.  
Anmerkungen zu Absatz 3: 
1. Wäre die/der Beschäftigte bei Fortgeltung des ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung in der Zeit vom 1. 
Oktober 2007 bis 31. Dezember 2007 wegen Erfüllung der Voraussetzungen des Absatzes 3 höhergruppiert worden, findet 
Absatz 3 auf schriftlichen Antrag vom 1. Januar 2008 an Anwendung. 
2. Die individuelle Zwischenstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 31. Dezember 2009 um den 
für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Prozentsatz; sie erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 
um weitere 3,09 Prozent und am 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 

 
(3a) 1Absatz 3 findet keine Anwendung auf in eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 
übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit nach dem 
30.09.2012 höhergruppiert worden wären, wenn sie zum Zeitpunkt der Erfüllung bereits die 
Endstufe ihrer Entgeltgruppe erreicht haben. 2Absatz 3 findet auf in eine der Entgeltgruppen 2 
sowie 9 bis 15 übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des ABD in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder 
Tätigkeit nach dem 31.08.2013 höhergruppiert worden wären und zu diesem Zeitpunkt die 
Stufe 5 oder eine individuelle Zwischenstufe 5+ ihrer Entgeltgruppe erreicht haben, mit der 
Maßgabe Anwendung, dass ab diesem Zeitpunkt maximal das Entgelt der Endstufe der 
Entgeltgruppe gewährt wird. 
Protokollnotiz zu Absatz 3a Satz 1: 
1Bei Beschäftigten, die unter den Geltungsbereich des Absatz 3a Satz 1 fallen und denen vor Inkrafttreten der Regelung des 
Absatz 3a Satz 1 nach dem 30.09.2012 eine individuelle Endstufe gewährt wurde, entfällt die individuelle Endstufe mit 
Wirkung zum 01.09.2013. 2Diese Beschäftigten erhalten ab diesem Zeitpunkt wieder ein Entgelt nach der Endstufe ihrer 
Entgeltgruppe. 

§ 8a Mehrfachaufstiege bei kirchenspezifischen Berufen 

 

(1) Auf aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
gemäß Anlage 2 K übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bereits einen oder 
mehrere Bewährungs-, Zeit- oder Tätigkeitsaufstiege erreicht hatten und bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 nur noch einen weiteren Bewährungs-, Zeit- 
oder Tätigkeitsaufstieg erreicht hätten, findet § 8 Anwendung. 
 
(2) Auf aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
gemäß Anlage 2 K übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bereits zwei 
Bewährungs-, Zeit- oder Tätigkeitsaufstiege erreicht hatten und bei Fortgeltung des bisherigen 
Rechts nach dem 30. September 2005 noch eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, 
findet § 9 Absatz 2 und 2a entsprechende Anwendung. 
 
(3) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
gemäß Anlage 2 K in die Entgeltgruppe 3 bzw. 8 übergeleitete Beschäftigte, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 noch zwei Bewährungs-, 
Zeit- oder Tätigkeitsaufstiege erreicht hätten, sind unabhängig von der Maßgabe, dass die Zeit 
der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt sein muss, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach 
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bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die Entgeltgruppe 5 bzw. 9 eingruppiert, sofern die 
Voraussetzungen gemäß § 8 Absatz 1 Satz 3 bzw. § 8 Absatz 2 Satz 2 erfüllt sind. 2Diese 
Beschäftigten, die nach Satz 1 in EG 5 eingruppiert sind, sind ab dem Zeitpunkt, zu dem sie 
nach bisherigem Recht die zweite Höhergruppierung erreicht hätten, in die Entgeltgruppe 6 
eingruppiert, wenn die Höhergruppierung nach bisherigem Recht bis spätestens 31. De-
zember 2016 erreicht worden wäre und die Voraussetzungen gemäß § 8 Absatz 1 Satz 3 
erfüllt sind. 
 
(4) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
gemäß Anlage 2 K in die Entgeltgruppe 8 übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 noch drei Bewährungs-, Zeit- oder 
Tätigkeitsaufstiege bzw. zwei Bewährungs-, Zeit- oder Tätigkeitsaufstiege und eine 
Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem 
Recht höhergruppiert wären, in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert, sofern die Voraussetzungen 
gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2 erfüllt sind. 2Diese Beschäftigten erhalten ab dem Zeitpunkt, zu 
dem sie nach bisherigem Recht die zweite Höhergruppierung erreicht hätten, Entgelt nach 
derjenigen individuellen Zwischen- bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr 
Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der beiden Höhergruppierungen 
bestimmt hätte, sofern die Voraussetzungen gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2 erfüllt sind und die 
Neuberechnung des Vergleichsentgelts zu einem höheren Entgelt führt als ihnen ansonsten 
zustehen würde. 3Diese Beschäftigten sind ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem 
Recht die dritte Höhergruppierung erreicht hätten, in die Entgeltgruppe 10 eingruppiert, wenn 
die Höhergruppierung nach bisherigem Recht bis spätestens 31. Dezember 2016 erreicht 
worden wäre und die Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 Satz 3 erfüllt sind. 4Diese 
Beschäftigten erhalten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht eine 
Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, eine Besitzstandszulage, wenn die Vergütungs-
gruppenzulage nach bisherigem Recht bis spätestens 31. Dezember 2016 erreicht worden 
wäre; § 9 Absatz 2 und 2a findet entsprechende Anwendung. 
 
(5) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
gemäß Anlage 2 K in die Entgeltgruppe 9 übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 noch zwei Bewährungs-, Zeit- oder 
Tätigkeitsaufstiege bzw. einen Bewährungs-, Zeit- oder Tätigkeitsaufstieg und eine 
Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, erhalten unabhängig von der Maßgabe, dass die 
Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt sein muss, ab dem Zeitpunkt, zu dem sie 
nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- 
bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Vergleichsentgelt (§ 5) nach der 
Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt hätte, sofern die Voraussetzungen 
gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2 erfüllt sind. 2Diese Beschäftigten sind ab dem Zeitpunkt, zu dem 
sie nach bisherigem Recht die zweite Höhergruppierung erreicht hätten, in die Entgelt-
gruppe 10 eingruppiert, wenn die Höhergruppierung nach bisherigem Recht bis spätestens 
31. Dezember 2016 erreicht worden wäre und die Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 Satz 3 
erfüllt sind. 3Diese Beschäftigten erhalten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem 
Recht eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, eine Besitzstandszulage, wenn die 
Vergütungsgruppenzulage nach bisherigem Recht bis spätestens 31. Dezember 2016 erreicht 
worden wäre; § 9 Absatz 2 und 2a findet entsprechende Anwendung. 
 
(6) Auf Beschäftigte, die zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem Inkrafttreten einer neuen 
Entgeltordnung eingestellt und gemäß Anlage 4 K eingruppiert werden, finden die Absätze 1 ï 
4 Satz 1 entsprechende Anwendung. 
 
Protokollnotiz zu § 8a Absätze 3, 4 und 5: 
Bewährungsaufstiege, die nach bisherigem Recht (ABD i. d. F. bis 30.09.2005) vor dem Inkrafttreten der Änderung des § 8a 
zum 1. Oktober 2011 erreicht worden wären, werden mit Wirkung zum 1. Oktober 2011 vollzogen. Entgeltnachzahlungen für 
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Bewährungsaufstiege, die zwischen 1. Oktober 2011 und 31. Oktober 2012 erreicht worden wären oder mit Wirkung zum 1. 
Oktober 2011 zu vollziehen sind, werden mit dem Tabellenentgelt für den Monat Oktober 2012 ausgezahlt. 
 

§ 9 Vergütungsgruppenzulagen 

 

(1) Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
übergeleitete Beschäftigte, denen am 30. September 2005 nach der Vergütungsordnung zum 
Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung eine Vergütungsgruppenzulage zusteht, 
erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie übergeleitet werden, eine Besitzstandszulage in Höhe 
ihrer bisherigen Vergütungsgruppenzulage. 
 
(2) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. Septem-
ber 2005 eine Vergütungsgruppenzulage ohne vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht 
hätten, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht 
zugestanden hätte, eine Besitzstandszulage. 2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich 
nach dem Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewesen wäre, wenn diese 
bereits am 30. September 2005 zugestanden hätte. 3Voraussetzung ist, dass 
ï am 1. Oktober 2005 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit der Bewährung 
oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23 a Abschnitt B und C Teil A,1. in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung zur Hälfte erfüllt ist, 
ï zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bisherigen 
Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten und 
ï bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, die zu 
der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte. 
 
(2a) 1Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, die bei 
Fortgeltung des ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung bis spätestens zum 
31.Dezember 2016 wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit die 
Voraussetzungen der Vergütungsgruppenzulage erfüllt hätten, unabhängig davon, ob die 
Hälfte der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit am Stichtag erfüllt ist. 2Die 
Anmerkung Nr. 1 zu § 8 Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Für aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. 
September 2005 im Anschluss an einen Fallgruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage 
erreicht hätten, gilt Folgendes: 
a) 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den Fallgruppen-
aufstieg am 30. September 2005 noch nicht erreicht haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie 
nach bisherigem Recht höhergruppiert worden wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des 
in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung eingruppiert; § 8 Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt 
entsprechend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungsgruppenzulage steht nicht zu. 
b) 1Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg am 30. 
September 2005 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass am 1. Oktober 2005 die 
Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergütungsgruppenzulage einschließlich der 
Zeit für den vorausgehenden Aufstieg zurückgelegt sein muss oder die Vergütungsgruppen-
zulage bei Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 31. Dezember 2016 erworben worden 
wäre. 2Im Fall des Satzes 1 2. Alternative wird die Vergütungsgruppenzulage auf schriftlichen 
Antrag gewährt. 3Die Anmerkung zu § 8 Absatz 3 Nummer 1 gilt entsprechend. 
c) 1Wäre im Fall des Buchstaben a nach bisherigem Recht der Fallgruppenaufstieg 
spätestens am 30. September 2007 erreicht worden, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass am 
1. Oktober 2007 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergütungs-
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gruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg erreicht worden sein 
muss und die Vergütungsgruppenzulage bei Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 
31. Dezember 2016 erworben worden wäre. 2Die Anmerkung zu § 8 Absatz 3 Nummer 1 gilt 
entsprechend. 
 

(4) 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchstabe b) wird so lange 
gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen ausgeübt wird und die 
sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage nach bisherigem Recht 
weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den für die 
jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 
Anmerkungen zu Absatz 4 Sätze 1 und 2: 
11Unterbrechungen wegen Elternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, unbezahlten Sonderurlaubs aufgrund von Familienpflichten im 
Sinne des § 4 Absatz 2 BGleiG, Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches 
Interesse an der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen 
Ablaufs der Krankenbezugsfristen sowie wegen vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit sind 
unschädlich. 2In den Fällen, in denen eine Unterbrechung aus den in Satz 1 genannten Gründen nach dem 30. September 
2005 und vor dem 1. Juli 2008 endet, wird eine Besitzstandszulage nach § 9 Absatz 1, 2 oder 3 Buchst. b oder c rückwirkend 
vom 1. Juli 2008 an gezahlt, wenn bis zum 31. März 2009 ein entsprechender schriftlicher Antrag (Ausschlussfrist) gestellt 
worden ist. 3Ist eine entsprechende Leistung bis zum 31. März 2008 schriftlich geltend gemacht worden, erfolgt die Zahlung 
rückwirkend vom 1. Juni 2008 an. 
2. Die Besitzstandszulage erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 um weitere 3,09 Prozent und am 1. 
März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 

§ 10 Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit 

 

1Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine Zulage nach § 24 Teil A,1. in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung zusteht, erhalten nach Überleitung eine Besitzstandszulage in 
Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin 
ausüben und die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird die 
anspruchsbegründende Tätigkeit über den 30. September 2007 hinaus beibehalten, finden mit 
Wirkung ab dem 1. Oktober 2007 die Bestimmungen des ABD in der ab dem 01.10.2005 
geltenden Fassung über die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
Anwendung. 3Für eine vor dem 1. Oktober 2005 vorübergehend übertragene höherwertige 
Tätigkeit, für die am 30. September 2005 wegen der zeitlichen Voraussetzungen des § 24 
Absatz 1 bzw. 2 Teil A,1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung noch keine Zulage 
gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht 
die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 4Sätze 1 bis 3 gelten in den Fällen des § 9 Teil B,1. in 
der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung entsprechend; bei Vertretung einer 
Arbeiterin/eines Arbeiters bemisst sich die Zulage nach dem Unterschiedsbetrag zwischen 
dem Lohn nach § 9 Absatz 2 Buchstabe a Teil B,1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung und dem im September 2005 ohne Zulage zustehenden Lohn. 5Sätze 1 bis 4 gelten 
bei besonderen Vorschriften im Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung über 
die vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entsprechend. 6Ist Beschäftigten, 
die eine Besitzstandszulage nach Satz 1 erhalten, die anspruchsbegründende Tätigkeit bis 
zum 30. September 2007 dauerhaft übertragen worden, erhalten sie eine persönliche Zulage. 
7Die Zulage nach Satz 6 wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser Tätigkeit auf einen bis 
zum 31. März 2009 zu stellenden schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) der/des Beschäftigten 
vom 1. Juli 2008 an gezahlt. 8Die Höhe der Zulage bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag 
zwischen dem am 1. Oktober 2005 nach § 6 oder § 7 zustehenden Tabellenentgelt oder 
Entgelt nach einer individuellen Zwischen- oder Endstufe einschließlich der 
Besitzstandszulage nach Satz 1 und dem Tabellenentgelt nach der Höhergruppierung. 
9Allgemeine Entgeltanpassungen, Erhöhungen des Entgelts durch Stufenaufstiege und 
Höhergruppierungen sowie Zulagen gemäß § 14 Absatz 3 ABD Teil A,1. sind auf die 
persönliche Zulage in voller Höhe anzurechnen. 
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§ 11 Kinderbezogene Entgeltbestandteile 

 

(1) 1Für im September 2005 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile des ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung in der für 
September 2005 zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese 
Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskinder-
geldgesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder 
§ 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Die Besitzstandszulage entfällt ab 
dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund 
einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer 
Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszulage 
gewährt wird, das Kindergeld gezahlt wird. 3Unterbrechungen wegen Ableistung von 
Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines freiwilligen 
sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschädliche Unterbrechung 
bereits im Monat September 2005 vorliegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des 
Wiederauflebens der Kindergeldzahlung gewährt. 4Ebenso unschädlich sind Unterbrechungen 
in der Entgeltzahlung 
a) wegen Inanspruchnahme der Elternzeit, 
b) wegen eines Sonderurlaubs ohne Fortzahlung des Entgelts im Falle der Betreuung eines 
Kindes unter 14 Jahren oder der Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen 
sonstigen Angehörigen. 
c) wegen kurzzeitiger Unterbrechungen nach § 45 SGB V (Krankengeld bei Erkrankung des 
Kindes) oder 
d) wegen kurzfristiger Arbeitsbefreiung im Sinne des § 29 Absatz 3 Satz 2 Teil A, 1. 
5Soweit die unschädliche Unterbrechung bereits im Monat September 2005 vorliegt, wird die 
Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Zahlung des Entgelts gewährt. 
Protokollnotiz zu § 11 Absatz 1: 
1Zur Vermeidung finanzieller Härten kann der Arbeitgeber auf Antrag auch in anderen als den in Absatz 1 Satz 3 genannten 
Ausnahmetatbeständen die Besitzstandszulage Kind wieder aufleben lassen. 2Der Antrag kann im Rahmen der tariflichen 
Ausschlussfrist auch rückwirkend gestellt werden, frühestens jedoch mit Wirkung zum 01.09.2015. 

 
(1a) 1Entfallen bei einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer 
Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, aus einem anderen als in Absatz 1 Satz 2 
genannten Grund für ein Kind, für das der/dem Beschäftigten wegen des Kindergeldbezugs 
durch die andere Person die kinderbezogene Besitzstandszulage nicht oder nicht in vollem 
Umfang gewährt worden ist, kinderbezogene Entgeltbestandteile oder Teile davon, ist 
der/dem Beschäftigten eine Besitzstandszulage in der Höhe zu gewähren, dass der 
kinderbezogene Entgeltbestandteil insgesamt nur einmal pro Kind gezahlt wird. 2Auf einen 
Wechsel im Kindergeldbezug kommt es in diesem Fall nicht an. 3Jede Änderung im Sinne von 
Satz 1 hat die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 4Absatz 
1b bleibt unberührt. 
 
(1b) 1Die Besitzstandszulage gemäß Absatz 1 Satz 1 bzw. Absatz 1a wird anteilig reduziert 
oder entfällt, soweit und sofern bei einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst steht oder 
auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder 
nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die 
Besitzstandszulage gewährt wird, ein Anspruch auf kinderbezogene Entgeltbestandteile neu 
entsteht, sich ändert oder ein ruhender Anspruch wiederauflebt. 2Jede Änderung der 
Anspruchsberechtigung der anderen Person gemäß Satz 1 hat die/der Beschäftigte dem 
Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 
Protokollnotiz zu den Absätzen 1, 1a und 1b: 
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Abschnitt III: Besitzstandsregelungen (§§ 8-16a) 

§ 12 Strukturausgleich 
 

 

 

Dem öffentlichen Dienst steht gleich eine Tätigkeit im Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, der die Regelungen des § 11 TVÜ 
(in der Fassung Bund bzw. VKA bzw. Länder) oder des § 29 BAT hinsichtlich der kinderbezogenen Anteile im Ortszuschlag 
oder diesen vergleichbare Regelungen anwendet. 
 
(2) 1§ 24 Absatz 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung ist anzuwenden. 
2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 verändert sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz 
nach Maßgabe des § 20 a Teil A, 1. 3Ansprüche nach Absatz 1 können für Kinder ab dem 
vollendeten 16. Lebensjahr durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten abgefunden 
werden. 
Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2: 
Der Betrag der Besitzstandszulage erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 um weitere 3,09 Prozent 
und am 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
a) zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 31. Dezember 2005 geborene Kinder der 
übergeleiteten Beschäftigten, 
b) die Kinder von bis zum 31. Dezember 2005 in ein Arbeitsverhältnis übernommenen 
Auszubildenden, sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus im ABD geregelten 
Beschäftigungsverhältnissen, soweit diese Kinder vor dem 1. Januar 2006 geboren sind. 

§ 12 Strukturausgleich 

 

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
übergeleitete Beschäftigte erhalten ausschließlich in den in den Anlagen 3, 3 A und 3 K 
aufgeführten Fällen zusätzlich zu ihrem monatlichen Entgelt einen nicht dynamischen 
Strukturausgleich. 2Maßgeblicher Stichtag für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen 
(Vergütungsgruppe, Lebensalterstufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 01. Oktober 
2005, sofern in den Anlagen 3, 3 A und 3 K nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist. 
 
(1a) Für nach Anlage 2 K übergeleitete Beschäftigte werden durch Beschluss der Bayerischen 
Regional-KODA gesonderte Ausgleichszahlungen (Anlage 3 K) festgelegt. 
 
(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im Oktober 2007, sofern in den Anlagen 3, 3 A 
und 3 K nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 
(3) (frei) 
 
(4) Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Absatz 2 Teil A, 1. in 
der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung). 
Anmerkung zu Absatz 4: 
Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der/des Beschäftigten ändert sich der 
Strukturausgleich entsprechend. 
 
(5) 1Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf den 
Strukturausgleich angerechnet. 2Für die Dauer der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit wird die Zulage nach § 14 Absatz 3 Teil A, 1. auf den Struktur-
ausgleich angerechnet. 3Entsprechendes gilt für die Zulage in den Fällen der Übertragung 
einer Führungsposition auf Probe nach § 31 Teil A, 1. und auf Zeit nach § 32 Teil A, 1. 
 
(5a) 1In den Entgeltgruppen 9 bis 15 wird beim Erreichen der Stufe 6 der Unterschiedsbetrag 
zum bisherigen Entgelt auf den Strukturausgleich angerechnet, soweit eine Überleitung nach 
Anlage 2 oder 2 K erfolgt ist. 2Die Zulagen gemäß Anlage 2 und der Erhöhungsbetrag gemäß 
Anlage 2 K werden auf den Strukturausgleich angerechnet. 
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§ 16 Abgeltung 
 

 

 

(6) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden. 

§ 13 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 

1Bei Beschäftigten, für die bis zum 30. September 2005 § 71 Teil A,1. in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung gegolten hat, wird abweichend von § 22 Absatz 2 Teil A, 1. in 
der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung für die Dauer des über den 30. September 2005 
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld oder der 
entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt (§ 22 Absatz 2 Satz 2 und 3 
Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das 
um die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Für Beschäftigte, 
die nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, ist bei 
der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Höchstsatz des Nettokrankengeldes, der bei 
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu legen. 

§ 14 Beschäftigungszeit 

 

(1) Für die Dauer des über den 30. September 2005 hinaus fortbestehenden Arbeitsverhält-
nisses werden die vor dem 1. Oktober 2005 nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften 
anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 Teil 
A,1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung berücksichtigt. 
 
(2) Für die Anwendung des § 23 Absatz 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden 
Fassung werden die bis zum 30. September 2005 zurückgelegten Zeiten im Sinne des § 39 
Teil A,1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung als Jubiläumsdienstzeit berücksichtigt. 

§ 15 Urlaub 

 

(1) 1Beschäftigte der Vergütungsgruppen I und I a, die für das Urlaubsjahr 2005 aus Teil A in 
der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung einen Anspruch auf 30 Arbeitstage Erholungs-
urlaub erworben haben, behalten bei einer Fünftagewoche diesen Anspruch für die Dauer des 
über den 30. September 2005 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 
2Die Urlaubsregelungen des ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung bei 
abweichender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend. 
 
(2) § 49 Absatz 1 und 2 Teil B,1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung einschließlich 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Teil B in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung über 
Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter gelten bis zum In-Kraft-Treten 
einer entsprechenden Regelung fort; im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 16 Abgeltung 

 

1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus 
Besitzständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert bzw. abgefunden 
werden. 2§ 11 Absatz 2 Satz 3 und § 12 Absatz 6 bleiben unberührt. 
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